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Einleitung 

Der erstmals 1988 veröffentlichte Leuchter-Bericht1 ist die Arbeit eines Pi-

oniers. Es war die erste Studie, welche die Behauptung, während des Drit-

ten Reiches seien Menschen massenweise in Gaskammern getötet worden, 

einer forensischen Untersuchung unterzog. Da Fred Leuchter nur zwei 

Wochen Zeit hatte, seinen sich auf die Lager in Auschwitz und Majdanek 

konzentrierenden Bericht anzufertigen und weil er keine tiefgehende 

Kenntnis der betroffenen historischen Themen hatte, konnte sein Bericht 

nicht jenen wissenschaftlichen Tiefgang haben, den das Thema verdient. 

Es war daher zu erwarten, dass er detaillierter Kritik unterzogen werden 

würde. 

Anstatt den Leuchter-Bericht zu kritisieren, entschloss sich der Autor 

dieser Zeilen 1989, es besser zu machen. Schließlich ist es immer einfach 

zu meckern, aber recht schwierig, auf einem Gebiet, das derart komplex 

und mit Vorurteilen und Emotionen befrachtet ist, eine bessere Arbeit an-

zufertigen. Die erste Druckauflage dieses verbesserten “Leuchter-Be-

richts”, meine eigene Arbeit unter dem Titel Das Rudolf-Gutachten, er-

schien erstmals 19932 und zehn Jahre später auch erstmals in englischer 

Sprache.3 Im Gegensatz zum Erfolg des Leuchter-Berichts blieb mein Gut-

achten in gewisser Weise das Geheimwissen von Eingeweihten, wahr-

scheinlich weil es dem Leuchter-Bericht lediglich nachfolgte und weil di-

cke, tiefgehende wissenschaftliche Studien über physikalische, chemische, 

toxikologische und technische Fragen sowie detaillierte geschichtliche Do-

kumentationen nicht zu jener Art von Veröffentlichungen gehören, die die 

Massen anziehen. Sie sind schlicht nicht so einfach zu verdauen. 

In Anbetracht der andauernden Popularität des Leuchter-Berichts ent-

schloss ich mich, ihn erneut aufzulegen. Da aber die geschichtliche For-

schung über Auschwitz und Majdanek seit 1988 enorme Fortsachritte ge-
                                                      
1 Fred A. Leuchter, An Engineering Report on the alleged Execution Gas Chambers at Ausch-

witz, Birkenau and Majdanek, Poland, Samisdat Publishers Ltd., Toronto 1988, 195 S.; dt. 
gekürzt: Der Leuchter-Bericht, Samisdat Publishers Ltd., Toronto 1988. 

2 Rüdiger Kammerer, Armin Solms (Hg.), Das Rudolf-Gutachten, Cromwell, London 1993 
(www.vho.org/D/rga); gegenwärtige Auflage: Die Chemie von Auschwitz, Castle Hill Publi-
shers, Uckfield 2017. 

3 G. Rudolf, The Rudolf Report, Theses & Dissertations Press, Chicago 2003; 2. Aufl. The 
Barnes Review, Washington, DC, 2011; gegenwärtige Auflage: The Chemistry of Auschwitz, 
Castle Hill Publishers, Uckfield 2017. 
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macht hat – nicht zuletzt, weil viele Archive in Osteuropa nach dem Zu-

sammenbruch der Sowjetunion zugänglich wurden –, wäre es unverant-

wortlich, Leuchters Text einfach nur nachzudrucken. Ich entschied daher, 

eine kommentierte Fassung zu veröffentlichen. Der Text des ursprüngli-

chen Leuchter-Berichts wurde unverändert gelassen, da es sich dabei be-

reits um ein historisches Dokument handelt. Der Leser wird allerdings im 

ganzen Bericht viele Fußnoten finden, die alle vom Autor dieser Zeilen 

hinzugefügt wurden. Sie enthalten entweder Hinweise auf Quellen und nä-

here Erläuterungen, die Leuchters Behauptungen stützen, oder sie korrigie-

ren bzw. kommentieren, wo dies nötig wurde. Alle dem Textteil hinzuge-

fügten Illustrationen wurden dieser Ausgabe ebenso beigefügt, damit sich 

der Leser die von Leuchter erwähnten Örtlichkeiten bzw. Anlagen visuell 

vorstellen kann. Dem eigentlichen, ersten Leuchter-Bericht angefügt findet 

der Leser einige zusätzliche Abschnitte, welche die angesprochenen The-

men etwas tiefergehend behandeln. 

Was vielen unbekannt ist, ist die Tatsache, dass Fred A. Leuchter nicht 

nur jenen berühmten ersten Leuchter-Bericht verfasste, sondern dass er in 

den folgenden Jahren zudem drei weitere Studien über verwandte Themen 

schrieb. Sie wurden entsprechend mit Der Zweite, Dritte und Vierte Leuch-

ter-Bericht betitelt.4 Da sie thematisch zusammengehören, wurde beschlos-

sen, sie ebenfalls diesem Buch beizufügen. Die späteren drei Berichte wer-

den in dieser Ausgabe allerdings nicht oder nur geringfügig kommentiert, 

da die meisten der notwendig erscheinenden Kommentare bereits im ersten 

Leuchter-Bericht enthalten sind. Bezüglich Leuchters Kritik von Jean-

Claude Pressacs Werk über Auschwitz – Der Vierte Leuchter-Bericht – 

darf ich des Lesers Aufmerksamkeit auf ausführlichere Kritiken an Pres-

sacs Werk verweisen.5 

Die Idee, eine kritische Fassung der Leuchter-Berichte zu publizieren, 

wurde vom Schicksal jener Person ausgelöst, auf dessen Anfrage hin sie 

erstellt worden waren: Ernst Zündel. Der Leser wird durch das Vorwort 

von Robert Faurisson in das Leben und Werk von Ernst Zündel eingeführt 

werden, so dass ich mich darauf beschränken werde festzustellen, dass die-

se vier Leuchter-Berichte der Kern von Zündels Lebenswerk sind, für den 

er, während ich diese Zeilen schreibe, in einem deutschen Gefängnis sitzt, 
                                                      
4 Fred Leuchter, Robert Faurisson, The Second Leuchter Report, Samisdat Publishers, Toronto 

1990; Fred A. Leuchter, The Third Leuchter Report, Samisdat Publishers Ltd., Toronto 1990; 
Fred A. Leuchter, The Fourth Leuchter Report, Samisdat Publishers Ltd., Toronto 1991; dt. 
jeweils ebenda. 

5 C. Mattogno, Journal of Historical Review, 10(4) (1990), S. 461-485; R. Faurisson, ebd., 
11(1) (1991), S. 25-66; ebd., 11(2) (1991), S. 133-175; A. Butz, ebd., 13(3) (1993), S. 23-37; 
Germar Rudolf (Hg.), Auschwitz: Nackte Fakten, Vrij Historisch Onderzoek, Berchem 1995; 
C. Mattogno, The Real Case for Auschwitz: Robert van Pelt’s Evidence from the Irving Trial 
Critically Reviewed, Castle Hill Publishers, Uckfield, 2015. 
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da das Anzweifeln der Wahrhaftigkeit der offiziellen Fassung vom Holo-

caust in Deutschland ein Gedankenverbrechen ist, welches mit bis zu fünf 

Jahren Haft bestraft wird. 

Diese kritische Ausgabe ist freilich nicht nur Ernst Zündel gewidmet, 

sondern selbstverständlich ebenso dem Autor dieser Berichte, der wie kein 

anderer Amerikaner wegen seines geschichtlichen Dissens gelitten hat. 

Nachdem Ernst Zündel Leuchters ersten Bericht veröffentlicht hatte, be-

gannen jüdische Organisationen eine bösartige Verleumdungskampagne, 

die schließlich nicht nur Leuchters Ruf ruinierte, sondern auch seine Fä-

higkeit, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Leuchters Verträge mit 

staatlichen Behörden zur Herstellung, Installation und Wartung von Hin-

richtungsapparaten wurden aufgelöst. Er musste wegen finanzieller 

Schwierigkeiten sein Haus in Massachusetts aufgeben und sich eine an-

derweitige Beschäftigung suchen.6 

Aber wer ist Fred A. Leuchter überhaupt? Mark Weber hat Aussagen 

über Fred Leuchter zusammengestellt, die er in den Massenmedien fand 

und die ich hier wiedergeben darf:7 

Ein Leitartikel in der US-Zeitschrift The Atlantic Monthly (Feb. 1990) 

beschreibt Leuchter als 

“den einzigen kommerziellen Lieferanten für Hinrichtungsausrüstungen 

der Nation. […] Als ausgebildeter und berufserfahrener Ingenieur ist er 

in allen Arten von Hinrichtungsausrüstungen versiert. Er stellt tödliche 

Injektionsmaschinen, Gaskammern und Galgen her sowie elektrische 

Stühle […]” 

Ein langer Artikel der New York Times (13.10.1990) beschrieb ihn ähnlich, 

komplett mit einem Foto Leuchters auf der Titelseite: 

“Der führende Berater der Nation für die Todesstrafe.” 

In seinem Buch über Amerikas Todesstrafen-Industrie bestätigt Stephen 

Trombley, dass Leuchter:8 

“Amerikas führender und wichtigster Lieferant von Hinrichtungsein-

richtungen ist. Seine Produkte umfassen elektrische Stühle, Gaskam-

mern, Galgen, Todesinjektionsmaschinen. Er bietet Entwurf, Bau, In-

stallation, Personaleinweisung und Wartung an.” 

                                                      
6 Siehe die Sonderausgabe über Leuchter und den Leuchter Report in The Journal of Historical 

Review, 12(4) (1992), S. 421-492, bes.: Fred Leuchter, “Is there life after persecution? The 
botched execution”, S. 429-444. 

7 Entnommen dem Artikel “Probing Look at ‘Capital Punishment Industry’ Affirms Expertise 
of Auschwitz Investigator Leuchter”, The Journal of Historical Review 17(2) (1998), S. 34ff. 

8 Stephen Trombley, The Execution Protocol, Crown Publishers, New York 1992, S. 8. 
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Abbildung 1: Empfehlungsschreiben des Direktors des Staatsgefängnisses von 
Missouri, Bill Armontrout: 

“Ich habe Ihren Brief erhalten bezüglich [des Verfahrens] Königin ./. Zündel und 
der Aussage eines Sachverständigen in Sachen Hinrichtung mittels ‘Gaskam-
mern’. Ich habe auf diesem Gebiet zwar beträchtliche Kenntnisse, schlage aber 
vor, dass Sie Herrn Fred A. Leuchter kontaktieren […]. Herr Leuchter ist ein In-
genieur, der sich auf Gaskammern und Hinrichtungen spezialisiert hat. Er kennt 
sich in allen Bereichen gut aus und ist meines Wissens der einzige Fachmann 
in den Vereinigten Staaten.” 
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Mit Fred A. Leuchter haben wir daher den wichtigsten, wenn nicht gar den 

einzigen Experten für Hinrichtungstechnologien in den USA der 1980er 

Jahre. Sollte solch eine Person nicht kompetent sein, die technische Mach-

barkeit der während des Dritten Reiches angeblich eingesetzten Hinrich-

tungstechnologien zu beurteilen? Nun, zumindest sollte er das Recht ha-

ben, seine Meinung zu äußern, oder etwa nicht? 

Fred Leuchter zufolge ist es für jene, die Hinrichtungen durchführen, 

sehr gefährlich, jemanden in einer Gaskammer zu töten, vor allem weil der 

Körper des toten Delinquenten mit Giftgas gesättigt ist. Leuchter erklärt für 

die Zeit nach der Hinrichtung:9 

“Du gehst rein. Der Gefangene muss komplett mit Chlorbleiche oder 

mit Ammoniak abgewaschen werden. Das Gift strömt glatt durch seine 

Haut aus. Und wenn Du den Körper einem Leichenbestatter gäbest, 

würdest Du den Leichenbestatter umbringen. Du musst reingehen; Du 

musst den Körper komplett abwaschen.” 

Bill Armontrout, Leiter des staatlichen Gefängnisses vom Missouri in Jef-

ferson City, in dem sich eine Gaskammer befindet, bestätigt die Gefähr-

lichkeit:10 

“Eines der Dinge, die Cyanidgas macht, ist, dass es durch die Poren 

Deiner Haut eindringt. Du spritzt den Körper ab, siehst Du. Du musst 

Gummihandschuhe benutzen, und Du spritzt den Körper ab, um ihn zu 

dekontaminieren, bevor Du irgendetwas [anderes] machst.” 

Nach Leuchters Meinung sollten alle Gaskammern stillgelegt werden, nicht 

nur wegen der Grausamkeit dieser Hinrichtungsmethode, sondern auch 

wegen seiner Ansicht über die Gaskammern:11 

“Die sind gefährlich. Die sind gefährlich für die Leute, die sie verwen-

den müssen, und sie sind für die Zeugen gefährlich. Sie sollten sie alle 

nehmen und mit einer Kettensäge mitten durchschneiden und sie los-

werden.” 

Mit seiner Karriere aufgebaut auf dem Motto “Todesstrafe, nicht Todesfol-

ter” war Leuchter stolz auf seine Arbeit – bis die Holocaust-Lobby dafür 

sorgte, dass er seinen Beruf verlor. Möge dieses Buch ein intellektuelles 

Denkmal sowohl für Ernst Zündel als auch für Fred Leuchter sein. 

Germar Rudolf, Chicago, l. April 2005 

                                                      
9 Ebd., S. 98. 
10 Ebd., S. 102 
11 Ebd., S. 13. 
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Das erste Leuchter-Gutachten 

1. Vorwort von Prof. Dr. Robert Faurisson 
Fred A. Leuchter, geboren im Jahr 1942, ist ein in Boston, Massachusetts, 

lebender Techniker, der sich auf den Entwurf von Hinrichtungseinrichtun-

gen spezialisiert hat, wie sie in Gefängnissen in den USA verwendet wer-

den. Eines seiner größeren Projekte war der Entwurf einer neuen Gaskam-

mer für das Staatsgefängnis von Missouri in Jefferson City. 

Im Januar 1988 befand ich mich in Toronto, Kanada, wo ich der Vertei-

digung von Ernst Zündel assistierte, einem Deutsch-Kanadier, der vor Ge-

richt stand wegen der Verbreitung falscher Nachrichten durch die Veröf-

fentlichung von Did Six Million Really Die? (Starben wirklich sechs Milli-

onen?),12 einer Broschüre, die die vorherrschende Ansicht herausforderte, 

dass sechs Millionen Juden von den Nazis während des Zweiten Weltkrie-

ges getötet worden waren, und zwar in erster Linie durch die Verwendung 

von Gaskammern unter Benutzung von Blausäuregas (HCN, Zyklon-B-

Gas). 

Ernst Zündel hatte bereits 1985 unter der gleichen Anschuldigung vor 

Gericht gestanden. Das Verfahren hatte sieben Wochen gedauert und ende-

te mit seiner Verurteilung zu fünfzehn Monaten Freiheitsstrafe.13 Im Januar 

1987 hob das Berufungsgericht von Ontario das Urteil wegen gravierender 

Rechtsfehler auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Diese Neuverhand-

lung begann am 18.1.1988 und ist zur Zeit der Abfassung dieser Zeilen 

noch im Gange. 

Mein erstes Gespräch mit Fred Leuchter fand am 3. und 4. Februar 

1988 in Boston statt. Ich war von der Prägnanz seiner Antworten auf meine 

Fragen beeindruckt sowie von seiner Fähigkeit, jedes Detail der Verga-

sungsprozedur zu erklären. Er bestätigte mir die besonders gefährliche Na-

tur der Hinrichtungen mit Blausäuregas. 

                                                      
12 R. E. Harwood, Did Six Million Really Die?, 26 pp., undatiert (1974); dt.: ders., Starben wirk-

lich Sechs Millionen?, Historische Tatsachen, Nr. 1, Historical Review Press, Brighton 1975. 
13 Vgl. Michael A. Hoffmann II, The Great Holocaust Trial, 3. Ausg., Wiswell Ruffin House, 

Dresden, NY, 1995. 
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Hinrichtungen mit Gas wurden in den USA zum ersten Mal im Jahr 

1924 durchgeführt, aber selbst im Jahr 1988 gab es immer noch größere 

Schwierigkeiten bezüglich der Konstruktion der Hinrichtungs-Gaskam-

mern, einschließlich des Problems von Lecks. Ich bemerkte, dass Fred 

Leuchter die Standardansicht über den Holocaust nicht in Frage stellte. 

Nach meiner Rückkehr von Boston nach Toronto und nachdem ich 

Ernst Zündel über meine Diskussion mit Fred Leuchter unterrichtet hatte, 

entschied Herr Zündel, Leuchter zu beauftragen, ein Gutachten über die 

angeblichen Gaskammern in Auschwitz, Birkenau und Majdanek anzufer-

tigen. 

Herr Leuchter nahm den Auftrag an, nachdem er während eines Wo-

chenendes in Toronto Luftbildaufnahmen der Lager aus der Kriegszeit, 

Pläne der Krematorien und der angeblichen Gaskammern, Dokumente über 

Zyklon B und Dias eingesehen hatte, die der schwedische Forscher Ditlieb 

Felderer in den 1970er Jahren vor Ort aufgenommen hatte. 

Am 25. Februar 1988 reiste Herr Leuchter nach Polen ab, zusammen 

mit seiner Frau Carolyn, seinem technischen Zeichner Howard Miller, dem 

Kameramann Jürgen Neumann und dem Polnisch-Dolmetscher Tijudar 

Rudolph. Acht Tage später, am 3. März, kehrten sie zurück. 

Nach seiner Rückkehr schrieb Fred Leuchter sein 192-seitiges Gutach-

ten, einschließlich Anlagen. Seine Schlussfolgerungen waren klar: Die 

Beweise waren überwältigend, dass es in Auschwitz, Birkenau und Ma-

jdanek keine Hinrichtungs-Gaskammern gegeben hatte und dass die angeb-

lichen Gaskammern an diesen Orten weder jetzt noch damals als Hinrich-

tungs-Gaskammern benutzt oder für eine solche Funktion ernsthaft hätten 

in Betracht gezogen werden können. 

Am 20. und 21. April stand er in Toronto im Zeugenstand. Zuerst ant-

wortete er auf Fragen, die ihm von Zündels Verteidiger Douglas H. Chris-

tie gestellt wurden,14 assistiert von Keltie Zubko und Barbara Kulaszka. 

Herr Leuchter wurde sodann dem Kreuzverhör durch den Staatsanwalt 

John Pearson unterworfen, der während des ganzen Verfahrens von einem 

weiteren Staatsanwalt unterstützt worden war, einem Rechtspfleger, sowie 

durch häufige Beratungen durch jüdische Berater, die unmittelbar hinter 

ihm im Gerichtssaal saßen. 

Die Vernehmung und das Kreuzverhör wurden in Anwesenheit des 

Richters und der elf Geschworenen durchgeführt. Die Atmosphäre im Ge-

richtssaal war äußerst gespannt. Ich selbst saß neben einer Anzahl revisio-

nistischer Fachleute, einschließlich Dr. William Lindsey, vor seiner Pensi-

onierung im Jahr 1985 leitender Forschungsdirektor für Chemie bei der 

Firma DuPont. Jeder im Gerichtssaal, unabhängig von seinen persönlichen 
                                                      
14 www.ihr.org/books/kulaszka/33leuchter.html 
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Ansichten zum untersuchten Thema, war sich wohl bewusst, so denke ich, 

an einem historischen Augenblick teilzunehmen. Der Mythos von den 

Gaskammern kam zu einem Ende. 

Am vorangegangenen Tag hatte der Direktor des Staatsgefängnisses 

von Missouri, Bill Armontrout, eine Aussage gemacht, mit der er die Vor-

gehensweise und praktische Arbeitsweise einer Blausäure-Gaskammer er-

läuterte.15 Wenn es so schwierig war, eine einzige Person auf diese Weise 

hinzurichten, so wurde jedem aufmerksamen Zuhörer enthüllt, dass die an-

gebliche Hinrichtung von Hunderten von Tausenden von Personen durch 

die Deutschen mittels Zyklon B dem Problem der Quadratur des Kreises 

gleichkam. 

Nach Fred Leuchter trat Dr. James Roth (Cornell Univ.) in den Zeugen-

stand, der Leiter des Alpha Analytic Laboratories in Ashland, Massachus-

etts.16 Dr. Roth berichtete über die Analysen von Proben, die von Wänden, 

Böden, Decken und anderen Bauteilen innerhalb der angeblichen Gas-

kammern von Auschwitz l und Birkenau genommen worden waren. Die 

Analysen ergaben entweder keinerlei oder extrem niedrige Mengen an Cy-

anidrückständen. Die einzige Ausnahme war die Kontrollprobe Nr. 32 aus 

der Entlausungsanlage Nr. l in Birkenau. Diese Ergebnisse wurden im An-

hang l des Gutachtens graphisch dargestellt und den Geschworenen per 

Overhead-Projektor gezeigt. Der Unterschied nachgewiesener Cyanidmen-

gen zwischen der Entlausungsanlage auf der einen Seite und den angebli-

chen Gaskammern auf der anderen war spektakulär. Der extrem niedrige 

Cyanidbefund in einigen Krematorien war meiner Meinung nach wahr-

scheinlich durch Desinfektionen der Gebäude während des Krieges verur-

sacht worden. 

Ich denke, dass ich der Erste war, der hervorhob, dass alle Studien über 

die angeblichen deutschen Zyklon-B-Hinrichtungs-Gaskammern mit einer 

Untersuchung der amerikanischen Hinrichtungs-Gaskammern beginnen 

sollten. Bereits 1977 begann ich eine Untersuchung auf diesem Gebiet mit 

Hilfe eines amerikanischen Freundes, dem Anwalt Eugene C. Brugger aus 

New York City. Während dieser Nachforschungen erhielt ich Informatio-

nen von sechs amerikanischen Gefängnissen: San Quentin, Kalifornien; 

Jefferson City, Missouri; Santa Fe, New Mexico; Raleigh, North Carolina; 

Baltimore, Massachusetts; und Florence, Arizona. Zu diesem Zeitpunkt sah 

ich mich zu der Schlussfolgerung genötigt, dass nur ein Fachmann für die 

amerikanischen Hinrichtungstechnologien abschließend in der Lage sein 

dürfte zu urteilen, ob die angeblichen deutschen Hinrichtungs-Gaskam-

                                                      
15 www.ihr.org/books/kulaszka/31armontrout.html 
16 www.ihr.org/books/kulaszka/34roth.html 
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mern so benutzt werden konnten, wie es in der Holocaust-Literatur be-

schrieben wird. 

Während der nächsten Jahre verwiesen meine Artikel über deutsche 

Gaskammern immer auf die amerikanischen Gaskammern. Diese Beiträge 

schließen einen Artikel mit dem Titel “Das Gerücht von Auschwitz oder 

das Gaskammerproblem” ein, veröffentlicht am 29.12.1978 in der französi-

schen Tageszeitung Le Monde,17 sowie ein langes Interview, das in der ita-

lienischen Zeitschrift Storia Illustrata im August 1979 veröffentlicht wur-

de.18 Im September 1979 besichtigte ich die Gaskammer von Baltimore, 

Massachusetts, und erhielt acht Fotos der Kammer und zusätzliches Mate-

rial. Während eines Treffens in New York City unter dem Vorsitz von Fritz 

Berg zeigte ich dann die Gaskammer-Betriebscheckliste des Gefängnisses 

Baltimore und diskutierte, was sich daraus ergab. In der ersten Ausgabe der 

neugegründeten Zeitschrift Journal of Historical Review veröffentlichte ich 

1980 einen Artikel des Titels “Die Mechanik von Vergasungen”,19 worin 

ich in einigen Details die in den Vereinigten Staaten angewandte Gaskam-

mer-Prozedur beschrieb. Im gleichen Jahr publizierte ich in dem Buch 

Vérité historique ou vérité politique? die acht Fotos der Gaskammer von 

Baltimore.20 Mein 1982 angefertigtes Video mit dem Titel “Das Gaskam-

mer-Problem” begann mit einer Analyse der amerikanischen Gaskammern. 

1983 bereitete ich für das Institute for Historical Review, Los Angeles, 

ein Buch auf Englisch vor über die Holocaust-Kontroverse, das zum ersten 

Mal eine Liste von Fragen enthalten sollte, die den Gefängnisdirektoren 

vorgelegt worden waren, samt deren Antworten. Das Buch wurde aller-

dings nie veröffentlicht: Am 4.7.1984, dem amerikanischen Unabhängig-

keitstag, wurden die Archive des Instituts durch einen Brandanschlag zer-

stört. Das Feuer zerstörte die finanzielle Funktionstüchtigkeit des Instituts, 

was wohl auch die Absicht gewesen war, so dass eine Anzahl von Projek-

ten aufgegeben wurde, darunter auch mein Buch.21 

Der Holocaust schien ein Thema von enormem Ausmaß zu sein. Aber 

dieser Riese, so hob Dr. Arthur Butz in seinem Buch Der Jahrhundertbe-

trug hervor,22 ist ein Riese auf tönernen Füßen. Um diese tönernen Füße zu 
                                                      
17 “‘Le problème des chambres à gaz’ ou ‘la rumeur d’Auschwitz’”, Le Monde, 29.12.1978, S. 

8; siehe ebenso “The ‘Problem of the Gas Chambers’”, Journal of Historical Review, 1(2) 
(1980), S. 103-114. 

18 R. Faurisson, “Le camere a gas non sono mai esistite”, Storia illustrata, 261 (1979), S. 15-35 
(aaargh.vho.org/fran/archFaur/1974-1979/RF7908xx2.html); Engl.: “The Gas Chambers: 
Truth or Lie?” Journal of Historical Review, 2(4) (1981), S. 319-373. 

19 R. Faurisson, “The Mechanics of Gassing”, Journal of Historical Review, 1(1) (1980) S. 23-
30. 

20 Serge Thion (Hg.), Vérité historique ou vérité politique?, La Vielle Taupe, Paris 1980 
(aaargh.vho.org/fran/histo/SF/SF1.html). 

21 Siehe Journal of Historical Review, 5(2-4) (1984), Rückumschlag. 
22 Arthur R. Butz, The Hoax of the Twentieth Century, 3. Aufl., Theses & Dissertations Press, 
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sehen, muss man nur ins Konzentrationslager Auschwitz nach Polen gehen. 

Mit den Worten von Wilhelm Stäglich steht und fällt die Vernichtungsthe-

se mit der Behauptung, Auschwitz sei eine Todesfabrik gewesen.23 Und für 

mich ist andererseits das ganze Rätsel von Auschwitz auf den 65 Quadrat-

metern der angeblichen Gaskammern von Auschwitz l und auf den 210 

Quadratmetern der angeblichen Gaskammer von Birkenau konzentriert. 

Diese 275 Quadratmeter hätten nach dem Krieg von den Alliierten foren-

sisch untersucht werden sollen, aber eine solche Untersuchung fand weder 

damals noch später statt. Der polnische Untersuchungsrichter Jahn Sehn 

ordnete zwar eine forensische Untersuchung von Auschwitz an, nicht aber 

der angeblichen Gaskammern selbst. 

Nachforschungen durch Revisionisten haben gezeigt, dass die angeblich 

als Gaskammern verwendeten Orte nicht für einen solchen Zweck hätten 

dienen können. Ditlieb Felderer veröffentlichte Fotos, welche die instabile 

Konstruktionsweise von Türen und Öffnungen zu den Gaskammern sowie 

das Fehlen von Eisenblauflecken an deren Wänden hervorhoben.24 Ich 

selbst entdeckte 1975 in den Archiven des Staatlichen Museums Auschwitz 

(Archive, die von den kommunistischen Beamten wohlbewacht werden) 

die Pläne dieser angeblichen Gaskammern und war der Erste, der sie in 

verschiedenen Büchern und Artikeln veröffentlichte. Diese Pläne wurden 

ebenso bei der ersten Konferenz des Institute for Historical Review in Los 

Angeles im Jahr 1979 präsentiert, bei der auch Herr Zündel anwesend war. 

In Wirklichkeit waren die angeblichen Gaskammern, wie auf den Plänen 

angegeben, eine Leichenhalle für Krema l (die später in einen Luftschutz-

bunker umgebaut wurde) und ein Leichenkeller für Krema II. 

Um allerdings eine völlig wissenschaftliche Bestätigung für das zube-

kommen, was uns der gesunde Menschenverstand erkennen lässt und was 

revisionistische Forschungsarbeit sowie Dokumente enthüllt hatten, war es 

notwendig, nach einem amerikanischen Gaskammerspezialisten Ausschau 

zu halten. Ich suchte verzweifelt nach einem solchen Spezialisten, hatte al-

lerdings ehrlich gestanden nur geringe Hoffnungen, einen Mann zu finden, 

der nicht nur ein Fachmann für Gaskammertechnologie war, sondern zu-

dem mutig genug, um eine solche Untersuchung in einem kommunisti-

schen Land durchzuführen und die Ergebnisse zu publizieren, falls sie die 

revisionistischen Schlussfolgerungen bestätigten. Glücklicherweise lag ich 

damit falsch. 

                                                      
Chicago, IL, 2003; dt.: Der Jahrhundertbetrug, 2. Auflage, Castle Hill Publishers, Uckfield, 
2015/2017. 

23 W. Stäglich, Der Auschwitz-Mythos, 4. Auflage, Castle Hill Publishers, Uckfield 2015. 
24 Vgl. Ditlieb Felderer, “Auschwitz Notebook Part 2: Lids and openings”, Journal of Historical 

Review 1(3) (1980), S. 255-266. 



20 F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 

 

Fred Leuchter war dieser Fachmann. Er ging nach Polen, führte die fo-

rensischen Untersuchungen durch, schrieb sein Gutachten und sagte vor 

dem kanadischen Gericht für Herrn Zündel aus. Dadurch ging er heimlich 

in die Geschichte ein. 

Fred Leuchter ist ein bescheidener, doch ruhig entschlossener Mann, 

der sehr präzise spricht. Er wäre ein hervorragender Professor und hat die 

Gabe, den Leuten die Feinheiten jedes schwierigen Problems verständlich 

zu machen. Als ich ihn fragte, ob er irgendwelche gefährlichen Konse-

quenzen befürchte, antwortete er: “Eine Tatsache ist eine Tatsache.” Nach-

dem der berühmte britische Historiker David Irving den Leuchter-Bericht 

gelesen hatte, sagte er am 22. April 1988 während seiner Aussage in 

Toronto, dass es ein “erschütterndes” Dokument sei, das für jeden zukünf-

tigen Historiker von entscheidender Bedeutung sein werde, der über den 

Zweiten Weltkrieg schreibe. 

Ohne Ernst Zündel wäre fast nichts von dem, was sich nun ergab, vor-

stellbar gewesen. Er opfert alles für seine Suche nach historischer Genau-

igkeit und lebt unter schwierigen Bedingungen, umgeben von einflussrei-

chen und mächtigen Feinden. Der Druck auf ihn ist dauerhaft und nimmt 

die unerwartetsten und manchmal bösartigsten Formen an. Er hat aber eine 

starke Persönlichkeit und ein starkes Charisma. Er weiß jede gegebene Si-

tuation zu analysieren und die Kräfteverhältnisse zu beurteilen, um einen 

Nachteil in einen Vorteil umzuwandeln. Aus allen Teilen der Welt moti-

viert und mobilisiert er kompetente Personen. Er ist ein gründlicher Mann, 

ein Genie, das gesunden Menschenverstand mit einem tiefen Verständnis 

für Menschen und Situationen vereinigt. 

Er mag einst für seine Forschung und Ansichten wieder ins Gefängnis 

gesteckt oder mit Abschiebung bedroht werden. All dies ist möglich. Alles 

kann passieren, wenn es zu einer intellektuellen Krise und zu einer Neu-

ausrichtung geschichtlicher Konzepte in dieser Größenordnung kommt. 

Der Revisionismus ist das große intellektuelle Abenteuer am Ende dieses 

Jahrhunderts. Was auch immer passiert, Ernst Zündel ist bereits der Sieger. 

Er ist ein pazifistischer Aktivist, der durch die Macht des Verstandes und 

der Überzeugung diesen Sieg errungen hat. 

Am 11. May 1988 befanden die Geschworenen Ernst Zündel schuldig, 

wissentlich falsche Nachrichten über den Holocaust verbreitet zu haben. Er 

wurde zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, jedoch nach Unterzeich-

nung eines Maulkorbbefehls freigelassen, mit dem er versprach, bis zum 

Abschluss seiner Berufung nicht über den “Holocaust” zu schreiben oder 

zu sprechen. Er hat sich damit Galileo hinzugesellt. 
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Am 27. August 1992 hob der 

kanadische Oberste Gerichtshof 

Ernst Zündels Verurteilung auf und 

erklärte das Gesetz, aufgrund dessen 

er neun Jahre lang vor die Gerichte 

Kanadas geschleppt worden war, für 

verfassungswidrig. Kanada weigerte 

sich allerdings, sich bei Ernst Zün-

del für diese Tortur zu entschuldi-

gen, und hat jeden Anspruch auf 

Übernahme der Gerichtskosten usw. 

abgelehnt. 

Im Frühling 1995 war Zündels 

Haus in Toronto das Ziel gewalttä-

tiger Demonstrationen. Auf in ganz 

Toronto ausgehängten Postern wur-

de zur Gewalt gegen ihn aufgerufen. 

Am 4. April 1995 erhielt Zündel ei-

ne anonyme Bombendrohung zu-

sammen mit einer Mausefalle und 

einer Rasierklinge. Am 7. Mai 1995 wurde Zündels Haus das Opfer eines 

Brandanschlages, wodurch ein Schaden in Höhe von $400.000 entstand. 

Während der Woche zum 20. Mai 1995 erhielt Zündel ein “Bücherpaket”, 

das eine Bombe enthielt. Das polizeiliche Bombenkommando detonierte 

diese Bombe durch Fernzündung in einem Steinbruch in der Nähe von To-

ronto auf sichere Weise. 

Am 5. August 1995 informierte der kanadische Minister für Staatsbür-

gerschaft und Einwanderung Zündel davon, dass er zum “Sicherheitsrisi-

ko” für Kanada erklärt worden sei. Diese Entscheidung wurde am 30. April 

1998 vom kanadischen Obersten Gerichtshof bestätigt. 

1996 wurde Zündel vor die soeben eingerichtete kanadische Menschen-

rechtskommission gezerrt wegen angeblicher Aufstachelung zum Hass. 

Jegliche Beweismittel, die zu seiner Verteidigung eingeführt wurden, wur-

den von der Kommission für unerheblich erklärt, weil bezüglich der Auf-

stachelung zum Hass “Wahrheit keine Verteidigung ist”, so die Entschei-

dung der Menschenrechtskommission. Am 25. Mai 1998 entschied die 

Kommission, dass er der Aufstachelung zum Hass schuldig sei, begangen 

durch die ihm gewidmete Webseite namens www.zundelsite.org. Zündel 

wurde befohlen, seine Webseite zu schließen und von allen öffentlichen 

Äußerungen zum Holocaust abzusehen. 

 
Abbildung 2: Zündels Heim in Toronto 
nach dem Brandanschlag vom 7. Mai 

1995. 
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Alle sich daran anschließenden 

Versuche, die Rechtmäßigkeit der 

Verfahrensweise der Menschen-

rechtskommission Infrage zu stel-

len, schlugen trotz der harschen 

Kritik sogar seitens der Massen-

medien fehl. 

Anfang 2000 heiratete Ernst 

Zündel die US-Bürgerin Ingrid 

Rimland und immigrierte in die 

Vereinigten Staaten. Aufgrund die-

ser Ehe bewarb er sich um eine 

Daueraufenthaltsgenehmigung. 

Das Verfahren zum Erwerb einer Daueraufenthaltsgenehmigung setzte 

ordnungsgemäß ein, jedoch kam es anscheinend zu Kommunikationsprob-

lemen zwischen Zündel und seinem Einwanderungsanwalt. Dadurch ver-

passte Ernst Zündel eine angesetzte Anhörung vor der US-Einwanderungs- 

und Naturalisierungs-Behörde im Frühjahr 2001. Daher wurde Ernst Zün-

del am 5. Februar 2003 verhaftet, und am 17. Februar schoben die US-

Behörden ihn nach Kanada ab, wo er in einem Hochsicherheitsgefängnis in 

Einzelhaft gehalten wurde. Mit Hilfe der neuen Anti-Terror-Gesetzgebung, 

die nach dem 11. September 2001 erlassen worden war, behaupteten die 

kanadischen Behörden, dass Zündel ein Sicherheitsrisiko für Kanada sei 

und dass daher die Beweise dafür aus Gründen der nationalen Sicherheit 

nicht eröffnet werden könnten. Alle Versuche, diese Beweise und die 

schauprozessartigen Verfahrensweisen infrage zu stellen, schlugen fehl. 

Am 1.2.2005 wurde Zündel nach Deutschland deportiert. Als Gründe ga-

ben die kanadischen Behörden an, Zündel sei ein Sicherheitsrisiko, weil er 

mit Personen oder Gruppen Umgang gepflegt habe, die angeblich dazu 

neigten, Gewalt gutzuheißen oder anzuwenden, und weil seine Ansichten 

die Regierung Deutschlands destabilisiere. 

Während diese Zeilen verfasst werden, sitzt Ernst Zündel in einem 

deutschen Gefängnis in Mannheim in Erwartung seines Prozesses wegen 

“Holocaust-Leugnung”, ein Delikt, das mit bis zu fünf Jahren Freiheitsent-

zug bestraft wird. In Deutschland dürfen bei solchen Verfahren keine Ent-

lastungsbeweise eingeführt werden, da solche Beweise wiederum “leug-

nen” würden und lediglich zu einer weiteren Anklage sowohl gegen den 

Angeklagten sowie gegen den Verteidiger führen. 

Robert Faurisson, 23. April 1988 

aktualisiert am 3. Mai 2005 

 
Abbildung 3: Der verhaftete Ernst 

Zündel bei seiner Ankunft in Toronto, 
19. Februar 2003. 
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P.S.: Am 15. Februar 2007 wurde Ernst Zündel von Richter Meinerzha-

gen am Landgericht Mannheim zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Die 

zwei Jahre, die er in Kanada in Einzelhaft abgesessen hatte, wurden vom 

deutschen Gericht nicht anerkannt, da diese Inhaftierung angeblich nichts 

mit seiner Straftat zu tun hatte. 

Am 1. März 2010 wurde Ernst Zündel schließlich aus dem Gefängnis 

entlassen. Als er anno 2005 aus den USA abgeschoben wurde, wurde ihm 

die Wiedereinreise für 20 Jahre verboten. Da die deutsche Regierung gegen 

seine Ehefrau Ingrid einen europäischen Haftbefehl erlassen hat, kann sie 

auch nicht nach Europa kommen, so dass sich das Eheleben dieses Paares 

bei kurzen gemeinsamen Urlauben in dritten Ländern außerhalb Europas 

abspielt. 

Anno 2012 gelang es Zündels Rechtsanwalt in den USA, seine Einrei-

sesperre auf 10 Jahre zu reduzieren. Sein anno 2013 gestellter Antrag auf 

eine Daueraufenthaltsgenehmigung in den USA aufgrund seiner Ehe mit 

einer US-Bürgerin wurde jedoch abgelehnt. Als Ablehnungsgrund diente 

den US-Behörden Ernst Zündels fünfjährige Haftstrafe in Deutschland, 

obwohl sie aufgrund eines Vergehens erfolgt war, das in den USA keine 

Straftat ist. Laut US-Gesetzen kann die US-Regierung jedoch jeden Ein-

wanderungswilligen ablehnen, der zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder mehr 

verurteilt wurde, egal aus welchem Grunde. 

Ernst Zündel verstarb in seinem elterlichen Haus im Schwarzwald am 5. 

August 2017. Seine in Tennessee lebende Ehefrau folgte ihm zwei Monate 

später. 
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2. Eine kurze Geschichte der Kritik am Leuchter-

Gutachten 
Eine sachorientierte Diskussion der technischen Argumente, die vom 

Leuchter-Bericht an die Öffentlichkeit gebracht wurden, wurde durch einen 

Widerlegungsversuch des inzwischen verstorbenen französischen Apothe-

kers Jean-Claude Pressac im Periodikum Jour Juif in Frankreich begon-

nen.25 Pressacs Artikel konnte aber kaum als fachliche Diskussion gelten, 

da er seine technischen bzw. wissenschaftlichen Behauptungen nicht durch 

Beweise oder eine exakte wissenschaftliche Argumentation belegte. Ob-

wohl er einige Mängel des Leuchter-Berichts aufzeigte, beging er aufgrund 

seiner mangelnden Kenntnisse selbst einige Fehler bezüglich chemischer 

und ingenieurtechnischer Fragen.26 

Als nächster äußerte sich der inzwischen ebenfalls verstorbene Dr. 

George Weilers, der sowohl Professor für Physiologie und Biochemie an 

Frankreichs Zentrum für wissenschaftliche Forschung war (Centre Natio-

nal de la Recherche Scientifique, CNRS) als auch Vorsitzender der histori-

schen Kommission des Zentrums für zeitgenössische jüdische Dokumenta-

tion in Paris (Centre de Documentation Juive Contemporaine, CDJC). Er 

schrieb einen Artikel, der sich eng begrenzt auf nur wenige Aspekte des 

Leuchter-Berichts konzentrierte.27 Sein Artikel zeichnet sich durch 

Wunschdenken aus, das im Gegensatz zur physischen Wirklichkeit steht, 

und durch das Ignorieren dessen, was Zeugen über die angeblichen Men-

schenvergasungen behaupteten.28 

Die erste Reaktion aus Deutschland kam von Deutschlands offiziellem 

Institut für Zeitgeschichte.29 Sie basierte auf Pressacs Arbeit und war daher 

                                                      
25 J.-C. Pressac, Jour J, December 12, 1988, S. I-X; siehe auch Pressac in: S. Shapiro (Hg.), 

Truth Prevails: Demolishing Holocaust Denial: The End of the Leuchter Report, Beate Klars-
feld Foundation, New York 1990. 

26 Vgl. diesbezüglich Paul Grubach, “The Leuchter Report Vindicated: A Response to Jean-
Claude Pressac’s Critique”, Journal of Historical Review, 12(4) (1992), S. 445-473; siehe 
ebenso: W. Schuster, “Technische Unmöglichkeiten bei Pressac”, Deutschland in Geschichte 
und Gegenwart, 39(2) (1991), S. 9-13. 

27 G. Wellers, “A propos du ‘rapport Leuchter’ les chambres à gaz d’Auschwitz”, Le Monde 
Juif, Nr. 134, April-Juni 1989, S. 45-53. 

28 Vgl. “Heißluft-Wellen”, in: G. Rudolf, Auschwitz-Lügen, 3. Aufl., Castle Hill Publishers, 
Uckfield 2016, S. 45-54. 

29 H. Auerbach, Institut für Zeitgeschichte, Brief an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende 
Schriften, München, 10. Okt. 1989; Auerbach, November 1989 (ohne näheres Datum), beides 
veröffentlicht in U. Walendy, Historische Tatsache Nr. 42, Verlag für Volkstum und Zeitge-
schichtsforschung, Vlotho 1990, S. 32 + 34; argumentativ gekürzt in: Wolfgang Benz (Hg.), 
Legenden, Lügen, Vorurteile, 7. Aufl., dtv, München 1995, S. 147-149. 
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kaum nützlich, auch wegen des zu offensichtlichen Mangels an technischer 

Kompetenz ihres Autors, des Historikers Hellmuth Auerbach.30 

1991 erschien in einem Sammelband über das Dritte Reich ein Beitrag 

über den Leuchter-Bericht, verfasst von einem etwa 90jährigen deutschen 

Greis, dem pensionierten Sozialoberrat Werner Wegner, der weder in 

Chemie noch in Bautechnik qualifiziert war noch seine technischen Be-

hauptungen belegte.31 Anstatt den Rat qualifizierter Personen in der Sache 

zu suchen, zog er seine eigenen Schlussfolgerungen – zu seiner eigenen 

Schande.32 Auf meine Frage, warum der deutsche Historiker Dr. Rainer Zi-

telmann, der verantwortliche Herausgeber dieses Sammelbandes, diesen lä-

cherlichen Beitrag in die ansonsten wohlrecherchierte Sammlung mit ein-

bezogen habe, deutete er an, dass er diesen Artikel aufnehmen musste, um 

Widerstand gegen das Buch zu vermeiden, da die anderen Beiträge eine 

“revisionistische” Tendenz hatten.33 

Ende 1991 kritisierte der österreichische Chemiker Dr. Josef Bailer den 

Leuchter-Bericht in einem kleinen, in Osterreich publizierten Buch.34 Diese 

Arbeit zeichnet sich aus durch das weitläufige Ignorieren von Zeugenaus-

sagen bezüglich der Vorgehensweisen, die angeblich während der Verga-

sungen in Auschwitz angewandt worden sein sollen, sowie durch das man-

gelnde Verständnis des Autors für die in Frage stehenden chemischen Re-

aktionen. Trotz der an seiner Studie geübten Kritik35 wiederholte Bailer 

seine unhaltbaren Einwände in einer späteren Veröffentlichung,36 ohne auf 

seine Kritiker zu antworten.37 

                                                      
30 Siehe diesbzeüglich meine gutachterliche Analyse, erstmals abgedruckt in Henri Roques, 

Günter Annthon, Der Fall Günter Deckert, DAGD/Germania Verlag, Weinheim 1995, S. 
431-435; aktualisiert in “Institut für Zeitlegenden” in G. Rudolf, aaO. (Anm. 28), S. 15-28. 

31 W. Wegner, “Keine Massenvergasungen in Auschwitz? Zur Kritik des Leuchter-Gutachtens”, 
in U. Backes, E. Jesse, R. Zitelmann (Hg.), Die Schatten der Vergangenheit, Propyläen, 
Frankfurt/M. 1990, S. 450-476 (www.vho.org/D/dsdv/Wegner.html, mit meinen eingefügten 
kritischen Kommentaren). 

32  Siehe diesbez. W. Häberle, “Zu Wegners Kritik am Leuchter-Gutachten”, Deutschland in Ge-
schichte und Gegenwart, 39(2) (1991), S. 13-17; G. Rudolf, “Ein Sozialoberrat schreibt Ge-
schichte”, in Rudolf, aaO. (Anm. 28), S. 55-72. 

33 In einem persönlichen Brief an mich. 
34 J. Bailer, “Der Leuchter-Bericht aus der Sicht eines Chemikers”, in: Amoklauf gegen die 

Wirklichkeit, Dokumentationszentrum des österreichischen Widerstandes, Bundesministerium 
für Unterricht und Kultur (Hg.), Wien 1991, S. 47-52. 

35 Vgl. Ernst Gauss (alias Germar Rudolf), Vorlesungen zur Zeitgeschichte, Grabert, Tübingen 
1993, S. 290-293; E. Gauss, “Chemische Wissenschaft zur Gaskammerfrage”, Deutschland in 
Geschichte und Gegenwart, 41(2) (1993), S. 16-24. 

36 Josef Bailer, in B. Bailer-Galanda, W. Benz, W. Neugebauer (Hg.), Wahrheit und Auschwitz-
lüge, Deuticke, Wien 1995, S. 112-118. 

37 Vgl. meine erneute Kritik: Germar Rudolf, “Zur Kritik an ‘Wahrheit und Auschwitzlüge,’” in: 
Herbert Verbeke (Hg.), Kardinalfragen zur Zeitgeschichte, Vrij Historisch Onderzoek, Ber-
chem 1996, S. 91-108; Nachdruck als “Lüge und Auschwitz-Wahrheit” in: Rudolf, aaO., 
(Anm. 28), S. 187-227. 
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Schließlich ordnete das Staatliche Museum in Auschwitz selbst ein 

Gutachten an. Dieses Gutachten wurde von der toxikologischen Abteilung 

des Instituts für forensische Untersuchungen in Krakau, Polen, benannt 

nach Prof. Dr. Jan Sehn, erstellt. Es war auf die Analyse von Mauerproben 

beschränkt und wurde am 24. September 1990 unter der Leitung des inzwi-

schen verstorbenen Dr. Jan Markiewicz erstellt, eines Professors für tech-

nische Versuche.38 Das Gutachten schlussfolgerte, dass der Grund, warum 

Leuchters Proben aus den Menschengaskammern zumeist keine Spuren 

von Cyaniden aufwiesen, darin liege, dass die Cyanidverbindungen 40 Jah-

re lang der Witterung ausgesetzt gewesen seien, was diese Verbindungen 

nicht überstanden hätten. Drei der involvierten Autoren publizierten später 

weitere Ergebnisse.39 Beide Studien basierten allerdings nachweislich auf 

einer falschen Analysenmethode, weshalb ihre Ergebnisse verfälscht wur-

den.40 Eine Korrespondenz mit den Autoren ergab keine Gründe, warum 

diese falsche Methode vorsätzlich gewählt worden war.41 

Die erste Kritik des Leuchter-Berichts, die verdient, zumindest teilweise 

wissenschaftlich genannt zu werden, wurde 1998 durch den amerikani-

schen promovierten Chemiker Dr. Richard J. Green im Internet veröffent-

licht. Green kritisierte zudem das Rudolf-Gutachten, wobei er leider eben-

so auf massive politische Beschimpfungen zurückgriff.42 In der diesbezüg-

lichen Korrespondenz43 vermied der Autor dieses Artikels eine Diskussion 

der zentralen Streitpunkte.44 

                                                      
38 J. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz, B. Trzcinska, Expert Opinion, Prof. Dr. Jan Sehn Insti-

tut für Gerichtsgutachten, Abteilung für Gerichtstoxikologie, Krakow, 24. Sept. 1990; teilwei-
se veröffentlich z.B. in Deutschland in Geschichte und Gegenwart, 39(2) (1991), S. 18f. 

39 J. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz, Z Zagadnien Nauk Sadowych, Z XXX (1994) S. 17-27 
(www.nizkor.org/ftp.cgi/orgs/polish/institute-for-forensic-research/post-leuchter.report). 

40 G. Rudolf, “Leuchter-Gegengutachten: Ein Wissenschaftlicher Betrug?”, in Deutschland in 
Geschichte und Gegenwart 43(1) (1995) S. 22-26; aktualisiert als “Polnische Wissenschaft” 
in: G. Rudolf, aaO. (Anm. 28), S. 229-253. 

41 G. Rudolf und J. Markiewicz, W. Gubala, J. Labedz, “Briefwechsel”, in: Sleipnir, 1(3) (1995) 
S. 29-33; Nachdruck in Herbert Verbeke (Hg.), aaO. (Anm. 37), S. 86-90, und in G. Rudolf, 
aaO. (Anm. 28), S. 241-253. 

42 Richard J. Green, “The Chemistry of Auschwitz”, 10. Mai 1998, 
www.phdn.org/archives/holocaust-history.org/auschwitz/chemistry/, und “Leuchter, Rudolf 
and the Iron Blues”, 25. März 1998, www.phdn.org/archives/holocaust-
history.org/auschwitz/chemistry/blue/, mit jeder Menge antifaschistischer Polemik. 

43 Eine detaillierte Beschreibung der Mängel dieses Artikels findet sich in “Das Rudolf Gutach-
ten in der Kritik, Teil 2”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 3(1) (1999), S. 77-
82. 

44 Richard J. Green, Jamie McCarthy, “Chemistry is Not the Science”, 2. Mai 1999, 
www.phdn.org/archives/holocaust-history.org/auschwitz/chemistry/not-the-science/. Ein guter 
Teil dieses Artikels besteht aus politischen Unterstellungen und Verdächtigungen. Für eine 
Antwort darauf vgl. G. Rudolf, “Character Assassins”, 
www.vho.org/GB/c/GR/CharacterAssassins.html: R. Greens Antwort darauf, “Postscript to 
Chemistry is not the Science: Rudolf’s Character Suicide” (www.holocaust- 
www.phdn.org/archives/history.org/auschwitz/chemistry/not-the-science/postscript.shtml), ist 
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1999 fertigte der niederländische Kulturhistoriker Dr. Robert Jan van 

Pelt, Professor für Architekturgeschichte in Kanada, ein Gutachten über 

Auschwitz an im Auftrag der Verteidigung im Verleumdungsverfahren des 

britischen Historikers David Irving gegen die amerikanische Autorin De-

borah Lipstadt.45 Dieses Gutachten bedeutete einen Rückzug auf die Ar-

gumentationslinie vor Jean-Claude Pressacs 1989 veröffentlichtem erstem 

Buch,46 da fast alle von Revisionisten seit jenem Jahr vorgebrachten Ar-

gumente ignoriert wurden.47 2002 veröffentlichte Prof. van Pelt eine Zu-

sammenfassung der bei genanntem Verfahren eingeführten Beweise und 

seine Interpretation derselben.48 Dieses Buch ist das erste in englischer 

Sprache, das verschiedene revisionistische Argumente intensiv diskutiert, 

wobei sich van Pelt hauptsächlich auf die Arbeiten von J.-C. Pressac 

stützt.49 Es ist allerdings bedauerlich, dass der Kulturhistoriker van Pelt 

versucht, viele chemische, toxikologische, technische und architektonische 

Fragen zu klären, für die ihm einfach sowohl die Ausbildung als auch die 

Erfahrung fehlen.50 

Wenn man all die Mängel der Kritiken des (ersten) Leuchter-Berichts 

bedenkt, mag die vorliegende Ausgabe die erste tiefgehende Kritik des 

Leuchters-Berichts sein. Zugleich versucht sie, gerecht zu sein. Beim Le-

sen meiner kritischen Anmerkungen in dem Fußnoten wie auch in den er-

läuternden Abschnitten, die dem Leuchter-Bericht hinzugefügt wurden, 

möge der Leser bedenken, dass Leuchter nur zwei Wochen hatte, um sein 

Gutachten herzustellen, basierend auf den beschränkten Kenntnissen des 

Jahres 1988, wohingegen der gegenwärtige Autor mehr als ein Jahrzehnt 

Zeit hatte, die betroffenen Themen zu untersuchen, und zudem die Hilfe 

                                                      
wiederum angefüllt mit politischer Polemik unter Meidung der Kernthematik; siehe G. Ru-
dolf, “Dr. Richard Green’s Evasions”, www.vho.org/GB/c/GR/Evasions.html. Siehe auch G. 
Rudolf, “Grün sieht Rot”, in: G. Rudolf, aaO. (Anm. 28), S. 281-300. 

45 Pelt Report, als Beweis eingeführt in das Verfahren vor der Queen’s Bench Division, Royal 
Courts of Justice, Strand, London, David John Cawdell Irving ./. (1) Penguin Books Limited, 
(2) Deborah E. Lipstadt, Az. 1996 I. No. 113 (www.hdot.org/vanpelt_toc/). 

46 Jean-Claude Pressac, Auschwitz: Technique and operation of the gas chambers, Beate-
Klarsfeld-Foundation, New York 1989 (www.historiography-project.com/books/pressac-
auschwitz/). 

47 Vgl. G. Rudolf, “Gutachter und Urteilsschelte”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsfor-
schung 4(1) (2000), S. 33-50; erschöpfender in Englisch, 
www.vho.org/GB/c/GR/RudolfOnVanPelt.html und …/CritiqueGray.html. Siehe auch G. 
Rudolf, “Der Pseudo-Architekt”, in: G. Rudolf, aaO. (Anm. 28), S. 301-344. 

48 Robert J. van Pelt, The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, Indiana Universi-
ty Press, Bloomington/Indianapolis 2002. 

49 Wenn er chemische Fragen anschneidet, bezieht er sich vorwiegend auf die Arbeit von R. 
Green (ebd., S. 365, 499). 

50 Für eine detaillierte Kritik von van Pelts fehlerhaften Argumenten in seinem 2002er Buch 
siehe C. Mattogno, The Real Case…, aaO. (Anm. 5). 
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vieler anderer Wissenschaftler nutzen konnte, die seit Jahren oder gar Jahr-

zehnten auf dem Gebiet tätig sind. 

Germar Rudolf, Chicago, 1. April 2005 

zuletzt aktualisiert am 3. Mai 2018 
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3. Ein technisches Gutachten über die 

angeblichen Hinrichtungs-Gaskammern in 

Auschwitz, Birkenau und Majdanek in Polen 

3.0. Einführung 

Im Februar dieses Jahres (1988) setzte sich Prof. Dr. Robert Faurisson für 

Herrn Ernst Zündel mit mir ins Benehmen und fragte mich, ob ich eventu-

ell bereit wäre, die vorhandenen Krematorien und angeblichen Gaskam-

mern, die von den Nazis in Polen betrieben sein sollen, zu untersuchen, 

sorgfältig auszuwerten und ein technisches Gutachten hinsichtlich deren 

Verwendbarkeit und Leistungsfähigkeit zu erstellen. 

Nach einer Zusammenkunft mit Herrn Zündel, dessen Verteidiger 

Douglas H. Christie und weiteren Mitarbeitern, bei der das Vorhaben be-

sprochen wurde, erfuhr ich, dass meine Untersuchungsergebnisse in Zu-

sammenhang mit dem zu dieser Zeit vor dem Bezirksgericht Toronto lau-

fenden Prozess der Krone gegen Zündel verwendet würden. 

Nachdem dies klar war, wurde beschlossen, alle Krematorien und 

angeblichen Gaskammern in Auschwitz, Birkenau und Majdanek (Lub-

lin) eingehend zu inspizieren. Ich nahm den Auftrag an, und am 25. 

Februar 1988 führte ich eine Forschungsgruppe nach Polen. Die Gruppe 

bestand aus mir, meiner Ehefrau Carolyn Leuchter, Mr. Howard Miller 

(Zeichner), Mr. Jürgen Neumann (Video-Kameramann) und Mr. Tiju-

dar Rudolph (Dolmetscher für Polnisch). Nachdem wir alle betreffen-

den Einrichtungen in Auschwitz, Birkenau und Majdanek inspiziert hat-

ten, kehrten wir am 3. März 1988 zurück. Dieser Bericht und meine Un-

tersuchungsergebnisse beruhen auf diesen in Polen durchgeführten Er-

kundungen. 

3.1. Zweck 

Der Zweck dieses Berichtes und der Untersuchungen, auf denen er beruht, 

ist die Prüfung, ob die angeblichen Gaskammern sowie die Kremierungs-

einrichtungen zur Menschentötung an drei (3) Standorten in Polen, nämlich 

Auschwitz, Birkenau und Majdanek, in der Weise hätten betrieben werden 

können, wie es in der Holocaust-Literatur behauptet wird. 

Hierzu gehört die Untersuchung und Inspektion der vorhandenen 

Einrichtungen, ihrer Konstruktion sowie der ihnen zugeschriebenen 

Verfahrensweisen. Hierbei waren zu berücksichtigen: die verbrauchten 
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Gasmengen, die bei diesen Aktionen erforderlich gewesenen Zeiten 

(d.h. Hinrichtungs- und Ventilationszeiten), die Größen der Kammern 

im Verhältnis zu der jeweils behaupteten Anzahl Opfer. 

Es ist nicht der Zweck dieser Untersuchung, irgendwelche Zahlen 

von Personen, die gestorben sind oder mit anderen Mitteln als mit Gas 

getötet wurden, festzulegen oder zu bestimmen, ob ein Holocaust wirk-

lich stattgefunden hat. Es liegt darüber hinaus nicht in der Absicht des 

Verfassers, den Holocaust geschichtlich neu zu definieren. Er will 

vielmehr an den bezeichneten Standorten ermitteltes Beweismaterial 

und dort eingeholte Informationen vorlegen. Hierauf aufbauend will er 

ein Gutachten erstellen, das an Hand aller zugänglichen wissenschaftli-

chen, technischen und zahlenmäßigen Daten die Zweckmäßigkeit und 

Verwendbarkeit der angeblichen Gaskammern und Kremierungsein-

richtungen an den inspizierten Standorten nachweist. 

3.2. Hintergrund 

Der Leiter der Untersuchungsmannschaft und Verfasser dieses Berichts ist 

Spezialist in der Konstruktion und Fertigung von Hinrichtungsgeräten und 

hat speziell an solchen Einrichtungen gearbeitet und diese entworfen, wie 

sie in den Vereinigten Staaten zur Hinrichtung von zum Tode verurteilten 

Personen mittels Cyanwasserstoffgas verwendet werden.51 

Der Untersuchende hat die Einrichtungen in Auschwitz, Birkenau und 

Majdanek inspiziert, Messungen vorgenommen, forensische Proben ent-

nommen, konstruktionstechnische und verfahrenstechnische Literatur über 

DEGESCH-Entlausungskammern, Informationen über Zyklon-B-Gas und 

Unterlagen über Hinrichtungsmethoden studiert. Ein Großteil dieser Unter-

lagen bestand aus Schriften, die an den Stätten in Polen käuflich erworben 

und dort zur Kenntnis genommen wurden, einschließlich Kopien der Ori-

ginalzeichnungen der Krematorien I, II, III, IV und V. 

3.3. Umfang 

Dieser Bericht enthält die Ergebnisse der persönlichen Inspektion, zahlrei-

che Belege aus Auschwitz, Birkenau und Majdanek, von den Behörden an 

den drei (3) Museumsstandorten zur Verfügung gestelltes Schrifttum, in 

den Museen erworbene Pläne der Krema I, II, III, IV und V, Material be-

züglich der DEGESCH-Entlausungskammern und -einrichtungen (einschl. 

Ausrüstungen und Verfahrensweisen unter Verwendung von Zyklon-B-

Gas), eine Beschreibung der Betriebsabläufe in den betreffenden Einrich-

                                                      
51 Vgl. den Dritten Leuchter-Bericht in diesem Band. 
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tungen sowie aus den untersuchten Krematorien entnommene forensische 

Proben. 

Außerdem hat der Verfasser Angaben über Konstruktion und Betriebs-

weise amerikanischer Gaskammern, die auf seinen eigenen Kenntnissen 

und seiner Arbeit auf diesem Gebiet beruhen, sowie eine Untersuchung 

amerikanischer Krematorien und Verfahrensweisen berücksichtigt. 

Indem der Verfasser die zuvor genannten Unterlagen ausgewertet hat, 

hat er den Schwerpunkt dieser Studie begrenzt auf Feststellung bezüglich 

a) der Verwendbarkeit der angeblichen Exekutions-Gaskammern für 

den Massenmord an Menschen mittels Zyklon-B-Gas in Auschwitz I und 

Birkenau sowie mittels Kohlenmonoxid und/oder Zyklon-B-Gas in Ma-

jdanek; 

b) der Fähigkeit der inspizierten Krematorien, die behaupteten Zahlen 

an Einäscherungen von Leichen in den fraglichen Zeitenräumen bewältigt 

zu können. 

                                                      
52 Ludwig Gaßner, “Verkehrshygiene und Schädlingsbekämpfung”, Gesundheits-Ingenieur, 

66(15) (1943), S. 174ff.; vgl. F.P. Berg, “Typhus and the Jews”, Journal of Historical Re-
view, 8(4) (1988), S. 433-481. 

 
Abbildung 4: DEGESCH Kreislauf-Entlausungsgaskammer.52 Diese Anlage wur-
de Ende der 1930er / Anfang der 1940er entwickelt und wurde zum Standard in 
Deutschland während des Krieges. Sie wurde jedoch nicht in allen Konzentrati-
onslagern installiert, die häufig mit provisorischen Entlausungskammern ausge-

rüstet waren. Anm. des Herausgebers. 
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3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nach dem Studium der verfügbaren Literatur, der Untersuchung der vor-

handenen Stätten in Auschwitz, Birkenau und Majdanek, dank des Autors 

Kenntnis der Konstruktionskriterien für den Betrieb von Gaskammern, 

nach einer Untersuchung der Kremierungstechnologie und der Inspizierung 

moderner Krematorien findet der Verfasser keinen Beweis dafür, dass ir-

gendeine der Einrichtungen, von denen normalerweise behauptet wird, sie 

seien Hinrichtungs-Gaskammern gewesen, jemals als solche benutzt wor-

den ist, und er schlussfolgert zudem, dass diese Anlagen aufgrund ihrer 

Bauweise und Konstruktion nicht als Hinrichtungsgaskammern hätten 

verwendet werden können. 

Darüber hinaus beweist eine Bewertung der Kremierungseinrichtungen 

schlüssig, dass die behauptete Anzahl von Leichen im allgemein behaupte-

ten Zeitraum nicht hätte verbrannt werden können. Es ist daher, nach bes-

tem Wissen und Gewissen, die technische Meinung des Verfassers, dass 

keine der untersuchten Einrichtungen jemals zur Hinrichtung von Men-

schen verwendet worden ist und dass die Krematorien die ihnen zuge-

schriebene angebliche Arbeitslast niemals hätten bewältigen können. 

 

3.5. Vorgehensweise 

Bei dieser Studie und der forensischen Analyse, die zu dem Bericht führ-

ten, wurde folgendermaßen vorgegangen: 

1. Eine allgemeine Hintergrundstudie des erhältlichen Materials. 

2. Eine Inspektion an Ort und Stelle und forensische Untersuchung der 

fraglichen Einrichtungen, einschließlich Abnahme physikalischer Daten 

(Abmessungen und Informationen über die Konstruktionsweise) und 

gezielte Entnahme von Probematerial (Mauersteine und Mörtel), das zur 

chemischen Untersuchung mit in die Vereinigten Staaten genommen 

wurde. 

3. Berücksichtigung der aufgezeichneten und durch Inaugenscheinnahme 

(an Ort und Stelle) ermittelten logistischen Daten. 

4. Zusammenstellung der ermittelten Daten. 

5. Analyse der erworbenen Informationen und ihr Vergleich mit bekann-

ten und bewährten konstruktionstechnischen, verfahrenstechnischen 

und logistischen Unterlagen sowie Erfordernissen für Konstruktion, 

Bau und Betrieb von tatsächlichen Gaskammern und Krematorien. 

6. Berücksichtigung der chemischen Analysen der an den Stätten erwor-

benen Materialien. 

7. Schlussfolgerungen aus dem vorhandenen Beweismaterial. 



F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 35 

3.6. Verwendung von HCN und Zyklon B als Entwesungs-

mittel 

Cyanwasserstoff (HCN oder Blausäure) wurde seit der Zeit vor dem Ers-

ten Weltkrieg als Entwesungsmittel verwendet. Zusammen mit Dampf und 

Heißluft wurde es von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten 

verwendet, und während des Zweiten Weltkrieges zudem zusammen mit 

DDT eingesetzt. 

HCN wird allgemein in chemischer Reaktion von Natriumcyanid mit 

verdünnter Schwefelsäure hergestellt. Die chemische Reaktion setzt HCN 

in der Luft frei, wobei jedoch ein Rest Blausäure (Cyanwasserstoff) zu-

rückbleibt. Diese Reaktion wird normalerweise in einem keramischen Tie-

gel durchgeführt. 

Dieses Verfahren wurde zur Bekämpfung von Schädlingen und Unge-

ziefer in Schiffen, Gebäuden sowie in speziell konstruierten Kammern und 

Bauten angewendet. Besondere Vorschriften für Ausstattung und Handha-

bung des Gases müssen beachtet werden, um die Sicherheit der Anwender 

(Techniker) zu gewährleisten. Cyanwasserstoff ist eines der stärksten und 

gefährlichsten Entwesungsmittel. Sämtliche Armeen und Gesundheitsbe-

hörden in aller Welt haben für diesen Zweck Gebäude benützt, die speziell 

dafür gebaut oder umgebaut worden sind. HCN wurde allerorten zur Seu-

chenbekämpfung eingesetzt, besonders gegen Pest und Fleckfieber, d.h. 

zur Ratten-, Flöhe- und Läusebekämpfung. 

Seit dem Ersten Weltkrieg werden in Europa und in den Vereinigten 

Staaten Spezial-Kammern verwendet. Einige dieser Kammern wurden von 

der Deutschen Wehrmacht vor und während des Zweiten Weltkrieges an-

gewandt und von den US-Einwanderungsbehörden auf Ellis Island im Ha-

fen von New York sogar schon viel früher. Viele dieser Kammern wurden 

für die DEGESCH gebaut, eine deutsche Firma mit Sitz in Frankfurt/M. 

Während des Krieges überwachte DEGESCH den Vertrieb von Zyklon B. 

Die Firma DEGESCH stellt auch heute HCN-Gas her.53 

Zyklon B war ein Spezial-Handelspräparat für Blausäure. Der Name 

“Zyklon B” selbst war ein Markenname. HCN wurde fabrikmäßig herge-

stellt und in einer Form geliefert, in der das HCN in einem porösen Träger, 

entweder Holzstoff oder Diatomeenerde (Kreide) absorbiert war.54 Es wur-
                                                      
53 Die DEGESCH existiert nicht mehr. Ihre Geschäfte wurden von der Detia Freyberg GmbH 

übernommen. Zyklon B® wurde nach der 1978/79 ausgestrahlten Fernsehserie “Holocaust” in 
Cyanosil® umbenannt. 

54 Eine dritte Art von Trägermaterial, das Ende der 1930er Jahre eingeführt wurde, war Gips 
vermischt mit ein wenig Stärke (“Erco”). Es ersetzte zunehmend die Diatomeenerde. Siehe R. 
Irmscher, “Nochmals: ‘Die Einsatzfähigkeit der Blausäure bei tiefen Temperaturen’”, Zeit-
schrift für hygienische Zoologie und Schädlingsbekämpfung, 34 (1942), S. 35f.; Wolfgang 
Lambrecht, “Zyklon B – eine Ergänzung”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 
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de entweder in Scheiben, als Schnipsel oder als Granulat geliefert. Das 

Präparat war in einer luftdichten Dose verschlossen, die eines speziellen 

Dosenöffners bedurfte. In dieser Form war das HCN/Zyklon-B viel siche-

rer und leichter zu handhaben. 

Die Scheibchen, Schnipsel bzw. das Granulat mussten auf dem Fußbo-

den des zu entwesenden Bereichs ausgebreitet werden oder aber in einer 

Kammer verwendet werden, in der die Innenluft umgewälzt und auf über 

25,7°C erhitzt wurde.55 Bei Anwendung in Gebäuden, Schiffen oder Zel-

ten, um Bäume und Obst und Gemüse zu entwesen, muss der Bereich auf 

über 25.7°C erwärmt werden, dem Siedepunkt des HCN. Geschieht dies 

nicht, dann dauert der Entwesungsvorgang viel länger. Die Entwesung 

dauert mindestens 24 bis 48 Stunden. 56 
                                                      

1(1) (1997), S. 2-5; siehe auch Jürgen Kalthoff, Martin Werber, Die Händler des Zyklon B, 
VSA-Verlag, Hamburg 1998; Horst Leipprand, Das Handelsprodukt Zyklon B: Eigenschaf-
ten, Produktion, Verkauf, Handhabung, Selbstverlag, Mannheim 2008; www.grin.com/de/e-
book/150878/dashandelsprodukt-zyklon-b. Dies war auch die Version, die in Auschwitz ein-
gesetzt wurde, siehe Harry W. Mazal, “Zyklon-B: A Brief Report on the Physical Structure 
and Composition”, www.phdn.org/archives/holocaust-history.org/auschwitz/zyklonb/ 

55 Zyklon B kann auch bei niedrigeren Temperaturen angewendet werden, da HCN sogar bei 
Temperaturen bis zu -5°C noch stetig verdunstet; siehe R. Irmscher, ebd. 

56 Dieser Wert wurde von der DEGESCH empfohlen für Entwesungen in Räumen ohne beson-
dere Heizung und Lüftungsanlage. Die Mindestlüftungszeit wurde mit 10 Stunden oder gar 20 
Stunden angesetzt, siehe DEGESCH, Zyklon for Pest Control, undatiert, 28 S., siehe Anhang 
zu diesem Bericht (beginnend auf S. 91); siehe auch die Information der Gesundheitsanstalt 
des Protektorats Böhmen und Mähren, “Richtlinien für die Anwendung von Blausäure (Zyk-
lon) zur Ungeziefervertilgung (Entwesung)”, wie sie beim Internationalen Militärtribunal in 
Nürnberg vorgelegt wurde, Dokument NI-9912 (siehe R. Faurisson, in G. Rudolf (Hg.), 
Auschwitz: Nackte Fakten, 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 2016, S. 130-141). 

Tabelle 1: Eigenschaften von HCN57 
Name: HCN, Wasserstoffcyanid, Cyanwasserstoff, Blausäure 

Siedepunkt: 25.7°C bei 1 atm. 

Spezifische Dichte: 0.69 bei 18°C 

Dichte des Dampfes: 0.947 (Luft=1) 

Schmelzpunkt: -31.2°C 

Dampfdruck: 0.987 atm. bei 25°C, 1.579 atm. bei 38°C 

Löslichkeit in Wasser: 100% 

Erscheinung: klar 

Farbe: leicht bläulich 

Geruch: Bittermandel, sehr mild, nicht-reizend (Geruch ist keine 
sichere Methode, um die Präsenz des Gases festzu-
stellen) 

Gefahren: 
1. Instabil in Gegenwart von Hitze, alkalischem Medium und Wasser 
2. Explodiert bei Mischung mit 20%iger Schwefelsäure 
3. Polymerisiert (zersetzt sich) heftig in Gegenwart von Hitze, Alkalien und Wasser. Die einmal 

begonnene Reaktion setzt sich autokatalytisch und unkontrollierbar bis zur Explosion fort. 
4. Flammpunkt: -18°C 
5. Zündpunkt: 538°C 
6. Brennbare Mischungsgrenzen in Luft: untere: 6 Vol.-%, obere: 41 Vol.-% 
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Nach der Entwesung muss der Bereich je nach Örtlichkeit (und Volu-

men) mindestens 10 Stunden lang gelüftet werden oder gar länger, wenn 

das Gebäude keine Fenster oder Lüftungsanlage hat.58 Anschließend muss 

der entweste Bereich chemisch auf das Vorhandensein von Gas geprüft 

werden,59 bevor er wieder betreten werden kann. Manchmal werden Gas-

masken verwendet, doch sind diese nicht sicher und sollten nicht länger als 

zehn (10) Minuten benutzt werden.60 Ein kompletter chemischer Schutzan-

zug muss getragen werden, um Vergiftung durch die Haut zu verhindern.61 

Je wärmer und trockener die Örtlichkeit ist, umso schneller und sicherer ist 

die Handhabung des Gases. 

Die Eigenschaften des Gases sind in Tabelle 1 aufgeführt. 

3.7. Konstruktionskriterien für eine Entwesungskammer 

Eine Entwesungseinrichtung, ob nun ein Gebäude oder eine Kammer, muss 

den gleichen grundlegenden Anforderungen entsprechen. Sie muss abdich-

tbar und heizbar sein, eine Umluft- und Lüftungsanlage aufweisen, einen 

ausreichend hohen Kamin für die Abgase haben (mindestens 12 m) sowie 

eine Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung des Gases (das gleiche 

trifft für Zyklon B zu).62 

Erstens, wenn eine Kammer heute benutzt wird, muss sie ein ge-

schweißtes und druckfestes Gefäß sein, das entweder mit inerter Farbe (auf 

Epoxid-Basis) mit rostfreiem Stahl oder mit Kunststoff (PVC) beschichtet 
                                                      
57 Siehe W. Braker, A.L. Mossman, Matheson Gas Data Book, Matheson Gas Products, East 

Rutherford 1971, S. 301; R.C. Weast (Hg.), Handbook of Chemistry and Physics, 66. Aufl., 
CRC Press, Boca Raton, Florida 1986, S. E 40. 

58 Der Vorgang kann entschieden beschleunigt werden durch die Verwendung spezieller Bega-
sungskammern wie die DEGESCH-Kreislaufanlage, siehe Gerhard Peters, E. Wüstinger, 
“Entlausung mit Zyklon-Blausäure in Kreislauf-Begasungskammern. Sach-Entlausung in 
Blausäure-Kammern”, Zeitschrift für hygienische Zoologie und Schädlingsbekämpfung, 32 
(10/11) (1940), S. 191-196; vgl. auch F.P. Berg, “The German Delousing Chambers”, Journal 
of Historical Review, 7(1) (1986), S. 73-94. 

59 Siehe Carlo Mattogno, “Die ‘Gasprüfer’ von Auschwitz”, Vierteljahreshefte für freie Ge-
schichtsschreibung, 2(1) (1998), S. 13-22. 

60 Dieser Wert hängt von diversen Faktoren ab wie etwa: Art des benutzen Filters, Konzentrati-
on der HCN in der Luft, Atmungsvolumen. Es gab besondere HCN-Filter, die 30 min. lang 
hielten bei 1Vol.-% HCN in Luft. Vgl. R. Queisner, “Erfahrungen mit Filtereinsätzen und 
Gasmasken für hochgiftige Gase zur Schädlingsbekämpfung”, Zeitschrift für hygienische Zo-
ologie und Schädlingsbekämpfung, 1943, S. 190-194. 

61 Vergiftung durch die Haut tritt bei Konzentrationen von 0.6 Vol.-% und darüber auf. Eine 
Konzentration von 1 Vol.-% kann binnen weniger Minuten tödlich sein. Schwere körperliche 
Arbeit, gefolgt von schweißnasser Haut, wird als hochgefährlich angesehen, siehe F. Flury, F. 
Zernik, Schädliche Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch- und Staubarten, Berlin 1931, S. 405; siehe 
auch M. Daunderer, Klinische Toxikologie, Klinische Toxikologie, 30. Erg.-Lfg. 10/87, 
ecomed, Landsberg 1987, S. 4ff. 

62 Obwohl dies eine intelligente Bauweise und heute gesetzlich vorgeschrieben ist, waren diese 
und die nachfolgenden Erfordernisse bei den Begasungsanlagen, die die Deutschen während 
des Krieges bauten, nicht immer gegeben, siehe meine Anmerkungen in Kapitel 4.2. 
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ist. Die Türen müssen mit einem HCN-beständigen Material abgedichtet 

sein (Asbest, Neopren oder Teflon). Wenn es sich um ein Gebäude handelt, 

dann muss es aus Ziegel oder Naturstein bestehen und sowohl von innen 

als von außen entweder mit einer inerten Farbe (auf Epoxid. Basis) oder 

mit Pech, Teer oder Asphalt beschichtet sein. Die Türen und Fenster müs-

sen mit gummiertem oder mit Pech bestrichenem Gewebe abgedichtet oder 

versiegelt und außerdem mit Neopren oder Teer versiegelt sein. Auf jedem 

Fall muss der Raum äußerst trocken sein. Die Bezeichnung “Versiegelung” 

hat zwei Bedeutungen: 1. um eine Undichtigkeit der Anlage mechanisch zu 

verhindern und 2. um zu verhindern, dass sich die dem Gas ausgesetzten 

porösen Oberflächen der Anlage mit Zyklon-B-Gas anfüllen. 

Zweitens muss die Kammer oder das Gebäude einen Gaserzeuger oder 

einen Gasverteiler für Zyklon B haben, der die Warmluft über das Zyklon 

B oder den Generator treibt (der Generator kann, falls er abgedichtet ist, 

mit Wasser beheizt werden) und die Warmluft sowie das Gas in Umlauf 

setzt. Das zur Begasung erforderliche Gemisch enthält im Verhältnis zum 

Gesamtvolumen 3200 Teile pro Million oder 0,32 Vol.-% HCN. Die 

Kammer muss frei von Hindernissen sein und einen starken, beständigen 

und reichen Luftstrom ermöglichen. 

Drittens muss die Kammer oder das Gebäude eine Anlage zur Entfer-

nung des giftigen Luft-/Gasgemisches und zu dessen Austausch mit Frisch-

luft besitzen. Im Allgemeinen geschieht dies mit Hilfe eines Zu- oder Ab-

luftgebläses mit Ein- oder Auslassventilen oder jalousieartigen Öffnungen 

von ausreichender Größe, um einen angemessenen Luftaustausch pro 

Stunde zu gewährleisten. Normalerweise sollte ein Gebläse mit einer aus-

reichenden Leistung in Kubikmetern pro Minute (m³/min) und entspre-

chender Ein- und Auslassöffnung die Luft in einer halben Stunde austau-

schen können, und es sollte mindestens doppelt so lange laufen, also eine 

oder zwei Stunden. Je größer die Anlage ist, umso unpraktischer wird dies 

(wegen der Größe der verfügbaren Ventilatoren), so dass dann die Lüf-

tungszeiten mehrere Stunden oder noch länger dauern können. 

Die Abgase müssen in einem sicheren Abstand oberhalb der Anlage ab-

geführt werden, so dass die Luftströme das Gas verteilen können. Dies ist 

normalerweise 12 m oberhalb des Gebäudes der Fall, sollte jedoch noch 

höher sein, wenn das Gebäude windgeschützt ist. Wird ein Verbrennungs-

ofen verwendet, dann braucht der Kamin nur wenige Meter hoch zu sein. 

Es ist jedoch im Allgemeinen zu kostspielig, das HCN zu verbrennen, we-

gen des enormen Luftvolumens, das in einer kurzen Zeitspanne bewältigt 

werden muss. 

Die Temperatur innerhalb der Anlage sowie der Ansaugluft muss min-

destens 10 Grad über dem Siedepunkt der Blausäure (25,7°C) gehalten 
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werden, um Kondensation von HCN an den Wänden, auf dem Fußboden 

und an der Decke der Einrichtung sowie in der Absauganlage zu verhin-

dern. Liegt die Temperatur unter 26°C und wenn es zu Kondensation 

kommt,63 dann muss die Anlage mit Chlorbleiche oder Ammoniak dekon-

taminiert werden, wobei das erstere Mittel am wirksamsten ist. Dies ge-

schieht durch Besprühung der Wände, entweder automatisch oder manuell. 

Geschieht es manuell, müssen Schutzanzüge (gewöhnlich aus Neopren) ge-

tragen werden, und die Techniker müssen Druckluftflaschen benutzen, da 

Gasmasken unsicher und gefährlich sind.64 Das Gebäudeinnere muss länge-

re Zeit entlüftet werden, damit die Dämpfe der Chlorbleiche das flüssige H 

CN in der Absauganlage unschädlich machen können. Das Gebäudeinnere 

muss mit Wasser gereinigt und gründlich ausgewischt werden, bevor die 

Einrichtung wieder benutzt wird.65 

Außerdem muss die Luft innerhalb des Gebäudes daraufhin geprüft 

werden, ob das HCN auch restlos entfernt worden ist. Dies kann entweder 

mit einem Gasspürer oder mit einem Kupferacetat/Benzidin-Test ge-

schehen. Der erstere ergibt einen elektronisch ermittelten Wert mit einer 

Aufspürempfindlichkeit bis zu 10 Teilen pro Million. Beim letzteren wird 

ein Benzidinlösung mit einer Kupferacetatlösung vermischt und damit ein 

Stück Prüfpapier benetzt, das sich je nach HCN-Konzentration mehr oder 

weniger blau färbt.66 

3.8. Konstruktionskriterien für eine Menschenhinrichtungs-

Gaskammer 

Viele Anforderungen an Entwesungseinrichtung gelten auch für eine Hin-

richtungsgaskammer. Im Allgemeinen ist die Hinrichtungsgaskammer je-

doch kleiner und effizienter. Zyklon B wird allgemein wegen der zur Aus-

treibung des Gases aus dem inerten Träger benötigten Zeit nicht zur An-

wendung in einer Hinrichtungsgaskammer empfohlen.67 Bis heute bestand 

                                                      
63 Kondensation eines Gases erfolgt, wenn die Temperatur unter den Taupunkt sinkt. Bei 1 Vol.-

% liegt der Taupunkt von HCN bei -93°C! Selbst bei 10 Vol.% liegt er immer noch sehr nied-
rig bei -33°C (minus 33°C). Eine Ausnahme bildet die Kapillarkondensation in engen Poren-
systemen wie Zementmörteln, aber selbst dort ist sie in Abwesenheit von Kapillarwasser ver-
nachlässigbar. Der korrekte hier zu verwendende Begriff ist: Adsorption von HCN an Wän-
den oder Absorption (Lösung) in Feuchtigkeit (Kapillarwasser). Da der Feuchtigkeitsgehalt 
von Wänden bei niedrigen Temperaturen stark ansteigt, entsteht die Gefahr durch HCN-
Absorption in Feuchtigkeit. Siehe K. Wesche, Baustoffe für tragende Bauteile, Band 1, Bau-
verlag, Wiesbaden 1977, S. 37. 

64 Mehr wegen der zur Reinigung der Wände benutzten Chemikalien (Chlor, Ammoniak), die 
extreme reizende und ätzende Gase sind, als wegen verbleibender HCN. 

65 Da Wasser HCN leicht und gerne absorbiert (löst), ist es in der Tat höchst ratsam, Räumlich-
keiten, die gasförmigem HCN ausgesetzt werden, so trocken wie möglich zu halten. 

66 Während des Krieges war nur die letztere chemische Methode erhältlich; siehe Anm. 59. 
67 Für die benötigte Zeit siehe R. Irmscher, aaO. (Anm. 54), sowie meine Anmerkungen in Ka-
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die einzig effiziente Methode darin, das Gas an Ort und Stelle durch che-

mische Reaktion von Natriumcyanid und 18%iger Schwefelsäure zu er-

zeugen. Vor kurzem wurde der Entwurf für die Konstruktion eines Gaser-

zeugers vollendet, der in der Zwei-(2)-Mann-Gaskammer im Staatsgefäng-

nis von Missouri, Jefferson City, zum Einsatz kommen wird. Der Verfasser 

ist der Konstruktionsberater für diese Hinrichtungsgaskammer. 

Bei diesem Gaserzeuger wird ein elektrisch beheizter Wassermantel 

verwendet, um das HCN in einem zylindrischen Gefäß vorzusieden. Wenn 

das Gift benötigt wird, ist es bereits verdampft und wird durch Ventile in 

die Kammer geschleust. Eine Stickstoff-Zerstäuberanlage reinigt die Instal-

lation nach Gebrauch. Die Gesamtzeit der Hinrichtung beträgt weniger als 

vier Minuten. Die Kammer wird 15 Minuten lang mit einem Luftaustausch 

pro zwei Minuten gelüftet, so dass die Luft etwa sieben (7) Mal ausge-

tauscht wird. 

Die Kammer kann aus einer geschweißten Stahlkonstruktion oder aus 

Kunststoff (PVC) bestehen. Als Türen und Fenster sollte die standardisier-

te wasserdichte Schiffs-Konstruktion verwendet werden. Die Tür ist mit 

einer Druckdichtung versehen, verschließbar mittels eines einzigen Ver-

schlussrades. Die gesamte Beleuchtungs- und sonstige elektrische Installa-

tion ist explosionsgeschützt. Die Kammer enthält die Gasverteilungs-

Installation, den Gaserzeuger mit der Flasche mit flüssigem HCN, das 

elektronischen Herzüberwachungsgerät, die zwei (2) Sitze für die Verur-

teilten sowie ein von außen ablesbarer elektronischer Gasspürer mit einer 

Genauigkeit von 10 Teilen pro Million. 

Weil die Kammer ein dermaßen tödliches Gas enthält, wird sie mit Un-

terdruck betrieben, um zu gewährleisten, dass irgendwelche Lecks nach in-

nen wirken. Der Kammerdruck wird von einer Vakuumanlage geregelt, die 

in der Kammer einen Druck von 690 mbar68 (betriebsmäßig: 550 mbar plus 

140 mbar HCN69) halten sollte. Der Unterdruck wird mit Bezug auf den 

Außendruckes konstant gehalten. Diese Anlage wird elektrisch gesteuert 

und von einer Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von 0,5 m³/min be-

trieben. Außerdem ist ein Druckschalter so eingestellt, dass Alarmanlagen 

ausgelöst werden, wenn der Kammerdruck 830 mbar erreicht, also 140 

mbar oberhalb der Betriebsgrenze. 

Die Zu- und Abluftanlage ist für einen Luftaustausch alle zwei (2) Mi-

nuten konzipiert. Die Luft wird mittels eines Ventilators mit einer Leistung 

von >57 m³/min im Lufteinlass der Kammer zugeführt und oben in der 

Kammer abgeführt. Sowohl das Ein- als auch das Auslassventil schließen 

                                                      
pitel 4.1. 

68 Ca. 70% des durchschnittlichen Atmosphärendrucks auf Meereshöhe. 
69 Dies entspricht 20 Vol.-% HCN. 
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nach innen, um Unterdruckverluste zu verhindern, und sind zeitlich so ab-

gestimmt, dass sie sich nacheinander öffnen, zuerst das Absaugventil. Die 

Lüftung erfolgt durch ein 12 m hohes Kunststoffrohr mit einem Durchmes-

ser von 33 cm, so dass das Gas gefahrlos verteilt wird. Die Ansaugluft soll-

te vorgewärmt werden können, um zu verhindern, dass HCN kondensiert 

und dadurch von der Entlüftung nicht erfasst wird. 

Aus Sicherheitsgründen werden Gasspürer verwendet. Erstens in der 

Kammer, wo sie das Öffnen der Tür so lange elektrisch verhindern, bis die 

Kammer sicher ist; zweitens außerhalb der Kammer in den Zeugen- und 

Personalbereichen, wo sie Alarmanlagen auslösen und eine Lüftungsanlage 

in Betrieb setzen, um die Zeugen zu schützen, sowie um die Hinrichtung 

zu unterbrechen und die Kammer zu belüften. Zu den Sicherheitsanlagen 

gehören Warnglocken, -hupen und -lampen. 

Außerdem stehen Notgeräte zum Atmen (Druckluftflaschen) im Bereich 

der Kammer zur Verfügung, besondere Erste-Hilfe-Ausrüstungen für HCN 

sowie für das ärztliche Hilfspersonal ein Wiederbelebungsgerät in einem 

angrenzenden Raum. 

Der Entwurf von Hinrichtungs-Gaskammern erfordert die Beachtung 

vieler schwieriger Probleme. Ein Fehler in irgendeinem Bereich kann und 

wird wahrscheinlich den Tod oder die Verletzung von Zeugen oder Tech-

nikern verursachen. 

3.9. US-Gaskammern seit 1920 

Die erste Gaskammer zu Hinrichtungszwecken wurde 1920 in Arizona ge-

baut. Sie bestand aus einer luftdichten Kammer mit abgedichteten Türen 

und Fenstern, einem Gaserzeuger, einer explosionssicheren elektrischen 

Installation, einer Lüftungsanlage, einer Vorrichtung zur Anreicherung der 

Ansaugluft mit Ammoniak und eine mechanische Vorrichtung zur Aktivie-

rung des Gaserzeugers und des Luftabzuges. Der Lufteinlass bestand aus 

mehreren mechanisch betriebenen Ventilen. Bis zum heutigen Tage wurde 

nur die Maschinenausrüstung verändert. 

Der Gaserzeuger bestand aus einem mit verdünnter (18%iger) Schwe-

felsäure gefüllten Steinguttopf mit mechanischem Auslösehebel. Die 

Kammer musste nach der Hinrichtung mit Ammoniak ausgeschrubbt wer-

den, ebenso wie der Hingerichtete. Etwa 25 Natriumcyanid-Kügelchen zu 

je 13 g70 wurden verwendet und erzeugten eine Konzentration von 3.200 

Teilen pro Million in einer 17 m³ großen Kammer.71 

                                                      
70 Dies entspricht 179 g HCN (6,6 mol). 
71 Dies ergibt 10,5 g HCN/m³ = 0,87 Vol.-% = 8.700 ppm. Von mir durchgeführte Experimente 

haben gezeigt, dass fast 50% des entwickelten HCN in der wässrigen Schwefelsäure gelöst 
bleiben (siehe Kapitel 8.3.3.4. meines Buches Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 
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In den darauf folgenden Jahren übernahmen andere Staaten innerhalb 

der USA die HCN-Gaskammer als Hinrichtungsart, doch die Konstrukti-

onstechniken änderten sich. Eaton Metal Products entwarfen, bauten und 

verbesserten die meisten Kammern. Die meisten davon hatten zwei Sitze 

und waren mit einer Unterdruckanlage ausgerüstet, um einen Unterdruck 

zu gewährleisten, damit eventuelle Lecks nur nach innen hin wirken kön-

nen. Bei allen Systemen wurde die Gaserzeugertechnik angewandt, da dies 

bis Ende der 60er Jahre die effektivste und einfachste Verfahrensweise 

war. Kein System wurde jemals zur Verwendung von Zyklon B konzipiert 

oder gar damit betrieben. 

Der Grund hierfür ist ganz einfach: Beim Zyklon B dauert es zu lange, 

bis das HCN aus dem inerten Trägermaterial verdunstet, und es bedarf der 

Warmluft sowie einer Temperaturregleranlage. Das Gas ist nicht nur un-

stabil, sondern schlimmer noch: es besteht stets Explosionsgefahr. Das ge-

samte Gasgemisch ist im allgemeinen unterhalb der Explosionsgrenze des 

Gas/Luft-Gemisches von 0,32%72 (da das Gemisch 3.200 Teile pro Million 

nicht überschreiten sollte), doch die Konzentration des Gases am Gaser-

zeuger (oder im Fall von Zyklon B am inerten Träger) ist höher und kann 

sehr wohl zwischen 90 und 99% liegen. Dies ist fast reines HCN und kann 

in diesem Zustand kurzfristig in Winkeln innerhalb der Kammer vorhanden 

sein.73 Für Zyklon-B muss die Temperatur der umgebenden Luft beträcht-

lich höher sein und künstlich reguliert werden (da die Verdunstung ein rein 

physikalischer Vorgang ist), wahrend bei einem Gaserzeuger die Tempera-

tur niedriger sein kann und nicht gesteuert werden muss, da sich die chemi-

sche Reaktion im Gaserzeuger von selbst katalytisch vollzieht, wenn sie 

einmal begonnen hat. Elektrische Kontakte und Schalter müssen auf eine 

Mindestzahl beschränkt, explosionsgeschützt und außerhalb der Kammer 

angebracht sein. Technologie, die es erst seit den späteren 60er Jahren gibt, 

hat das System von Missouri ermöglicht. Dies ist das modernste System, 

das bisher gebaut worden ist. Es verwendet einen Gasverdampfer und eine 

Verteileranlage für flüssiges HCN, die das Gefahrenproblem für Handha-

bung und Beseitigung der Blausäurerückstände nach der Hinrichtung aus-

schalten. 

Zyklon B, das – oberflächlich betrachtet – ein wirksameres Mittel zur 

Gaserzeugung und zur Vermeidung der Blausäurerückstände gewesen wä-

                                                      
327). Daher ist Leuchters angenommene Konzentration von 3.200 ppm realistisch, wenn-
gleich ein wenig niedrig (abhängig vom Volumen der verwendeten Schwefelsäure). 

72 Zahlenfehler, dies sollten 6 Vol.-% sein. Siehe Tabelle 1. 
73 Da Zyklon B bei Raumtemperatur sein Gas mindestens eine Stunde lang abgibt, und noch 

langsamer bei niedrigeren Temperaturen, wird die Konzentration um das Trägermaterial her-
um die meiste Zeit innerhalb des Bereiches der Explosionsgrenzen liegen, falls keine starke 
Luftzirkulation das Gas verteilt. 
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re, war jedoch nicht die Lösung des Problems. Die Verwendung von Zyk-

lon B hätte nämlich die Hinrichtungszeit verlängert und damit auch die 

Zeit der Handhabung dieses gefährlichen Gases. Zudem hätte es wegen des 

notwendigen Erhitzens Explosionsgefahr hervorgerufen. Eine Alternativ-

Lösung hätte vielleicht darin bestanden, das Gas außerhalb zu erhitzen und 

das Gas/Luftgemisch von dort mit Leitungen in die Kammer einströmen zu 

lassen, wie es bei der DEGESCH-Entlausungsanlage geschah. Doch dies 

hätte das Risiko der Undichtigkeit und damit die Gefahr für die Anwender 

nur noch vergrößert. Es ist konstruktionstechnisch schlecht und äußerst ge-

fährlich, das Gas außerhalb der Unterdruckkammer zu entwickeln. Die DE-

GESCH-Anlage war konzipiert zur Verwendung im Freien oder in einem 

einfachen, ventilierbaren Raum, und ausschließlich durch ausgebildetes 

Personal, nicht jedoch in Anwesenheit unausgebildeter Leute. 

In den Vereinigten Staaten haben Arizona, Kalifornien, Colorado, Ma-

ryland, Mississippi, Missouri, Nevada, Neu Mexiko und North Carolina 

Gas als Hinrichtungsmittel eingesetzt. Aber wegen der innewohnenden Ge-

fahr bei der Handhabung des Gases und wegen der hohen Wartungskosten 

für die verwendete Ausrüstung haben einige Staaten (Nevada, North Caro-

lina und Neu Mexiko) eine Gesetzgebung zur tödlichen Injektion als einzi-

ge oder als Auswahlmethode beschlossen. Andere Staaten werden wahr-

scheinlich folgen. Der Autor war Berater für die Staaten Missouri, Kalifor-

nien und North Carolina. 

Wegen der Kosten für die Herstellung des HCN-Gases sowie für die 

Ausrüstung und deren Wartung war und ist die Hinrichtungsmethode mit 

Gas die teuerste von allen. 

3.10. Giftwirkungen des HCN-Gases 

Medizinische Versuche haben ergeben, dass eine Konzentration von 300 

Teilen pro Million in der Luft rasch tödlich wirken. Zu Hinrichtungszwe-

cken wird im Allgemeinen eine Konzentration von 3.200 Teilen pro Milli-

on verwendet, um einen schnellen Tod zu gewährleisten. Das ist eine Kon-

zentration von etwa 120 bis 150 g pro 2 Kubikfuß (=56.74 l) je nach Tem-

peratur und Druck.74 Etwa 100 Teile pro Million wirken innerhalb einer 

halben Stunde tödlich.75 Vergiftungserscheinungen sind Hautreizung und 

Ausschläge, unklare Sicht und dauerhafte Augenschäden, nicht-spezifische 

Übelkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Erbrechen und Schwächeanfälle, 

schnelle Atmung, verringerter Blutdruck, Bewusstlosigkeit, Krämpfe und 

                                                      
74 Rechenfehler: 1.000 ppm HCN entsprechen 1,205 mg HCN pro Liter Luft unter Normalbe-

dingungen. 3.200 ppm entsprechend daher ca. 3,86 mg pro Liter, oder mit 28,37 Liter pro 
Kubikfuß, etwa 219 mg HCN. 

75 DuPont, Hydrogen Cyanide, Wilmington, Delaware 7/83, S. 5f.; siehe ebenso Anm. 61. 
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Tod, Erstickungssymptome, Atemnot, Bewegungsstörung, Zittern, Koma 

und Tod durch Störung des Sauerstoff-Stoffwechsels.76 

Blausäure muss nicht eingeatmet werden, um tödlich zu wirken. In 

Konzentrationen über 50 Teilen pro Million muss der Anwender einen 

Schutzanzug tragen, der seinen ganzen Körper schützt, und Flaschenluft 

atmen.77 Gasmasken sind im Allgemeinen unwirksam und sollten daher 

niemals verwendet werden. Spezialisierte Erste-Hilfe-Garnituren und me-

dizinische Hilfsmittel sind verfügbar und sollten überall dort vorhanden 

sein, wo eine Person mit dem Gas in Berührung kommen könnte. 

3.11. Kurzgeschichte der angeblichen Deutschen Gaskammern 

Dem Informationsmaterial zufolge, das dem Verfasser zur Verfügung steht, 

wurde festgestellt, dass die Deutschen irgendwann Ende 1941 damit be-

gonnen haben sollen, eine Reihe großer Gaskammern für Hinrichtungs-

zwecke zu errichten (für 3 oder mehr Hinzurichtende).78 Diese sollen bis 

Ende 1944 benutzt worden sein. 

Beginnend mit der ersten angeblichen Vergasung in einem Keller in 

Auschwitz I, soll dann in zwei umgebauten Bauernhäusern in Birkenau 

(Auschwitz II) – bekannt als das Rote und Weiße Haus oder Bunker 1 und 

2 – sowie im Krema I in Auschwitz-Stammlager sowie in den Kremas II, 

III, IV und V in Auschwitz-Birkenau sowie in einer Versuchsanlage in Ma-

jdanek angeblich Blausäure in Form von Zyklon B als Gas verwendet wor-

den sein. In Majdanek soll angeblich auch Kohlenmonoxid (CO) zur An-

wendung gekommen sein. 

Der offiziellen Literatur zufolge, die in den staatlichen Museen in 

Auschwitz und Majdanek erworben wurde, waren dies Anlagen Bestandteil 

von Konzentrationslagern, die in hochindustrialisierten Gegenden erbaut 

wurden, um Zwangsarbeiter in den Fabriken zur Herstellung von Rüs-

tungsgütern einzusetzen. Diese Anlagen enthielten zudem Krematorien zur 

Beseitigung der Überreste jener angeblich Hingerichteten. 
                                                      
76 Jedes kompetente Buch über Toxikologie enthält dazu ausführliche Informationen. Vgl.: W. 

Wirth, C. Gloxhuber, Toxikologie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985, S. 159f.; W. Forth, 
D. Henschler, W. Rummel, Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, Wis-
senschaftsverlag, Mannheim 1987, S. 751f.; H.-H. Wellhöner, Allgemeine und systematische 
Pharmakologie und Toxikologie, Springer Verlag, Berlin 1988, S. 445f. 

77 Wenn man nicht schwitzt, ist die Absorption von HCN durch die Haut bei Konzentrationen 
unter 0,6 Vol.-% nicht tödlich (siehe Anm. 61). Jede harte körperliche Arbeit senkt diesen 
Grenzwert jedoch drastisch ab. 

78 Tatsächlich werden von Zeugen einige hundert bis tausend Hinzurichtende pro Kammer be-
hauptet. Zum Beispiel für die Auschwitzer Krematorien II & III: 2.000 nach Rudolf Höß 
(Henry Friedländer, The Holocaust, Bd. 12, S. 112), sowie Charles Sigismund Bendel; 3.000 
nach Miklos Niyszli (siehe Jean-Claude Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 125, 253, 471, 473); 
4.000 nach Pery Broad, “Erinnerungen”, in Jadwiga Bezwinska, KL Auschwitz in den Augen 
der SS, Krajowa Agencja Wydawniczna, Katowice 1981, S. 180. 
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Außerdem soll es angeblich noch weitere Einrichtungen gegeben haben, 

in denen ausschließlich CO als Hinrichtungsgas verwendet worden sein 

soll: in Belzec, Sobibor, Treblinka und Kulmhof (Gaswagen). Diese zu-

sätzlichen Anlagen wurden angeblich entweder während des Zweiten 

Weltkriegs oder danach zerstört. Sie wurden nicht inspiziert und sind daher 

nicht unmittelbar Gegenstand dieses Berichtes. 

Kohlenmonoxid (CO) wird an dieser Stelle jedoch kurz behandelt. CO-

Gas eignet sich verhältnismäßig schlecht zu Hinrichtungsmaßnahmen, weil 

es zu viel Zeit braucht, um den Tod herbeizuführen, vielleicht bis zu 30 

Minuten und noch länger, falls ungenügend umgewälzt wird. Um CO zu 

verwenden, ist eine Menge von 4.000 Teilen pro Million erforderlich, was 

erfordert, die Kammer auf annähernd 2,5 Atmosphären mit CO unter 

Druck zu setzen.79 Außerdem wurde noch CO2 (Kohlendioxid) erwähnt. 

CO2 ist sogar noch weniger wirksam als CO. Diese Gase sollen angeblich 

mit Dieselmotoren erzeugt worden sein. Dieselmotoren erzeugen Abgase, 

die sehr wenig Kohlenmonoxid enthalten.80 Sie würden erfordern, die Hin-

richtungskammer mit einem Luft/Gas-Gemisch unter Druck zu setzen, um 

ausreichend Gas zur Tötung verfügbar zu haben.81 Kohlenmonoxid in einer 

Menge von 3.000 Teilen pro Million oder 0,3% verursacht Übelkeit und 

Kopfschmerzen und vielleicht einen Dauerschaden bei Einwirken von ei-

ner Stunde. 

Konzentrationen von etwa 4.000 Teilen pro Million und darüber erwei-

sen sich als tödlich, wenn man ihnen länger als eine Stunde ausgesetzt ist. 

Der Verfasser ist der Meinung, dass die Insassen einer Kammer, die bis zur 

Kapazitätsgrenze gefüllt ist mit etwa 9 Quadratfuß (= 0,836 m²) oder weni-

ger pro Person (das Minimum dessen, das für die Gaszirkulation um die 

Eingeschlossenen herum erforderlich ist) aufgrund des Aufbrauchens der 

zur Verfügung stehenden Luft ersticken würden, und zwar lange bevor das 

zusätzliche Gas wirksam werden würde. Die Hinzurichtenden einfach in 

dem abgeschlossenen Raum einzuschließen würde daher den Bedarf an 

CO2 oder CO überflüssig machen.82 
                                                      
79 Dies ist nicht nachvollziehbar. 4,000 ppm würden den Druck nur um 0,4% erhöhen. 
80 Diesel-Abgase sind für den Massenmord tatsächlich ungeeignet: Seit der Erfindung des Die-

selmotors gab es nur einen berichtetet Todesfall aufgrund von Dieselabgasen: Ein 83-jähriges 
herzkrankes Opfer erlitt einen Herzstillstand aufgrund der Erstickung am Dieselqualm, siehe 
S. Sivaloganathan, “Death from diesel fumes”, Journal of Clinical Forensic Medicine, 1998, 
5, S. 138f. (www.vho.org/GB/c/FPB/DieselDeath.html); für einen allgemeinen Überblick zu 
Argumenten gegen den Massenmord mit Dieselmotoren siehe F.P. Berg, “Die Diesel-
Gaskammern: Mythos im Mythos”, in: E. Gauss (Hg.), Grundlagen zur Zeitgeschichte, Gra-
bert, Tübingen 1994, S. 321-345 (www.vho.org/D/gzz/14.html). 

81 Druckerhöhung eines Gases führt nicht zur Erhöhung der Gasanteile. Die Giftigkeit von CO 
beruht nicht auf seiner absoluten Menge pro Volumen, sondern auf seinem prozentualen An-
teil in der Luft. 

82 Diese Überlegungen zur Erstickung der Opfer sogar in Abwesenheit von Giftgas sind richtig 
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Die angeblichen Hinrichtungsanlagen in Auschwitz I (Krema I) und 

Majdanek sind noch vorhanden, angeblich in der ursprünglichen Form. In 

Birkenau sind die Kremas II, III, IV und V eingestürzt oder dem Erdboden 

gleichgemacht worden; Bunker I (das Rote Haus) ist verschwunden und 

Bunker II (das Weiße Haus) ist restauriert worden und wird als Privatwoh-

nung benutzt.83 In Majdanek ist das erste ölgefeuerte Krematorium abgeris-

sen worden, während das Krematorium mit der angeblichen Gaskammer 

wiederaufgebaut worden ist, wobei nur die Öfen noch die alten sind.84 

Krema I in Auschwitz, Krema II, III, IV und V in Birkenau und das 

noch vorhandene Krematorium in Majdanek waren angeblich Krematorien 

und Gaskammern zugleich. Das Rote und das Weiße Haus in Birkenau wa-

ren angeblich nur Gaskammern. In Majdanek grenzten die Versuchs-Gas-

kammern nicht an ein Krematorium an. Letzteres war separat gelegen, 

doch ist es nicht mehr vorhanden. 

3.12. Konstruktion und Funktionsweise der angeblichen Gas-

kammern 

Den verfügbaren historischen Dokumente und Untersuchung der Stätten 

selbst nach zu urteilen scheint es, dass die meisten der angeblichen Gas-

kammern früher eine andere Konstruktion, Zweckbestimmung und Bauart 

hatten und dass sie später umgebaut worden sind.85 Eine Ausnahme hier-

                                                      
und wurden durch ausführliche Berechnungen durch mich (G. Rudolf, Die Chemie von 
Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 261-270), und Carlo Mattogno bestätigt (C. Mattogno, Jürgen 
Graf, Treblinka, 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 2018, S. 141-144) 

83 Diese Behauptung ist falsch, siehe Carlo Mattogno, “Die ‘Entdeckung’ des ‘Bunkers 1’ von 
Birkenau: alte und neue Betrügereien”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 6(2) 
(2002), S. 139-145. An der Stelle, wo Bunker 2 gestanden haben soll, gibt es zwar Gebäu-
defundamente, jedoch gibt es keinen Dokumentenbeweis für den Verwendungszweck dieses 
Gebäudes; siehe C. Mattogno, Die Bunker von Auschwitz: Schwarze Propaganda kontra 
Wirklichkeit, 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 2018. 

84 Zwar wurde das alte Krematorium tatsächlich während des Krieges abgerissen, jedoch besteht 
das neue Krematorium bis heute im Wesentlichen unverändert fort. Ein Raum darin wurde 
jahrzehntelang als Menschengaskammer behauptet. Das Gebäude “Bad und Desinfektion”, 
für das jahrzehntelang behauptet wurde, es habe bis zu vier Menschengaskammern enthalten, 
war ein völlig anderes Gebäude, das nach dem Kriege strukturell geändert wurde, wenngleich 
im Wesentlichen nur von außen. Siehe J. Graf, C. Mattogno, Konzentrationslager Majdanek: 
Eine historische und technische Studie, 3. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 2018. 

85 Sogar orthodoxe Historiker geben zu, dass die Leichenräume der Krematorien I in Auschwitz 
und II & III in Birkenau, die angeblich als Menschengaskammern benutzt wurden, als norma-
le Leichenräume entworfen wurden (und im Falle des Krematoriums I anfangs sogar als sol-
ches benutzt wurde); z.B. Robert van Pelt, The Case for Auschwitz, Indiana Univ. Press, 
Bloomington/Indianapolis, IN, 2002 S. 72, 80. Bezüglich der Krematorien IV und V sind die 
Meinungen nicht so einhellig. J.-C. Pressac hat diesbezüglich seine Ansicht geändert (keine 
anfängliche kriminelle Planung: J.-C. Pressac, Le Monde Juif, Nr. 107, Juli-September 1982, 
S. 91-131; anfängliche kriminelle Planung: Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 447; Pressac, Les 
crématoires d’Auschwitz, SNRS, Paris 1993, S. 52), wohingegen van Pelt von einer kriminel-
le Planung von Anfang an ausgeht (ebd., S. 80). Außer Zeugenaussagen gibt es jedoch weder 
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von scheinen die sogenannten Versuchskammern in Majdanek zu sein, die 

speziell für Begasungszwecke erbaut worden sein sollen.86 

Die Bunker I und II werden in der Literatur des Auschwitz-Museums 

als umgebaute Bauernhäuser mit mehreren Kammern und abgedichteten 

Fenstern beschrieben. Diese sind in ihrem ursprünglichen Zustand nicht 

mehr vorhanden und wurden daher nicht inspiziert. Die Kremas I, II, III, 

IV und V sind in der historischen Literatur beschrieben. Die Augenschein-

nahme bestätigte, dass es sich um umgebaute Leichenhallen oder Leichen-

räume handelt, die mit den Krematorien verbunden und im gleichen Ge-

bäude untergebracht waren.87 Die Inspektion an Ort und Stelle88 ergab, 

dass diese Stätten äußerst armselig und gefährlich konstruiert sind, falls sie 

als Hinrichtungs-Gaskammern gedient haben sollen. Es gibt keine Vorrich-

tung zur Abdichtung der Türen, Fenster oder Lüftungen. Die Bauteile sind 

nicht mit Teer oder einem anderen Dichtungsmittel abgedichtet, um Ent-

weichen oder Absorption des Gases zu verhindern. Die angrenzenden 

Krematorien stellen eine potentielle Explosionsgefahr dar.89 
                                                      

Dokumente noch materielle Spuren in den Anlagen bzw. ihren Ruinen, welche die Behaup-
tung einer Umrüstung stützen. Für Details siehe weiter unten. 

86 Es gibt keine Dokumente, die beweisen, dass die “Experimentiergaskammer(n)” in Majdanek 
– jene im Gebäude für “Bad und Desinfektion” – für Menschentötungen ausgelegt wurden. 

87 Die Krematorien waren Krematorien, nicht Leichenräume. Sie müssen sicherlich Leichen-
räume enthalten haben, jedoch waren nicht alle Räume in einem Krematorium Leichenräume, 
und nicht alle Räume, die Hinrichtungs-Gaskammern gewesen sein sollen, können als Lei-
chenräume identifiziert werden, insbesondere nicht in den Krematorien IV und V, deren Lei-
chenaufbewahrungsräume gleich neben dem Ofenraum im Osten der Gebäude lagen, wohin-
gegen die angeblichen Gaskammern am westlichen Ende dieser Gebäude gewesen sein sollen. 

88 Außer dem Betonfundament gibt es von den Krematorien IV und V keine originalen Überres-
te. Die heute dort zu findenden Mauern wurden nach dem Kriege vom Auschwitz-Museum 
mit Baumaterial unbekannten Ursprungs errichtet (Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 390; J. Mar-
kiewicz u.a., aaO. (Anm. 38)). Diese Mauern sind nicht identisch mit der ursprünglichen Ge-
staltung (siehe Abb. 8). Daher kann man derartige Schlussfolgerungen für diese Gebäude heu-
te nicht mehr ziehen. Die angebliche Gaskammer des Krematoriums III wurde zerstört, wobei 
nur die nackten Backsteinwände übrig blieben. Der gleiche Raum des Krematoriums II ist in 
besserem Zustand, aber dort ist das Dach eingestürzt. In diesen Ruinen gibt es nur sehr wenig 
Hinweise auf die ursprüngliche Ausrüstung dieser Räume. Schließlich wurde der Bereich des 
Krematoriums I, in dem die angeblich als Menschengaskammern verwendete Leichenhalle 
liegt, massiven strukturellen Veränderungen unterzogen aufgrund eines “Rekonstruktions”-
Versuches seitens des Auschwitz-Museums nach dem Kriege, was zu allerlei Entstellungen 
führte (siehe Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 158; Eric Conan, “Auschwitz: la mémoire du mal”, 
L’Express, 19-25 Januar 1995; Robert van Pelt, Deborah Dwork, Auschwitz: 1270 to the 
Present, Yale University Press, New Haven/London 1996, S. 363f.). Daher erlaubt keines der 
fünf Krematorien bzw. ihrer Überreste weitergehende Schlussfolgerungen bezüglich ihrer ur-
sprünglichen Ausrüstung und Auslegung. Nur wenige Eigenschaften kann man feststellen. 
Für eine angemessene Beurteilung der Zustände während des Krieges muss man Dokumente 
zu Rate ziehen. Ich werde in Kapitel 4.3. “Menschenvergasungen” darauf zurückkommen. 

89 Da ein Minimum von 60.000 ppm (6%) HCN in Luft erforderlich ist, um ein explosives Ge-
misch zu erzeugen, die angewandte Konzentration diesen Wert im Durchschnitt jedoch kaum 
erreichen konnte, und da sich die Öfen in beträchtlichem Abstand zu den Gaskammern befan-
den (was insbesondere auf die Krematorien II-V zutrifft), gab es praktisch keine Explosions-
gefahr. Eine solche würde nur in der Nähe des Zyklon B Trägermaterials bestanden haben, 
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Das dem Gas ausgesetzte poröse Mauerwerk würde das HCN aufneh-

men und diese Gebäude über Jahre hinaus für Menschen gefährlich ma-

chen.90 Krema I befindet sich unmittelbar neben dem SS-Krankenrevier91 

in Auschwitz und ist mit Bodenabwasserkanälen versehen, die mit dem 

Hauptabwasserkanal des Lagers verbunden sind: auf diesem Wege hätte 

das Gas in jedes Gebäude des Gesamtkomplexes gelangen können.92 Es 

gab keine Entlüftungsanlagen, um das Gas nach Gebrauch abzuführen,93 

und kein Erhitzer oder Verteilungsmechanismen für das einzuführende o-

der zu verdunstende Zyklon-B-Gas.94 Das Zyklon B wurde angeblich 

durch Dachöffnungen95 oder durch Fenster hineingeworfen,96 was eine 

gleichmäßige Verteilung des Gases oder der Granulate unmöglich machte. 

Die Anlagen sind stets feucht und unbeheizt.97 Wie schon gesagt wurde, 

sind Feuchtigkeit und Zyklon B nicht miteinander vereinbar. 
                                                      

was einen Zündfunken innerhalb der Gaskammer erfordert hätte, zum Beispiel vom an der 
Wand entlang kratzenden Ring eines fallenden Opfers oder von einem elektrischen Schalter 
oder einer nicht explosionsgeschützen Lampe. Siehe meine Diskussion der Explosivität von 
Zyklon B unter https://youtu.be/lwo6Wtx2hrg (“Is Zyklon B Explosive?”). 

90 Obwohl sich HCN in porösem Mauermaterial tatsächlich anreichert, so bleibt es nach Been-
digung des HCN-Einsatzes nicht lange im Mauerwerk. Nach einigen Wochen wird das meiste 
davon entweder verdampft oder chemisch in stabilere, unschädliche Verbindungen umge-
wandelt worden sein (Eisencyanide). Für Experimentalwerte siehe L. Schwarz, W. Deckert, 
Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, 107 (1927), S. 798-813; ebd., 109 (1929), 
S. 201-212. 

91 In der Nähe befand sich ebenso das Hauptquartier der Politischen Abteilung von Auschwitz, 
also der Lager-Gestapo, sowie das Büro der Fahrbereitschaft von Auschwitz. Das dort arbei-
tende Personal wäre ebenso gefährdet worden. 

92 Da alle üblichen sanitären Einrichtungen in der Abwasserleitung U-Rohre besitzen, die sie 
gegen riechende Gase versiegeln, und weil HCN vollständig in Wasser absorbiert wird, ist es 
nicht sehr wahrscheinlich, dass HCN-Gas durch das Abwassersystem in andere Gebäude hätte 
eindringen können. Allerdings wäre das Abwasser gewiss vergiftet worden, was flussabwärts 
in Bächen und Flüssen zu einem Fischsterben hätte führen können. 

93 Die fälschlich als Gaskammern dargestellten Leichenhallen der Krematorien I-III besaßen für 
Leichenhallen entworfene Lüftungsanlagen. Ihre Leistung war geringer als jene, die in ande-
ren Räumen dieser Krematorien installiert wurde, was deutlich darauf hinweist, dass ihr ge-
planter Zweck tatsächlich lediglich die Lüftung einer normalen Leichenhalle war. Für Krema-
torium I siehe C. Mattogno, Auschwitz: Krematorium I, 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uck-
field, 2016, S. 19-25; für die Krematorien II und III vgl. C. Mattogno, “Auschwitz: Das Ende 
einer Legende”, in G. Rudolf (Hg.), aaO. (Anm. 56), S. 194-198; ders., The Real Case…, 
aaO. (Anm. 5), S. 46-49. Es gibt keine Beweise dafür, dass in den entsprechenden Räumen 
der Krematorien IV und V sowie der sogenannten Bunker jemals Irgendwelche Lüftungsan-
lagen eingebaut wurden; für die Krematorien IV und V siehe C. Mattogno, “Auschwitz: Das 
Ende einer Legende”, ebd., S. 209-214; ders., The Real Case…, aaO. (Anm. 5), S. 173-175; 
für die Bunker siehe C. Mattogno, Die Bunker von Auschwitz, aaO. (Anm. 78), S. 21f., 61f. 

94 Wenn man bedenkt, dass solche Apparate erhältlich waren, ist es in der Tat unverständlich, 
dass sie nicht benutzt wurden, da sie für einen effektiven, fließbandartigen Massenmord un-
abdingbare Voraussetzung gewesen wären. 

95 Kremas I bis III. 
96 Kremas IV & V und die Bunker. 
97 Dies stimmt nur für die betrachteten Räume in den Krematorien II & III sowie für die Bunker. 

Die Leichenhalle des Krematoriums I lag neben dem Ofenraum, der, wenn in Betrieb, das ge-
samte Gebäude aufgeheizt hätte. Die relevanten Räume der Krematorien IV & V hatten koks-
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Die Kammern sind zu klein, um die behauptete Anzahl von Personen 

aufzunehmen.98 Die Türen gehen alle nach innen auf,99 eine Situation, wel-

che die Entfernung der Leichen verhindert hätte. Falls die Kammern mit 

Opfern vollgestopft wurden, hätte keinerlei Zirkulation des Gases inner-

halb des Raumes stattfinden können. Außerdem: hätte sich die Kammer 

über einen längeren Zeitraum mit Gas gefüllt, so wären diejenigen, die 

Zyklon B durch die Dachöffnungen hineinwarfen und später den Tod der 

Opfer feststellen wollten, selbst durch HCN getötet worden.100 Keine der 

angeblichen Gaskammern war entsprechend der Planung von Entlausungs-

kammern gebaut worden, die tatsächlich jahrelang auf sichere Art und 

Weise betrieben wurden.101 Keine dieser Kammern war entsprechend der 

bekannten und bewährten Technik gebaut worden, wie sie zu jener Zeit in 

den Vereinigten Staaten angewendet wurde. Es mutet ungewöhnlich an, 

dass die Konstrukteure dieser angeblichen Gaskammern niemals die Tech-

nologie der Vereinigten Staaten zu Rate gezogen und angewendet haben, 

da die USA das einzige Land ist, in dem damals Häftlinge mit Gas hinge-

richtet wurden.102 

                                                      
befeuerte Öfen. 

98 Rein physikalisch gesehen gilt dies nur für einige Behauptungen, zum Beispiel solche, die um 
die 2.000 oder mehr Opfer in den Leichenkellern der Krematorien II & III behaupten (siehe 
Anm. 78). Da man militärische Disziplin und Kooperation von den Opfern nicht erwarten 
kann, ist es unrealistisch, eine höhere Dichte als fünf Personen pro Quadratmeter anzuneh-
men. Bei einer Bodenfläche von 210 m² in den relevanten Leichenkellern der Krematorien II 
& III wäre die physikalische Grenze daher bei etwa 1.000 Personen gelegen. Ob ein derma-
ßen dicht gepackter Raum wie behauptet kontinuierlich hätte betrieben werden können – so 
mangelhaft ausgerüstet, wie er war – ist freilich eine ganz andere Frage. 

99 Dies stimmt nicht. Krematorium I: Die Tür zum Waschraum öffnet nach außen. Die Tür zum 
Ofenraum war eine Pendeltür, die weder gasdicht noch paniksicher gemacht werden konnte 
(siehe “SS-Neubauleitung, K.L. Auschwitz – Krematorium”, 30.11.30, 1940; RGVA, 502-1-
312, S. 135; “Bestandsplan des Gebäudes Nr. 47a B.W. 11, Krematorium”, 10.4.1942; 
RGVA, 502-2-146, S. 21; entnommen: C. Mattogno, Auschwitz: Krematorium I, aaO. (Anm. 
93), Dok. 1, 4, S. 115, 119; vgl. C. Mattogno, “Die Einfüllöffnungen für Zyklon B – Teil 1: 
Die Decke der Leichenhalle von Krematorium I in Auschwitz”, Vierteljahreshefte für freie 
Geschichtsforschung, 8(3) (2004), S. 267-274). Die Türen der Krematorien II & III waren 
nach außen öffnende Doppeltüren (siehe J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), Pläne auf S. 322 
(21.9.1942; Pressac datiert ihn irrtümlich auf 1943) S. 285, 302 (19.12.1942), S. 308 
(19.3.1943), S. 311 (20.3.1943)). Doppeltüren konnten ebenso weder gasdicht verriegelt noch 
paniksicher gemacht werden. Krematorien IV & V: Alle Türen der zwei betrachteten Haupt-
räume öffneten nach außen; zwei dieser Türen öffneten in einen Flur, von dem manchmal 
ebenso behauptet wird, er habe als Gaskammer gedient. Er hatte eine dritte, nach außen öff-
nende Türe in einen weiteren Flur (siehe J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), Plan auf S. 401; siehe 
Abb. 8 auf S. 65 des vorliegenden Buches). 

100 HCN tötet nicht so schnell. Das kurze Hineinschauen in eine mit HCN gefüllt Kammer reicht 
ohnehin nicht aus. 

101 Dies ist insbesondere wahr in Anbetracht des hohen Standards der DEGESCH-
Kreislaufentlausungskammern. Für einen wohldurchdachten, industrialisierten, fließbandarti-
gen Massenmord muss man einen solchen Standard tatsächlich voraussetzen. 

102 Obwohl deutsche Techniker nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und den 
USA Ende 1941 kaum mehr Zugriff auf US-Technologie bekommen konnten, hatten größere 
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Die Anlagen von Majdanek sind gleichermaßen ungeeignet, den angeb-

lichen Zweck zu erfüllen. Erstens befindet sich dort ein wiederaufgebautes 

Krematorium mit einer angeblichen Gaskammer. Die einzigen Teile des 

Gebäudes, die vor dem Neubau vorhanden waren, sind die Verbrennungs-

öfen.103 Angeblich wurde das Gebäude an Hand von Plänen wiederaufge-

baut, die es nicht gibt. Die Anlage ist so gebaut, dass kein Gas innerhalb 

der angeblichen Kammer zurückgehalten werden konnte. Die Kammer 

selbst ist zu klein, um die ihr zugeschriebene Anzahl von Opfern zu fassen. 

Das Gebäude ist zu feucht und kalt, um darin Zyklon B wirksam einzuset-

zen. Das Gas hätte die Öfen erreicht104 und würde nach Tötung aller Tech-

niker eine Explosion verursacht und das Gebäude zerstört haben.105 Außer-

dem ist die Bauart, gegossener Beton, völlig anders als die anderen Gebäu-

de der Stätte. Kurz gesagt, das Gebäude konnte nicht zu dem behaupteten 

Zweck benutzt worden sein und erfüllt konstruktionstechnisch nicht einmal 

die geringsten Anforderungen an Gaskammern. 

Die zweite Anlage in Majdanek ist in den Lagerplänen als U-förmiges 

Gebäude eingezeichnet, jedoch in Wirklichkeit besteht sie aus zwei separa-

ten Gebäuden. Dieser Komplex wird als Bad- und Desinfektionsgebäude 1 

und 2 bezeichnet. Eines dieser Gebäude ist definitiv eine Entlausungsstati-

on und genauso ausgelegt wie die allgemein als solche anerkannten Entlau-

sungsanlagen in Birkenau. Das zweite Gebäude ist etwas anders. Dessen 

Vorderteil enthält einen Duschraum und eine angebliche Gaskammer. Das 

Vorhandensein blauer Farbflecken in diesem Raum steht in Einklang mit 

den blauen Farbflecken, die man in der Entlausungsanlage in Birkenau fin-

det. Dieser Raum hat zwei Dachluken zur Entlüftung des Raumes nach ei-

nem Entlausungsvorgang.106 Das Zyklon B dürfte mit der Hand auf den 
                                                      

deutsche Bibliotheken doch immer eine große Auswahl englischer technischer Fachliteratur. 
Meines Wissens enthält diese jedoch keine Daten über US-Hinrichtungstechnologien, die 
immerhin keinen bedeutenden Sektor US-amerikanischer Ingenieurstechnik darstellte. Leuch-
ters Angaben scheinen daher ein wenig weit hergeholt. 

103 Dieses Gebäude wurde nicht rekonstruiert, siehe Anm. 84. Dennoch ist Leuchters Bewertung 
bezüglich der technischen Mängel desjenigen Raumes dieses Gebäudes korrekt, der angeblich 
als Gaskammer benutzt worden sein soll, da dieser Raum nur von anderen Räumen betreten 
werden konnte und kann, Öffnungen in der Wand hat, die nicht verschlossen werden konnten, 
und keine Lüftungsvorrichtung besaß. Diesbezüglich und bezüglich der folgenden Details 
über die angeblichen Gaskammern von Majdanek siehe J. Graf, C. Mattogno, aaO. (Anm. 
84), S. 135-184. 

104 Da dieser Raum nicht verschlossen werden konnte, wäre jeder sich im Gebäude Aufhaltende 
getötet worden. 

105 Dies ist nicht wahrscheinlich, siehe Anm. 89. 
106 Für diese Behauptung gibt es stützende dokumentarische Beweise; siehe J. Graf, C. Mattog-

no, aaO. (Anm. 84), S. 174f. Wenn wie bisweilen behauptet diese Öffnungen der Einfüllung 
von Zyklon B dienten, könnten sie nicht für eine Lüftung benutzt worden sein, denn dafür 
hätten sie vom Lüftungsschacht getrennt werden müssen. Eine Lüftung mit Hilfe der Türen 
war unmöglich, da eine davon in den Duschraum öffnete, die andere dagegen nach innen auf-
ging – und überhaupt: sie konnte sogar von innen geöffnet werden, was den Häftlingen die 
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Fußboden ausgelegt worden sein. Dieser Raum ist mit Sicherheit kein Exe-

kutionsraum. Er besitzt eine Einrichtung zur Luftumwälzung, aber keinen 

Schornstein für die Entlüftung.107 Er ist, ebenso wie die anderen Anlagen, 

nicht für eine Hinrichtungsgaskammer entworfen oder geeignet. 

Im hinteren Teil dieses Gebäudes befinden sich die angeblichen Ver-

suchs-Gaskammern. Sie bestehen aus einem Durchgang, einer Kontrollzel-

le und zwei Kammern, die angeblich als Gaskammern benutzt worden sein 

sollen. Ein dritter Raum war versiegelt und für eine Besichtigung nicht zu-

gänglich. Die beiden genannten Kammern sind einzigartig, weil in ihnen 

Rohre zur angeblichen Einleitung von Kohlenmonoxidgas verlegt sind, 

dessen Dosierung von der Kontrollzelle aus gesteuert worden sein soll. Ei-

ne dieser Kammern hat an der Decke den Ansatz zu einer Entlüftungsöff-

nung, die aber augenscheinlich niemals durchgemeißelt worden ist.107 Die 

andere Kammer besitzt eine Warmluft-Umwälzanlage zum Einblasen von 

Warmluft. Diese Umwälzanlage ist aber unsachgemäß konstruiert, da die 

Lufteinlass- und -auslassöffnungen viel zu dicht beieinander liegen. Au-

ßerdem fehlt eine Entlüftungsvorrichtung.108 Bemerkenswert für beide 

Kammern ist eine Nut oder Rille, die in die vier (4) Stahltüren eingelassen 

ist und geeignet sein dürfte, eine Dichtung aufzunehmen. Dem Vernehmen 

nach sollen beide Kammern für den Einsatz von Zyklon B und Kohlenmo-

noxid verwendet worden sein. Das kann aber nicht stimmen. 

Von diesen beiden Kammern ist eine nicht fertiggestellt und hätte nie-

mals für Kohlenmonoxid verwendet werden können. Sie ist auch nicht für 

HCN konstruiert, obwohl sie für diesen Zweck verwendet worden sein 

soll.109 Die größere Kammer war nicht für den Gebrauch von HCN entwor-

fen worden.110 Entgegen dem Schild an der Tür, wonach dies “Versuchs-

kammern” waren, wären diese Kammern ungeeignet gewesen für eine Hin-

richtung mittels CO, weil es notwendig wäre, 4.000 Teile pro Million (die 

zum Tode führende Konzentration) bei einem Druck von 2,5 Atmosphären 

einzubringen.111 Beiden Kammern fehlen die Konstruktionserfordernisse 

                                                      
Flucht erlaubt hätte. Zudem hat dieser Raum ein normales Fenster, das von den eingesperrten 
Häftlingen zertrümmert worden wäre. 

107 Der Schacht, der die Öffnungen in der Decke mit dem Kamin verband, wurde nach dem 
Krieg entfernt, da das Dach umgebaut wurde. 

108 Die Kammer war anfangs als Heißluftentwesungsanlage entworfen und benutzt worden, und 
als solche brauchte sie keine Lüftungsanlage. Siehe J. Graf, C. Mattogno, ebd., S. 169, 171. 

109 Diese Kammer hatte eine Öffnung in der Wand und konnte daher für keinen Zweck dienen, 
bei dem Giftgas freigesetzt wird, ebd., S. 170, 392. 

110 Da ihre Wände blaue Flecken von Eisenblau haben, beweist dies die Verwendung von HCN 
in dieser Kammer zu irgendeinem Zeitpunkt, obgleich nur zum Zweck der Läusetötung, da 
die Kammer keine Öffnung zur Einführung von Zyklon B von außen hat; ebd., S. 169, 391. 

111 Es ist nicht nötig, Räume unter Druck zu setzen, um einen bestimmten Prozentsatz an CO zu 
erzielen. Es wird behauptet, die Räume seien mit CO aus Stahlflaschen über Stahlrohre gefüllt 
worden. Die letzteren befinden sich immer noch in diesen beiden Räumen (ebd., S. 391). Al-
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für die Entlüftung, Beheizung und Zirkulation sowie für eine Abdichtung. 

Nirgends wurden Backsteine, Verputz oder Mörtel mit Versiegelungsmate-

rial überstrichen, weder innen noch außen. 

Ein bemerkenswertes Charakteristikum dieses Komplexes ist ein tiefer-

liegender ausgemauerter Gehweg, der die Kammern außen von drei Seiten 

umgibt. Dies ist vollkommen unvereinbar mit einem intelligenten Umgang 

mit Gas, weil eventuell durchsickerndes Gas sich in diesem tieferliegenden 

Graben ansammeln und, geschützt vor Windeinwirkung, sich nicht ver-

flüchtigen würde.112 Dies hätte den gesamten Bereich zu einer Todesfalle 

gemacht, besonders bei Verwendung von HCN. 

Der Autor muss daraus folgern, dass niemals die Absicht bestanden hat, 

diese Anlage für einen auch nur begrenzten Einsatz von HCN zu verwen-

den. 

3.13. Krematorien 

Eine grundlegende Betrachtung über Krematorien sowohl alten auch neuen 

Typs muss vorweggenommen werden, um die Funktionsfähigkeit der deut-

schen Krematorien sowie die ihnen zugeschriebenen Aufgaben beurteilen 

zu können.113 

Die Einäscherung von Leichen ist keine neue Idee. Zahlreiche Kulturen 

haben sie seit vielen Jahrhunderten gehandhabt. Obwohl seit Tausenden 

von Jahren üblich, hat die katholische Kirche sie missbilligt, weshalb sie 

nicht praktiziert wurde, bis die Kirche gegen Ende des 18. Jahrhunderts ih-

re Ablehnung aufgab. 

Kremierung war dem orthodoxen Judentum verboten. Zu Beginn des 

19. Jahrhunderts praktizierte man in Europa erneut die Kremierung von 

Leichen in begrenztem Maße. Sie erschien vorteilhaft, um Krankheiten 

einzudämmen, bietet sparsame Flächennutzung in übervölkerten Gebieten 

und erübrigt das Lagern von Leichen im Winter, wenn der Boden gefroren 

ist. Europas älteste Krematorien wurden mit Kohle oder Koks befeuert. 

                                                      
lerdings beweist die Tatsache, dass einer dieser Räume eine Öffnung in der Wand hatte, die 
nicht geschlossen werden konnte, dass die Stahlrohre nicht dazu dienten, den Raum mit ir-
gendetwas Giftigen zu füllen. Zudem trägt die heute in dieser Örtlichkeit präsentierte Stahl-
flasche, von der das Museum Majdanek behauptet, es sei die originale Flasche, deutlich die 
Aufschrift “CO2” als ihrem ursprünglichen Inhalt. CO2 ist nicht giftig! Ebd., S. 167. 

112 Es ist nicht sicher, ob der gegenwärtige vertiefte Gehweg ein ursprünglicher Bestandteil ist 
oder ob er nach dem Kriege hinzugefügt wurde. Da HCN aber – im Gegensatz zu den meisten 
anderen Giftgasen – ein wenig leichter ist als Luft, ist es nicht wahrscheinlich, dass es sich an 
einem solchen Ort anreichern würde. 

113 Für einen geschichtlichen Überblick der Entwicklung der Kremierungen siehe C. Mattogno, 
“Die Krematoriumsöfen von Auschwitz-Birkenau”, in: E. Gauss, aaO. (Anm. 80), S. 281-320, 
hier S. 282-287; detaillierter: Carlo Mattogno, The Cremation Furnaces of Auschwitz. A 
Technical and Historical Study, Castle Hill Publishers, Uckfield 2015. 
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Die Brennkammer, in der üblicherweise die Leichen zu Asche ver-

brannt wird, heißt korrekt Muffel. Die ältesten Muffeln waren eigentlich 

nur Öfen, in denen die flüssigen Stoffe aus den Leichen herausgekocht und 

die Restbestände zu Asche reduziert wurden. Knochen können nicht ver-

brannt werden, sie müssen auch heute noch pulverisiert werden.114 Die 

früheren Mörser und Stampfer wurden jedoch durch Mühlen ersetzt. Mo-

dernen Kremierungsöfen werden meistens mit Gas befeuert, obwohl noch 

einige für Ölheizung geliefert werden. In den Vereinigten Staaten und Ka-

nada gibt es keine mehr, die mit Kohle oder Koks beheizt werden. 

Die älteren Kremierungsöfen waren lediglich Trocken- bzw. Backöfen, 

die die menschlichen Überreste einfach austrockneten. In modernen Muf-

feln aus schamotteverkleidetem Stahl wird der Leichnam durch feu-

erspeiende Gebläsedüsen in kurzer Zeit in Brand gesetzt und rasch ver-

brannt. Moderne Kremierungsöfen sind zudem mit einem zweiten bzw. 

Nachbrenner ausgerüstet zwecks Nachverbrennung aller Schadstoffe im 

Abgas. Diesen Nachbrenner haben die staatlichen Behörden vorgeschrie-

ben, die die Reinhaltung der Luft zu überwachen haben. Es ist festzuhalten, 

dass die Verbrennung menschlicher Überreste nicht zur Luftver-

schmutzung beiträgt. Diese wird ausschließlich durch die verwendeten fos-

silen Brennstoffe verursacht. Ein elektrisch beheizter Kremierungsofen 

würde keine Luftverschmutzung verursachen, wenn auch sein Betrieb un-

erschwinglich kostspielig ist. 

Diese modernen Kremierungsöfen verbrennen bei einer Temperatur von 

1100°C und mehr, der Nachbrenner mit ca. 900°C. Diese hohe Temperatur 

setzt den Leichnam in Brand bis zur Selbstveraschung, so dass der Brenner 

dann ausgeschaltet werden kann. Holzsärge und Papierbehälter werden 

heutzutage mit dem Körper mitverbrannt – was in der Vergangenheit nicht 

der Fall war – wobei sich jedoch infolge der hohen Temperatur die Ein-

äscherungszeit nicht verlängert. Einige europäische Anlagen arbeiten tradi-

tionell mit einer niedrigeren Temperatur von 800°C und brauchen daher 

länger. 

Moderne Kremierungsöfen können einen Leichnam in 1,25 Stunden 

einäschern, wenn sie mit einer Temperatur von 1100°C oder mehr arbeiten 

sowie mit einem Druckluftgebläse von 70 m³/min versehen sind.115 Das 

ergibt theoretisch 19,2 Leichen bei einem 24-stündigen Betrieb. Die Emp-

fehlung durch den Hersteller erlaubt für normalen und nachhaltigen Betrieb 

drei (3) oder weniger Kremierungen am Tag. Ältere, mit Öl Kohle oder 
                                                      
114 Die organischen Bestandteile von Knochen verbrennen sehr wohl, falls die Ofentemperatur 

ausreichend hoch ist, wobei ein sehr sprödes anorganisches Skelett zurückbleibt, das auf 
leichteste Berührung hin und oft sogar von selbst zu Asche zerfällt. 

115 Derart viel Frischluft würde eine einzelne Kremierungsmuffel wohl schnell auskühlen. Der 
Wert scheint zu hoch und mag für mehrere Kremierungsöfen bzw. -muffeln gelten. 
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Koks befeuerte Öfen mit Druckluft (aber keiner direkten Flammeneinwir-

kung) brauchten normalerweise 3,5 bis 4 Stunden pro Leichnam.116 

Theoretisch könnten auf diese Weise maximal 6,8 Leichen binnen 24 

Stunden verbrannt werden. Ein Normalbetrieb erlaubt ein Maximum von 

drei (3) Kremierungen binnen 24 Stunden. Diese Errechnungen basieren 

auf einer Leiche pro Muffel und Einäscherung. Diese modernen Kremie-

                                                      
116 Dies ist nicht richtig. In zivilen Krematorien wird die nächste Leiche – üblicherweise in ei-

nem Sarg platziert, der die Verbrennung durch die Abschirmung der Leiche von der Ofenhit-
ze anfangs verlangsamt, später jedoch wegen der zusätzlich zugeführten Hitze beschleunigt – 
erst in die Muffel eingeführt, wenn die vorhergehende völlig eingeäschert und deren Asche 
entfernt worden ist. Diese Prozedur wurde in Auschwitz während der Notzeiten, hervorgeru-
fen durch die wütenden Fleckfieberepidemien, mit Sicherheit nicht eingehalten. Zunächst 
einmal waren die Auschwitzer Ofenmuffeln zu klein, um den Einschub von Särgen zu erlau-
ben. Sodann konnte die nächste Leiche bereits eingeführt werden, nachdem die meisten Kör-
perteile der vorangegangenen Leiche durch den Rost in die Nachverbrennungskammer 
(Aschenkammer) unterhalb der Muffel gefallen waren. Dieser Vorgang konnte deutlich weni-
ger als eine Stunde dauern in Abhängigkeit von der Bauweise der Öfen. Die Öfen in 
Auschwitz konnten derart kurze Kremierungszeiten nicht ganz erreichen, aber mit etwa einer 
Stunde waren sie immer noch viel schneller, als von Leuchter behauptet. Für Einzelheiten 
siehe die Studie von C. Mattogno, aaO. (Anm. 113). Daher sind sämtliche nachfolgenden Be-
rechnungen Fred Leuchters irrelevant für Auschwitz und Majdanek. 

117 Leuchters Zahlen sind falsch: das neue Krematorium in Majdanek hatte nur 5 Muffeln insge-
samt; vgl. J. Graf, C. Mattogno, aaO. (Anm. 84), S. 113-118. 

Tabelle 2: Theoretische und realistische Höchstkapazität der 
Krematorien in 24 Stunden 

Krema I: 3 Öfen, je 2 Muffeln   

6 Muffeln × 6,8 Leichen 40,8  

6 Muffeln × 3 Leichen  18 

Krema II: 5 Öfen, je 3 Muffeln   

15 Muffeln × 6,8 Leichen 102,0  

15 Muffeln × 3 Leichen  45 

Krema III: 5 Öfen, je 3 Muffeln   

15 Muffeln × 6,8 Leichen 102,0  

15 Muffeln × 3 Leichen  45 

Krema IV: 2 Öfen, je 4 Muffeln   

8 Muffeln × 6,8 Leichen 54,4  

8 Muffeln × 3 Leichen  24 

Krema V: 2 Öfen, je 4 Muffeln   

8 Muffeln × 6,8 Leichen 54,4  

8 Muffeln × 3 Leichen  24 

Majdanek I: 2 Öfen, je 1 Muffel   

2 Muffeln × 6,8 Leichen 13,6  

2 Muffeln × 3 Leichen  6 

Majdanek II:117 5 Öfen, je 3 Muffeln   

15 Muffeln × 6,8 Leichen 102,0  

6 Muffeln × 3 Leichen  45 

Summe kremierter Leichen 24 Stunden (theoretisch) 469  

Summe kremierter Leichen 24 Stunden (realistisch)  207 
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rungsöfen sind mit feuerfesten Backsteinen ausgekleidete Vollstahlkon-

struktionen. Der Brennstoff wird über Rohre direkt in die Muffel geleitet, 

und alle Kontrollvorrichtungen werden elektrisch und vollautomatisch be-

dient. Die mit Kohle oder Koks beheizten Krematoriumsöfen brannten 

nicht mit stets gleichbleibender Temperatur (etwa 900°C maximal) und 

mussten daher ständig in Handarbeit befeuert, und die Temperatur ständig 

manuell gedrosselt oder erhöht werden. Da es keine direkte Flamm-

einwirkung auf den Leichnam gab, fachte das Gebläse lediglich die Flam-

men an und erhöhte die Temperatur im Ofen. Mit dieser primitiven Ar-

beitsmethode wurde wahrscheinlich eine Durchschnittstemperatur von et-

wa 760°C erreicht.118 

Die in den untersuchten deutschen Anlagen eingesetzten Krematorien 

waren älteren Typs aus roten Backsteinen und Mörtel erbaut und mit feuer-

festem Schamott ausgekleidet. Alle Öfen hatten mehrere Muffeln, einige 

waren mit Druckluftgebläsen versehen, jedoch hatte keines eine direkte 

Verbrennung oder einen Nachbrenner. Mit Ausnahme einer Anlage in Ma-

jdanek, die nicht mehr existiert, wurden sie alle mit Koks beheizt. Keine 

der untersuchten Muffeln war für die gleichzeitige Verbrennung mehrerer 

Leichen ausgelegt.119 Es sei angemerkt, dass die Muffel, sofern sie nicht 

für eine größere Aufnahmekapazität konstruiert ist, die zur Verbrennung 

hineingegebenen Materialien über eine Leiche hinaus nicht einäschern 

würde.120 Die theoretische und realistische121 Höchstkapazität eines Krema-

toriums in 24 Stunden, die sich auf die Einäscherung eines (1) Leichnams 

pro Muffel bezieht, ist in Tabelle 1 zu finden. 

                                                      
118 Die Temperaturen konnten tatsächlich Werte bis zu 870°C erreichen. 
119 Dies stimmt, da die Ofentüren zu klein waren, um mehrere Leichen einzuführen (60 cm × 60 

cm, mit einem Rundbogen oben und Rollen für die Leichenbahre unten, wodurch die nutzbare 
Höhe noch weiter verringert wurde). Noch nicht einmal ein durchschnittlicher Sarg hätte 
durch diese Türen gepasst. 

120 Die Gasgeneratoren (Feuerungsstellen) der Auschwitzer Öfen waren nur zur Erzeugung der 
Wärmemenge ausgelegt, die für die Einäscherung einer Leiche pro Muffel benötigt wurde. 
Das würde zwar die Platzierung von mehr als einer Leiche in jeder Muffel nicht verhindern 
(obwohl mehr als zwei nicht durch die Türe gepasst hätten), jedoch konnte die anfangs benö-
tige Hitze zur Verdampfung der Körperflüssigkeit von diesen Generatoren nicht erzeugt wer-
den, so dass die Muffeln ausgekühlt wären, was wiederum den Kremierungsvorgang verzö-
gert hätte. Zudem hätte die nach Verdampfung des Körperwassers erzeugt Überschusshitze, 
erzeugt von mehreren in einer Muffel brennenden Leichen, die Muffel überhitzt und anschlie-
ßend den Fuchs und Kamin, wodurch diese möglicherweise beschädigt worden wären. 

121 Basierend auf der Annahme, dass Koksöfen nicht nur jeden Tag heruntergefahren, gereinigt 
und wieder angefeuert werden mussten, sondern dass die tatsächliche Betriebszeit zudem 
durch Wartung und Reparaturen weiter verringert wurde. Leuchters Annahme von nur 44% 
Betriebszeit ist etwas theoretisch, doch wie Mattognos Studie zeigt (“Die Krematoriums-
öfen…”, Anm. 113) ist sie realistisch. 
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3.14. Forensische Betrachtungen zu HCN, Cyanidverbindun-

gen und Krematorien 

Wie schon erwähnt, wurden gezielt forensische Proben von Backsteinen, 

Mörtel, Beton und Sedimenten von Stätten in Polen genommen.122 Cyanide 

und Cyanidverbindungen können an einem gewissen Standort lange Zeit 

verbleiben,123 und wenn sie nicht mit anderen Chemikalien reagieren, kön-

nen sie in Backsteinen und Mörtel herumwandern.124 

Aus den angeblichen Gaskammern der Krematorien I, II, III, IV und V 

in Auschwitz wurden 31 Proben gezielt entnommen. Eine Kontrollprobe 

wurde aus der Entlausungsanlage Nr. 1 in Birkenau entnommen.125 Diese 

Kontrollprobe wurde aus einer Entlausungskammer entnommen, von der 

bekannt war, dass dort Cyanid verwendet worden ist, was auch durch das 

Vorhandensein von Blaufärbung offenbar wurde. Die chemische Untersu-

chung der Kontrollprobe Nr. 32 zeigte einen Cyanidgehalt von 1.050 

mg/kg, eine sehr hohe Konzentration. Die Beschaffenheit der Standorte, 

aus denen diese Proben entnommen wurden, ist die gleiche wie der Stand-

ort, aus dem die Kontrollprobe stammt: kalt, dunkel und feucht. Nur bei 

den Kremas IV und V war es anders,126 da diese dem Sonnenlicht ausge-

setzt waren (die Gebäude waren abgerissen) und weil das Sonnenlicht die 

Zersetzung von nicht komplexiertem Cyanid beschleunigen kann.127 Das 

                                                      
122 Die Art von Leuchters Probenentnahme ist kritisiert worden. Einige Filmaufnahmen von sei-

ner Arbeitsweise zeigt Errol Morris’ Dokumentarfilm Mr. Death: The Rise and Fall of Fred 
A. Leuchter, Jr., Fourth Floor Productions, 12. Mai 1999; VHS: Universal Studios 2001; 
DVD: Lions Gate Home Entertainment, 2003; https://youtu.be/YOqhuDGCC04; cf. William 
Halvorsen, “Morris Shines a Light on Fred Leuchter”, The Revisionist, no. 3, 2000 
(www.codoh.com/library/document/411). In einem Fall fischte Leuchter zum Beispiel einen 
Backstein aus einer Wasserpfütze im zusammengebrochenen Leichenkeller 1 des Krema II. 
Solche Backsteine sind weder dazu geneigt, langzeitstabile Eisencyanidverbindungen zu bil-
den, noch kann mit Sicherheit gesagt werden, was der genaue Herkunftsort und die Geschich-
te eines solchen Fragments ist, das Leuchter aus der Pfütze zog. 

123 Dies trifft insbesondere auf Eisencyanidverbindungen vom Typ des sogenannte Eisenblau zu, 
oft u.a. auch als Preußisch Blau, Berliner Blau, Turnbulls Blau genannt. Sie sind im Prinzip 
unzerstörbar. Siehe die Langzeittests durchgeführt von J.M. Kape, E.C. Mills, Transaction of 
the Institute for Metal Finishings, 35 (1958), S. 353-384; ebd., 59 (1981), S. 35-39; für mehr 
Details zur Stabilität dieser Verbindungen siehe Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 
204-216. 

124 Dies trifft auf die Vorläufer des Eisenblau zu: Alkali- und Erdalkali-Metallsalze des Eisen(II)- 
und Eisen(III)-Cyanids (Hexacyanoferrate). Die Auswirkung dieser Migration kann man in 
den Zyklon-B-Entlausungskammern erkennen, wo sich diese Verbindungen aufgrund wan-
dernder Mauerfeuchtigkeit an bestimmten Stellen der Wandoberfläche anreicherten und sich 
letztendlich in Eisenblau umwandelten; siehe die Abbildungen in Die Chemie von Auschwitz, 
ebd., Farbabbildungen (passim), sowie die Diskussion auf den S. 319-327. 

125 Leuchter meint damit den Zyklon-B-Entlausungstrakt des Gebäudes BW5a im Bauabschnitt 
BAIa in Birkenau. Es gibt ein weiteres, ähnliches Gebäude BW5b im Bauabschnitt BAIb. 

126 Da die Herkunft des Baumaterials dieser wiedererrichteten Mauerfragmente von Krematori-
um IV und V unbekannt ist, können diese Proben nicht interpretiert werden (siehe Anm. 88). 

127 Sonnenlicht hat nur einen marginalen Einfluss auf die Zerstörung von Eisenblau, jedoch be-
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Cyanid verbindet sich im Mör-

tel und in Backsteinen mit Ei-

sen und wird zu eisenhaltigem 

Cyanid oder Berliner Blau 

Pigment,128 einer sehr stabilen 

Eisen-Cyanid-Verbindung.123 

Die Stellen, von denen die 

analysierten Proben entnom-

men wurden, sind in Tabelle 3 

dargelegt. 

Bemerkenswert ist, dass fast alle Muster negative Ergebnisse ergaben, 

und dass die wenigen, die positiv waren, nahe der Nachweisgrenze lagen (1 

mg/kg):129 6,7 mg/kg bei Krema III; 7,9 mg/kg bei Krema I.130 Das Fehlen 

von ins Gewicht fallenden positiven Laborergebnissen bei Proben aller ge-

testeten Standorte im Vergleich zur Kontrollprobe, die 1.050 mg/kg ent-

hielt, stützt die Beweise, wonach diese Anlagen keine Hinrichtungs-Gas-

kammern waren. Die festgestellten geringfügigen Spuren dürften anzeigen, 

dass diese Gebäude irgendwann einmal mit Zyklon B entwest worden sind, 

wie das bei allen Gebäuden dieser Lager der Fall war.131 

Zudem weisen die Bereiche mit blauer Farbtönung einen hohen Eisen-

gehalt auf,132 was auf Eisencyanide hinweist anstatt Blausäure.133 
                                                      

schleunigen Umwelteinflüsse die Reaktion von den Vorverbindungen zum äußerst stabilen 
Eisenblau, siehe Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 211f., 319-327. 

128 Bezüglich des genauen Mechanismus dafür, einschließlich überschüssigen Cyanids als Agens 
für die Reaktion von FeIII-Cyanid zu FeII-Cyanid, siehe ebd., S. 189-204, 217-226. 

129 Die Nachweisgrenze dieser Methode von l mg/kg wurde für flüssige Proben bestimmt. Da 
Baumaterialproben fest sind und üblicherweise hohe Mengen an Carbonaten enthalten (Mör-
tel, Zement, Beton), die die Methode stören (falsch positiv), liegt die Nachweisgrenze wahr-
scheinlich merklich höher als l mg/kg. Wiederholte Analysen von Mörtel- und Betonproben 
mit Ergebnissen unter 10 mg/kg haben dies gezeigt, da ihre Ergebnisse nicht reproduziert 
werden konnten. Es ist daher am angemessensten zu sagen, dass Analysenergebnisse fester 
Proben unter 10 mg/kg nicht eindeutig interpretierbar sind und daher als nicht nachgewiesen 
gelten sollten. Siehe ebd., S. 303-305. 

130 Es sei darauf hingewiesen, dass Leuchters Probe Nr. 28 (1,3 mg Cyanid pro kg) irrtümlich an 
einem Ort genommen wurde, der während des Krieges nicht Teil der Leichenhalle war, die 
eine Menschengaskammer gewesen sein soll. Tatsächlich war diese Wand Teil des Wasch-
raumes, für den keine Anwendung von Zyklon B behauptet wird. Dies hebt die Bedeutung 
und Richtigkeit meiner vorhergehenden Anmerkung hervor. 

131 Bedenkt man die Unmöglichkeit, solche kleine Werte zu interpretieren, wäre die korrekte 
Bewertung, dass sie die Verwendung von Zyklon B in diesen Räumlichkeiten gar nicht 
schlüssig beweisen können. 

132 Der Eisengehalt der daraufhin analysierten Proben ist nicht merklich höher als in anderen 
Proben ohne Blaufärbung (siehe Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 313f.). Bau-
materialien wie Ziegelsteine, Beton und Mörtel haben einen natürlichen Eisengehalt in dieser 
Größenordnung (1-3%). Er stammt von den Bestandteilen von Lehm (für Ziegelsteine), Ze-
ment und Sand (für Beton und Mörtel), die einen Eisenoxid-Gehalt bis zu 5% haben. Siehe 
ebd., S. 218-220. 

133 Da HCN eine äußerst flüchtige und chemisch recht instabile Flüssigkeit ist, konnte man nicht 

Tabelle 2: Probenentnahmestellen 

Auschwitz I: 
Krema I: Proben #25 bis #31 

Birkenau (Auschwitz II): 
Krema II: Proben #1 bis #7 
Krema III: Proben #8 bis #11 
Krema IV: Proben #13 bis #20 
Krema V: Proben #21 bis #24 
Probe #12 besteht aus Dichtungsmaterial aus der Sauna in 
Birkenau 
Probe #32 ist die Kontrollprobe aus der Entlausungsanlage 
Nr. 1 in Birkenau 
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Man hätte in den Proben aus den angeblichen Gaskammern einen höhe-

ren Cyanidbefund erwarten müssen (aufgrund des größeren Bedarfs an 

Gas, das dort angeblich zur Anwendung gekommen ist134) als den, der in 

der Kontrollprobe gefunden wurde.135 Da jedoch das Gegenteil wahr ist, 

muss daraus sowie aus alle anderen Beweisen, die sich anlässlich der In-

spektion ergeben haben, gefolgert werden, dass diese Anlagen keine Hin-

richtungs-Gaskammern waren. 

Beweise für die Funktion der Krematorien gibt es nicht, da die Öfen 

von Krema I vollkommen neu aufgebaut wurden, die Kremas II und III 

teilweise zerstört wurden, wobei Teile fehlen, und da die Kremas IV und V 

verschwunden sind.136 In Majdanek ist ein Krema vollkommen verschwun-

den, während das zweite Krematorium mit Ausnahme der Öfen nachträg-

lich wieder aufgebaut worden ist. Bei der Besichtigung des Aschehaufen-

Mahnmals in Majdanek sieht man Asche von ungewöhnlicher beiger Far-

be. Echte menschliche Einäscherungsasche erscheint austergrau, wie dem 

Autor aus eigenen Untersuchungen bekannt ist. Der am Majdanek-Denk-

mal heute vorzufindenden Mischung könnte Sand beigegeben worden sein. 

In diesem Abschnitt wird der Verfasser auch die angebliche Verbren-

nung (Kremierung) in offenen Gräben besprechen. 

Der Autor hat die Verbrennungsgruben in Birkenau persönlich inspi-

ziert und fotografiert. Hierbei ist der hohe Grundwasserspiegel dieser Gru-

ben höchst bemerkenswert. Er reicht bis zu ca. 45 cm unterhalb der Erd-

oberfläche. Laut geschichtlicher Beschreibung dieser Gräben sollen diese 6 

Meter tief gewesen seien.137 Es ist unmöglich, Leichen unter Wasser zu 

                                                      
erwarten, es nach 50 Jahren nach der Anwendung noch zu finden. Es sollte heißen: “keine 
weniger stabilen Cyanidsalze.” 

134 Die wenigen Zeugen, die zur angewendeten Menge an Zyklon B Angaben machten, behaup-
teten ähnliche Mengen wie bei Entwesungen, siehe Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 
2), S. 249f. Allerdings legen die von wesentlich mehr Zeugen behaupteten kurzen Hinrich-
tungszeiten in Verbindung mit den technischen Eigenschaften der angeblichen Gaskammern 
nahe, dass die angewendete Giftgas-Konzentration bedeutend höher gelegen haben muss als 
bei den Entwesungen; siehe ebd., S. 250-270; siehe auch Kapitel 4.3. dieses Abschnitts. 

135 Hier kommt Leuchter zu voreiligen Schlüssen. Um in Menschengaskammern höhere Kon-
zentrationen zu erwarten als in Entwesungskammern, muss nicht nur die angewandte Kon-
zentration des Giftgases betrachtet werden, sondern auch die Zeit, während der die Wände 
dem Gas ausgesetzt waren, sowie alle möglichen physikalischen und chemischen Bedingun-
gen des Wandmaterials, was auf die Menge gebildeter langzeitstabiler Cyanidrückstände eine 
drastische Auswirkung haben kann. Siehe Kapitel 4.3. für weitere Details. 

136 Anhand der zugänglichen, sehr detaillierten Dokumentation der Kremierungsanlagen von 
Auschwitz und anderer ähnlicher Anlagen im Deutschland des Dritten Reiches kann die Ar-
beitsweise der Auschwitzer Krematorien sehr wohl bestimmt werden, siehe Kapitel 4.4. für 
mehr Einzelheiten. 

137 Zeugenaussagen für Auschwitz schwanken zwischen 1,50 m und 3 m. S. Dragon: 3 m (J.-C. 
Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 171.); M. Nyiszli: 3 yards (ebd., S. 177.); M. Benroubi: 2,50 m 
(ebd., S. 162); F. Müller: 2 m (Filip Müller, Sonderbehandlung, Steinhausen, München 1979, 
S. 207.); M. Garbarz: 1,50 m (J.-C. Pressac, ebd., S. 164). 
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verbrennen, auch nicht unter Verwendung eines künstlichen Beschleuni-

gungsmittels (Benzin). Es wurden alle Standorte inspiziert, die offiziell auf 

den Museumskarten als Gruben bezeichnet sind. Da Birkenau in einem 

Sumpfgelände errichtet worden war, hatten alle Örtlichkeiten, wie erwartet, 

einen Grundwasserstand von ca. 60 cm unter der Erdoberfläche. Es ist die 

Meinung dieses Verfassers, dass es in Birkenau keine Verbrennungsgruben 

gegeben hat.138 

3.15. Auschwitz – Krema I 

Nach einem ausführlichen Studium der angeblichen Gaskammer im Krema 

I und nach einer detaillierten Analyse der vorhandenen Bauzeichnungen, 

die von den Museumsbediensteten erworben wurden, ergibt sich, dass in 

der Zeit der behaupteten Vergasungen die angebliche Gaskammer zunächst 

eine Leichenhalle und später ein Luftschutzbunker war. Die vom Autor 

dieses Berichtes erstellte Zeichnung von Krema I wurde so gestaltet, dass 

sie den Zeitabschnitt vom 25. September 1941 bis 21. September 1944 

wiedergibt. Sie zeigt einen Leichenkeller von etwa 217 m² mit 2 Türöff-

nungen, von denen sich keine nach außen öffnet. Eine Tür ging in den 

Ofenraum und die zweite in den Waschraum. Es scheint, dass keine Öff-

nung eine Tür besessen hatte, aber das konnte nicht mit Sicherheit festge-

stellt werden, da eine Wand beseitigt worden war und eine Öffnung verlegt 

wurde.139 Es sollte angemerkt werden, dass im offiziellen Museums-Reise-

führer behauptet wird, das Gebäude sei im gleichen Zustand wie am Tag 

der Befreiung, dem 27. Januar 1945.140 

                                                      
138 Dies wurde durch zwei wissenschaftliche Studien über die Frage bestätigt, ob der Grundwas-

serspiegel auch während des Krieges so hoch war; siehe Michael Gärtner, Werner Radema-
cher, “Grundwasser im Gelände des KGL Birkenau (Auschwitz)”, Vierteljahreshefte für freie 
Geschichtsforschung 2(1) (1998), S. 2-12; Carlo Mattogno, “‘Verbrennungsgruben’ und 
Grundwasserstand in Birkenau”, ebd., 6(4) (2002), S. 421-424: nachgedruckt in C. Mattogno, 
Freiluftverbrennungen in Auschwitz, 2. Aufl, Castle Hill Publishers, Uckfield 2016, S. 105-
138. 

139 Originale Pläne dieser Örtlichkeit zeigen Türen, siehe Anm. 99. 
140 Diese offensichtliche Lüge wurde während eines aufgenommenen Interviews mit einem Di-

rektor des Museums, Franciszek Piper, wiederholt; siehe David Cole, “David Cole in 
Auschwitz”, 1993; www.youtube.com/watch?v=iXKHw0EZrqM; teilweise abgedruckt als 
“David Cole Interviews Dr. Franciszek Piper, Director, Auschwitz State Museum”, Journal of 
Historical Review, 13(2) (1993), S. 11-13. 
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In der Leichenhalle befinden sich 4 Öffnungen und 1 Heizungska-

min.142 Der Kamin ist offen, und nichts deutet darauf hin, dass er jemals 

geschlossen gewesen wäre. Die 4 Öffnungen an der Decke waren nicht ab-

gedichtet, und neues Holz zeigt an, dass sie kürzlich umgebaut worden 

sind.143 Wände und Decke sind verputzt, der Boden ist aus Beton. Der 

Raum hat eine Oberfläche von etwa 78 m². Die Decke ist mit Querträgern 

versehen, und am Boden kann man erkennen, wo die Luftschutzbunker-

wände beseitigt worden sind.144 Die Lichtverkabelung war weder jemals 

zuvor noch ist sie heute explosionsgeschützt. Im Fußboden sind Abflüsse 

eingelassen, die mit dem Entwässerungs- und Abwassersystem des Haupt-

lagers verbunden sind. Unter Annahme einer Fläche von 0,836 m² pro Per-
                                                      
141 J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 151, 153. 
142 Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Lüftungsschacht des Luftschutzbunkers von Ende 

1944. 
143 Eine detaillierte Studie dieser Öffnungen und des dokumentarischen Materials dieses Raumes 

zeigt, dass diese vier Öffnungen nach Kriegsende in das Dach eingefügt wurden; siehe C. 
Mattogno, “Die Einfüllöffnungen für Zyklon B – Teil 1”, aaO. (Anm. 99). 

144 Beim Entfernen der Trennwände entfernte das Auschwitz-Museum eine Wand zu viel, 
wodurch der ehemalige Waschraum in die “Gaskammer” mit einbezogen wurde, obwohl er 
nie ein Teil der ursprünglichen Leichenhalle war. Die ursprüngliche Leichenhalle war daher 
etwa 20% kleiner als der Raum, der heute den Touristen vorgeführt wird. 

 
Abbildung 5: Grundriss des Krematoriums I im Lager Auschwitz I/Stammlager 
im ursprünglichen Planungszustand. Die Leichenhalle soll später angeblich als 

“Gaskammer” benutzt worden sein.141 

1: Vorraum; 2: Aufbahrungsraum; 3: Waschraum; 4: Leichenhalle; 
5: Ofenraum; 6: Koks; 7: Urnen 
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son für die erforderliche Gaszirkulation, was einer hohen Dichte entspricht, 

könnten maximal 94 Personen gleichzeitig in diesen Raum hineinpassen. 

Es wurde berichtet, dass dieser Raum bis zu 600 Personen aufnehmen 

konnte. 

Wie schon zuvor festgestellt ist die angebliche Hinrichtungsgaskammer 

nicht konzipiert worden, um in einer solchen Weise genutzt zu werden. Es 

ist kein Anzeichen eines Entlüftungssystems oder Ventilators irgendeiner 

Art vorhanden.145 Das Entlüftungssystem für die angebliche Gaskammer 

bestand einfach aus vier (4) quadratischen Dachluken, die weniger als zwei 

60 cm über das Dach hinausragen.143 

Eine Entlüftung von HCN-Gas auf diese Weise würde zweifellos zu 

dem Ergebnis geführt haben, dass das Giftgas das in geringem Abstand ge-

genüber der Straße gelegene SS-Lazarett erreicht und dort die Patienten 

und das Sanitätsperson getötet hätte. Da das Gebäude nicht gegen Gaslecks 

versiegelt war; keine abgedichtete Türen besaß, um das Gas von den Öfen 

fernzuhalten;146 Abflüsse hatte, über die das Gas jedes Gebäude im Lager 

erreicht hätte; kein Heizungssystem, kein Luftumwälzsystem, kein Entlüf-

tungssystem, keinen Gasabzug145 und kein Gasverteilungssystem hatte; 

ständig feucht war; aufgrund der Menschen in der Kammer keine Luftzir-

kulation hatte; keine zufriedenstellende Möglichkeit zur Einbringung von 

Zyklon B besaß, wäre es schierer Selbstmord gewesen, diesen Leichen-

raum als Hinrichtungs-Gaskammer zu benutzen. Das Ergebnis wäre eine 

Explosion gewesen89 sowie Gaslecks, aufgrund derer das gesamte Lager 

vergast worden wäre. 

                                                      
145 Die ursprüngliche Leichenhalle hatte eine Lüftungsanlage, die der Dokumentenlage folgend 

der Lüftung einer Leichenhalle diente, nicht aber einer Menschengaskammer. Ihr Abluft-
schacht führte in den Krematoriumsfuchs, der sowohl die Ofenabgase wie auch die Abluft der 
Leichenhalle in den Kamin führte; siehe Anm. 93. Wenn in der Leichenhalle große Mengen 
an Zyklon B benutzt worden wären, hätte das Lüftungssystem diese HCN-Gase zusammen 
mit den Ofengasen herausgefördert – vorausgesetzt, dass die Öfen in Betrieb waren. Da heiße 
Gase schnell aufsteigen, hätte dieses mit HCN vermischte Gas für die unmittelbare Umge-
bung des Krematoriums keine ernsthafte Gefahr dargestellt. Allerdings hätten bestimmte 
Windböen oder nicht sachgemäß bzw. gar nicht arbeitende Ofen diese Betriebsweise zu ei-
nem Desaster für die Umgebung des Krematoriums führen können. Außerdem hätte es zu ei-
ner Explosion der in den Ofenfuchs geführten Gase kommen können, sollte es jemals dazu 
gekommen sein, dass die Konzentration von HCN im Abgas über der Explosionsgrenze lag, 
etwa weil einige Zyklon-B-Körner nahe der Abluftöffnung hinfielen. So unwahrscheinlich 
dies ist, ist es nicht unmöglich. Diese Bauweise war daher in der Tat sehr schlecht. 

146 Die Dokumentenlage zeigt, dass in diesem Gebäude erst mit dessen Umbau in einen Luft-
schutzbunker Ende 1944 gasdichte Türen eingebaut wurden: “Herstellung der für die Behei-
zungsöfen, sowie für die Ent- und Belüftung erforderlichen Mauerdurchbrüche und Schläu-
che”, Brief vom Luftschutzleiter in Auschwitz, 26.8.1944, RGVA 502-1-401, S. 37; siehe C. 
Mattogno, “Keine Löcher, keine Gaskammer(n)”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsfor-
schung 6(3) (2002), S. 284-304, hier S. 301. Die ursprünglichen Türen der Leichenhalle wa-
ren weder paniksicher noch gasdicht (siehe Anm. 99). 
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Ferner: Wenn die 

Kammer auf diese 

Wiese verwendet wor-

den wäre, dann hätten 

(basierend auf den 

DEGESCH-Angaben 

von 4 Unzen bzw. 0,25 engl. Pfund auf 100 Kubikfuß) jedes Mal 30,4 Un-

zen oder 1,9 engl. Pfund Zyklon B (ca. 870 g; das Bruttogewicht von Zyk-

lon B ist dreimal so hoch wie das Zyklon-B-Gas; alle Angaben beziehen 

sich nur auf Zyklon-B-Gas)147 über 16 Stunden bei 5° Celsius verwendet 

werden müssen (so die Zahlenangaben der Deutschen Regierung bezüglich 

Entwesung). Die Entlüftung musste mindestens 20 Stunden dauern, und 

anschließend wurden Tests durchzuführen, um festzustellen, ob die Kam-

mer wieder gasfrei war. Es ist zweifelhaft, ob sich das Gas ohne Entlüf-

tungssystem innerhalb einer Woche verflüchtigt hätte.148 Dies steht im kla-

ren Widerspruch zu der angeblichen Verwendung der Kammer für mehrere 

Vergasungen am Tag. 

Die berechneten theoretischen und realistischen Kapazitäten des Krema 

I und der angeblichen Hinrichtungsgaskammer bei maximaler Ausnutzung 

sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

3.16. Birkenau – Kremas II, III, IV und V 

Nach einem bis ins einzelne gehenden Studium ergeben sich folgende In-

formationen: 

Die Krematorien II und III waren spiegelbildliche Anlagen, bestehend 

aus mehreren Leichenkellern und einem Krematorium mit jeweils 15 Muf-

feln. Die Leichenkeller lagen unterirdisch und die Kremierungsöfen im 

Erdgeschoß. Für den Transport der Leichen vom Keller hinauf zum Kre-

mierungsraum wurde ein Aufzug benutzt. Die beiliegenden Zeichnungen 

wurden unter Verwertung der vom Staatlichen Auschwitz-Museum er-

haltenen Original-Baupläne und der vor Ort gemachten eigenen Beobach-

                                                      
147 Um die von Zeugen behaupteten kurzen Hinrichtungszeiten zu erreichen, hätte viel mehr Zyk-

lon B angewandt werden müssen, als was Leuchter hier nahelegt; siehe Anm. 134. 
148 Da der Raum eine Lüftungsanlage hatte (siehe Anm. 145), sind Leuchters Berechnungen hier 

nicht anwendbar. Obwohl die genaue Kapazität dieser Lüftungsanlage unbekannt ist, kann 
angenommen werden, dass sie nicht besser war als die in den Krematorien II & III installier-
ten, da die im Krematorium I installierte Anlage lediglich eine Übergangslösung war. Die 
Kapazität der Lüftungsanlagen der Krematorien II &III ist bekannt, so dass Berechnungen der 
hypothetischen Lüftungszeiten durchgeführt werden können. Demnach würde es mindestens 
3 bis 4 Stunden gedauert haben, bevor die dortige angebliche Gaskammer ohne Gasmasken 
hätte betreten werden können (und mindestens 1½ bis 2 Stunden, bevor man sie mit Gasmas-
ken, aber ohne Schutzanzüge hätte betreten können). Siehe Die Chemie von Auschwitz, aaO. 
(Anm. 2), S. 279-285. 

Tabelle 4: Hypothetische Exekutions- und 
Einäscherungsrate von Krema I 

Hinrichtungsrate: 94 Personen/Woche (hypothetisch) 

Kremierungsrate: 286 Personen/Woche (theoretisch) 

 126 Personen/Woche (realistisch) 
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tungen und Messungen zusammengestellt. Das Baumaterial bestand aus 

Ziegelsteinen, Mörtel und Beton. 

Die untersuchten Bereiche waren die angeblichen Gaskammern, die auf 

beiden Bauzeichnungen als Leichenkeller Nr. 1 eingezeichnet sind. Wie 

bereits bezüglich Krematorium I festgestellt, gab es auch hier keine Venti-

lation,150 kein Heizungssystem, kein Luftumwälzungssystem, keine Ver-

siegelung des Innen- oder Außenmauerwerks und zudem keine Türen in 

                                                      
149 J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 319-329. 
150 Dies ist falsch, siehe Anm. 93. 

 
Abbildung 7: Querschnitt Leichenkeller 1 
(angeblich ‘Gaskammer’) der Krematorien II bzw. 
III (spiegelbildlich) im Lager Auschwitz II/ 
Birkenau.149 

1: Entlüftungskanal; 2: Belüftungskanal; 3: Erdreich 

Abbildung 6: Grundriß Leichenkeller I (angeblich 
‘Gaskammer’) der Krematorien II bzw. III (spiegel-
bildlich) im Lager Auschwitz II/ Birkenau.149 

a: Leichenkeller I/‘Gaskammer’, 30×7×2,41 m 

b: Leichenkeller II/‘Auskleidekeller’, 49,5×7,9×2,3 m  

c: Räume des später unterteilten Leichenkellers III 

d: Leichenaufzug zum Ofenraum im Erdgeschoß 

e: Entlüftungskanal 

f: Betonstützsäulen 

g: Betonträger 

h: Nachträglich erstellter Kellereingang 

1-3: Entnahmestellen Probe 1-3 des Rudolf-Gutachtens 
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den zu Krematorium 

II gehörenden Lei-

chenkellern.151 Der 

Bereich ist vom Ver-

fasser untersucht wor-

den, wobei keine An-

zeichen von Türen 

oder Türrahmen ge-

funden wurden. Be-

züglich des Kremato-

riums III konnte der Untersuchende diese Aussage nicht machen, da in die-

sem Baukomplex ganze Bauteile fehlen. 

Beide Gebäude hatten Dächer aus Stahlbeton ohne sichtbare Öffnun-

gen. Ferner sind Berichte bezüglich hohler gasführender Säulen unwahr. 

Alle Säulen bestehen aus durchgehend massivem Stahlbeton, genau wie sie 

in den aufgefundenen deutschen Plänen verzeichnet sind.152 Die Deckenlö-

cher sind nicht abgedichtet.153 Diese Anlagen wären sehr gefährlich gewe-

sen, wenn sie als Gaskammern benutzt worden wären, denn diese Verwen-

dung würde wahrscheinlich mit dem Tode der Benutzer geendet haben, au-

ßerdem in einer Explosion, sobald das Gas die Kremierungsöfen erreicht 

hätte.154 Jede Anlage hatte einen Aufzug von 2,1 m × 1,35 m für den 

Transport einer Leiche. Dieser Aufzug war offensichtlich groß genug für 

nur eine (1) Leiche und einen Bedienungsmann.155 

Die angebliche Gaskammer in jedem der Krematorien II und III hatte 

eine Fläche von jeweils 232,25 m².156 Bei Zugrundelegung der These von 

einer Personen pro 9 Quadratfuß (= 0,836 m²) konnte diese Kammer 278 

                                                      
151 Dies ist falsch, siehe Anm. 99. 
152 Dieser Befund wurde durch zwei tiefschürfende wissenschaftliche Untersuchungen unter-

mauert, siehe C. Mattogno, aaO. (Anm. 146), und ders., “The Openings for the Introduction 
of Zyklon B – Part 2: The Roof of Morgue 1 of Crematorium II at Birkenau”, The Revisionist 
2(4) (2004), S. 420-436; nachgedruckt in G. Rudolf, C. Mattogno, Auschwitz Lies: Legends, 
Lies, and Prejudices on the Holocaust, 3. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 2016, S. 
279-393. 

153 Drei Sätze zuvor schrieb Leuchter: “Beide Gebäude hatten Dächer aus Stahlbeton ohne sicht-
bare Öffnungen.” Wenn dem so ist, wie kann ein Dach ohne Öffnungen Deckenlöcher haben? 
Leuchter erklärte diesen Widerspruch in einem Brief, worin er hervorhob, dass es im Dach 
keinerlei Löcher gebe; siehe Abb. 16 im Anhang, S. 78, sowie die in der vorhergehenden 
Fußnote zitierten Artikel. 

154 Äußerst unwahrscheinlich; siehe Anm. 89. 
155 Das ist alles andere als klar. Eine Bedienungsperson wäre nicht nötig gewesen, und die Men-

ge an Leichen, die auf einem Brett von 1,35 m Breite gestapelt werden kann, überschreitet si-
cherlich eine. Der Grenzwert würde eher von der Höchstkapazität des Aufzugs bestimmt 
werden. Für Krema II lag diese bei 300 kg oder etwa vier bis fünf Leichen; vgl. C. Mattogno, 
The Real Case…, aaO. (Anm. 5), Kapitel 1.9., S. 49-54. 

156 Korrekt: 210 m². 

Tabelle 5: Hypothetische Hinrichtungs- und 
Kremierungsraten der Kremas II und III 

Krema II   

Hinrichtungsrate: 278 Personen/Woche (hypothetisch) 
Kremierungsrate: 714 Personen/Woche (theoretisch) 
 315 Personen/Woche (realistisch) 

Krema III   

Hinrichtungsrate: 278 Personen/Woche (hypothetisch) 
Kremierungsrate: 714 Personen/Woche (theoretisch) 
 315 Personen/Woche (realistisch) 
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Menschen aufnehmen. 5 britische Pfund (2,27 kg) HCN wären nötig gewe-

sen,157 um die Kammer mit der erforderlichen Menge HCN zu füllen (0,25 

engl. Pfund für 1.000 Kubikfuß = 28,3 m³), wobei die Deckenhöhe mit 8 

Fuß (= 2,44 m) und der Rauminhalt mit 20.000 Kubikfuß (= 566 m³) zu 

veranschlagen ist. Wie beim Krematorium I, so ist auch hier die Entlüf-

tungszeit mit mindestens einer Woche anzunehmen. Selbst diese Entlüf-

tungszeit ist hier zweifelhaft, aber sie dient zur Errechnung unserer Zah-

len.158 

Die errechneten Benutzungsraten für die Krematorien II und III in ihrer 

theoretischen und realen Zeit und für die angeblichen Hinrichtungs-Gas-

kammern in maximaler Kapazität sind in Tabelle 5 dargestellt. 

Krematorium IV und V waren spiegelbildliche Anlagen, bestehend aus 

zwei Kremierungsöfen mit jeweils 4 Muffeln, und zahlreichen Räumen, die 

zur Aufbewahrung von Leichen, als Büros und Lager verwendet wurden. 

Die Innenräume waren nicht spiegelbildlich ausgelegt.160 Einige dieser 

                                                      
157 Um den Mord so rasch wie behauptet durchzuführen, wären mindestens 15 bis 20 kg (33 bis 

44 Pfund) HCN in Form von Zyklon B nötig gewesen, da binnen der ersten fünf bis zehn Mi-
nuten lediglich etwa 10% der HCN vom Träger abdampfen; siehe Anm. 134. Fünf Pfund in 
dieser Zeit freigesetzten Gases würden einer eingesetzten Menge von 50 Pfund Zyklon B ent-
sprechen. 

158 Da diese Leichenkeller einer Lüftungsanlage besaßen (siehe Anm. 93), sind Leuchters 
Berechnungen falsch. Siehe Anm. 148 für Berechnungen basierend auf der dokumentarisch 
belegten Lüftungskapazität. 

159 J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 401. 
160 Leuchter machte diese Aussage aufgrund der heutigen Lage. Da jedoch die heute sichtbare 

 
Abbildung 8: Nordseitenansicht (oben) und Grundriss (unten) von Krematorium 

IV bzw. V (spiegelbildlich) im Lager Auschwitz II/Birkenau.159 
1: Angebliche “Gaskammern”; 2: Angebl. Zyklon-B-Einwurfluken; 3: Heizöfen; 4: 

Koksraum; 5: Arztraum; 6: Leichenhalle; 7: Lüftungskamine; 8: Abflüsse; 9: Ofenraum; 10: 
Kremierungsöfen 
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Räume sollen angeblich als Gaskammern genutzt worden sein. Aus dem 

gegenwärtigen Zustand ist nicht viel festzustellen, da die Gebäude seit lan-

gem abgetragen sind. In den Fundamenten bzw. im Fußboden wurden kei-

ne Versiegelungsreste gefunden. Berichten zufolge wurde angeblich Zyk-

lon-B-Granulat durch Wandöffnungen hineingeworfen, die heute nicht 

mehr vorhanden sind. Falls die Baupläne dieser Gebäude richtig sind, dann 

waren auch diese Anlagen keine Gaskammer161 und zwar aus den gleichen 

Gründen wie bereits bezüglich Krematorien I, II und III ausgeführt.162 Das 

nicht unterkellerte Gebäude bestand augenscheinlich aus rotem Ziegelstein 

und Mörtel mit einem Fußboden aus Beton. Es sollte vermerkt werden, 

dass es für Einäscherungs- und Hinrichtungsanlagen in den Kremas IV und 

V keinerlei Nachweise gibt.163 

Gestützt auf Statistiken, die vom Staatlichen Auschwitz-Museum er-

hältlich waren, sowie aufgrund vor Ort vorgenommener Messungen sehen 

die Berechnungen für die Krema IV und V im Hinblick auf die angebli-

chen Gasbereiche und die angenommene Deckenhöhe von 8 Fuß (= 2,43 

m) wie folgt aus: 

Krema IV 

1.875 Quadratfuß (= 174,2 m²) reichen für 209 Menschen; 15.000 Ku-

bikfuß (= 424,8 m³) benötigen 3,75 brit. Pfund Zyklon B unter Zugrunde-

legung von 0,25 brit. Pfund pro 1.000 Kubikfuß (= 28,3 m³) Luftvolumen. 

Krema V 

5.125 Quadratfuß (= 476,1 m²) hätten 570 Menschen aufnehmen können; 

41.000 Kubikfuß (= 1.161 m³) verbrauchen 10,25 engl. Pfund Zyklon B 

unter Zugrundelegung von 0,25 engl. Pfund auf 1.000 Kubikfuß (= 28,3 

m³) Luftvolumen. 

                                                      
Backsteinstruktur nach dem Krieg errichtet wurde ohne Bezug auf die ursprüngliche Situation 
(siehe Anm. 88), ist diese Aussage nicht richtig. 

161 Die bisher entdeckten Pläne geben keine Auskunft über den Verwendungszweck der als Men-
schengaskammern behaupteten Räume, obgleich einige Dokumente darauf hinweisen, dass 
zumindest einer davon als Duschraum für Häftlinge ausgerüstet wurde, während der andere 
für Entwesungen gedient haben mag (oder zumindest dafür vorgesehen war); vgl. C. Mattog-
no, The Real case… aaO. (Anm. 5), Kapitel 5.11., S. 177-180. 

162 Es sei darauf hingewiesen, dass zwei der hier diskutierten Räume einen Heizofen besaßen. 
Ein Lüftungssystem war ursprünglich vorgesehen, wurde aber zumindest in Krema IV an-
scheinend nie installiert. Siehe Mattogno, Auschwitz…, aaO. (Anm. 50), S. 175-180. 

163 Es gibt zahlreiche Dokumente bezüglich der in diesen Gebäuden errichteten Kremierungs-
öfen; zudem gibt es Dokumente über gasdichte Fenster und eine Gaskammer im Zusammen-
hang mit diesem Gebäuden, aber dies mag sich lediglich auf Entlausungsräume beziehen. 
Siehe ebd., Kapitel 5, S. 158-180. 
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Die berechneten 

angeblichen Nut-

zungsraten für die 

Krematorien IV und 

V (theoretische und 

realistische Zeit) und 

Gaskammern unter 

Berücksichtigung der 

maximalen Kapazität 

und einer Woche Ent-

lüftungszeit sind in Tabelle 6 wiedergegeben. 

Sowohl das Rote als auch das Weiße Haus, andernorts als Bunker 1 und 

2 bezeichnet, waren angeblich ausschließlich Gaskammern. Für die Ge-

bäude sind keinerlei Schätzungen oder Zahlenangaben zugänglich. 

3.17. Majdanek 

In Majdanek sind einige Anlagen von Interesse: das ursprüngliche [alte] 

Krematorium, heute beseitigt; das [neue] Krematorium mit der angeblichen 

Hinrichtungsgaskammer, neu aufgebaut; das Bad- und Desinfektionsge-

bäude Nr. 2, das offensichtlich eine Entlausungsanlage war; sowie das 

Bad- und Desinfektionsgebäude Nr. 1, in dem sich eine Dusche, ein Ent-

lausungs- und ein Lagerraum sowie die angeblichen HCN- und CO-Ver-

suchsgaskammern befanden. 

Das erste freistehende Krematorium, welches beseitigt worden ist, wur-

de bereits früher besprochen. 

Obwohl das Gebäude Bad und Desinfektion Nr. 2 geschlossen war, be-

stätigte eine Inspektion durch die Fenster, dass es nur eine Entlausungsan-

lage war ähnlich jenen von Birkenau. Obwohl wir über das neu aufgebaute 

Krematorium und die angebliche Gaskammer schon gesprochen haben, 

sollen sie in Kurzform nochmals betrachtet werden. Die Öfen sind die ein-

zigen Teile der ursprünglichen Anlage, die nicht wiederaufgebaut wurden. 

Das Gebäude scheint hauptsächlich aus Holz zu bestehen, was auch bei 

den anderen Anlagen in Majdanek der Fall ist (mit Ausnahme der Ver-

suchs-Gaskammern). Bei genauerer Prüfung stellte sich jedoch heraus, dass 

ein großer Teil des Gebäudes aus Eisenbeton besteht, völlig im Unter-

schied zu den anderen Teilen des Lagers. Die angebliche Hinrichtungsgas-

kammer, anscheinend ohne Vorrichtungen für die Aufnahme von HCN-

Gas, grenzt unmittelbar an das Krematorium an. 

Das Gebäude ist nicht versiegelt und würde für den behaupteten Zweck 

nicht nutzbar sein. Angeblich nach einem Originalplan, der nicht existiert, 

Table 6: Hypothetische Hinrichtungs- und 
Einäscherungsraten für Krema IV und V 

Krema VI   

Hinrichtungsrate: 209 Personen/Woche (hypothetisch) 
Kremierungsrate: 385 Personen/Woche (theoretisch) 
 168 Personen/Woche (realistisch) 

Krema V   

Hinrichtungsrate: 570 Personen/Woche(hypothetisch) 
Kremierungsrate: 385 Personen/Woche (theoretisch) 
 168 Personen/Woche (realistisch) 
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wiederaufgebaut, scheint es nichts anderes zu sein als ein Krematorium mit 

verschiedenen Leichenräumen. Es ist bei weitem die kleinste und unbedeu-

tendste sämtlicher angeblichen Gaskammern. 

Der Entlausungs- und Lagerbereich im Bad- und Desinfektionsgebäude 

Nr. 1 ist ein L-förmiger Raum mit einer inneren hölzernen Trennwand und 

Tür. Sein Rauminhalt beträgt etwa 7.657 Kubikfuß (= 216,8 m³) und die 

Fläche 806 Quadratfuß (= 74,9 m²). Die Wände bestehen aus Verputz, Bal-

kenkonstruktion und zwei undichten Deckenöffnungen. Der Raum enthält 

ein Luftumwälzungssystem, das nicht sachgemäß konstruiert ist, da die Be- 

und Entlüftungsöffnungen zu nah beieinander liegen. Blaue Farbflecke, of-

fensichtlich von eisenhaltigem Cyanid-Pigment, bedecken sichtbar die 

Oberflächen der Wände. Von der Konstruktion her scheint dies ein Entlau-

sungs- oder Lagerraum für entweste Sachen gewesen zu sein. Die Decken-

öffnungen sind nur für die Langzeitentlüftung gelagerter Güter geeignet. 

Die Türen sind nicht abgedichtet und auch nicht dafür vorgesehen, dicht zu 

sein. Der Raum ist weder innen noch außen versiegelt. In diesem Gebäude 

gibt es verschiedene Bereiche, die permanent verschlossen und einer In-

spektion durch den Verfasser nicht zugänglich waren. Dieser Raum war 

eindeutig keine Hinrichtungsgaskammer und erfüllt keines der beschrie-

benen Kriterien. Siehe Zeichnung. 

Falls diese Anlage als eine mutmaßliche Hinrichungs-Gaskammer ge-

nutzt worden wäre, so würde sie höchstens 90 Menschen gefasst haben und 

hätte 2 brit. Pfund Zyklon-B-Gas erfordert. Die Entlüftungszeit würde we-

nigstens eine Woche betragen haben. Die maximale Hinrichtungsrate wäre 

90 Menschen pro Woche gewesen. 

Die angeblichen Versuchs-Gaskammern, die sich im Bad- und Desin-

fektionsgebäude Nr. 1 befinden, bestehen aus einem Backsteinbau, der mit 

der Hauptanlage mittels einer lockeren Holzstruktur verbunden ist. Dieses 

Gebäude ist an drei Seiten von einem tiefliegenden gemauerten Gehweg 

umgeben.112 Dort gibt es zwei Kammern, einen unbekannten Bereich und 

einen Kontrollraum, worin sich zwei Stahlzylinder befinden. Diese sollen 

angeblich Kohlenmonoxid enthalten haben, das in die zwei Kammern hin-

eingeleitet worden sein soll.164 Es gibt dort vier Stahltüren mit einer Nut, 

vermutlich für eine Dichtung. Die Türen öffnen sich nach außen und sind 

mit zwei festen mechanischen Riegeln und einem Verschlusshandgriff 

(Haken) abschließbar. 

Alle Türen haben verglaste Gucklöcher. Die zwei inneren Türen haben 

chemische Testzylinder zum Testen der Kammerluft.165 Der Kontrollraum 

                                                      
164 Die zwei angeblich originalen Gasflaschen in diesem Raum enthielten das ungiftige Kohlen-

dioxid; vgl. J. Graf, C. Mattogno, aaO. (Anm. 84), S. 167. 
165 Wahrscheinlich für ein Thermometer, da mindestens einer der Räume mit einem Umlufterhit-
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hat ein offenes Fenster mit Blickrichtung in Kammer Nr. 2 etwa im Au-

ßenmaß 6 × 10 Zoll (= 15,2 cm × 25,4 cm) ohne jedwede Vorrichtung für 

eine Verglasung oder Dichtung, jedoch bewehrt mit einem Eisengeflecht 

aus waage- und senkrechten Eisenstäben. Siehe Zeichnung. Zwei der Türen 

führen in die Kammer Nr. 1, eine vordere und eine hintere Türe jeweils 

nach außen. Eine Tür führt in den Vorderteil von Kammer Nr. 2. Die ver-

bliebene Tür führt in einen unbekannten Bereich hinter der Kammer Nr. 

2.166 In beiden Kammern befinden sich Rohrleitungen, angeblich für Koh-

lenmonoxid-Gas, doch ist jene in Kammer Nr. 2 unvollständig, und offen-

sichtlich ist sie niemals fertiggestellt worden. Kammer Nr. 1 enthält eine 

fertiggestellte Rohrleitung, die in zwei Ecken des Raumes ausläuft. Kam-

mer Nr. 2 hat eine Vorrichtung für eine Dachluke, doch scheint sie niemals 

durch das Dach durchgeschlagen worden zu sein.167 Kammer Nr. 1 hat ei-

nen nicht sachgemäß konstruierten Umlufterhitzer (die Öffnungen für Luf-

tein- und -auslass liegen zu dicht beieinander) und besitzt keine Lüftungs-

vorrichtung. 

Die Wände sind verputzt, Decke und Fußboden aus gegossenem Ze-

ment, nichts ist versiegelt, weder innen noch außen. Dort sind zwei Umluf-

terhitzer in Schuppen an der Seite des Gebäudes angebaut, einer für die 

Kammer Nr. 1 und der andere für irgendetwas in der Bade- und Desinfek-

tionsanlage (siehe Zeichnung). Nichts hiervon ist sachgemäß entworfen 

und nirgends ist eine Vorrichtung zur Entlüftung. Die Wände in der Kam-

mer Nr. 1 haben die charakteristische Eisencyanid-Färbung. Das Gebäude 

ist ungeheizt und feucht.168 

Obwohl diese Anlagen auf den ersten Blick sachgerecht konstruiert zu 

sein scheinen, lassen sie dennoch alle Kriterien für eine Hinrichtungsgas-

kammer oder Entwesungsanlage vermissen. Erstens ist keine der Innen- 

bzw. Außenflächen versiegelt. Zweitens ist der tiefergelegte Gehweg eine 

potentielle Gasfalle für HCN, weshalb das Gebäude äußerst gefährlich 

ist.112 Kammer Nr. 2 ist unvollendet und wurde wahrscheinlich niemals be-

nutzt. Die Rohrleitungen sind unvollendet und die Deckenöffnung wurde 

nie durch das Dach geführt. Obwohl Kammer Nr. 1 für die Anwendung 

von Kohlenmonoxid ausgelegt ist, ist sie dennoch schlecht gelüftet und für 

den Einsatz von HCN ungeeignet.169 Der Umlufterhitzer ist unsachgemäß 

installiert. Es gibt weder eine Lüftungsöffnung noch einen Kamin. 

                                                      
zer für Heißluftentwesungen ausgerüstet war, siehe weiter unten. 

166 Dieser Raum hat keine Vorrichtung zum Einführen von Zyklon B von außen oder zur Lüf-
tung, weshalb er nicht ernsthaft für Hinrichtungen erwogen werden kann. 

167 Dies soll ein Loch zur Einführung von Zyklon B gewesen sein. Es gibt keine Vorrichtung zur 
Verschließung des Loches. Das Dach des Gebäudes ist nicht original. 

168 Mit Ausnahme des Raumes mit Umlufterhitzer. 
169 Obschon die blauen Wandflecken beweisen, dass der Raum zumindest für Entwesungen mit 
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Es ist daher das beste 

technische Urteil des Ver-

fassers, dass die Kammern 

#1 und #2 niemals als Hin-

richtungs-Gaskammern benutzt wurden noch jemals benutzt werden könn-

ten. Keine der Anlagen in Majdanek ist für Hinrichtungszwecke geeignet 

oder wurde als solche benutzt. 

Die Kammer Nr. 1 hat eine Fläche von 480 Quadratfuß (= 44,6 m²), ein 

Volumen von 4.240 Kubikfuß (= 120 m³), würde 54 Personen aufnehmen 

und 1 brit. Pfund Zyklon B verbrauchen. 

Die Kammer Nr. 2 hat eine Fläche von 209 Quadratfuß (= 19,41 m²), 

ein Volumen von 1.850 Kubikfuß (= 52,4 m³), würde 24 Personen auf-

nehmen und 0,5 brit. Pfund Zyklon B verbrauchen. Bei Annahme einer 

Gaskammer-Verwendung würde die maximale Tötungsleistung pro Woche 

den Zahlen entsprechen, die in Tabelle 7 dargelegt sind. 

3.18. Statistiken 

Die Statistiken, die in Tabelle 8 auf der nächsten Seite dargelegt sind, wur-

den für diesen Bericht erstellt. Unter der Annahme, dass die Gaskammern 

existiert haben (was nicht der Fall war), verdeutlichen diese Zahlen eine 

maximale Ausnutzung jeder Anlage bei einem Betrieb von 24 Stunden/Tag 

und 7 Tage/Woche. Außerdem ist der Bedarf an erforderlichem Zyklon B 

angeführt. 

Bezüglich der angeblich außerdem vorhanden gewesenen Hinrichtungs-

anlagen in Chelmno (Gaswagen),170 Belzec,171 Sobibor,172 Treblinka173 und 

andere sei angemerkt, dass dort angeblich Kohlenmonoxidgas verwendet 

worden sein soll. 

Wie bereits zuvor dargestellt, ist Kohlenmonoxidgas kein Hinrich-

tungsgas.174 Der Verfasser meint, dass alle erstickt wären, bevor das Gas 

hätte wirksam werden können. Der Verfasser ist daher der Meinung, dass 

niemand durch Hinrichtung mittels CO gestorben ist. 
                                                      

HCN benutzt wurde, da diese Anlage genau das war: eine Entwesungsanlage. Mehr dazu sie-
he in Kapitel 4.3. 

170 Siehe I. Weckert, “Wie war das in Kulmhof/Chelmno?”, Vierteljahreshefte für freie Ge-
schichtsforschung 3(4) (1999), S. 425-437; C. Mattogno, Chelmno: Ein deutsches Lager in 
Geschichte und Propaganda, 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield, 2018. 

171 Siehe C. Mattogno, Belzec: Propaganda, Zeugenaussagen, Archäologie und Geschichte, 2. 
Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield, 2018. 

172 J. Graf, T. Kues, C. Mattogno, Sobibór: Holocaust Propaganda und Wirklichkeit, 2. Aufl., 
Castle Hill Publishers, Uckfield, 2018. 

173 Siehe C. Mattogno, Jürgen Graf, Treblinka, aaO. (Anm. 82). 
174 Zumindest nicht, wenn das Gas – wie behauptet – von Dieselmotoren stammte, siehe Anm. 

80. CO wurde beim berüchtigten Euthanasieprogramm des Dritten Reiches als Hinrichtungs-
gas benutzt. 

Tabelle 3: Hypothetische Hinrichtungsraten 
für Majdanek 
Kammer #1 54 Personen/Woche 
Kammer #2 24 Personen/Woche 
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Tabelle 4: Berechnete hypothetische Höchsthinrichtungs- und Kremierungsraten 

 Vergaste 
(Hypothetisch) 

Kremierte 
(Theoretisch) 

Kremierte 
(Realistisch) 

Pfund/kg 

Krema I – 11/41 – 5/43 einschließlich 
72 Wochen zu 94/Woche 
72 Wochen zu 286/Woche 
72 Wochen zu 126/Woche 
Total Zyklon B gas 

6.768  
20.592 

 
 

9.072 

 
 
 

136/61,2 

Krema II – 3/43 – 11/44 einschließlich 
84 Wochen zu 278/Woche 
84 Wochen zu 714/Woche 
84 Wochen zu 315/Woche 
Total Zyklon B gas 

23.352  
59.976 

 
 

26.460 

 
 
 

420/189 

Krema III – 6/43 – 11/44 einschließlich 
72 Wochen zu 278/Woche 
72 Wochen zu 714/Woche 
72 Wochen zu 315/Woche 
Total Zyklon B gas 

20.016  
51.408 

 
 

22.680 

 
 
 

360/162 

Krema VI – 3/43 – 10/44 einschließlich 
80 Wochen zu 209/Woche 
80 Wochen zu 385/Woche 
80 Wochen zu 168/Woche 
Total Zyklon B gas 

16.720  
30.800 

 
 

13.440 

 
 
 

300/135 

Krema V – 4/43 – 11/44 einschließlich 
80 Wochen zu 570/Woche 
80 Wochen zu 385/Woche 
80 Wochen zu 168/Woche 
Total Zyklon B gas 

45.600  
30.800 

 
 

13.440 

 
 
 

820/369 

Majdanek – 9/42 – 11/43 Bad- und Entwesungsanlage #1 
60 Wochen zu 90/Woche 
Total Zyklon B gas 

5.400    
120/54 

Experimentalkammern 
#1 60 Wochen zu 54/Woche 
Total Zyklon B gas 
#2 60 Wochen zu 24/Woche 
Total Zyklon B gas 

3.240 
 

1.440 

   
60/27 

 
30/13,5 

Krema und Kammer 
60 Wochen zu 24/Woche 
60 Wochen zu 714/Woche 
60 Wochen zu 315/Woche 
Total Zyklon B gas 

1.440  
42.840 

 
 

18.900 

 
 
 

30/13,5 

Altes Krema 
60 Wochen zu 94/Woche 
60 Wochen zu 286/Woche 

 5.760  
2.520 

 

Gesamt Vergaste 
(Hypothetisch) 

Kremierte 
(Theoretisch) 

Kremierte 
(Realistisch) 

Pfund/kg 

 123.976 242.176 106.512 2276/1024,2 
Quelle bez. Betriebszeiträume der Krematorien: Hilberg, Destruction of the European Jews, 2. Aufl. 1985 
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3.19. Schlussfolgerung 

Nach Durchsicht des gesamten Materials und nach Inspektion aller Stand-

orte in Auschwitz, Birkenau und Majdanek findet der Autor die Beweise 

überwältigend. Es gab keine Exekutions-Gaskammern an irgendeinem die-

ser Orte. Nach bestem technischen Wissen und dem Gewissen des Verfas-

sers konnten die angeblichen Gaskammern an den inspizierten Plätzen we-

der damals als Exekutions-Gaskammern verwendet worden sein, noch 

könnten sie heute für eine solche Funktion ernsthaft in Betracht gezogen 

werden. 

Ausgefertigt am 5. Tag des Monats April 1988 

in Malden, Massachusetts. 

Fred Leuchter Associates 

gez. Fred A. Leuchter, Junior 

Cheftechniker 
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Abbildung 9: Cyanidgehalt der von F.A. Leuchter genommenen Proben in mg 

CN–/kg Probenmaterial. Die “Control Sample” stammt aus einer 
Entlausungsanlage (BW 5a, Birkenau). Daten aus den Dokumenten von S. 83ff. 

3.21. Dokumente 
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Abbildung 10: Lagekarte des Stammlagers Auschwitz (Auschwitz I) nach einer 

Informationsbroschüre des Staatlichen Museums Auschwitz. 

 
Abbildung 11: Lagekarte des Lagers Birkenau (Auschwitz II) nach einer 

Informationsbroschüre des Staatlichen Museums Auschwitz. 
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Abbildung 12: Lagekarte des Konzentrationslagers Majdanek nach einer 

Informationsbroschüre des Staatlichen Museums Majdanek. 

 
Abbildung 13: Grundriss des Krematoriums I im Stammlager Auschwitz, 

gezeichnet von H. Miller, Fred A. Leuchter Associates. Die Zahlen in Kreisen 
zeigen Probenentnahmestellen an. 
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Abbildung 14: Grundriss des Krematoriums II in Auschwitz-Birkenau, gezeichnet 

von H. Miller, Fred A. Leuchter Associates. Die Zahlen in Kreisen zeigen 
Probenentnahmestellen an. Beachte: Die “Roof Vent (4)” gibt es nicht; siehe 

Dokument auf der nächsten Seite. 

 
Abbildung 15: Grundriss des Krematoriums III in Auschwitz-Birkenau, gezeichnet 

von H. Miller, Fred A. Leuchter Associates. Die Zahlen in Kreisen zeigen 
Probenentnahmestellen an. Beachte: Die “Roof Vent (4)” gibt es nicht; siehe 

Dokument auf der nächsten Seite. 
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Abbildung 16: Klarstellung durch F.A. Leuchter bezüglich der “Roof Vent (4)” in 

H. Millers Zeichnungen von Krema II & III, vorhergehende Seite. 

 
Abbildung 17: Grundriss des Krematoriums IV in Auschwitz-Birkenau, gezeichnet 

von H. Miller, Fred A. Leuchter Associates. Die Zahlen in Kreisen zeigen 
Probenentnahmestellen an. 
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Abbildung 18: Grundriss des Krematoriums V in Auschwitz-Birkenau, gezeichnet 

von H. Miller, Fred A. Leuchter Associates. Die Zahlen in Kreisen zeigen 
Probenentnahmestellen an. 

 
Abbildung 19: Grundriss des Gebäudes Bad & Desinfektion, Gebäude Nr. 1 im 

Lager Majdanek, gezeichnet von H. Miller, Fred A. Leuchter Associates. 
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Abbildung 20: Grundriss des Entwesungsflügels von Bad & Desinfektion, 

Gebäude Nr. 1 im Lager Majdanek, gezeichnet von H. Miller, Fred A. Leuchter 
Associates. 

 
Abbildung 21: Skizze des Umlufterhitzers der Entwesungskammer im 
vorhergehenden Dokument, gezeichnet von H. Miller, Fred A. Leuchter 

Associates. 
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4. Kritische Anmerkungen 
Von Germar Rudolf 

4.1. Physikalische, chemische und toxikologische Eigenschaf-

ten von HCN und Zyklon B 

4.1.1. Physikalische Eigenschaften 
Wasserstoffcyanid, HCN, eine farblose Flüssigkeit bei Raumtemperatur, 

hat viele physikalische Eigenschaften, die denen des Wassers ähneln. Folg-

lich löst sich HCN leicht in Wasser und wird rasch von feuchten Oberflä-

chen adsorbiert. Daher reichert sich HCN weitaus mehr in feuchten Wän-

den an als in trockenen. Der Wassergehalt von Beton, Zement und Kalk-

mörtel sowie anderen porösen Baumaterialien hängt von der Temperatur 

und der relativen Luftfeuchtigkeit ab und schwankt zwischen 1% und da-

runter (bei 20°C und 60% relativer Feuchtigkeit) und bis zu 10% in Luft, 

die mit Feuchtigkeit gesättigt ist.175 Versuche haben gezeigt, dass die Men-

ge aufgenommenen HCN in solchen Materialien proportional dazu ist:176 

mg absorbierte HCN pro ausgesetztem m² 

Kalksandstein, naturfeucht ..................................... 22.700,0 

Kalksandstein, trocken, bei 20°C ............................. 2.941,0 

Dies ist für unsere Überlegungen wichtig, da die angeblichen Gaskammern 

im Keller der Krematorien II und III in Birkenau keine Heizung besaßen 

und daher kühl und feucht waren. Im Gegensatz dazu waren die Entlau-

sungskammern der Hygienegebäude BW5a und 5b in Birkenau oberirdisch 

und geheizt, so dass deren Wände sowohl warm als auch trocken waren. 

Wir würden daher erwarten, dass die HCN-Aufnahme in den Wänden der 

angeblichen Menschengaskammern der Krematorien II und III etwa zehn-

mal höher lag als in den Entlausungskammern der Hygienegebäude BW5a 

und 5b, wenn man nur nach dem Wassergehalt urteilte. 

Obwohl HCN etwa 5% leichter ist als Luft, trennt es sich dennoch nicht 

von der Luft und steigt auf, hauptsächlich wegen der Wärmebewegung je-

des Gasteilchens. Um dies nachzuvollziehen, betrachte man die Hauptbe-

standteile der Luft. Der Hauptbestandteil der Luft, Stickstoff (78 Volumen-

%), ist 8% schwerer als HCN-Gas. Wenn eine Trennung zwischen HCN-

Gas und Stickstoff stattfände, so würde dies erst recht zwischen den beiden 

                                                      
175 K. Wesche, aaO. (Anm. 63). 
176 Die Proben waren 24 Std. einseitig einer Konzentration von 2 Vol.-% HCN ausgesetzt; L. 

Schwarz, W. Deckert, aaO. (Anm. 90). 
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Hauptbestandteilen 

der Luft passieren, da 

Sauerstoff (21 Vol.-

% an Luft) 15% 

schwerer ist als 

Stickstoff. Dies pas-

siert freilich nicht. 

Somit würde auch ei-

ne spontane Tren-

nung von HCN-Gas 

in Luft niemals statt-

finden. Die gegen-

über Luft 5% gerin-

gere Dichte reinen 

HCN-Gases – dies 

entspricht einer Dichtedifferenz von Luft mit einem Temperaturunterschied 

von 15°C – kann aber sehr wohl zu einer Dichtekonvektion führten, wenn 

reines gasförmiges HCN an einem Ort frei wird mit der gleichen Tempera-

tur wie die Umgebungsluft. Das Gas würde dann langsam aufsteigen, sich 

aber fortwährend mit der Umgebungsluft vermischen. Daraus allerdings zu 

schließen, dass HCN-Dämpfe immer aufsteigen, wäre falsch. Bei 15°C 

können zum Beispiel aus physiko-chemischen Gründen keine höheren 

Konzentrationen als 65% HCN an Luft bestehen (siehe Graphik 1); die 

Dichte einer solchen Mischung liegt etwa 3% unter der von Luft. Zudem 

entzieht das verdunstende HCN der Umgebungsluft eine große Menge an 

Energie. Die Umgebungstemperatur sinkt daher, bis genau so viel Energie 

zum flüssigen HCN transportiert wird, wie für dessen verlangsamter Ver-

dunstung bei entsprechend niedrigerer Temperatur benötigt wird. Es ist da-

her theoretisch möglich, dass HCN-Dämpfe mit wenig HCN-Anteil, die 

kalt sind, dichter und damit schwerer sind als die Umgebungsluft. 

Grafik 1 zeigt den Gleichgewichtsanteil von HCN an Luft als Funktion 

der Temperatur. Selbst bei 0°C liegt der Anteil noch bei etwa 30 Vol.-%. 

Kondensation von HCN an umliegenden Objekten würde nur dann erfol-

gen, wenn der Anteil über den Gleichgewichtsanteil steigt (der sogenannte 

Taupunkt). Da in allen hier betrachteten Fällen eine maximale Konzentra-

tion von 10% HCN an Luft nur für einen kurzen Zeitraum nahe der HCN-

Quelle erreicht würde (am Zyklon-B-Träger), kann keine Kondensation 

von HCN an den Wänden erwartet werden. Eine Ausnahme davon ist je-

doch die sogenannte Kapillarkondensation, die in hochporösen Materialien 

wie Zementmörteln auftreten kann.177 Verglichen mit der Absorption von 
                                                      
177 Der durch Absorptionseffekte in engen Hohlräumen verursachte reduzierte Dampfdruck führt 
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 Grafik 1: Dampfdruck von HCN in Prozent des 
Luftdrucks als Funktion der Temperatur. 
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HCN im Kapillarwasser des Baumaterials, die in viel größerem Ausmaß 

stattfindet, kann die Kapillarkondensation jedoch vernachlässigt werden. 

HCN bildet mit Luft explosive Gemische im Bereich zwischen 6-

41Vol.-%. Bei starker Initialzündung kann seine Explosionswirkung mit 

der von Nitroglycerin verglichen werden, dem üblichen Sprengstoff in Dy-

namit.178 Bei der hier diskutierten Anwendung werden Anteile von 6 Vol.-

% und mehr nur in der unmittelbaren Nähe der Quelle erreicht, was höchs-

tens für lokale Verpuffungen reicht. Daher können nur unsachgemäß hohe 

Konzentrationen zu explosiven Gemischen führen, wie bei einem Unglück 

im Jahr 1947 unfreiwillig demonstriert wurde.179 Mit korrekten Anwen-

dungsmengen und -konzentrationen besteht laut Fachliteratur praktisch 

keine Explosionsgefahr.180 

Zyklon B war auf einen porösen Träger absorbiertes HCN. Das wäh-

rend des Zweiten Weltkriegs in deutschen Konzentrationslagern benutzte 

Produkt bestand aus Gipskörnern mit einem bestimmten Anteil an Stärke 

(Produktname “Erco”).181 Wenn in der Literatur oder in Dokumenten von 

einer bestimmten Masse an Zyklon B die Rede ist, so bezieht sich dies im-

mer auf den Nettogehalt an HCN. Das Trägermaterial selbst fügte dem 

Produkt noch einmal etwa die doppelte Masse des HCN hinzu. Eine Dose 

mit einem kg Zyklon B bestand daher aus einem kg HCN plus ca. 2kg Trä-

germaterial. Mit Absicht gibt Zyklon B sein Giftgas nicht umgehend ab 

sondern über einen längeren Zeitraum. Die Verdunstungscharakteristik 

dieses Produkts bei verschiedenen Temperaturen ist in Grafik 2 wiederge-

geben, wie sie von R. Irmscher von der DEGESCH in einem Artikel im 

Jahr 1942 veröffentlicht wurde.182 Bei hoher atmosphärischer Feuchtigkeit 

wird die Verdampfung “ernsthaft verzögert”, weil das verdunstende HCN 

dem flüssigen HCN, dem Trägermaterial und der Umgebungsluft merkli-

che Energiemengen entzieht. Als Folge dessen sinkt die Temperatur des 

Produkts und der Umgebungsluft. Wenn die Temperatur der Luft den Tau-

                                                      
zu frühzeitiger Kondensation. 

178 Vgl. Wilhelm Foerst (Hg.), Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, Bd. 5, Urban 
und Schwarzenberg, 3. Aufl., München 1954, S. 629. 

179 “How to get rid of termites”, Life, 22. Dez. 1947, S. 31. 
180 Willibald Schütz, “Explosionsgefährlichkeit gasförmiger Entwesungsmittel”, Reichsarbeits-

blatt, Teil III (Arbeitsschutz Nr. 6), Nr. 17/18 (1943), S. 198-207, hier S. 201; siehe meine 
Diskussion der Explosivität von Zyklon B in “Is Zyklon B Explosive?”, 
https://youtu.be/lwo6Wtx2hrg. 

181 Harry W. Mazal, “Zyklon-B: A Brief Report on the Physical Structure and Composition”, 
www.phdn.org/archives/holocaust-history.org/auschwitz/zyklonb/ 

182 R. Irmscher, “Nochmals: ‘Die Einsatzfähigkeit der Blausäure bei tiefen Temperaturen’”, Zeit-
schrift für hygienische Zoologie und Schädlingsbekämpfung, 1942, S. 35f.; zur Geschichte 
und Entwicklung von Zyklon B siehe Horst Leipprand, Das Handelsprodukt Zyklon B: Ei-
genschaften, Produktion, Verkauf, Handhabung, Selbstverlag, Mannheim 2008; 
www.grin.com/de/e-book/150878/dashandelsprodukt-zyklon-b. 
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punkt erreicht, konden-

siert Luftfeuchtigkeit 

auf dem Trägermaterial 

aus, die das HCN bindet 

und den Verdunstungs-

vorgang drastisch ver-

zögert. 

Für spätere Bezug-

nahme merken wir uns, 

dass bei 15°C und nied-

riger Luftfeuchtigkeit 

etwa 10% des in Ausch-

witz eingesetzten HCN 

das Trägermaterial bin-

nen der ersten fünf Mi-

nuten verlassen haben 

und etwa 50% nach ei-

ner halben Stunde. In 

kühlen Kellern mit ei-

ner relativen Luftfeuch-

tigkeit von ca. 100% 

wäre die Verdunstungszeit “ernsthaft verzögert” worden.183 

4.1.2. Chemische Eigenschaften 
HCN ist eine schwache Säure, die mit Alkali-Metallionen wie Natrium und 

Kalium im alkalischen Milieu instabile Salze bildet (Cyanide). Wenn die 

Umgebung nicht zumindest leicht alkalisch ist, zerfallen diese Salze unter 

dem Einfluss von Wasser und geben HCN frei. Wenn Eisenionen zugegen 

sind, zum Beispiel in Form von Rost (ein Bestandteil praktisch aller für 

Bauwerke verwandter Zemente und Sande),132 bildet HCN Eisencyanid-

verbindungen, die wesentlich stabiler sind und auch leicht saurem Milieu 

standhalten. In Anwesenheit genügend hoher HCN-Mengen und in leicht 

alkalischem Milieu, wie es in frischem Kalkmörtel für einige Tage oder 

Wochen und in Zementmörteln und Betonen für Monate und Jahre 

herrscht, wandeln sich diese Eisencyanide langsam in komplexe Eisencya-

nide mit gemischtwertigem Eisen um, sogenanntes Preußisch Blau oder Ei-

senblau. Diese blaue Verbindung ist eines der stabilsten bekannten anorga-

                                                      
183 Ungeheizte Kellerräumen haben von sich aus eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Als Ergebnis 

der großen Anzahl an Menschen, die in diese Kellerräume gedrängt worden sein sollen, wäre 
die Luftfeuchtigkeit sicherlich nahe 100% gewesen, was zu Kondensation an kalten Gegen-
ständen geführt hätte. 

 
Graph 2: Verdunstungsrate von Blausäure vom 
Erco-Trägermaterial (Gips mit etwas Stärke) bei 

verschiedenen Temperaturen und feiner 
Verteilung, nach R. Irmscher/DEGESCH 1942.182 
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nischen Pigmente.123 Wenn es sich erst einmal als integraler Bestandteil der 

Wand mittels der oben skizzierten chemischen Reaktionen gebildet hat, 

bleibt es so lange bestehen, wie die Wand selbst existiert. 

Die Hygienebauten BW5a und 5b in Birkenau waren aus billigen Mate-

rialien errichtet worden. Der Wandverputz ihrer Entlausungskammern be-

steht aus Kalkmörtel. Im Gegensatz dazu stehen die Keller der Krematorien 

II und III, die in das Grundwasser hinabreichen und daher aus Beton und 

Zementmörtel errichtet werden mussten. Da Beton und Zementmörtel über 

Monate und Jahre alkalisch bleiben, Kalkmörtel aber nur für Tage oder 

Wochen, konnten die Wände der Krematorien HCN über einen wesentlich 

längeren Zeitraum hinweg absorbieren und langfristig binden als die Wän-

de der Entlausungskammern.184 

Ein potentiell nachteiliger Faktor für die Absorption von HCN in Wän-

den und der nachfolgenden Bildung von Eisenblau ist das von den in den 

Kammern zusammengepferchten Opfern ausgeatmete Kohlendioxid (CO2). 

Falls die zur Diskussion stehenden Kammern abgedichtet waren und falls 

die Opfer in diesen Räumen für eine längere Zeit am Leben blieben, so hät-

te der CO2-gehalt in der Luft am Ende dieses Vorgangs einige Prozent er-

reichen können. Wie HCN, so löst sich auch CO2 im Kapillarwasser der 

Wand, wenn auch 250-fach weniger intensiv. Andererseits ist die von CO2 

im Wasser gebildete Kohlensäure (H2CO3) etwa 870-mal so stark wie 

HCN. Diese beiden Faktoren bewirken, dass CO2 effektiv ( )
870

250  3.5-mal so 

“stark” ist wie HCN, so dass jedwede Reaktion von HCN bei Anwesenheit 

von CO2 dementsprechend verlangsamt wird, vorausgesetzt, dass keine an-

deren Faktoren eine Rolle spielen. 

Da jedoch das Kapillarwasser von Wänden, die aus Kalk, Mörtel und 

Beton bestehen, mit Carbonaten gesättigt ist (die Salze der Kohlensäure), 

wird die Lösung und Diffusion von CO2 in das Kapillarsystem hinein 

gleich an der Gas-Wasser-Phasengrenze stark behindert. Dort bildet sich 

ein dünner Film festen Calciumcarbonats, der jede weitere Eindiffusion 

und Anreicherung von CO2 abbremst.185 Dies ist insbesondere bei Ze-

mentmörteln und Betonen der Fall, deren Kapillarwasser alkalisch ist und 

dies selbst bei Anwesenheit größere CO2-Mengen über einen langen Zeit-

raum hinweg bleibt. Dies ist die Grundlage für die Stabilität von Stahlbe-

ton, da nur der alkalische Beton die Eisenstäbe vom Rosten abhält. Da 

HCN davon nicht direkt betroffen ist, kann es weiterhin tief ins Kapillar-

system eindringen, wenn es erst einmal die vom CO2 an der Gas-Wasser-

                                                      
184 Für eine detaillierte Diskussion der chemischen Eigenschaften von HCN, den zum Eisenblau 

führenden Reaktionen, den involvierten Faktoren und der Stabilität dieser Verbindung vgl. 
Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 181-226. 

185 Vgl. N.V. Waubke, Transportphänomene in Betonporen, Dissertation, Braunschweig 1966. 
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Phasengrenze errichtetet Diffusionsbarriere überwunden hat. Obwohl CO2 

also die Geschwindigkeit reduziert, mit der HCN das Kapillarsystem einer 

feuchten Wand anfüllen kann, so wird das HCN, wenn es erst einmal ein-

gedrungen ist, durch die porenschließenden Eigenschaften von CO2 im 

Kapillarsystem gefangen. Welcher Faktor letztlich überwiegt ist nicht klar 

und erfordert wohl ausgedehnte Experimente.186 

 

4.1.3. Toxikologische Eigenschaften 
Vor der Entdeckung der Nervengase galt HCN als der giftigste bekannte 

Stoff. Obwohl es eine gefährliche Substanz ist, ist es doch auch nicht an-

nähernd so umgehend tödlich wie die Nervengase. Hinrichtungen in den 

USA mit HCN haben gezeigt, dass es sogar dann noch zwischen 10 und 15 

Minuten bis zum Todeseintritt dauert, wenn das Opfer sofort hohen Über-

dosen an HCN ausgesetzt wird.187 

Die Giftwirkung von HCN basiert darauf, dass es die Atmung jeder ein-

zelnen Körperzelle lahmlegt. Sauerstoff kann dann nicht mehr durch die 

Zellwand in die Zelle transportiert werden. Da dadurch den lebensnotwen-

digen Zellfunktionen Sauerstoff vorenthalten wird, stirbt das Tier oder der 

Mensch durch Erstickung auf zellulärer Ebene. 

Insekten und insbesondere Insekteneier sind wesentlich unempfindli-

cher gegenüber HCN als Warmblüter. Dies liegt einerseits an deren höhe-

rer Resistenz, da Insekten einen langsameren Stoffwechsel haben, insbe-

sondere die Larven und vor allem die Eier, die auch abgetötet werden müs-

sen. Andererseits liegt dies daran, dass tödliche Konzentrationen des Gases 

in jeden noch so kleinen Riss und in jede Spalte, in jede Naht und jeden 

Saum des begasten Materials eindringen muss, um auch noch die letzten 

verborgenen Larven und Eier zu erreichen. Warmblütige Tiere hingegen 

sind der hohen Konzentration des Gases nicht nur wegen ihrer Größe rasch 

ausgesetzt, sondern vor allem wegen ihrer Lungenatmung, da die Lungen 

praktisch alles in der inhalierten Luft enthaltene HCN absorbieren. 

Tödliche Dosen an Cyaniden können oral, durch Inhalation oder durch 

Absorption durch die Haut aufgenommen werden. Orale Vergiftungen 

(zum Beispiel durch Zyankali, KCN) sind sehr schmerzhaft durch die 

Muskelkrämpfe, verursacht durch die Muskelzellerstickungen. Auch wenn 

Vergiftungsopfer durch Inhalation hoher HCN-Konzentrationen schneller 

bewusstlos werden als durch orale Aufnahme, kommt es auch hierbei zu 
                                                      
186 Obwohl Markiewicz u.a., aaO. (Anm. 39), den Einfluss von CO2 geprüft haben, sind ihre Re-

sultate widersprüchlich und aufgrund ihrer falschen Analysenmethode schwierig zu interpre-
tieren; vgl. G. Rudolf, aaO. (Anm. 40). 

187 Vgl. Scott Christianson, The Last Gasp: The Rise and Fall of the American Gas Chamber, 
Univ. of California Press, Berkeley 2011, bes. S. 209, 220. 
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schmerzhaften Muskelkrämpfen durch Muskelerstickungen. Eine Dosis 

von 1 mg Cyanid pro kg Körpergewicht gilt allgemein als tödlich für Men-

schen. Nichttödliche Mengen an Cyanid werden vom Körper rasch abge-

baut und ausgeschieden. 

Absorption durch die Haut ist besonders wahrscheinlich, wenn die Haut 

feucht ist, etwa infolge schweißtreibender Arbeit. Es wird allgemein gera-

ten, beim Umgang mit HCN das Schwitzen zu vermeiden. In dieser Bezie-

hung stellt eine Konzentration von 6.000 ppm188 (0,6 Vol.-%) eine Ge-

sundheitsgefahr dar, während 10.000 ppm (1 Vol.-%) binnen wenigen Mi-

nuten tödlich sein können.189 

Tabelle 9 zeigt die Wirkung verschiedener HCN-Konzentrationen ge-

mäß Literaturangaben.190 

F. Flury und F. Zernik geben an, 200 ppm seien innerhalb 5 bis 10 Mi-

nuten, 270 ppm seien sofort tödlich.189 Naturgemäß handelt es sich hier 

nicht um die Ergebnisse von Versuchen am Menschen, sondern um Hoch-

rechnungen, bei denen aus Sicherheitsgründen die untere Risikoschwelle 

angesetzt wurde. Nachfolgend soll dies nachvollzogen werden. Zur Tötung 

eines beleibten Menschen mit 100 kg Körpermasse muss dieser ca. 100 mg 

Blausäure aufnehmen (1 mg pro kg Körpergewicht). Die Ruheatmung ei-

nes Menschen beträgt etwa 15 Liter Luft pro Minute.191 Bei einem Blau-

säuregehalt von 0,02% (ca. 0,24 mg pro Liter) muss das Opfer etwa 416 

Liter einatmen, bevor es die tödliche Menge an Blausäure aufgenommen 

hat. Bei 15 Litern pro Minute dauert dies eine knappe halbe Stunde. Wenn 

es sich um eine robuste Natur handelt, kann er selbst diesen Zeitraum noch 

überleben. Setzt man dagegen einen empfindlichen Menschen von 50 kg 

Körpergewicht an, der durch körperliche Anstrengung oder Aufregung ei-

ne beschleunigte Atmung von 40 Litern pro Minute hat, so hat er seine töd-

lichen 208 Liter Luft innerhalb von 5 Minuten eingeatmet. 

                                                      
188 ppm steht für “parts per million” – Teilchen pro Million; hier entspricht 1 ppm HCN 1 ml 

HCN pro m3 (1.000.000 ml) Luft. 
189 F. Flury, F. Zernik, Schädliche Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch- und Staubarten, Berlin 1931, S. 

405; siehe auch M. Daunderer, aaO. (Anm. 61). 
190 DuPont, Hydrogen Cyanide, Wilmington, Delaware 7/83, S. 5f. 
191 Robert F. Schmidt, Biomaschine Mensch, Piper, München 1979, S. 124. 

Tabelle 5: Wirkung verschiedener Konzentrationen von Blausäure in 

Luft auf den Menschen 

2 bis 5 ppm: merklicher Geruch 

10 ppm: maximal zulässige Arbeitsplatzkonzentration (MAK) 

20 bis 40 ppm: leichte Symptome nach einigen Stunden 

45 bis 54 ppm: tolerierbar für ½ bis 1 Stunde ohne signifikante unmittelbare oder 

verzögerte Effekte 

100 bis 200 ppm: tödlich innerhalb ½ bis 1 Stunde 
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Man erkennt aus diesen Rechenbeispielen, dass die Angaben in Sicher-

heitsanweisungen immer darauf ausgerichtet sind, auch die kleinsten und 

schwächsten Menschen unter den ungünstigsten Umständen vor Schäden 

zu bewahren. Die in dieser Literatur gemachten Angaben “sofort” und 

“schnell tödlich” sind außerdem so unbestimmt, dass sie uns nicht befrie-

digen können. Sie beschreiben zudem lediglich, wann ein Opfer eine tödli-

che Dosis aufgenommen hat, nicht aber, wann der Tod selbst eintritt, was 

mitunter noch sehr lange dauern kann.192 

Ganz anders sehen unsere Grenzwerte aus, wenn wir fordern, dass auch 

der robusteste unter den vorstellbaren Opfern nach wenigen Minuten tot 

sein muss.193 Die dafür nötige Konzentration liegt naturgemäß um ein Viel-

faches über den oben angegebenen Werten. Sie wäre nur durch Reihenun-

tersuchungen festzustellen, was sich naturgemäß beim Menschen verbietet. 

Die einzigen uns hier zur Verfügung stehenden Daten sind einerseits jene, 

die bei den in den USA stattfindenden Exekutionen mit Blausäure gesam-

melt wurden. Leuchter berichtet von den in den USA bei Exekutionen an-

gewandten Blausäurekonzentrationen in der Größenordnung von 3.200 

ppm.71 Wie zuvor erwähnt wurde, führen diese Konzentrationen zu Hin-

richtungszeiten von 10-15 Minuten. Da das Gas dabei unmittelbar unter 

dem Opfer entsteht, steigt es sofort zum Opfer auf, sodass dieses gleich zu 

Beginn der Hinrichtung einer Konzentration ausgesetzt sein wird, die wo-

möglich für einen kurzen Zeitraum 10 Vol. -% übersteigt, bevor sie dann 

aufgrund der Diffusion des HCN in die ganze Kammer stetig absinkt. 

Bei einem normalen Atemvolumen von etwa 15 bis 20 Liter pro Minute 

und einer angenommenen mittleren Konzentration während der Hinrich-

tung von 0,75 Vol.-% werden binnen 10 Minuten etwa 1,35 bis 1,8 g HCN 

aufgenommen (150-200 Liter inhalierte Luft), was einer zehn-bis zwanzig-

fachen Überdosis entspricht. Es ist daher nicht unvernünftig anzunehmen, 

dass eine zehnfache Überdosis nötig ist, um alle Menschen in einer Gas-

kammer mit Sicherheit binnen zehn Minuten zu töten. 

Insekten und Larven sowie Eier hingegen sind mit Bestimmtheit erst 

nach einer mindestens ein- bis zweistündigen Einwirkung solcher Konzent-

rationen tot. Da die Entlausungskammern der Hygienegebäude BW 5a und 

5b in Birkenau recht ungünstig konstruiert waren, würden nur wesentlich 

längere Begasungszeiten sichergestellt haben, dass die Läuse, Nissen und 

Eier tatsächlich tot waren. Begasungszeiten von einem halben oder sogar 

einem ganzen Tag mögen daher vorgekommen sein. 

                                                      
192 M. Daunderer, aaO. (Anm. 61), S. 15. 
193 Unter Toxikologen bekannt als letale Dosis für 100% alle Opfer, LD100. 
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4.2. Entwesungskammern 

Entwesungsprozeduren mit HCN, einschließlich der angemessenen Tech-

niken und Sicherheitsanweisungen und -regeln, wurden in Deutschland in 

dem 1930er und 1940er Jahren entwickelt.194 Es ist daher unsachgemäß, 

heutige technische und Sicherheits-Standards auf jene Jahre anzuwenden, 

insbesondere wenn man es mit Ereignissen während eines Krieges zu tun 

hat, in dem häufige Notlagen und Materialengpässe provisorische Lösun-

gen erzwangen. 

Die zwei Hygienegebäude BW 5a und BW 5b in Birkenau belegen dies, 

vgl. Abb. 24f. Der für Zyklon-B-Entwesungen benutzte Bereich war ein 

großer Raum mit der Planbezeichnung “Gaskammer”. Dies war der übliche 

Begriff für Entlausungskammern in Deutschland während des Krieges. 

Diese Kammer hatte lediglich ein leichtes, undichtes Dach, zwei kleine 

Lüftungsgebläse in einer der Wände sowie einen Ofen an der gegenüber-

                                                      
194 Gerhard Peters veröffentlichte sein revolutionäres neues Kreislaufsystem anno 1940, siehe 

Anm. 58. 
195 J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 55-58, Pläne der Bauwerke 5a/b, S. 59f. Außenaufnahmen. 

 
Abb. 24: Grundriss des HCN-Entwesungstrakts der Bauwerke 5a vor dem Um-
bau (spiegelbildlich) und BW 5b bis heute, Probenentnahmestellen von BW 5b 

für das Rudolf-Gutachten sind eingezeichnet.195 
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liegenden Wand. Die Wände bestanden aus schlichtem gekalkten Verputz 

ohne versiegelnden Anstrich. Es gab keine Vorrichtung zur Verdunstung 

und Verteilung des Gases. Der Verlust an HCN aufgrund des nicht nutzba-

ren Raumes bis hoch an das Dach, der Absorption in der Wand, des Zuges 

durch den Ofen und durch das undichte Dach muss enorm gewesen sein, 

ganz zu schweigen von der Gefahr für die unmittelbare Umgebung um die-

ses Gebäude, wenn die Gebläse eingeschaltet wurden. (Es ist nicht be-

kannt, ob der Ofen befeuert wurde, während der Raum mit HCN angefüllt 

war, was zusätzlichen HCN-Verlust bedeutet und zudem eine Explosions-

gefahr dargestellt hätte, falls Zyklon-B-Körner nahe ans Feuer ausgestreut 

worden wären.) 

Die in Auschwitz für Entlausungskammern verwendeten Türen waren 

ebenso von provisorischer Natur, wie Abb. 26 beweist. Solche Holztüren, 

mit Filzstreifen “abgedichtet”, waren alles andere als gasdicht und sicher, 

aber angesichts der schweren Materialengpässe während des Krieges muss-

ten solche Lösungen ausreichen. 

 
Abb. 25: Eine der zwei Lüftungsöffnungen des Entwesungstraktes von Bauwerk 

BW5b, heute ohne Gebläse. Die andere Öffnung befindet sich in derselben 
Wand etwas zur Linken. In der Öffnung ist das Ende einer Wasserleitung 

sichtbar, die dort nach dem Krieg eingebaut wurde. 
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4.3. Menschenvergasungen 

Falls großangelegte Entlausungsakti-

onen mit provisorischen Entlau-

sungskammern möglich waren, hätten 

dann ähnlich provisorische Lösungen 

auch für Menschenvergasungen ver-

wendet werden können? 

 Die Antwort darauf ist jain. Ob-

wohl Sicherheitsausrüstungen, wie sie 

in den US-Hinrichtungs-Gaskammern 

verwendet werden, keine unerlässli-

che Voraussetzung waren, gibt es ei-

nige Faktoren, wodurch sich die an-

geblichen Menschenvergasungen 

drastisch von Entlausungen unter-

scheiden: 

4.3.1. Einsperren der Opfer 
Während Läuse und andere Schädlin-

ge nicht mit Gewalt in der Gaskam-

mer festgehalten werden müssen, 

trifft dies auf Menschen zu. Auch 

wenn die dramatisch aussehende 

                                                      
196 J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 49. 

 
Abb. 26: Provisorisch gasdicht ge-
machte Holztür einer Entwesungs-
kammer in Auschwitz mit Guckloch 

und Metallgitter davor. So sollen 
auch die gasdichten Türen für die 
Menschen-”Gaskammern” ausge-
sehen haben. Man beachte den 
äußerst labilen Verschluss.196 

 

 
Abb. 27: Türen professioneller Entlausungs-

kammern (DEGESCH Kreislaufanlage) im La-
ger Dachau. 

Abb. 28: Tür der Hinrichtungsgaskammer für eine einzige Person in Baltimore, USA, 
1954. Technologie der 1930er Jahre. 
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Gaskammertüre der US-Gaskam-

mern (Abb. 28) nicht absolut nötig 

wäre, um das Gas drinnen zu hal-

ten, so wäre eine ähnlich stabile 

Türe nötig gewesen, um die in Pa-

nik geratenen Opfer drinnen zu 

behalten. Alles, was aber in 

Auschwitz jemals installiert wor-

den war und später gefunden wur-

de, waren Türen wie in Abb. 26 

gezeigt. Der einfache Riegel zum 

Schließen der Türe sowie die zwei 

einfachen Angeln, auf denen sie 

aufgehängt war, hätten keine 

Chance gehabt, dem Druck einer 

Menge von Hunderten von in Pa-

nik geratenen Menschen zu wie-

derstehen.197 Noch nicht einmal 

stabile Entlausungskammertüren, 

wie sie im Lager Dachau instal-

liert wurden (Abb. 27), wurden 

für die Räume benutzt, die in 

Auschwitz angeblich als Men-

schengaskammern gedient haben 

sollen. 

Beim Studium der originalen 

Bauzeichnungen der angeblichen 

Menschengaskammern in Auschwitz stellt man mit Überraschung fest, dass 

jene Türen der Krematorien I bis III tatsächlich aus doppelflügligen Türen 

bestanden und im Fall des Krematoriums I sogar aus einer Pendeltür (siehe 

Abb. 29f.). Dies ist für Leichenhallen angebracht, da breite Doppeltüren 

sowie Pendeltüren bevorzugt werden für den Hin- und Hertransport von 

Leichen, aber Doppeltüren und insbesondere Pendeltüren können annä-

hernd unmöglich stabil genug gemacht werden, um panischen Mengen wi-

derstehen zu können, insbesondere da sie ja nach außen öffnen müssen. 

Kein Raum, der Fenster mit normalem Fensterglas enthält, wie im Fall 

eines Raumes im Lager Majdanek, von dem behauptet wird, er habe als 

Menschengaskammer gedient, sieht Abb. 31, kann einem solchen Zweck 

                                                      
197 Vgl. diesbezüglich Hans Jürgen Nowak, Werner Rademacher, “‘Gasdichte’ Türen in 

Auschwitz”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsschreibung 2(4) (1998), S. 248-261. 
198 J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 285, 302 (19. Dez. 1942). 

 
Abb. 29: Pendeltür zwischen der Lei-
chenhalle (unten) und dem Ofenraum 
(oben) im Krematorium l in Auschwitz. 
Ausschnitt eines Plans vom 10. April 

1942, also zu einer Zeit, als die Leichen-
halle angeblich als Menschengaskam-

mern benutzt worden sein soll.99 

 
Abbildung 30: Doppelflüglige Zugangs-
türe zum Leichenkeller 1 von Krematori-

um II und III, der angeblichen Men-
schengaskammer.198 
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gedient haben.199 Die Opfer hätten 

dieses Fenster innerhalb von Se-

kunden eingeschlagen. Ähnlich 

lächerlich ist die Tatsache, dass 

eine der zwei Türen dieses Rau-

mes nach innen öffnet, während 

die andere, obgleich sie nach au-

ßen öffnet, bis heute von innen 

geöffnet werden kann. Wie hätten 

die Opfer dazu überredet werden 

können, die Türe nicht zu öffnen 

und sich nicht aus dem Staub zu 

machen? 

4.3.2. Einbringung und Einschluss des Gifts 
Es ist einfach, das Gift selbst in die primitivste provisorische Entlausungs-

kammer einzuführen. Eine mit einer Gasmaske ausgerüstete Person betritt 

einfach den Raum und streut das Granulat aus. 

Es bedarf dafür keiner ausgeklügelter fernbedienter Anlagen zur Frei-

setzung von Zyklon B aus den Büchsen und zur Verdunstung und Vertei-

lung des HCN mit Hilfe von Heißluftgebläsen, obwohl es diese seit 1940 

gab und sie sicherlich sehr hilfreich waren. Schließlich soll das Gift ja 

mindestens zwei Stunden in der Entlausungskammer bleiben, so dass die 

Tatsache, dass Zyklon B sein Gas nur langsam abgibt, eine willkommene 

Eigenschaft ist. 

Die Lage ist völlig anders bei den behaupteten Menschenvergasungen. 

Den Zeugenaussagen zufolge sollen diese Tötungen lediglich Sekunden, 

Augenblicke oder höchstens bis zu 10 Minuten gedauert haben.200 Den 

gleichen Zeugen zufolge wurde das Zyklon B einfach durch Öffnungen in 

der Decke (Krematorien I bis III in Auschwitz und Birkenau sowie die di-

versen behaupteten Kammern in Majdanek) oder in den Wänden (Krema-

torien IV und V und die Bunker in Birkenau) in die Menschengaskammern 

gekippt worden sein. Es gab demzufolge keinen Mechanismus zur Vertei-

                                                      
199 Alle Bezüge auf Majdanek basieren auf den Forschungsergebnissen von J. Graf, C. Mattogno, 

aaO. (Anm. 84). 
200 Bezüglich einer ausführlichen Erörterung der diversen behaupteten Tötungszeiten siehe Die 

Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2), S. 252-270. Die einzigen Zeugen, die mit einiger Ver-
lässlichkeit “wissen” konnten – die SS Ärzte, welche die Vergasungen anordneten und über-
wachten –, sprachen durchweg von Tötungszeiten von 5 Minuten oder weniger; ebd., S. 257-
260. 

 
Abbildung 31: Fenster im Raum IV von 
Gebäude Nr. 41 (angebliche Menschen-
gaskammer, tatsächlich aber einer Ent-

lausungskammer), Lager Majdanek. 
© C. Mattogno 
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lung des Zyklon B und zur Beschleunigung der Verdunstung und Vertei-

lung des HCN.201 

Erfahrungen in US-Gaskammern zeigen, dass noch nicht einmal die 

unmittelbare Freisetzung großer Überdosen an HCN nahe dem Opfer zu 

dessen erfolgreicher und verlässlicher Tötung in weniger als zehn Minuten 

führt. Wie hätte dies dann aber mit Zyklon B erzielt werden können, das 

einfach nur in die Kammer gekippt wurde? 

Die Antwort darauf ist, dass Hinrichtungszeiten von nur wenigen Minu-

ten mit den behaupteten Anlagen und Prozeduren schlicht unmöglich ge-

wesen wären. Hinrichtungszelten um die zehn Minuten hätten enorme 

Überdosen an Zyklon B bedürft. 

Wenn man die Behauptungen näher betrachtet und sie mit den tatsächli-

chen materiellen Details der Räume vergleicht, die als Menschengaskam-

mer gedient haben sollen, so sind die folgenden Diskrepanzen anzumerken: 

1. Die Öffnungen im Dach der Krematorien I (Auschwitz) und II (Bir-

kenau), durch die angeblich Zyklon B hineingekippt wurde, existierten 

nicht. Auch die Einführungsapparaturen existierten nicht, die für die Kre-

matorien II und III (Birkenau) behauptet werden.143,146,152 

2. Im Falle der Krematorien II und III in Birkenau wird behauptet, dass 

die SS Einwurflöcher durch die Decke des Leichenkellers Nr. 1 – der an-

geblichen Gaskammer – meißelte, nachdem die Decken fertiggestellt wor-

den waren. Wenn man bedenkt, dass der Massenmord an den Juden zur 

Zeit, als die Dächer hergestellt wurden (Winter 1942/43), in vollem Gange 

gewesen sein soll, ist diese Behauptung phantastisch unsinnig. Es ist zu-

dem absolut unverständlich, warum die SS die Integrität dieser Decken 

zerstört haben soll, nur um primitive Öffnungen zu erhalten, wenn sie das 

Giftgas mittels der Lufteinlasskanäle der Lüftungsanlage dieser Leichen-

keller in die Kammern hätte leiten können. Einfach einen Korb in die Ka-

näle zu platzieren und etwas warme Luft vom Abgas der Kremierungsöfen 

über diesen mit Zyklon B gefüllten Korb in die Menschengaskammer zu 

leiten wäre eine einfache und effektive Lösung gewesen, das Gas schnell 

zu verdunsten und zu verteilen.202 Aber nein, die SS hatte angeblich über-

haupt kein Hirn. 

                                                      
201 Es gibt Behauptungen bezüglich irgendwelcher hohler Säulen in den Leichenkellern der Kre-

matorien II und III, in die das Zyklon B angeblich eingefüllt wurde. Für diese Behauptungen 
gibt es allerdings keinerlei dokumentarische oder materielle Beweise (siehe C. Mattogno, 
aaO., Anm. 146 und 152; The Real Case… aaO. (Anm. 5), Kapitel 2.5., S. 83-93). Solch eine 
Vorrichtung hätte die Verdunstung und Verbreitung des HCN noch mehr verzögert, da sie das 
Zyklon-B-Granulat eng beieinander gehalten hätte, fern der Bewegung der Opfer, und da sie 
die Luftzirkulation um das Granulat herum reduziert hätte. 

202 Dadurch wäre freilich über den Abluftkanal etwas Gas in die unmittelbare Umgebung des 
Krematoriums gelangt, aber dies wäre kurz danach bei der Lüftung der Kammer ohnehin ge-
schehen. 
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3. Die Öffnungen in den 

Wänden der Krematorien IV 

und V (Birkenau), durch die 

Zyklon B eingeworfen worden 

sein soll, konnten von den Op-

fern erreicht werden. Es ist do-

kumentiert, dass diese Öffnun-

gen, die kaum groß genug wa-

ren, um eine Zyklon-B-Dose 

hindurch zu stecken, Eisenstan-

gen in ihrem Rahmen eingelas-

sen hatten, was es verunmög-

licht hätte, irgendwelche Dosen 

durch sie hindurchzustecken. Es 

war daher physisch unmöglich, 

Zyklon-B-Dosen durch diese 

Öffnungen auszuleeren.203 

Um die Opfer zudem daran 

zu hindern, die SS-Männer an-

zugreifen, die das Zyklon B 

einzuwerfen versuchten, oder 

das Zyklon-B-Granulat gleich 

wieder hinauszuwerfen, hätten 

diese Öffnungen durch ein 

Stahlgitter abgeschirmt sein 

müssen, durch das die Insassen 

auf Armlänge von den Öffnun-

gen ferngehalten worden wären. 

Solche Gitter hätten stabil im Betonboden verankert sein müssen. Da der 

Betonboden dieser Gebäudeheute noch erhalten ist, solche Ankerpunkte 

aber nicht zu erkennen sind, kann man mit Sicherheit schließen, dass sol-

che Gitter nie installiert waren. Die gleiche Überlegung gilt für die Bunker 

von Birkenau. 

4. Die Öffnungen in der Decke der Kammer IV von Gebäude Nr. 41 im 

Lager Majdanek (ein Hygienegebäude des Namens “Bad und Desinfektion 

#l”, siehe Abb. 32), einer Entlausungskammer, die stattdessen angeblich 

als Menschengaskammern gedient haben soll, wurden Dokumenten zufolge 

als Lüftungsschächte benutzt. 

                                                      
203 C. Mattogno, The Real Case…, aaO. (Anm. 5), Kapitel 5.7., S. 168-170. 
204 GARF, 7021-107-9, S. 251. 

 
Abb. 32: Grundriss der “Bad und Desinfek-
tion #l” im Lager Majdanek, gezeichnet von 

einer polnisch-sowjetischen Untersu-
chungskommission. I-IV: angebliche Gas-

kammern.204  
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Nachdem die Lüftungsschäch-

te jedoch im Zuge der Umstruktu-

rierung des Daches nach dem 

Kriege entfernt wurden, wird 

heute behauptet, dass sie zum 

Einfüllen von Zyklon B benutzt 

worden seien. Wenn allerdings 

diese Öffnungen nicht der Lüf-

tung dienten, wie wurde der 

Raum dann gelüftet? Eine Tür 

öffnet nach innen, was heißt, dass 

sie von davor liegenden Opfern 

blockiert worden wäre, weshalb 

noch nicht einmal eine Lüftung 

durch “natürlichen Zug” möglich 

gewesen wäre. Die andere Tür, 

nun, diese konnte von innen ge-

öffnet werden, so dass vielleicht 

das letzte Opfer dem Lüftungs-

vorgang nachhalf, indem es vor 

seinem Dahinscheiden die Tür 

öffnete... 

5. Andere Räume in Majdanek 

hatten grob gemeißelte Löcher in 

ihren Decken, aus denen die Be-

wehrungseisen nicht entfernt 

worden sind. Diese Löcher sollen zur Einfüllung von Zyklon B gedient ha-

ben (siehe Abb. 33, ähnlich in Raum I und II von Abb. 32). Es gab aller-

dings keine Vorrichtung zum Verschließen der Löcher. Diese Öffnungen 

sind offensichtlich nach dem Krieg aus “musealen Gründen” durchgemei-

ßelt worden. 

6. Der einzige Raum in Majdanek, der forensische Beweise für die 

Verwendung von Zyklon B aufweist und der eine Umluftanlage für Heiß-

luft besaß, das zur Verdunstung von HCN und zur Lüftung des Raumes 

verwendet worden sein kann, und der zudem stabile Stahltüren besaß, mit 

denen man Opfer einsperren konnte (Raum III in Abb. 32), hatte keine 

Vorrichtung zur Einfüllung von Zyklon B! Mit anderen Worten: es hätte 

per Hand von einem SS-Mann, der die Kammer zusammen mit den Opfern 

betreten musste, ausgestreut werden müssen. Dies ist eine recht komische 

Szene. 

 
Abb. 33: Neues Krematorium im Lager 
Majdanek, angebliche Gaskammer, Öff-

nung in der Decke. 
© C. Mattogno 

 
Abb. 34: Öffnung mit Gitter in der Wand 
von Raum l im Entwesungstrakt von Ge-

bäude 41, Majdanek (siehe Abb. 32) 
 © C. Mattogno 
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7. Andere Räume in Majdanek, die Menschengaskammern gewesen 

sein sollen, hatten Öffnungen in ihren Wänden, die nicht verschlossen 

werden konnten noch können (siehe Abb. 34, ähnlich, aber größer und oh-

ne Gitter, in der angeblichen Gaskammer im neuen Krematorium von Ma-

jdanek). Das in diese Räume eingeworfene Zyklon B hätte daher von den 

Opfern durch dieses Loch hinausgeworfen werden können, und das in dem 

Raum freigesetzte Gas hätte sich ungehindert im ganzen Gebäude ausge-

breitet. Jeder, der solche Behauptungen ernst nimmt, muss nicht mehr bei 

Sinnen sein. 

4.3.3. Entfernung der Opfer 
Um die von Zeugen behaupteten kurzen Hinrichtungszeiten zu bewerkstel-

ligen (zehn Minuten und kürzer), müssten enorme Mengen an Zyklon B 

verwendet werden,134 da nur 10% des im Zyklon B absorbierten HCN nach 

dieser Zeit freigesetzt worden wäre (siehe Kapitel 4.1.1.). Die restlichen 

90% des HCN im Zyklon B verdunsten weiterhin, nachdem die Hinrich-

tung abgeschlossen ist. Während es möglich ist, das in einer Entlausungs-

kammer ausgelegte Zyklon B nach Vollendung der Begasung zu entfernen, 

wäre dies bei einer Menschenvergasung unmöglich, da die Opfer das Zyk-

lon B unter sich begraben hätten. Und da Zyklon B seine Blausäure noch 

mindestens eine Stunde lang abgibt, wäre jeder Versuch zur Lüftung einer 

solchen Örtlichkeit vor Ablauf von mindestens einer Stunde vergeblich 

gewesen. 

Während Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände, die in beheizten 

Entlausungskammern begast werden, nur eine begrenzte Tendenz zur Ab-

sorption von HCN haben, reichern feuchte menschliche Körper große 

Mengen an HCN an. Es ist zudem viel einfacher, an Ständern hängende 

Kleidung aus einer Entlausungskammer zu entfernen als Hunderte toter 

Körper aus einer Menschengaskammer zu ziehen, was harte Arbeit ist. 

Die Sonderkommandos sollen die Leichen sofort oder kurz, nachdem 

die Hinrichtung abgeschlossen gewesen sein soll, aus der Gaskammer ge-

tragen haben. Bedenkt man, dass einige der angeblichen Menschengas-

kammern überhaupt keine Lüftungsanlage hatten205 oder nur eine Anlage 

mit der Leistung, wie sie für Leichenhallen entworfen wurde (Krematorien 

I bis III in Auschwitz und Birkenau), so ist eine erfolgreiche Lüftung dieser 

Räume innerhalb weniger Minuten oder maximal einer halben Stunde, wie 

von Zeugen behauptet, unmöglich.93 
                                                      
205 Die Krematorien IV und V und die sogenannten Bunker in Birkenau sowie die Räume I, II 

und die angebliche Menschengaskammer im neuen Krematorium in Majdanek (siehe Abb. 
32). Die Räume I und II besaßen jeweils nur eine Tür, und der Raum im neuen Krematorium 
hatte keinerlei nach außen gehende Öffnung, so dass er nur gelüftet werden konnte, indem 
man den Rest des Gebäudes begaste! 
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Wenn bei den angeblichen Menschenvergasungen eine Konzentration 

von l Vol.-% verwendet wurde, was angesichts der behaupteten Hinrich-

tungszeiten ein Mindestmaß ist, mussten die Insassen des Sonderkomman-

dos Gasmasken tragen. Da das Tragen von Leichen schwere körperliche 

Arbeit ist, wäre eine Vergiftung durch die schweißnasse Haut unter diesen 

Umständen nur vermeidbar gewesen, wenn die Arbeiter in der Gaskammer 

Schutzkleidung getragen hätten, was von keinem der Zeugen berichtet 

wurde. Es gibt auch kein Dokument, welches belegen würde, dass Schutz-

kleidung in Auschwitz jemals bestellt, geliefert oder benutzt worden ist. 

Die Lüftungsanlage der Leichenhallen (angebliche Gaskammern) der Kre-

matorien I bis III in Auschwitz und Birkenau hätten in dieser Hinsicht we-

nig bewirkt, da die Räumung der Kammern fast unmittelbar nach Ab-

schluss der Vergasung begonnen worden sein soll, so dass nicht genügend 

Zeit vorhanden gewesen wäre, die Kammer in dem Maße von Gift zu be-

freien, dass sie für harte körperliche Arbeit sicher gewesen wäre. 

Man kann freilich argumentieren, dass der SS egal wäre, falls Mitglie-

der des Sonderkommandos ab und zu zusammenbrachen oder gar tot um-

fielen als Ergebnis von HCN-Vergiftungen. Wenn man aber bedenkt, dass 

die zügige Arbeit dieser Männer benötigt wurde, um die behauptete To-

desmaschinerie reibungslos laufen zu lassen, und dass kein Zeuge je von 

HCN-Vergiftungserscheinungen der Sonderkommandomitglieder berichte-

te, wäre ein solcher Erklärungsversuch vergebens. Man muss zudem be-

denken, dass einige SS-Männer die Arbeit der Sonderkommandos überwa-

chen mussten. In Anbetracht der bezeugten Anwendungskonzentrationen 

wäre deren Leben ebenso bedroht gewesen, was ein absolut unvorstellbares 

Szenario ist. 

Man sollte sich auch vergegenwärtigen, dass HCN ein Kontaktgift ist. 

Leichen stundenlang zu transportieren, auf deren Haut große, womöglich 

tödliche Mengen an HCN absorbiert waren, hätte vorausgesetzt, dass die 

Mitglieder des Sonderkommandos Schutzkleidung tragen. 

Wenn man die Anwendungskonzentrationen bedenkt, hätten schließlich 

auch die Wächter genau so wie die Sonderkommandomitglieder ihre Ge-

sundheit riskiert. 

Die Berichte einiger Zeugen bezüglich der angewandten Konzentratio-

nen und der schnellen Räumung der Kammer sofort oder kurz nach der 

Hinrichtung immer ohne Schutzkleidung und in vielen Fällen sogar ohne 

Schutzmasken können daher bestimmt nicht wahr sein. 
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4.4. Kremierungen 

4.4.1. Krematorien 
Bezüglich der Diskussion der Kapazität der Krematorien von Auschwitz 

werde ich das Rad nicht erneut erfinden. Seit Anfang der 1990er Jahre ha-

ben der italienische Ingenieur Franco Deana sowie der italienische Histori-

ker Carlo Mattogno Tausende von in Auschwitz beschlagnahmter SS-Do-

kumente analysiert. Dies sind Dokumente, die von jenen Firmen angefer-

tigt wurden, die die Krematoriumsöfen bauten. Mattogno und Deana analy-

sierten zudem alle Arten professioneller Literatur und Fachveröffentli-

chungen jener Zeit, die sich auf die Technologie und Leistung von Krema-

toriumsöfen im Allgemeinen beziehen. Basierend auf diesen Dokumenten 

führten Deana und Mattogno sehr detaillierte Berechnungen durch.113 

Lassen Sie mich die Ergebnisse ihrer ausführlichen Untersuchungen 

hier zusammenfassen: 

Tabelle 6: Einige Eigenschaften der Krematorien von Auschwitz-Birkenau 

 Kremas II & III Kremas IV&V 

Idealer Koksverbrauch pro Muffel 15.5 kg/h 11.7 kg/h 

Realer Koksverbrauch pro Muffel 22 kg/h 16 kg/h 

Zeitbedarf pro Leiche 1 h 1 h 

Anzahl der Muffeln 30 16 

Maximale Betriebsstunden pro Tag 20 h 20 h 

Maximale Leichenzahl pro Tag 600 320 

Maximale Anzahl an Betriebstagen 888 276 

Maximale Gesamtkapazität 532.800 88.320 

Diese Maximalkapazität von 600.000 Leichen erscheint immer noch riesig. 

Diese Zahlen sind jedoch irreführend, da es nur theoretische Zahlen sind. 

Es gibt zwei Parameter, die es uns erlauben, die tatsächliche Zahl kremier-

ter Leichen zu schätzen. 

Einer davon ist die den Krematorien gelieferte Koksmenge, die für den 

Zeitraum von Februar 1942 bis Oktober 1943 komplett dokumentiert ist 

(siehe Tabelle 7).206 Zuerst möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einige 

wahrscheinlich erstaunliche Tatsachen lenken. Während des Betriebszeit-

raumes des 6-Muffel-Krematoriums im Stammlager Auschwitz vom Feb-

ruar 1942 bis Februar 1943 (das einzige Krematorium zu dieser Zeit) be-

trug der durchschnittliche Koksverbrauch pro Monat etwa 30 Tonnen oder 

5 Tonnen pro Muffel. 

Die extrem hohe Kokslieferung im März 1943 diente der Trocknung 

und Anheizung der Krematorien II und IV, die zu dieser Zeit ihren Betrieb 

aufnahmen. Zusätzlich dazu gab es wahrscheinlich einen Rückstau an Lei-

                                                      
206 APMO, D-AuI-4, seg. 22, 22a; vgl. J.-C. Pressac, aaO. (Anm. 46), S. 224. 
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chen aufgrund der damals in 

Birkenau wütenden Fleckfie-

berepidemie, so dass die Kre-

matorien zu Beginn dieses 

Zeitraumes wahrscheinlich un-

unterbrochen in Betrieb waren. 

Es ist erstaunlich, dass der 

Koksverbrauch nur um den 

Faktor 2,5 anstieg, als die neu-

en Krematorien in Betrieb gin-

gen, obwohl sie achtmal so 

viele Muffeln besaßen wie das 

alte Krematorium. 

Selbst wenn wir berück-

sichtigen, dass die neuen Öfen 

etwas effizienter waren als die alten, wird dennoch deutlich, dass die neuen 

Krematorien auch nicht annähernd so intensiv genutzt wurde wie das alte, 

als es die ganze Arbeitslast alleine bewältigen musste. 

Die SS schuf also mit anderen Worten eine riesige Überkapazität, die 

sie nie ausnutzte. Bei einem durchschnittlichen Koksverbrauch von 20 kg 

pro Leiche207 erkennen wir, dass mit den über den Zeitraum von 21 Mona-

ten gelieferten 1.032,5 Tonnen Koks insgesamt 51.625 Leichen kremiert 

werden konnten. Diese Größenordnung entspricht der Anzahl der in den 

Sterbebüchern von Auschwitz registrierten Opfer, die keine Vergasungsop-

fer enthalten.208 

Ein weiterer Parameter zur Bestimmung der Auslastung der neuen 

Krematorien in Birkenau ist die Lebensdauer der feuerfesten Schamottaus-

kleidung der Öfen. Die Fa. Topf, die die Öfen in Birkenau errichtete, gab 

die Lebenserwartung dieses Mauerwerks mit 3.000 Kremierungen an, was 

damals 50% über der Norm lag.209 

Wenn wir bedenken, dass die Birkenauer Krematorien durch angelern-

tes und feindliche gesonnenes Personal bedient und instand gehalten wur-

de, nämlich durch Gefangene, so wird deutlich, dass die Schätzung der Fa. 

Topf ein sehr optimistisches Maximum war. Nach 3.000 Kremierungen 

hätte das Mauerwerk ausgetauscht werden müssen, was eine teure und 

                                                      
207 Tatsächlich war der Koksverbrauch der alten Doppelmuffelöfen im Stammlager etwas höher 

als derjenige der neuen Öfen in Birkenau. 
208 Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau (Hg.), Die Sterbebücher von Auschwitz, Saur, Mün-

chen 1995. 
209 R. Jakobskötter, “Die Entwicklung der elektrischen Einäscherung bis zu dem neuen elektrisch 

beheizten Heißlufteinäscherungsofen in Erfurt”, Gesundheits-Ingenieur, 64(43) (1941), S. 
579-587, hier S. 583. 

Tabelle 7: Monatliche Kokslieferung an 

die Krematorien von Auschwitz 
Monat 1942 t Monat 1943 t 

Februar 22 Januar 23 

März 39 Februar 40 

April 39 März 144 

Mai 32 April 60 

Juni 25 Mai 95 

Juli 16,5 Juni 61 

August 31,5 Juli 67 

September 52 August 71 

Oktober 15 September 61 

November 17 Oktober 82 

Dezember 39 Gesamt 1032,5 

Ø bis 2/1942: 30 Ø  3/43-10/43: 80 
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zeitaufwendige Überholung des gesamten Krematoriums notwendig ge-

macht hätte. 

Es ist eine Tatsache, dass in der äußerst detaillierten Dokumentation der 

Zentralbauleitung von Auschwitz, in der praktisch über jede einzelne 

Schraube und jeden Nagel buchgeführt wurde, nichts darauf hindeutet, 

dass das feuerfeste Material auch nur eines einzigen Ofens in den Kremato-

rien von Birkenau jemals ersetzt wurde! 

Darum können wir schlussfolgern, dass die Maximalzahl von (46 Muf-

feln × 3.000 =) 138.000 Kremierungen nicht überschritten wurde. 

Dies kommt wiederum der von den Behörden als “natürliche” Todesfäl-

le angegebenen Anzahl recht nahe: Die Gesamtzahl ohne Todesfälle durch 

Vergasungen oder andere Massenmordhandlungen.210 

C. Mattogno hat zudem die Höchstkapazität des neuen Krematoriums in 

Majdanek bestimmt: etwa 100 Leichen pro Tag.211 Dies stimmt mit Leuch-

ters Zahl nur zufällig überein, da Leuchter diesem Krematorium irrtümli-

cherweise fünfzehn Muffeln zuschrieb anstatt der tatsächlich vorhandenen 

fünf. Dieses Krematorium war zwischen Sommer 1943 und Sommer 1944 

lediglich ein Jahr lang in Betrieb, was mit Leuchters Angaben überein-

stimmt. 

4.4.2. Verbrennungen in offenen Gruben 
Das im obigen Kapitel Festgestellte im Auge behaltend stellt sich die Fra-

ge, warum die SS die ungenutzte Kapazität der Krematorien nicht ausnutz-

te, bevor sie auf die alternative Methode der Freiluftverbrennungen zu-

rückgriff. Schließlich sind Freiluftverbrennungen aus dem einfachen Grun-

de wesentlich weniger effektiv als Ofeneinäscherungen, weil dabei durch 

Abstrahlung und Konvektion große Energiemengen verloren gehen.212 Tat-

sächlich beweisen Luftbildaufnahmen, die von alliierten Aufklärungsflug-

zeugen im Frühling und Sommer 1944 gemacht wurden, dass die behaupte-

ten Freiluftverbrennungen in diesem Zeitraum nicht stattfanden.213 Für 

frühere Jahre gibt es allerdings keine derartigen Aufnahmen. Obwohl die 

vorhandenen Luftbilder keine großflächigen Gebiete zeigen, die Spuren al-

ter Verbrennungsgruben zeigen, sind einige wenige Gegenden erkennbar, 

                                                      
210 Dazu füge man die sechs Muffeln des alten Krematoriums im Stammlager = max. 24.000 

Leichen. 
211 Siehe J. Graf, C. Mattogno, aaO. (Anm. 84), S. 107-133, bes. S. 124-130. 
212 Vgl. Carlo Mattogno, Freiluftverbrennungen…, aaO. (Anm. 138); ders., “Verbrennungsexpe-

rimente mit Tierfleisch und Tierfett”, Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 7(2) 
(2003), S. 185-194; siehe auch Heinrich Köchel, “Leichenverbrennungen im Freien”, Viertel-
jahreshefte für freie Geschichtsforschung, 8(4) (2004), S. 427-432; nachgedruckt in Carlo 
Mattogno, Freiluftverbrennungen…, ebd., S. 139-152. 

213 Siehe G. Rudolf (Hg.), Luftbild-Beweise: Auswertung von Fotos angeblicher Massenmord-
stätten des 2. Weltkriegs, Castle Hill Publishers, Uckfield 2018, S. 103-106. 
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bei denen es sich entweder um Massengräber oder um Verbrennungsgru-

ben gehandelt haben kann (siehe Abb. 35). 

Wie Leuchter allerdings richtig feststellt, wurde das Lager Birkenau in 

einer Sumpfgegend errichtet, wo es nicht möglich gewesen wäre, mehrere 

Meter tiefe Gruben zu graben, ohne auf Grundwasser zu stoßen. Deswegen 

konnten auch die Untergeschosse der Krematorien II und III in Birkenau 

nicht vollständig unterirdisch angelegt werden, wie dies ursprünglich vor-

gesehen war, als das anfänglich projektierte Krematorium im Stammlager 

gebaut werden sollte. 

Zwei unabhängig von einander angefertigte Fachstudien haben nach-

gewiesen, dass der Grundwasserspiegel in und um Birkenau zwischen 

1941 und 1944 nur wenige Dezimeter unter dem Erdboden lag. Jede tiefe 

Grube hätte sich rasch mit Wasser gefüllt.138 Obwohl die SS den Grund-

wasserspiegel im Lager mit Hilfe eines Drainagesystems absenkte, war 

dieses System in jenem Gebiet nicht vollendet, in dem sich 1942/43 angeb-

lich Verbrennungsgruben befanden. Die oben erwähnten Fachstudien zei-

gen aber auch, dass selbst das 1944 existierende Drainagesystem nicht in 

der Lage war, den Grundwasserspiegel mehr als einen Meter unter die 

Oberfläche abzusenken. 

Realistischerweise ist es durchaus möglich, dass es im Herbst 1942 in 

Birkenau zu Freiluftverbrennungen kam. Im Sommer dieses Jahres, als die 

schreckliche Fleckfieberepidemie wütete, war das alte Krematorium für ei-

nige Monate außer Betrieb aufgrund massiver Schäden seines Kamins. 

Zehntausende von Fleckfieberopfern wurden wahrscheinlich in Gruben be-

stattet, die aufgrund des hohen Grundwasserspiegels sehr flach waren. Jene 

oben erwähnten rechteckigen Formen, die auf der Luftbildern zu sehen 

sind, mögen solche Gräber gewesen sein. Es ist durchaus plausibel, dass 

die Fleckfieberopfer nach einigen Wochen oder Monaten exhumiert wur-

den, um eine Verseuchung des Grundwassers zu verhindern. Da es in Bir-

kenau noch keine Krematorien gab und das alte Krematorium im Hauptla-

 
Abbildung 35: Mögliche Stellen alter Massengräber von Fleckfieberopfern nahe 

dem Lager Auschwitz-Birkenau, sichtbar auf alliierten Luftbildern. 
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ger außer Betrieb war, mögen die Behörden gezwungen gewesen sein, die 

Leichen im Offenen zu verbrennen. 

Es gibt ein Dokument, in dem der Architekt Walter Dejaco, der an den 

Planungen für die neuen Krematorien in Birkenau beteiligt war,214 eine 

“Besichtigung eine(r) Sonderanlage und Besprechung mit SS-Standarten-

führer Blobel über die Ausführung einer derartigen Anlage” erwähnt. Die-

se “Sonderanlage” betraf möglicherweise die Leichenverbrennung im 

Freien. Dejaco erwähnt zudem eine “Kugelmühle für Substanzen”, was 

sich durchaus auf ein Gerät zur Zerkleinerung, unvollständig verbrannter 

Überreste bezogen haben kann.215 

Dem Kalendarium zufolge, der Standardchronologie für Ereignisse im 

Lager Auschwitz, die sich auf Zeugenaussagen verlässt, haben diese Ver-

brennungen zwischen dem 21. September und Ende November 1942 statt-

gefunden.216 Paul Blobel wird in der etablierten Holocaust-Literatur wie-

derholt als Fachmann für Freiluftverbrennungen erwähnt.217 Es ist daher 

wahrscheinlich, dass in den Augenzeugenbeschreibungen ein Kern Wahr-

heit steckt, obwohl sich diese Aussagen meist auf die Verbrennung von 

Gaskammeropfern beziehen, was freilich etwas ganz Anderes ist. Es wird 

behauptet, dass die Gaskammern und Verbrennungsgräben bei den soge-

nannten Bunkern von Birkenau schon seit dem Frühjahr 1942 in Betrieb 

waren. Eine Reise Dejacos zur Inspektion einer solchen “Sonderanlage” 

Mitte September 1942 wäre daher zu spät erfolgt. Dejacos Besuch hatte 

daher nichts mit angeblichen Vergasungen zu tun; sie wurde vielmehr 

durch die Fleckfieberepidemie ausgelöst. 

4.5. Chemische Analysen 

4.5.1. Erwartungswerte 
Große Aufregung wurde im Frühling und Sommer 1977 durch eine seltsa-

me Erscheinung in der evangelischen Kirche in Wiesenfeld, Niederbayern, 

ausgelöst. Die Gemeinde hatte im Vorjahr mit großem Aufwand die verfal-
                                                      
214 Vgl. Michael Gärtner, “Vor 25 Jahren: Ein anderer Auschwitzprozeß”, Vierteljahreshefte für 

freie Geschichtsforschung 1(1)(1997), S. 24f. 
215 NO-4467; RGVA, 502-1-336, S. 69. 
216 Danuta Czech, Kalendarium der Ereignisse des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 

1939-1945, Rowohlt, Reinbek 1989, S. 305. 
217 Gerald Reitlinger, Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 1939-

1945, Colloquium, Berlin 1961, S. 153; Ernst Klee, “Euthanasie” im NS-Staat. Die “Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens”, S. Fischer, Frankfurt/Main 1983, S. 372; Raul Hilberg, 
Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust, Olle & Wol-
ter, Berlin 1982, S. 661; E. Kogon, H. Langbein, A. Rückerl u.a.. (Hg.), aaO. (Anm. 200), S. 
187; Eberhard Jäckel, Peter Longerich, Julius H. Schoeps (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust. 
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, Argon Verlag, Berlin 1993, Bd. 1, 
S. 10; Martin Broszat (Hg.), Kommandant in Auschwitz. Autobiographische Aufzeichnungen 
des Rudolf Höß, DTV, München 1981, S. 162; vgl. Dokument NO-4498b. 
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lende Kirche renoviert, nur um 

jetzt vor einem Desaster zu stehen. 

Große blaue Flecken hatten sich 

überall auf dem Verputz im Innern 

der Kirche gebildet. Die Fachleu-

te, die die Kirche renoviert hatten, 

wurden zur Beratung herbeigeholt 

und sahen sich einem Rätsel ge-

genüber, das erst durch eine che-

mische Analyse der verfärbten 

Teile der Wand gelöst wurde. Die 

gesamte innere Oberfläche der 

Kirche war von Eisenblau durch-

setzt. In der Literatur gab es dafür 

keine Erklärung. Dennoch war es 

möglich, den Ablauf der Ereignis-

se zu rekonstruieren. 

Wenige Wochen, nachdem die 

Kirche mit einem wasserresisten-

ten Zementmörtel neu verputzt 

worden war, war die Kirche mit 

Zyklon B (HCN) zur Bekämpfung 

von Holzwürmern im Chorgestühl 

begast worden. Das von Zyklon B 

abgegebene HCN tötete jedoch 

nicht nur die Holzwürmer. Es rea-

gierte ebenso chemisch mit dem 

Verputz. Das HCN reagierte mit 

den Eisenoxiden, die in Mengen 

zwischen 1 und 2% in allen Ver-

putzen vorhanden sind, und bilde-

te so Eisenblau, eine äußerst stabi-

le, seit Jahrhunderten wohlbe-

kannte Verbindung.218 

Ein fast identischer Fall hatte sich bereits vier Jahre zuvor in der katho-

lischen Kirche St. Michael in Untergriesbach, Bayern, zugetragen, wo sich 

                                                      
218 G. Zimmermann (Hg.), Bauschäden Sammlung, Band 4, Forum-Verlag, Stuttgart 1981, S. 

120f., bezüglich eines Bauschadensfalles vom August 1976 in der protestantischen Kirche zu 
D-96484 Meeder-Wiesenfeld. Dank gebührt Herrn W. Lüftl, Wien, der diese Information ge-
funden hat, sowie Herrn K. Fischer, Hochstadt am Main, der als verantwortlicher Architekt 
für die Schäden haftbar war und der mir weitere Einzelheiten mitteilte. 

 
Abbildung 36: Im August 1976 wurde die 
evangelische Kirche in D-96484 Meeder-

Wiesenfeld mit Zyklon B begast. 
Anschließend erschienen blaue Flecken 

auf dem Verputz (siehe Abb. 37). 

 

Abbildung 37: Tintenblaue Flecken auf 
dem Verputz der mit HCN begasten 

Kirche. 
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der frische Verputz ebenso blau verfärbte, nachdem die Kirche mit Zyklon 

B zur Bekämpfung von Holzwürmern begast worden war.219 

Berichte blauer Wandverfärbungen als Folge von Begasungen mit HCN 

zur Tötung von Schädlingen in Bereichen mit feuchten, eisenhaltigen Ver-

putzen sind in der Fachliteratur durchaus bekannt, wie eine Bauschäden-

sammlung zeigte.220 Die für eine solche Reaktion notwendige Vorausset-

zung scheint zu sein, dass der begaste Verputz neu und recht feucht sein 

muss. In anderen Fällen kam es ebenso zu Schäden an der Struktur und an 

Einrichtungen, allerdings ohne Blauverfärbungen,221 womöglich weil der 

Verputz alt und bereits abgebunden war.222 

Während der Hunderten oder gar Tausenden von Begasungen, die seit 

1920 durchgeführt worden sind, kann es allerdings in der Regel nicht zu 

irgendwelchen Komplikationen gekommen sein. Andernfalls wäre dieses 

Verfahren schnell aufgegeben worden. Die oben erwähnten Fälle waren 

daher Ausnahmen. Aber was genau machte diese Fälle zu Ausnahmen? 

In den Jahren 1939-1945 waren Hundertausende Menschen – Juden, po-

litische Häftlinge, Kriminelle, “Asoziale” und Kriegsgefangene – in den 

Lagern des Dritten Reiches zusammengepfercht. Um grassierende Epide-

mien zu bekämpfen, versuchte man – nicht immer mit großem Erfolg –, die 

Krankheitsüberträger zu töten, insbesondere die Kopflaus. Dies geschah 

insbesondere mit HCN, Zyklon B, in zum Teil speziell für solche Zwecke 

entworfenen Kammern. Manchmal wurden einfache Räume hilfsweise für 

solche Zwecke ausgerüstet und provisorisch zur Entwesung benutzt. Bei 

Kriegsende oder danach wurden viele Lager des Dritten Reiches dem Erd-

boden gleichgemacht. In anderen Lagern wurden die bestehenden Gebäude 

abgerissen und die Baumaterialien für den Wiederaufbau zerstörter Städte 

                                                      
219 Siehe www.pfarrei-untergriesbach.de/pfarrbrief11.htm. 
220 E. Emmerling, in: M. Petzet (Hg.), Holzschädlingsbekämpfung durch Begasung, Arbeitshefte 

des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Bd. 75, Lipp-Verlag, München 1995, S. 
43-56. 

221 In einem Fall führte die Begasung einer frisch mit eisenfreier Kalkfarbe gestrichenen Kirche 
zu dunklen Flecken, hervorgerufen durch die Polymerisation von Blausäure: D. Grosser, E. 
Roßmann, “Blausäuregas als bekämpfendes Holzschutzmittel für Kunstobjekte”, Holz als 
Roh- und Werkstoff, 32 (1974), S. 108-114. 

222 Obgleich sich sogar alter Verputz gelegentlich blau verfärben kann: Carl Hermann Christ-
mann hat mir über den Fall eines alten Bauernhauses berichtet, das zu einem Kloster aus dem 
17. Jahrhundert gehörte. Nach der Säkularisierung wurde das Bauernhaus an einen Bauern 
verkauft, der es anschließend als Scheune benutzte. Um das Jahr 1980 herum wandelte ein 
Investor das schöne barocke Gebäude in ein luxuriöses Ferienrestaurant um. Der bestehende 
weiße Innenverputz wurde repariert und weiß gestrichen. Nach einiger Zeit tauchten in der 
weißen Farbe blaue Flecken auf, die sich vom zu Rate gerufenen Fachmann als Eisenblau 
entpuppten. Der Fachmann nahm an, dass der vormalige Besitzer das Gebäude zwischen 1920 
und 1940 mit Blausäure begast haben muss, was dann 40-50 Jahre später die Flecken hervor-
rief. Persönliche Mitteilung von C.H. Christmann vom 13. Juli 1999 aufgrund seiner Erinne-
rungen. 
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benutzt. Einige wenige Gebäude jedoch blieben bis heute erhalten. Das In-

nere dieser Gebäude sieht aus wie in den auf den nächsten Seiten wieder-

gegebenen Abbildungen 38-45 gezeigt. 

NB: Die Druckfassung des vorliegenden Buches enthält lediglich Schwarz-

weiß-Fotos; die kostenlos herunterladbare PDF-Fassung dieses Buches 

enthält dieselben in Farbe: 

www.holocausthandbuecher.com/dl/16d-dlg.pdf 

Von Ausführungen eines polnischen Forscherteams, das im Auftrag des 

Auschwitz Museums Untersuchungen durchführte, wissen wir zudem, dass 

die Entwesungskammer im Stammlager Auschwitz fleckig blau verfärbt 

ist.38,39 Im Gegensatz dazu sind die Zyklon-B-Entwesungskammern im La-

ger Dachau (DEGESCH Kreislaufanlagen) nicht blau verfärbt, da deren 

                                                      
223 Entnommen Die Chemie von Auschwitz, aaO. (Anm. 2). 
224 Entnommen dem Buch von J. Graf, C. Mattogno, aaO. (Anm. 84), Fotos XIII, XIV, XIX; sie-

he ebenso das Foto in Michael Berenbaum, The World Must Know, Little, Brown & Co., Bos-
ton 1993, S. 138. 

  Abbildung 38: nordwestlich gelegener 
Innenraum des Zyklon-B-
Entlausungstraktes des Bauwerkes BW 
5a im KL Auschwitz-Birkenau. (© Karl Phi-

lipp223) 

Abbildung 39: Außenmauer Südwest 
des Zyklon-B-Entlausungstraktes des 
Bauwerkes BW 5b im KL Auschwitz-
Birkenau. (© Karl Philipp223) 

 

 
Abbildung 40: Blauverfärbung der Zyk-
lon-B-Entwesungsanlage, Kammer III 
(Südwand), der Baracke 41 im KL Ma-
jdanek. (© C. Mattogno224) 

Abbildung 41: Zyklon-B-
Entwesungsanlage, Kammer III (Ost-
wand), der Baracke 41 im KL Majdanek. 
(© C. Mattogno224) 
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Wände mit einem wasser- und gasdichten Anstrich professionell versiegelt 

wurden.225 

 Es scheint daher, dass eine blaue Verfärbung von Mauerwerk nicht et-

wa die Ausnahme, sondern die Regel ist, wenn ungeschütztes Mauerwerk 

über lange Zeiträume hinweg wiederholt HCN ausgesetzt wurde. Die lang-

fristige Anwendung von HCN zur Ungezieferbekämpfung in Entwesungs-

kammern begann in großem Ausmaße erst mit Ausbruch des Zweiten 

Weltkrieges. Und diese breite Anwendung von HCN endete auch wieder 

genauso abrupt mit der Auflösung der nationalsozialischen Gefangenenla-

ger, der Beschlagnahmung der Firma, die Zyklon B hergestellt und ver-
                                                      
225 Da das neue Hygienegebäude in Dachau erst kurz vor Kriegsende fertiggestellt wurde, ist 

nicht klar, ob und in welchem Umfang diese Anlagen überhaupt benutzt wurden. 
226 Entnommen dem Buch G. Rudolf (Hg.), Dissecting the Holocaust, aaO. (Anm. 80), Farbseite, 

mit freundlicher Genehmigung durch Carlo Mattogno. 
227 Entnommen dem Buch von J. Graf, C. Mattogno, Das Konzentrationslager Stutthof: Seine 

Geschichte und Funktion in der nationalsozialistischen Judenpolitik, 2. Aufl., Castle Hill 
Publishers, Uckfield 2016, Foto 13 & 14. 

  
Abbildung 42: Große Zyklon-B Entlau-
sungskammer, Decke, Baracke 41 im 
KL Majdanek. (© C. Mattogno224) 

Abbildung 43: Blauverfärbung der Zyk-
lon-B-Entwesungsanlage, Kammern II 
und III (Außenwand), von Baracke 41 im 
KL Majdanek. (© Carlo Mattogno226)  

  
Abbildung 44: Zyklon-B-
Entlausungskammer im KL Stutthof, In-
neres von der Südtür her gesehen. (© 

Carlo Mattogno227) 

Abbildung 45: Zyklon-B-
Entlausungskammer im KL Stutthof, 
Ostseite außen. (© Carlo Mattogno227) 
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marktet hatte (die DEGESCH war eine Tochterfirma der I.G. Farbenindust-

rie AG) und der Erfindung von DDT und anderen Pestiziden am Ende des 

Zweiten Weltkrieges. Kein Hahn krähte daher nach den “Bauschadensfäl-

len”, die während jener Jahre in den vormaligen nationalsozialistischen 

Entwesungskammern aufgetreten waren. Die Frage wurde in der Fachlite-

ratur nicht berührt… bis Fred Leuchter kam. 

Mit Bezug auf die Ergebnisse meines Gutachtens werde ich kurz zu-

sammenfassen, welche Bedingungen zur Bildung langzeitstabiler Eisency-

anidverbindungen des Typs Eisenblau führen: 

– frischer Mörtel oder Beton 

– hoher Feuchtigkeitsgehalt 

– niedrige Temperatur (über dem Gefrierpunkt) 

– hoher Gehalt an Zementmörtel statt Kalkmörtel 

– hohe Anwendungskonzentration von HCN 

– langes und wiederholtes Aussetzen der Wand an HCN 

Lassen Sie uns nun damit die Bedingungen vergleichen, die (angeblich) 

während der behaupteten Menschenvergasungen in den Gebäuden von 

Auschwitz und Birkenau herrschten. 

Die Krematorien IV und V sowie die sogenannten Bunker in Birkenau 

hatten weder Heizungsvorrichtungen noch eine Lüftungsanlage. Ihre Wän-

de bestanden aus Ziegelsteinen und Mörtel, ihre Böden aus Beton oder 

Zement. Während die Krematorien neu erbaut worden waren, waren die 

Bunker alte Bauernhäuser. Um die behaupteten schnellen Hinrichtungen zu 

ermöglichen, hätten große Mengen von Zyklon B verwendet werden müs-

sen ähnlich denen bei Entwesungsbegasungen. Da das Zyklon B nach der 

Vergasung nicht hätte entfernt werden können, hätte es noch mindestens 

eine Stunde lang weiterhin Gas abgegeben. Eine Lüftung über die Türen 

hätte viele Stunden, wenn nicht gar Tage gedauert, abhängig von Wind und 

der Umgebungstemperatur. Diese Bedingungen ähneln daher jenen provi-

sorischer Entwesungskammern mit mäßigen Lüftungsanlagen, die alle eine 

intensive Blauverfärbung entwickelten. Wir würden daher in den neu er-

richteten Krematorien eine ähnliche Verfärbung erwarten, aber wesentlich 

weniger in den alten Bauernhäusern, falls überhaupt. 

Das Krematorium I in Auschwitz war ein altes Gebäude. Seine Wände 

bestanden aus Ziegelsteinen und Mörtel, Boden und Decke aus Beton. Die 

Lüftungsanlage war eine Übergangslösung, entworfen für eine Leichenhal-

le. Auch hier konnte das einmal eingeworfene Zyklon B nicht wieder ent-

fernt werden. Eine erfolgreiche Lüftung hätte einige Stunden gedauert. 

Aufgrund der Nähe der Leichenhalle zum Ofenraum muss angenommen 

werden, dass ihre Lufttemperatur recht hoch war. Da die Außenwände von 
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außen durch Erde bedeckt waren, wird die Temperatur dieser Wände merk-

lich niedriger gelegen haben als die Lufttemperatur der Leichenhalle, was 

zur Auskondensation von Wasser in dieser Wand geführt hätte. Die Wände 

waren daher wahrscheinlich recht feucht und daher geneigt, HCN anzurei-

chern. Da der Verputz allerdings alt war, tendierte er wahrscheinlich nicht 

zur Bildung großer Mengen an Eisencyaniden, wenn überhaupt. 

Die fraglichen Räume der Krematorien II und III in Birkenau waren neu 

errichtete, ungeheizte Leichenkeller, deren Wände aus Ziegelsteinen mit 

Zementmörtel und deren Böden, Säulen und Decken aus Beton bestanden. 

Die chemischen und physikalischen Bedingungen zur Anreicherung von 

HCN und seiner Umwandlung in langzeitstabile Eisencyanide waren hier 

nahezu perfekt: frisch angefertigtes, kühles, feuchtes, langfristig alkali-

sches Material. Tatsächlich war hier die Tendenz zur Anreicherung und 

Umwandlung von HCN um ein Vielfaches höher als in den oben beschrie-

benen Entwesungsgebäuden, in denen derartige chemische Reaktionen 

stattfanden. Der einzige Faktor, der dieser höheren Tendenz zuwiderlief, 

war das Lüftungssystem, das die Kontaktzeit der Wände mit dem HCN 

merklich reduzierte. Dies hätte aber bestenfalls ausgereicht, um die höhere 

chemische und physikalische Wahrscheinlichkeit zur Bildung von Eisen-

blau auszugleichen, so dass wir in den angeblichen Menschengaskammern 

der Krematorien II und III mit ähnlichen Rückständen rechnen müssen wie 

wir sie in den Entlausungskammern finden, siehe Tabelle 12. 

Tabelle 8: Vergleich zwischen bayerischer Kirche,218 Krematoriums-

Leichenkellern und Entwesungskammern 
ORT 

EIGENSCHAFT 

VERPUTZ UND 

MÖRTEL DER KIRCHE 

KREMATORIUM II/III 

LEICHENKELLER 1 

ENTWESUNGSTRAKT 

BW 5A/B 

Eisengehalt > 1 Gewichts-% 1-2 Gewichts-% 0.5-5 Gewichts-% 

Verputzart Kalk + Zement Zement (+Kalk?) Kalk 

Basizität mittelfristig hoch 
mittel- bis langfristig 

hoch 
kurzfristig hoch 

Feuchtigkeit 

mäßig hoch 

(hydrophober Verputz, 

kühl, feuchte Kirche) 

hoch (ungeheizter 

Keller unterhalb Grund-

wasserpegel, kondensie-

render Schweiß*) 

mäßig (Außenwand) bis 

niedrig 

(Innenwand) 

(geheizter Raum) 

Zeit zwischen Verput-

zung und Begasung 
Einige wenige Wochen 

Zwischen einigen 

Wochen und 

drei Monaten* 

(ein paar Wochen?) 

Anzahl der 

Begasungen 
1, länger als einen Tag 

Angeblich  400*, 

jeweils mindestens 

eine Stunde 

wahrscheinlich < 400, 

jeweils viele Stunden 

Cyanidnachweis deutlich negativ 
deutlich 

(0.1-1 Gewichts-%) 

* = Die Richtigkeit der behaupteten Massenvergasungsszenarien voraussetzend 



134 F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 

 

4.5.2. Analysenergebnisse 
Lassen Sie uns nun einen zweiten Blick auf die Ergebnisse diverser chemi-

scher Analysen werfen. Der erste, weiß unterlegte Block in Tabelle 9 ent-

hält Ergebnisse von Proben aus Gebäuden bzw. deren Überresten, in denen 

es angeblich zu Menschenvergasungen kam. 

Der zweite Block, der sich darunter befindet und grau unterlegt ist, ent-

hält Analysenergebnisse von Proben von Wänden aus Zyklon-B-Entlau-

sungskammern. Der dritte, weiße Block enthält Ergebnisse von Proben von 

Wänden anderer Gebäude, die weder etwas mit Menschengaskammern 

noch mit Entlausungskammern zu tun hatten. 

Wie wir erkennen, sind die Konzentrationen in den Entlausungsanlagen 

tausendfach höher als in den angeblichen Gaskammern. Eine Serie von 

Analysen wurde auch von einer polnischen Forschergruppe des Jan-Sehn-

Instituts für forensische Untersuchungen in Krakau Anfang 1990 durchge-

führt.228 Viele Personen, sowohl Laien als auch Fachleute, stützen sich auf 

diese Ergebnisse. Die polnischen Wissenschaftler untersuchten ihre Proben 

allerdings absichtlich mit einer Analysenmethode, die stabile Eisencyanid-

verbindungen nicht nachweisen kann, also gerade jene Verbindungen, die 

man einzig nach 50 Jahren noch zu finden erwarten kann. Es kann daher 

nicht überraschen, dass die Polen keine signifikanten Cyanidrückstände in 

all ihren Proben fanden (siehe Tabelle 10, S. 136). 

In einer getrennten Studie habe ich detailliert aufgezeigt, dass diese 

polnischen Ergebnisse deswegen wertlos sind, und ich habe zudem nach-

gewiesen, dass die Polen aus politischen Gründen einen Betrug begin-

gen.229 Sie wollten ähnliche Mengen an Cyanidverbindungen sowohl in 

den Entlausungskammern wie auch in den Gaskammern nachweisen. Da 

die richtige Analysenmethode solche Ergebnisse nicht liefert, wählten sie 

einfach eine Methode, die in jeder Probe so gut wie nichts nachweisen 

würde. Nachdem sie ihre Methode so getürkt hatten, dass sie die Wun-

schergebnisse produzierte, verkündeten die Polen glücklich, dass ähnliche 

Ergebnisse eine ähnliche Geschichte bewiesen: wenn sowohl die Men-

schengaskammern als auch die Entlausungskammern extrem niedrige 

Mengen instabiler Cyanide aufwiesen, so beweise dies, dass beide auf ähn-

liche Weise dem Gift Zyklon B ausgesetzt waren. Dies ist freilich Unsinn. 

 

                                                      
228 J. Markiewicz u.a., aaO. (Anm. 38, 39). 
229 Vgl. die in Anm. 40 zitierten Arbeiten. 
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Tabelle 9: Cyanid-Konzentrationen in den Wänden von ‘Gaskammern’ und Entlau-
sungskammern von Auschwitz & Birkenau 

Nr. Ort Probennehmer c[CN-] mg/kg 
1-7 
8 
9 

10,11 
13,14 

15 
16 

17-19 
20 
21 
22 

23,24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 

Krematorium II, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium III, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium III, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium III, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium IV, Überreste der Grundmauer 
Krematorium IV, Überreste der Grundmauer 
Krematorium IV, Überreste der Grundmauer 
Krematorium IV, Überreste der Grundmauer 
Krematorium IV, Überreste der Grundmauer 
Krematorium V, Überreste der Grundmauer 
Krematorium V, Überreste der Grundmauer 
Krematorium V, Überreste der Grundmauer 
Krematorium I, Leichenkeller (‘Gaskammer’) 
Krematorium I, Leichenkeller (‘Gaskammer’) 
Krematorium I, Leichenkeller (‘Gaskammer’) 
Krematorium I, Leichenkeller (‘Gaskammer’) 
Krematorium I, Leichenkeller (‘Gaskammer’) 
Krematorium I, Leichenkeller (‘Gaskammer’) 

Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 
Leuchter 

0,0 
1,9 
6,7 
0,0 
0,0 
2,3 
1,4 
0,0 
1,4 
4,4 
1,7 
0,0 
3,8 
1,3 
1,4 
7,9 
1,1 
0,0 

1 
2 
3 

Krematorium II, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium II, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium II, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 

Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 

7,2 
0,6 

6,7/0,0 
3 
4 
5 
6 

Krematorium II, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Krematorium III, Leichenkeller 1 (‘Gaskammer’) 
Bunker 2, Überreste des Fundaments 
Krematorium V, Überreste der Grundmauer 

Ball 
Ball 
Ball 
Ball 

0,4 
1,2 

0,07 
0,1 

32 Entlausungsraum B1a BW 5a, innen Leuchter 1.050,0 
9 
11 
12 
13 
14 
15a 
15c 
16 
17 
18 
19a 
19b 
20 
22 

Entlausungsraum B1a BW 5a, innen 
Entlausungsraum B1a BW 5a, innen 
Entlausungsraum B1a BW 5a, innen 
Entlausungsraum B1a BW 5a, innen 
Entlausungsraum B1a BW 5a, außen 
Entlausungsraum B1a BW 5a, außen 
Entlausungsraum B1a BW 5a, außen 
Entlausungsraum B1b BW 5b, außen 
Entlausungsraum B1b BW 5b, innen 
Ebenso, BW 5a, Holz vom Türrahmen 
Entlausungsraum B1b BW 5b, innen 
Entlausungsraum B1b BW 5b, innen 
Entlausungsraum B1b BW 5a, innen 
Entlausungsraum B1b BW 5a, innen 

Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 

11.000,0 
2.640,0/1.430,0 

2.900,0 
3.000,0 
1.035,0 
1.560,0 
2.400,0 

10.000,0 
13.500,0 
7.150,0 
1.860,0 
3.880,0 
7.850,0 
4.530,0 

1 
2 

Ebenso, BW 5b, innen und außen 
Ebenso, BW 5a, innen und außen 

Ball 
Ball 

3.170,0 
2.780,0 

28 Krematorium I, Waschraum Leuchter 1,3 
5 
6 
7 
8 
23 
24 

Häftlingsbaracke 
Häftlingsbaracke 
Häftlingsbaracke 
Häftlingsbaracke 
Häftlingsbaracke 
Häftlingsbaracke 

Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 
Rudolf 

0,6 
<0,1 

0,3 
2,7/0,0 

0,3 
0,1 

25 Ziegelstein von bayerischem Bauernhaus Rudolf 9,6/9,6 
Konzentrationen in mg Cyanid (CN-) pro kg Wandmaterial (Ziegelstein, Mörtel, Beton, Verputz). Cyanidwerte kleiner als 10 mg/kg 
sind unsicher; Proben mit Werten unter 1-2 mg gelten als cyanidfrei. Wenn zwei Werte angegeben sind, so stellt der zweite Wert 
das Ergebnis einer Kontrollanalyse dar, durchgeführt von einer anderen Firma. 
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4.5.3. Interpretation der Analysenergebnisse 
Tatsache ist, dass die Ergebnisse der aus den angeblichen Menschengas-

kammern genommenen Proben nicht null sind. Cyanidspuren können aller-

dings auch in Proben von Örtlichkeiten gefunden werden, die entweder nur 

gelegentlich Zyklon B ausgesetzt wurden, wie Gefangenenbaracken, oder 

sogar niemals, wie ein bayerisches Bauernhaus oder der Waschraum des 

Krematoriums I. 

Wenn solche geringen Spuren Menschenvergasungen beweisen, bedeu-

tet dies dann, dass es noch andere “Auschwitze” gab, die wir noch nicht 

kennen, wie etwa ein kollabiertes bayerisches Bauernhaus, von dem ich 

nur als Vergleichswert eine Probe nahm? Das ist freilich nicht wahrschein-

lich. 

Ebenso misslangen meine Versuche, einige der niedrigen Analysener-

gebnisse zu reproduzieren (siehe Rudolf, Proben Nr. 3 & 8). 

Der Hintergrund dieser Unsicherheit ist, dass wir es hier mit Feststoff-

proben zu tun haben. Die für die Untersuchung der Proben verwendete 

Analysenmethode ist für flüssige Proben entwickelt worden wie jene aus 

Industrieabwässern. Feststoffproben verhalten sich anders, etwa indem sie 

viele unlösliche Verbindungen einbringen, die die Analyse stören können. 

Zudem können hohe Carbonatanteile – ein Hauptbestandteil aller Mörtel, 

Zemente und Betone – die Analyse stören, da die gewählte Analysenme-

thode Carbonate in Kohlendioxid verwandelt und zusammen mit dem HCN 

in die Messküvette überführt, wo es die optischen Eigenschaften der dann 

mit einer optischen Methode vermessenen Flüssigkeit verändert. 

Mit anderen Worten: Testergebnisse von Feststoffproben – insbesonde-

re von Mauerproben – sind wesentlich unzuverlässiger als flüssige Proben. 

Aus diesem Grunde werden die Nachweisgrenzen für Feststoffproben übli-

cherweise viel höher angesetzt als für flüssige Proben. 

Dies bedeutet wiederum, dass Ergebnisse unter 10 mg Cyanid pro kg 

Probenmaterial in diesen Fällen als unzuverlässig gelten. Testergebnisse 

unter 10 mg/kg sollten daher als “nicht signifikant” angesehen werden, 

wenn nicht gar als Nullwerte. 

Tabelle 10: Größenordnungen von Analysenergebnissen verschiedener 
Proben in mg CN–/kg 

Autor: Markiewicz u.a. Leuchter Rudolf Ball 

Ergebnis von : 
Cyanid ohne 
Eisencyanide 

——— Gesamtcyanidgehalt ——— 

Entlausungskammern: 0-0,8 1.025 1.000-13.000 2.780-3.170 

‘Gaskammern’: 0-0,6 0-8 0-7 0-1,2 
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Lange Rede, kurzer Sinn: chemische Analysen zeigen, dass es in den 

angeblichen Menschengaskammern keine signifikanten Cyanidrückstände 

gibt, obwohl wir riesige Mengen erwarten müssten, wenn die Augenzeu-

genbehauptungen wahr wären. 

4.6. Majdanek 

Seit der Veröffentlichung des Leuchter-Gutachtens im Jahre 1988 haben 

die Historiker des polnischen Majdanek-Museums die Geschichtsschrei-

bung ihres Lagers gleich zweimal revidiert, und zwar insgesamt betrachtet 

auf äußerst drastische Weise. Dies betrifft einerseits die Anzahl der dort 

umgekommenen Häftlinge, anderseits aber auch die Anzahl der für dieses 

Lager behaupteten Menschengaskammern. Um die Dimension dieser Revi-

sion zu verstehen, greife ich zurück auf die frühen Anfänge der Ge-

schichtsschreibung zu diesem Lager. 

Kurz nach Eroberung des Lagers durch die Rote Armee im August 1944 

behaupteten die Sowjets während einer Pressekonferenz am 25.8.1944 in 

Lublin, im KL Majdanek seien etwa 2 Millionen Insassen ums Leben ge-

kommen. Wenige Monate später, während des polnischen Prozesses gegen 

sechs ehemalige Lagerwachen, wurde die Opferzahl von Majdanek auf 1,7 

Millionen festgesetzt. Etwa ein Jahr später, während des Nürnberger Mili-

tärgerichtshofs, führten die Sowjets einen Bericht ein, laut dem bis zu 1,5 

Millionen Häftlinge in diesem Lager unter anderem in sieben verschiede-

nen Gaskammern getötet worden seien. 

Diese Zahl wurde jedoch drei Jahre nach dem Krieg erheblich reduziert, als 

der polnische Richter Zdzisław Łukaszkiewicz, ein Mitglied der polnischen 

“Kommission zur Untersuchung deutscher Verbrechen in Polen”, die Er-

gebnisse der Kommission über Majdanek veröffentlichte, die die Opferzahl 

dieses Lagers auf 360.000 absenkte. 

Die nächste Absenkung erfolgte kurz nach Erscheinen des Leuchter-Gut-

achtens, wahrscheinlich ausgelöst durch den Zusammenbruch des kommu-

nistischen Ostblocks, als der polnische Historiker Czesław Rajca die Op-

ferzahl auf 235.000 reduzierte. Aber das dicke Ende des offiziellen Maj-

danek-Revisionismus kam erst im Jahre 2005, als Tomasz Kranz, der da-

malige Leiter des Majdanek-Museums, in einer detaillierten Studie die Op-

ferzahl auf 78.000 absenkte, was verdächtig nahe der etwa 42.000 Opfer 

liegt, die von Revisionisten aufgrund detaillierter Archivstudien festgestellt 

wurden. Zudem warf Kranz effektiv fünf der sieben ursprünglich behaupte-

ten Gaskammern über Bord.230 

Wir lernen daraus erstens, dass Leuchters Gutachten zwar eine Menge 

Mängel enthalten mag, dass es aber zumindest bezüglich Majdanek ten-
                                                      
230 Für Details siehe J. Graf, C. Mattogno, aaO. (Anm. 84), insbesondere die Anhänge 2 und 3, 

S. 307-332. 
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denziell richtig lag. Die zweite zu lernende Lektion ist, dass die vom Es-

tablishment verbreitete Geschichtsfassung dieses Lagers jahrzehntelang 

voll von Übertreibungen und Erfindungen war, verursacht von Kriegspro-

paganda und Hysterie. Vieles von dem, was anfangs behauptet wurde, ist 

sozusagen “nie passiert”. 

Zumal uns Generationen etablierter Historiker offensichtlich jahrzehnte-

lang über Majdanek systematisch belogen haben, wie können wir da sicher 

sein, dass die heute von ihnen vertretene Version richtig ist? Da es in Polen 

und vielen weiteren Ländern Europas ein Verbrechen ist, den “Holocaust 

zu leugnen” – was man auch immer darunter verstehen mag – muss man 

zwangsläufig damit rechnen, dass diese etablierten Historiker auch heute 

im Interesse der eigenen Karriere und Freiheit Kompromisse mit der Wahr-

scheit eingehen. Und diese gilt nicht nur für Majdanek, sondern im Ana-

logschluss für jeden behaupteten Tatort des Holocaust. 

Wer sich auf etablierte Historiker verlässt, ist verlassen. 
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Das Zweite Leuchter-Gutachten 

FRED LEUCHTER & ROBERT FAURISSON 

1. Vorwort 
Fred A. Leuchter ist ein 46-jähriger Techniker, der in Boston wohnt. Er ist 

ein Fachmann für die Planung und den Bau von Hinrichtungsanlagen für 

U.S.-amerikanische Gefängnisse. Eine seiner Errungenschaften war die 

Modernisierung der Hinrichtungsgaskammer im Gefängnis von Jefferson 

City, Missouri. 

Ernst Zündel ist ein 50-jähriger Deutscher, der in Toronto wohnt, wo er 

eine blühende Karriere als Werbegraphiker hatte, bis er aufgrund seiner re-

visionistischen Ansichten boykottiert wurde. Seither verbrachte er fast sei-

ne gesamte Zeit damit, gegen die Lügen um den “Holocaust” anzukämp-

fen. Ich habe ihm in diesem Kampf geholfen, insbesondere während der 

zwei Prozesse, die eine jüdisch-kanadische Organisation gegen ihn anno 

1985 und 1988 eingeleitet hat. 

Zündels erster Prozess dauerte sieben Wochen und endete mit seiner 

Verurteilung zu 15 Monaten Haft wegen “Veröffentlichung falscher Nach-

richten.”231 Das Urteil wurde in der Berufung aufgehoben, weil der Richter 

des Bezirksgerichts Hugh Locke ernsthafte Rechtsfehler begangen hatte. 

Der zweite Prozess dauerte vier Monate. Dieses Mal wurde Ernst Zün-

del vom Richter am Bezirksgericht Ron Thomas zu neun Monaten Haft 

verurteilt.232 Dieses zweite Urteil wurde in Berufung später ebenso aus 

demselben Grund aufgehoben. 

1988 bat Ernst Zündel Fred Leuchter, nach Polen zu reisen, um dort 

“die angeblichen Hinrichtungs-Gaskammern” in den drei Konzentrations-

lagern Auschwitz, Birkenau und Majdanek zu untersuchen. Die Schluss-

                                                      
231 Anm. des Herausg.: vgl. Michael Hoffmann II., The Great Holocaust Trial, 3. Aufl., Wiswell 

Ruffin House, Dresden, NY, 1995. 
232 Anm. des Herausg.: vgl. Barbara Kulaszka, Did Six Million Really Die? Report of the Evi-

dence in the Canadian ‘False News’ Trial of Ernst Zündel – 1988, Samisdat Publishers, 
Toronto 1992 (www.ihr.org/books/kulaszka/falsenews.toc.html); Robert Lenski, Der Holo-
caust vor Gericht: Der Prozeß gegen Ernst Zündel, 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 
2010. 
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folgerung dieses ersten Leuchter-Gutachtens war deutlich: keine derartige 

Gaskammer hatte jemals an diesen drei Orten bestanden. 

1989 bat er Leuchter, West-Deutschland und Österreich zu besuchen, 

um dort “die angeblichen Hinrichtungs-Gaskammern” in Dachau, Maut-

hausen und im Schloss Hartheim zu untersuchen. Die Schlussfolgerung des 

zweiten Gutachtens waren genauso deutlich, wie sie weiter unten lesen 

werden: keine derartige Gaskammer hatte jemals an diesen drei Orten be-

standen. 

Der Revisionismus wird gelegentlich “das größte intellektuelle Aben-

teuer des späten 20. Jahrhunderts” genannt. Tatsächlich begann dieses 

Abenteuer kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Veröffentlichung der 

Werke von Maurice Bardèche233 und Paul Rassinier.234 Es wurde fortge-

setzt mit dem meisterhaften Werk The Hoax of the Twentieth Century (Der 

Jahrhundertbetrug) von Dr. Arthur Butz aus den USA,235 und 1979 mit der 

Veröffentlichung in Deutschland von Dr. Wilhelm Stäglichs Buch Der 

Auschwitz Mythos23 sowie mit der Gründung des Institute for Historical 

Review in Los Angeles.236 

Insbesondere dank der Aktivitäten Ernst Zündels entwickelte sich der 

Revisionismus weltweit während der 1980er Jahre in solch einem Ausmaß, 

dass zukünftige Historiker wahrscheinlich vom Revisionismus vor und 

nach Zündel sprechen werden. Diese politisch motivierten Prozesse – die 

für Kanada eine Schande sind – werden auf ihre Weise alles verändern. 

Zündel versprach 1985, dass dieser Prozess, selbst wenn er ihn verlieren 

würde, das Nürnberger Tribunal vor Gericht bringen würde und dass die 

Verleumder Deutschlands dort ihr “Stalingrad” erleben würden. Er behielt 

Recht. 

1.1. Vor Ernst Zündel 

Vor Ernst Zündel verschwendeten Deutschlands Ankläger nie einen Ge-

danken darauf, die Existenz der “Gaskammern” zu beweisen. Sie behandel-

ten ihre Existenz als “bewiesen.” 
                                                      
233 Anm. des Herausg.: Nuremberg ou la Terre Promise, Les Sept Couleurs, Paris, 1948 

(www.vho.org/dl/FRA/ntp.pdf); Nuremberg II ou les Faux-Monnayeurs, ebd., 1950 
(www.vho.org/dl/FRA/nfm.pdf). 

234 Anm. des Herausg.: Die Lüge des Odysseus, Verlag Karl Heinz Priester, Wiesbaden, 1959; 
Was nun, Odysseus? Zur Bewältigung der Vergangenheit, Verlag Karl Heinz Priester, Wies-
baden, 1960; Das Drama der Juden Europas, Hans Pfeiffer Verlag, Hannover 1965; Operati-
on “Stellvertreter”, Damm Verlag, München 1966; Was ist Wahrheit? Die Juden und das 
Dritte Reich, 7. Auflage, Landsberg a. Lech, 1981; Die Jahrhundert-Provokation, Wie 
Deutschland in den Zweiten Weltkrieg getrieben wurde, Grabert-Verlag, Tübingen 1989. 

235 Anm. des Herausg.: 4. Auflage, Castle Hill Publishers, Uckfield 2015; dt.: Der Jahrhundert-
betrug: Argumente gegen die angebliche Vernichtung des europäischen Judentums, 2. Aufl., 
Castle Hill Publishers. Uckfield 2015/2017. 

236 Anm. des Herausg.: siehe www.ihr.org. 
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Der Exterminationist Serge Klarsfeld meinte dazu: 

“Es ist klar, dass die technischen Aspekte der Gaskammern während 

der Jahre nach 1945 ein Thema waren, das vernachlässigt worden war, 

da sich niemand vorstellen konnte, dass wir ihre Existenz eines Tages 

beweisen müssten.” (Le Monde Juif, Januar-März 1987, S. 1) 

Während des Nürnberger Tribunals, beim Eichmann-Prozess in Jerusa-

lem sowie beim Frankfurter Auschwitz-Prozess wie auch in vielen anderen 

berühmten Prozessen, einschließlich dem Prozess gegen Klaus Barbie anno 

1987, gab es keinen Versuch, diese schrecklichen Anschuldigung zu be-

weisen, die die besiegte deutsche Nation so lange belastet hat. Diese juris-

tischen Farcen ähnelten den Hexenprozessen, bei denen die Angeklagten 

und ihre Strafverteidiger die Existenz des Teufels und seine übernatürli-

chen Untaten niemals in Frage stellten. In diesen modernen Hexenprozes-

sen ist es ein Tabu, die Existenz “der Gaskammern” und ihre übernatürli-

chen Fähigkeiten, die allen Gesetzen der Physik und Chemie widerspre-

chen, zu hinterfragen. 

Sogar Klaus Barbies französischer Strafverteidiger, Jacques Vergès, sah 

trotz seines Mutes davon ab, auch nur den geringsten Beweis für die Exis-

tenz der “Gaskammern” zu fordern, in die Klaus Barbie angeblich die jüdi-

schen Kinder von ihrem Zufluchtsort in der Stadt Izieu nahe Lyon ge-

schickt haben soll. 

In all diesen Prozessen wegen sogenannter “Kriegsverbrechen” oder 

“Verbrechen gegen die Menschlichkeit” haben die vorgeblich zivilisierten 

Nationen die grundlegenden Strafrechtregeln fast ein halbes Jahrhundert 

lang ignoriert. Um zu verstehen, was ich damit meine, lassen Sie uns zum 

Beispiel ein Verbrechen annehmen, das in Frankreich begangen wurde. 

Nehmen wir an, in diesem Fall gäbe es eine Tatwaffe, eine Leiche, einen 

Mörder (oder vermutlichen Mörder). Normalerweise würde das französi-

sche Gericht routinemäßig vier Gutachten verlangen: 

1. Ein Gutachten über die gerichtsmedizinische Untersuchung der Leiche 

und aller verdächtigen Objekte am Tatort; 

2. Ein technisches Gutachten über die für das Verbrechen benutzte Tat-

waffe; 

3. Einen Autopsiebericht des Opfers, der zeigt, wie und auf welche Weise 

der Tod eintrat; 

4. Ein Gutachten, welches das Verbrechen in Anwesenheit des Angeklag-

ten am Tatort nachvollzieht bzw. simuliert. 

Selbst wenn der Angeklagte gestanden hat, würden die Richter niemals 

entscheiden, dass keine weitere Untersuchungen durchzuführen seien; da-
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mit ein Geständnis juristisch wertvoll ist, muss es geprüft und bestätigt 

werden. 

Fast ein halbes Jahrhundert lang hat jedoch niemand diese grundlegen-

den Standards in einem Fall erfüllt, bei dem es nicht um ein ordinäres Ver-

brechen durch eine einzige Person mit einer gewöhnlichen Waffe (ob 

Klinge oder Patrone) geht, sondern um ein angeblich präzedenzloses Ver-

brechen begangen an Millionen von Menschen mit einer außergewöhnli-

chen Waffe, die kein Richter je zuvor gesehen hat: eine “Supergaskammer” 

für Tausende von Opfern, ein schieres chemisches Massenproduktions-

Schlachthaus! 

Die ersten Prozesse gegen Deutsche, denen vorgeworfen wurde, Men-

schen in “Gaskammern” oder “Gaswagen” getötet zu haben, begannen 

1943 in der Sowjetunion (die Prozesse von Tscharkow und Krasnodar). Sie 

werden bis zum heutigen Tage fortgesetzt, insbesondere in Israel mit dem 

Demjanjuk-Prozess.237 Heute, nach 47 Jahren solcher Prozesse, haben wir 

immer noch 

1. keine einzige gerichtsmedizinische Untersuchung einer “vergasten” 

Leiche oder einer “Gaskammer” bzw. eines “Gaswagens”; 

2. kein einziges Fachgutachten, das feststellt, dass ein bestimmter Raum 

oder Lastwagen für Menschenvergasungen benutzt wurde; 

3. keinen einzigen Autopsiebericht, der feststellt, dass ein Opfer mit ir-

gendeinem Giftgas getötet worden ist; 

4. keinen einzigen Bericht über eine Nachstellung bzw. Simulation einer 

Vergasungsaktion mit den Tausenden behaupteter Opfer und den be-

haupteten durchgeführten Schritten unter Berücksichtigung der angeb-

lich benutzten gefährlichen Chemikalien. 

Im Laufe des Prozesses um das Lager Struthof-Natzweiler im Elsass wurde 

tatsächlich eine Fachgutachten über die “Gaskammer” und über die “ver-

gasten” Leichen angefertigt (die in einem Krankenhaus in Straßburg auf-

bewahrt wurden), aber in keinem der Fälle fand Professor René Fabre, ein 

Toxikologe, Spuren von Giftgas. Bezüglich Dachau gibt es tatsächlich ein 

Gutachten eines Hauptmanns Fribourg der französischen Armee, jedoch 

obwohl das Gutachten schlussfolgerte, der provisorisch “Gaskammer” ge-

nannt Raum müsse untersucht werden, fand eine solche Untersuchung 

niemals statt. 

Während seiner vorläufigen Untersuchung zum Verfahren gegen Ru-

dolf Höß und andere Mitglieder des Lagerpersonals von Auschwitz beauf-

tragte Untersuchungsrichter Jan Sehn das Institut für Gerichtsmedizin in 

                                                      
237 Anm. des Herausg.: vgl. Yoram Sheftel, The Demjanjuk Affair. The Rise and Fall of the Show 

Trial, Victor Gollancz, London 1994. 
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der Kopernikusstraße in Krakau, sechs verzinkte Verschlüsse, die angeb-

lich von Lüftungsöffnungen aus den “Gaskammern” des Krematoriums II 

in Birkenau stammten, sowie zudem 25,5 kg Haare mit Metallteilen zu 

analysieren. Darin wurden Spuren von HCN und seinen Verbindungen ge-

funden (Gutachten von Dr. Jan Z. Robel vom 15. Dezember 1945). 

Daran ist nichts außergewöhnlich. Die Deutschen verwendeten Blau-

säure in Form von Zyklon B häufig für die Entwesung von Gebäuden, 

Kleidung und persönlicher Habe. In Polen wie überall im Europa der 

Kriegszeit wurden Haare gesammelt, sogar in kommerziellen Friseurläden, 

für die Verwendung in Kleidern (nach einer Desinfektion). Das Paradoxe 

an dem Vorgang ist, dass das polnische Justizsystem scheinbar niemals ei-

ne elementare, tiefgehende Untersuchung jener Räume durchgeführt hat, 

die “Hinrichtungs-Gaskammern” gewesen sein sollen, obwohl ein forensi-

sches Institut zu seiner Verfügung stand. (Siehe R. Faurisson, “Response to 

a Paper Historian,” The Journal of Historical Review, Frühling 1986, S. 

37)238 

Ortsbesichtigungen durch Gerichte fanden während bestimmter Prozes-

se statt, insbesondere während des Frankfurter Auschwitz-Prozesses (1963-

65). Der Skandal dabei war, dass die besuchende offizielle Gruppe zwar 

Teile des Lagers Auschwitz besuchte, nicht aber die angeblichen “Gas-

kammern” trotz der Tatsache, dass sie sich dort befanden, und zwar entwe-

der in ihrem Originalzustand (wie bis zum heutigen Tage von den polni-

schen kommunistischen Beamten und Veröffentlichungen behauptet wird) 

oder als Ruinen, von denen jede Menge hätte geschlussfolgert werden 

können (siehe Dr. Wilhelm Stäglich, Der Auschwitz-Mythos, Grabert Ver-

lag, Tübingen 1979). 

Eine Nachstellung, die definitionsgemäß eine Simulation darstellt, hätte 

man leicht in Birkenau durchführen können. Sie würde umgehend den 

Wahnwitz der Vergasungsvorwürfe aufgezeigt haben. Filmemacher drehen 

in Birkenau manchmal “Doku-Dramen” im Stile Hollywoods mit der Be-

hauptung, die Ankunft jüdischer Konvois auf der Rampe von Birkenau na-

he den zwei Kremierungsgebäuden zu zeigen, von denen beide vorgeblich 

je (1) einen Auskleideraum hatten, wo sich die Opfer auszogen; (2) eine 

Menschengaskammer; (3) sowie einen Raum mit fünf Kremierungsöfen zu 

je drei Muffeln. Man sagt uns, jede Opfergruppe habe aus etwa 2.000 Men-

schen bestanden und mehrere solcher Gruppen seien jeden Tag in jedem 

dieser Krematorien verbrannt worden. Anhand der Größe des Gebäudes 

und der Anordnung der Umgebung können wir erkennen, dass eine Nach-

stellung sofort phantastische Engpässe aufdecken würde. Die Überfüllung 
                                                      
238 Anm. des Herausg.: siehe www.codoh.com/library/categories/1206 für eine vollständige 

Sammlung der im Journal of Historical Review veröffentlichten Artikel (html und PDF). 
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der Krematorien wäre spektakulär. Verwesende, verfaulende Leichen wür-

den sich überall stapeln. Unter der Annahme, dass es anderthalb Stunden 

dauerte, um eine Leiche einzuäschern (die durchschnittliche Zeit der Beer-

digungsindustrie), so folgert daraus, dass wir uns nach Verstreichen von 

anderthalb Stunden 2.000 minus der 15 verbrannten Leichen gegensähen, 

also mit 1.985 Leichen ohne irgendeinen Platz für deren Lagerung! Die 

“Maschinerie des Todes” würde mit der ersten Vergasung zusammenbre-

chen. Es würde acht Tage und Nächte dauern, um 2.000 Leichen zu ver-

brennen, den ununterbrochenen Einsatz aller Öfen und Muffeln des Kre-

matoriums vorausgesetzt. Allerdings kann Kremierungsexperten und den 

Bedienungsanweisungen zufolge kein Krematorium ununterbrochen Tag 

und Nacht eingesetzt werden. 

Lasst uns nun über die Zeugen reden, die bei diesen Prozessen ausge-

sagt haben. Bei all diesen Verfahren haben sich Leute gemeldet und sich 

selbst als lebende Zeugen des “Holocaust” und der “Gaskammern” präsen-

tiert. Wie ist es ihnen ihrer eigenen Aussage nach gelungen, der Gaskam-

mer zu entkommen? Die Antwort war sehr einfach: jeder einzelne von 

ihnen profitierte von einem Wunder. Da jeder Überlebende ein sogenann-

tes “Todeslager” nach dem anderen passierte, verdankte er sein Leben ei-

ner Kette von Wundern. Die Mitglieder der “Sonderkommandos” brachen 

alle Rekorde. Ihren Geschichten zufolge vergasten die Deutschen übli-

cherweise alle drei Monate das Personal dieser Anlagen, was bedeutet, dass 

zwei Jahre Aufenthalt in Auschwitz und Birkenau eine Folge von sieben 

oder acht Wundern für diese Überlebensmeister darstellte. Nur selten ha-

ben es Rechtsanwälte oder Richter bei diesen Prozessen gewagt, ihr Er-

staunen über derart viele Wunder kund zu tun. 

Der olympische Meister der Gaskammerüberlebenden, Filip Müller, der 

unsterbliche Autor von Sonderbehandlung: Drei Jahre in den Krematorien 

und Gaskammern von Auschwitz (München 1979), hatte einige Schwierig-

keiten mit diesem Problem beim Frankfurt Auschwitz-Prozess, aber er fand 

schließlich die perfekte Antwort: er erklärte verächtlich, dass die Geschich-

te über die regelmäßige Liquidierung des “Sonderkommando” lediglich ei-

ne Legende sei. Es ist bestürzend, in welchem Ausmaße sich die allgemei-

ne Öffentlichkeit, Historiker und Richter von diesen angeblichen Zeugen 

des Holocaust beschwindeln lassen. 

Simone Veil, vormalige französische Ministerin und Präsidentin des 

Europaparlaments, bietet sich oft selber als lebende Zeugin an und als le-

bender Beweis für die Vernichtung der Juden in Auschwitz. Tatsächlich 

aber ist sie nur der lebende Beweis dafür, dass die Deutschen die Juden in 

Auschwitz nicht vernichteten. Simone Veil, ihre Mutter und ihre Schwes-

tern blieben alle zusammen: in Drancy (einem französischen Durchgangs-
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lager), in Auschwitz, in Bobrek (einem Außenlager von Auschwitz) und in 

Bergen-Belsen. Im letzten Lager infizierten sie sich mit Fleckfieber, was 

damals üblicherweise als eine tödliche Krankheit galt. Veils Mutter starb 

dort. So wie ihre zwei Töchter, so hatte auch sie Auschwitz überlebt. Eine 

weitere Tochter überlebte im Lager Ravensbrück. 

Ich persönlich erkenne niemanden als “Augenzeugen” an, bis er oder 

sie erfolgreich den Test besteht, sich einem Kreuzverhör über die physi-

schen Aspekte der von ihm bzw. ihr berichteten Tatsachen zu unterziehen. 

Bitte lesen Sie sorgfältig, was ich hier sage: In keinem Prozess wurde 

ein angeblicher Zeuge der “Vergasungen” je über die physischen Aspekte 

der Vergasung ins Kreuzverhör genommen, von der er behauptet, sie gese-

hen oder daran teilgenommen zu haben. Sogar im Verfahren gegen Tesch 

und Weinbacher, die beide zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden, 

weil sie Zyklon B entweder hergestellt oder verkauft hatte, wurde der Be-

lastungszeuge Charles Sigismund Bendel, aufgrund dessen Zeugnis die 

beiden im Wesentlichen verurteilt wurden, keinem solchen Kreuzverhör 

unterworfen (siehe William Lindsey, “Zyklon B. Auschwitz and the Trial 

of Dr. Bruno Tesch”, The Journal of Historical Review, Herbst 1983, S. 

10-23). Aus prinzipiellen Gründen und als eine Verteidigungstaktik haben 

die Anwälte der Angeklagten das Tabu der “Gaskammern” gemieden, in-

dem sie sich darauf beschränkten zu argumentieren, dass es die Gaskam-

mern zwar gegeben habe, dass ihre Mandanten aber niemanden vergast 

hätten. 

1.2. Nach Ernst Zündel 

Mit der Ankunft Ernst Zündels wurde dieser Schleier der Schwindeleien 

auseinander gerissen. Zündel wagte es, sich nicht einschüchtern zu lassen. 

Er zeigte tatsächlich, dass der Kaiser keine Kleider hat. Er verblüffte die 

Halunken mit seinem schnörkellosen Ansatz. Daher erlitten die Experten 

und Zeugen der Anklage eine schwere Niederlage bei diesem Prozess. Und 

mit seiner Gegenoffensive erteilte Ernst Zündel den Historikern und Rich-

tern eine prächtige Lektion. Er zeigte ihnen, was diese schon längst hätte 

tun sollen. In gewissem Sinne hätten sie am Anfang beginnen sollen, was 

manchmal sehr schwierig ist, wie wir alle wissen. In dem Versuch, zuerst 

und zuvorderst festzustellen, was sich physisch zugetragen hatte, schickte 

Ernst Zündel auf eigene Kosten einen U.S.-Fachmann für Hinrichtungs-

Gaskammern zusammen mit seinem Team nach Polen. Dieser Fachmann, 

Fred Leuchter, nahm Proben vom Boden, den Wänden und den Böden der 

angeblichen Gaskammern und ließ sie dann von einem U.S.-Labor analy-

sieren. 
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Ich habe anderswo beschrieben, wie die Experten und Zeugen der An-

klage während der Toronto-Prozesse anno 1985 und 1988 in die Flucht ge-

schlagen wurden (siehe Robert Faurisson, “The Zündel Trials (1985 und 

1988)”, The Journal of Historical Review, Winter 1988-89, S. 417-431). 

Ich werde hier das Thema nicht wieder aufgreifen. Ich möchte nur klarstel-

len, dass dies nicht lediglich meine subjektive Ansicht ist. Der Beweis da-

für, dass ich die Wahrheit sage, liegt darin, dass Raul Hilberg, der “Papst” 

der Holocaust-Legende und der beste Fachmann des Exterminationismus, 

sich beim 1988er Prozess weigerte, erneut auszusagen, da er immer noch 

schmerzliche Erinnerungen an seine Niederlage von 1985 hatte, die ihm 

durch Zündels Strafverteidiger, Douglas Christie, zugefügt wurde. In die-

sem Sinne äußerte er sich in einem Brief an den Staatsanwalt John Pearson, 

ein Brief, der hätte vertraulich bleiben sollen, der der Verteidigung jedoch 

bekannt wurde und von ihr veröffentlicht wurde. Ebenso wenig traten Dr. 

Rudolf Vrba und andere Starzeugen des 1985er Prozesses beim 1988er 

Verfahren erneut auf. Als Staatsanwalt Pearson vom Richter Ron Thomas 

gefragt wurde, ob irgendwelche “Überlebende” aussagen würden, musste 

er jämmerlich antworten (ich war anwesend), dass dies dieses Mal nicht 

der Fall sein würde. 

Aus Mitleid mit ihnen werde ich mich hier nicht (wie ich es bereits im 

oben erwähnen Artikel getan habe) auf die 1988 gemachten Äußerungen 

beziehen, die der Repräsentant des Roten Kreuzes Charles Biedermann 

gemacht hat, einem anscheinend ehrlichen und intelligentem Mann, der 

dennoch häufig ausweichende und irreführende Antworten gab, und auch 

nicht auf die ebenso damals gemachten Äußerungen von Professor Chris-

topher Browning, der ein beunruhigendes Bild dessen abgab, wie ein U.S.-

amerikanischer Universitätsprofessor aussehen kann: ein Ignorant von 

grenzenlose Naivität, ein geldverliebter, skrupelloser Mann. Bei ihm han-

delte es sich um einen Universitätsprofessor, der $150 die Stunde vom ka-

nadischen Steuerzahler dafür kassiert, dass er nach Toronto kam, um einen 

Mann – Ernst Zündel – aufgrund einer Meinung zu vernichten und dazu 

beizutragen, dass man ihn ins Gefängnis warf; das Verbrechen dieses 

Mannes war, dass er in Kanada ein 14-Jahre altes Essay veröffentlicht hat-

te, welches zuvor unbehindert in Großbritannien und in Brownings eige-

nem Land verbreitet worden war. 

Für mich war eines der Hauptergebnisse des ersten Leuchter-Gutach-

tens lediglich, dass es eine einfache Tatsache unübersehbar deutlich mach-

te: dass bisher noch kein forensisches Gutachten über die für den “Holo-

caust” benutzte “Tatwaffe” angefertigt worden war. Seit sein Gutachten im 

April 1988 veröffentlicht worden war, hat Leuchter keine einzige Person 

ausfindig machen können – einschließlich jener, die angesichts seines Be-
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fundes ihre Verärgerung kundgetan haben –, die sein Gutachten durch ir-

gendein anderes zuvor angefertigtes Gutachten widerlegen können. Jene, 

die bestimmte Teile des Leuchter-Gutachtens kritisieren, lade ich dazu ein, 

ihre eigenen Untersuchungen anzustellen und ihre eigenen Laborergebnisse 

anzufordern. 

Es gibt immer noch die eine Lösung, die Fred Leuchter selber in seinem 

Vortrag in Los Angeles im Februar 1989 während der neunten Internatio-

nalen Konferenz des Institute for Historical Review umrissen hat: die Auf-

stellung eines internationalen Komitees von Fachleuten bezüglich des 

Problems der Gaskammern. Schon im Jahre 1982 vertraute mir der franzö-

sische Historiker Henri Amouroux an, mit dem ich meine Forschungen 

diskutiert hatte, dass er eine solche Lösung erhoffe. Mit vielen Worten teil-

te er mir mit, dass er sich eine “internationale” Kommission wünsche, “be-

stimmt keine nationale” Kommission, da die Franzosen unfähig zu sein 

scheinen, der Frage der Gaskammern gegenüber aufgeschlossen zu sein. 

Die polnischen Behörden werden jeder derartigen Untersuchungen mit 

all ihrer Macht entgegentreten – es sei denn, sie entwickeln plötzlich einen 

Appetit für Glasnost –, so wie sie auch jeden normalen Zugriff auf die Ar-

chive des Staatlichen Museum von Auschwitz ablehnen, insbesondere auf 

die von den Deutschen zurückgelassenen Sterbebücher, die uns eine Vor-

stellung von der tatsächlichen Anzahl derer geben würden, die in Ausch-

witz umkamen sowie über ihre Todesursache. 1987 teilte Tadeusz Iwaszko, 

der Direktor des Archives im Auschwitz Museum, dem französischen 

Journalisten Michel Folco mit (in der Gegenwart des Apothekers Jean-

Claude Pressac, einem von Serge Klarsfelds Freunden), dass, “falls wir 

Ausgrabungen durchführten, die keinerlei Beweise für die Existenz der 

Gaskammern zutage förderten, die Juden uns Polen vorwerfen würden, wir 

hätten die Beweise unterdrückt.” 

(Anmerkung: Am 8. August 1989 schrieb Ernst Zündel dem sowjeti-

schen Führer Michail Gorbatschow einen Brief, worin er ihn darüber in-

formierte, dass er aufgrund des Kreuzverhörs des Rot-Kreuz-Delegierten 

Charles Biedermann die Erbeutung der Auschwitzer Sterbebücher durch 

die Sowjetunion bestätigt bekommen habe. Er erbat Zugriff auf die Sterbe-

bücher und schlug vor, dass es eine Geste des guten Willens sei, die Ster-

bebücher freizugegeben. Durch einen glücklichen Zufall gab die Sowjet-

union die Sterbebücher anderthalb Monate später tatsächlich frei.) 

1.3. Das Zweite Leuchter-Gutachten 

Es ist wahrscheinlich, dass das erste Leuchter-Gutachten für eine lange 

Zeit das letzte Wort über die Gaskammern von Auschwitz, Birkenau und 
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Majdanek bleiben wird. Als Pioniertat öffnete es ein besonders fruchtbares 

Forschungsfeld, in das andere folgen und das sie erweitern können. 

Das zweite Leuchter-Gutachten von 1989 ist ebenso eine Pioniertat, 

dieses Mal über die Frage der angeblichen Gaskammern von Dachau, 

Mauthausen und Hartheim. 

Ich habe Leuchter und sein Team nicht nach Auschwitz, Birkenau, und 

Majdanek begleitet, aber seit 1977 war ich der Auffassung, dass die U.S.-

amerikanischen Gaskammern, in denen Blausäure eingesetzt wird, studiert 

werden müssen, um die Absurdität der angeblichen deutschen Gaskam-

mern zu erkennen, die angeblich Zyklon B verwendeten, ein Insektizid auf 

der Basis von Blausäure. Ich hoffte, ohne es wirklich zu glauben, dass ei-

nes Tages ein Fachmann für die U.S.-amerikanischen Gaskammern Ausch-

witz besuchen und die Art von physikalischen und chemischen Untersu-

chungen durchführen würde, die bei jeder aufrichtigen gerichtlichen oder 

geschichtlichen Untersuchung hätten durchgeführt werden sollen. 

Zur Zeit der ersten internationalen Konferenz des Institute for Historical 

Review anno 1979 erwähnte ich diese Idee einigen Personen gegenüber, 

insbesondere Ernst Zündel. In den darauf folgenden Jahren gab ich alle 

Hoffnung auf. Ich muss sagen, dass ich sogar unter einigen Revisionisten 

nicht viel Interesse für meine Idee fand. Vielleicht erschien ich zu gewagt 

oder zu unrealistisch. Aber Ernst Zündel gab weder die Idee noch die 

Hoffnung auf einen Erfolg auf. Im Vorwort zum ersten Leuchter-Gut-

achten beschrieb ich, wie ich dank Ernst Zündel und dank der kanadischen 

Anwältin Barbara Kulaszka Fred Leuchter in Boston treffen konnte und 

wie die Expedition nach Polen organisiert wurde. 

Für die Expedition nach West-Deutschland und Österreich war ich Teil 

von Leuchters Team. In dem Gutachten weiter unten gibt Fred Leuchter 

uns alle wichtigen Information über die Mitglieder dieses Teams und über 

die Natur und das Ergebnis seiner Mission. 

1.3.1. Dachau 
Von 1945 bis 1960 teilten uns die alliierte Propaganda und die alliierten 

Strafgerichte mit, dass Gaskammern in den Lagern Dachau, Mauthausen 

und Hartheim eingesetzt worden seien. Anscheinend gab es keinen Mangel 

an Beweisen, Zeugen und Geständnissen für diese Tatsache. 

Insbesondere die Dachauer “Gaskammer” und ihre Opfer wurden her-

vorgehoben. Die US.-Propaganda war dermaßen fulminant, dass die “Ver-

gasungen” von Dachau in den USA als genauso nachgewiesen galten wie 

die Existenz der Pyramiden in Ägypten. 

Einer der entscheidenden Tage des Nürnberger Schauprozesses war je-

ner, an dem die Anklage einen Film über die deutschen Konzentrationsla-
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ger vorführte. Der ultimative Schrecken kam mit einem Blick in die “Gas-

kammer” von Dachau. Der Sprecher erklärte die Funktionsweise dieser 

Maschinerie, die angeblich “womöglich hundert Männer auf einmal” ver-

gaste. Wir können nicht genug hervorheben, wie sehr dieser Film über die 

“Nazi-Konzentrationslager” – 1.800 ausgesuchte Meter von den 24.000 

Metern, die gedreht worden waren – die gängige Vorstellungswelt in den 

Bann zog und beeinflusste, einschließlich die der deutschen Angeklagten. 

Es ist wahrscheinlich, dass die zwei Ereignisse, die die öffentliche Mei-

nung am meisten gegen das besiegte Deutschland aufwiegelten, erstens die 

Vorführung dieses Filmes war und zweitens das im Prinzip öffentliche Ge-

ständnis von Rudolf Höß, dem “Kommandanten von Auschwitz”, vor die-

sem Tribunal. Heute wissen wir, dass ihm dieses Geständnis “diktiert” 

worden war. Seine Substanz stammte aus der krankhaften Fantasie eines 

britischen Juden, der einer jener Männer war, die Höß nach seiner Verhaf-

tung gefoltert haben (siehe R. Faurisson, “How the British Obtained the 

Confessions of Rudolf Höss”, The Journal of Historical Review, Winter, 

1986-1987, S. 389-403; dt.: “Wie die Briten zu dem Geständnis von Ru-

dolf Höß, Kommandant von Auschwitz, gekommen sind”, Deutschland in 

Geschichte und Gegenwart, März 1987, S. 12-17). 

Aber die Geschichte der Dachauer “Vergasungen” bestand aus heißer 

Luft. Wir mussten bis 1960 warten, als die Lügner dies zugaben. 

Am 19. August 1960 gab der allseits bekannte Martin Broszat in der 

Wochenzeitung Die Zeit zu, dass es in Dachau niemals zu Menschenverga-

sungen gekommen war. Zwei Jahre zuvor hatte derselbe Historiker zu sei-

ner immerwährenden Schande die “Geständnisse” von Rudolf Höß veröf-

fentlicht, die angeblich im Gefängnis verfasst wurden, nachdem Höß von 

den Briten an die polnischen Kommunisten übergeben worden war. Er tat 

dies auf eine Weise, die den Eindruck vermittelte, dass diese Geständnisse 

echt und vertrauenswürdig seien, obgleich sie im Kern die gleichen Ge-

ständnisse waren, welche die Briten erhalten hatten, und nicht mehr waren 

als eine umgestellte und erweiterte Fassung der britischen Erfindungen mit 

ein wenig hinzugefügtem polnischem Aroma! (1972 stieg Martin Broszat 

zum Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte auf.) 

Heute kann jeder Besucher der “Gaskammer” in Dachau auf einem ent-

fernbaren Schild folgende Aussage in fünf Sprachen lesen:239 

“GASKAMMER – getarnt als “Brausebad” – war nicht in Betrieb” 

Da das Schild beweglich ist, können Filmemacher, die aus dem Bösen 

eine Sensation machen wollen, wie auch andere professionelle Lügner das 

Schild außer Sichtweite tragen, den Raum aus allen Winkeln fotografieren 

                                                      
239 Anm. des Herausg.: Dieses Schild wurde in den frühen 2000ern entfernt. 
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bzw. filmen und darauf beharren zu behaupten, dass dies eine Gaskammer 

war, in der tatsächlich Häftlinge vergast wurden. 

Ich bin verblüfft über den Zynismus der Amtsträger der Gedenkstätte 

Dachau und über die Naivität ihrer Besucher. Die Worte des oben erwähn-

ten Schildes haben nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Schon 1980, so den-

ke ich, habe ich diesen Punkt in meinem Buch Mémoire en défense contre 

ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire (La Vielle Taupe, Paris 1980, S. 

197-222) illustriert. Dort gab ich wieder, wie ich Barbara Distel, die Direk-

torin der Gedenkstätte, und den später verstorbenen Dr. Guerisse, Präsident 

des in Brüssel ansässigen Internationalen Dachau-Komitees, völlig bla-

mierte, indem ich sie fragte, warum sie diesen Raum eine “Gaskammer” 

nennen. Wenn diese zwei Personen gefragt werden, wie es dazu kam, dass 

die Deutschen nicht die Zeit fanden, diese kleine “Gaskammer” fertigzu-

stellen, deren Bau bereits 1942 begonnen habe, so sagen sie, dass die bei 

ihrem Bau eingesetzten Häftlinge den Bau entweder sabotiert hätten oder 

sich geweigert hätte, daran zu arbeiten. 

Aber wie hätten die Häftlinge, die unmöglich etwas erkennen konnten, 

das es nie zuvor irgendwo auf der Welt gegeben hatte (eine Gaskammer für 

100 Personen zugleich) gleich von Anfang ihrer Arbeit an wissen können, 

dass sie bei Abschluss ihrer Arbeit eine Menschengaskammer gebaut ha-

ben würden? Handelt es sich hierbei um ein weiteres Wunder basierend auf 

Wahrsagerei oder Telepathie? Gaben die aufeinander folgenden Häftlings-

arbeitskommandos diese Parole drei Jahre lang weiter? Hätten die Deut-

schen den Häftlingen eine ultra-geheime Mission anvertraut, nämlich den 

Bau einer Tötungsgaskammer für Dachauer Häftlinge, ohne sich darum 

Sorgen zu machen, dass die Häftlinge die Arbeit auch ausführten? 

Woher wissen Barbara Distel und Dr. Guerisse überhaupt, dass der 

Raum eine unvollendete Gaskammer war? Können sie uns erläutern, was 

an diesen “unvollständigen” kleinen Gaskammern vervollständigt werden 

muss, um sie zu vollenden? Woher erhielten sie ihre technischen Informa-

tionen? Haben sie Gebäudepläne für “Gaskammern” in ihren Archiven? 

Haben sie schon jemals “vollendete” Gaskammern gesehen? Wo und 

wann? 

Zur Zeit unseres Besuches in Dachau am 9. April 1989 wurden Fred 

Leuchter, ein Angestellter des Institut for Historical Review und ich vom 

Kameramann Eugen Ernst gefilmt, erst in der “Gaskammer”, und dann, 

nachdem wir diese verlassen hatten, draußen auf dem Vorhof. Auf diesem 

Vorhof entschieden wir uns, unsere Eindrücke von diesem Besuch aufzu-

nehmen. Die Besucher, die den Raum gerade besichtigt hatten, sahen uns, 

und einige kamen herbei und hörten zu. Fred Leuchter gelang es, seinen 

Bericht in Ruhe zu machen, mit Ausnahme eines nicht allzu ernsten Zwi-
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schenfalles, provoziert von einem Touristen, der mich auf aggressive Wei-

se fragte, ob ich die Wirklichkeit der “Gaskammer” bezweifle. 

Als es für uns andere an der Zeit war, unsere Kommentare und Be-

obachtungen zu unserem Besuch in die Kamera zu sprechen, fingen die 

Besucher an, sich um uns zu versammeln. Einige von ihnen zeigten eine 

gewisse Nervosität. Wir hätten unseren Bericht unterbrechen und anderswo 

im Lager fortsetzen können, aber ich entschied, dass wir bleiben sollten, 

wo wir waren, und versuchen sollten, die Lage auszunutzen. Immerhin hat-

ten wir die bestmöglichen Zuhörer vor uns: alle hatten sie gerade “eine 

Gaskammer gesehen”, und später würden sie womöglich ihren Freunden 

berichten: “Niemand kann die Existenz der Gaskammern leugnen; ich 

selbst habe eine in Dachau gesehen.” Ich begann daher eine improvisierte 

Debatte mit den Besuchern. Ich hob deutlich hervor, dass sie nicht etwa ei-

ne Gaskammer besichtigt hätten, sondern einen Raum, dem Frau Distel, 

Direktorin der Gedenkstätte, diese Bezeichnung gegeben habe. Indem sie 

dies tat, hat sie eine ernsthafte Behauptung aufgestellt, für die sie keinerlei 

Beweis vorbringt (die wenigen im Nebenraum der angeblichen Gaskammer 

aufgehängten Fotos und Dokumente beweisen rein gar nichts). Aber wer 

wagt es, sie um irgendwelche Beweise zu bitten? Anscheinend niemand. 

Ich warnte die Touristen, nicht der Versuchung zu erliegen, ihrer Familie 

zu berichten, sie hätten in Dachau eine Gaskammer gesehen. In Wirklich-

keit hätten sie nichts dergleichen gesehen. In der Mitte meiner Darlegung 

ließ ich sie wissen, dass es nach Ansicht von uns Revisionisten weder ir-

gendwo [im Machtbereich des Dritten Reiches] je Menschengaskammern 

gegeben hat, Auschwitz eingeschlossen, noch irgendeine deutsche Politik 

zur Ausrottung der Juden. 

Die ganze Sache fing an, wie eine Art “Happening” im Stile der späten 

1960er Jahre auszusehen. Einige Besucher reagiert verärgert, andere 

stimmten uns zu. Alle schienen entweder erzürnt oder aber interessiert zu 

sein. Ein junger Deutscher meinte, ich gehörte für derartige Aussagen ins 

Gefängnis geworfen. Die feindlichsten unter ihnen zogen sich auf das übli-

che Ausweichmanöver zurück: “Gaskammern hin und her, das macht doch 

keinen Unterschied.” Dies ist ein Argument, das mir als Franzose beson-

ders gefiel, da Jean-Marie Le Pen in Frankreich aufgrund der Strafanzeige 

einer jüdischen Gruppe vor Gericht harsch verurteilt wurde, weil er genau 

das gleiche gesagt hatte. 

Die magische “Gaskammer” ist der zentrale Stützpfeiler der neuen Ho-

locaust-Religion. Nicht wir Revisionisten, sondern die Anhänger dieser 

neuen Religion machen viel Aufhebens um die “Gaskammern.” Konse-

quenterweise müssen wir sie um Erklärungen bitten für ihre Anhänglich-

keit an diesen Mythos. Natürlich müssen sie sich an die Gaskammern 



152 F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 

 

klammern, denn ohne eine besondere und systematische Vernichtungsme-

thode wird es unmöglich, die Existenz eines spezifischen und systemati-

schen Programms zur Vernichtung der Juden zu beweisen. Ohne die “Gas-

kammer” gibt es keinen “Völkermord”. 

Dem Kameramann Eugen Ernst gelang es, einen guten Teil dieses 

“Happenings” aufzunehmen, das es mir ermöglichte, meine erste öffentli-

che Präsentation in Deutschland zu machen über das Tabu der “Gaskam-

mern” und der Behauptung vom “Völkermord”, gleich gegenüber der ge-

fälschten Gaskammer von Dachau, einem der wichtigsten Kultstätten des 

Holocaust-Kults. 

1.3.2. Mauthausen 
Die winzige Gaskammer im Lager Mauthausen ist nie von allzu vielen Ho-

locaust-Gläubigen verteidigt worden. Sie ist nicht zu verteidigen. Während 

eines halben Jahrhunderts haben nur zwei Personen versucht, uns diese 

glaubhaft zu machen: Hans Marsalek aus Österreich und Pierre-Serge 

Choumoff aus Frankreich. In ihren diversen Veröffentlichungen sehen sie 

wohlweislich davon ab, vom Inneren dieses Raums ein aussagekräftiges 

Foto zu zeigen. Der Grund dafür ist einfach: der Raum sieht aus wie ein 

simpler Duschraum, und man erkennt nichts, das einen dazu verleiten 

könnte zu denken, dies sei eine Menschengaskammer mit all der Ausrüs-

tung, die in einem solchen Fall unerlässlich wäre. Marsalek und Choumoff 

zeigen üblicherweise keinerlei Fotos; sehr selten zeigen sie ein Außenfoto 

von einer der zwei Türen (zwei Türen zu einer Gaskammer, eine Tatsache, 

die das Problem des luftdichten Abschlusses der Kammer verdoppelt hät-

te); oder manchmal erlauben sie es ihren Lesern, einen kleinen Teil des In-

neren vage zu erkennen. 

Während meines ersten Besuchs in Mauthausen anno 1978 fragte ich 

zwei Museumsangestellte, insbesondere den Direktor, einem früheren spa-

nischen Häftling, warum sich unter all den im Lagern für die Touristen 

zum Kauf angebotenen Ansichtskarten keine befindet mit einem Foto der 

sogenannten Gaskammer. Die Antwort war: “Das wäre zu grausam.” Das 

ist eine ziemlich überraschende Antwort, wenn man bedenkt, dass alle 

Konzentrationslagermuseen, einschließlich dem in Mauthausen, eine Ähn-

lichkeit haben mit den “Gruselkabinetten”, die man auf Jahrmärkten findet, 

und wenn man sich vergegenwärtigt, dass eine Art von “Sexshop-Antina-

zismus” eine der blühendsten Handelswaren des “Shoa-Business” ist. 

Während des gleichen Besuches hatte ich auch wissen wollen, warum 

weder in der Gaskammer selbst noch sonst wo im Museum irgendein Do-

kument oder Gutachten ausgestellt ist, welches bestätigt, dass dieser wie 

eine Dusche aussehende Raum tatsächlich eine Tötungsgaskammer war. 
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Der Lagerdirektor hatte die Frechheit mir zu antworten, dass der Text eines 

solchen Gutachtens sehr wohl in der “Gaskammer” ausgestellt sei. Das war 

nicht wahr. Nachdem er sich gezwungen sah, dies zuzugeben, sprach er 

dann von einem Gutachten, das sich in Linz befände, machte dazu jedoch 

keine weiteren Angaben. Wenn es ein solches Gutachten gäbe, dann wäre 

ganz klar, dass sein Text in allen Schriften über Mauthausen abgedruckt 

worden wäre und auch in sämtlichen Bibliographien des “Holocaust”. 

Anlässlich unserer Inaugenscheinnahme vom 10. April 1989 sollte sich 

ein Zwischenfall mit der Lagerverwaltung ergeben. Wir hatten uns schon 

frühmorgens an Ort und Stelle begeben, um F. Leuchter zu ermöglichen, 

seine Probenentnahmen ohne ein allzu großes Risiko durchzuführen. Kaum 

hatte er diese Arbeit beendet (die einen fürchterlichen Lärm machte), als 

auch schon einige Besuchergruppen durch die Gaskammer gingen. Es han-

delte sich vor allem um Kinder aus Schulen, die diese systematisch zu 

Scham und Hass indoktriniert über das, was die Deutschen und Österrei-

cher der vorausgegangenen Generation während des Krieges angeblich ge-

tan haben (Osterreich ist die Wahlheimat von Simon Wiesenthal). Die Mu-

seumsführer, d.h. Museumsangestellte oder die Lehrer, sprachen ausgiebig 

über die “Gaskammer” und ihre Arbeitsweise, wobei sie die üblichen ste-

reotypen Erklärungen abgaben, die man in der populären “Holocaust-Lite-

ratur” finden kann und die einander in vielen Punkten widersprechen. 

Ohne uns vorher abgesprochen zu haben, begannen Mark Weber und 

ich, einen der Museumsführer, der uns am kompetentesten erschien, vor 

dem wachsamen Kameraauge von Eugen Ernst zu befragen. Unser zu-

nächst noch sehr selbstsicher auftretendes Opfer musste unter dem Druck 

der Fragen schließlich einräumen, dass niemand allzu viel darüber wisse, 

wie diese “Gaskammer” funktioniert habe. Es zeigte sich dann, dass die 

Lüge im Laufe der Jahre äußerst unterschiedliche Formen angenommen 

hatte. Nacheinander hatte man den Besuchern drei sich widersprechende 

Fassungen von dem Vergasungsverfahren aufgedrängt: 

1. Fassung: Das Gas kam von der Decke aus den Duschdüsen (die noch 

vorhanden sind). Diese Fassung, so sagte uns der Führer, wurde aufgege-

ben, als man bemerkte, dass es angesichts der geringen Raumhöhe ausge-

reicht hätte, wenn die Opfer die Brausen mit ihren Händen verdeckt und 

damit das Ausströmen des Gases verhindert hätten. 

2. Fassung: Das Gas kam von der Decke durch einen im westlichen 

Teil des Raumes gelegenen Kamin (noch vorhanden) und zog beim Lüften 

dort auch wieder ab. Der Leiter konnte uns nicht sagen, warum diese Fas-

sung ebenfalls aufgegeben worden ist. 

3. Fassung: Das Gas kam aus einem dünnen, mit Löchern versehenen 

Rohr an der östlichen Wand, etwa 80 cm über dem Boden, also diametral 
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gegenüber der Öffnung der 2. Fassung. Weder von diesem Rohr noch von 

dem Loch, durch welches es aus einem anliegenden Raum gekommen wä-

re, gibt es heute eine Spur. Der anliegende Raum, in dem das Gas erzeugt 

worden sein soll, ist völlig leer und enthält nichts, was auch nur im Ge-

ringsten auf seine Bestimmung hinweist. 

Dies alles war schon sehr merkwürdig, doch am merkwürdigsten war 

womöglich, dass die ganze, auf einer Metalltafel in der Gaskammer wie-

dergegebene Erklärung jene der 2. Fassung war. Ich erwähnte diesen dem 

Führer gegenüber, der uns dann erklärte, dass dies ein Fehler sei und dass 

das beschriebene Verfahren nicht mehr das richtige sei. 

Ich gab dann zu bedenken, dass die 3. Fassung, die zurzeit als das rich-

tige gilt, das Problem aufweise, physikalische äußerst unwahrscheinlich zu 

sein. Das in 80 cm Höhe angebrachte perforierte Rohr wäre selbst dann, 

wenn es teilweise in die Wand eingelassen war, um dem Druck der Men-

schen in der Kammer zu widerstehen, durch eben diese Körper der in der 

“Gaskammer” eng zusammengepferchten Opfer verstopft worden. Wie hät-

te sich das Gas in der “Gaskammer” normal ausbreiten können, um alle 

Opfer im gesamten Raum zu töten? Darauf entgegnete der Führer schließ-

lich, er sei kein Wissenschaftler und seine Erläuterung wäre die, die man 

im Buch... von Hans Marsalek finde. 

Einige Minuten, nachdem der Museumsführer weggegangen war, tauch-

ten zwei Polizeibeamte auf und befahlen uns, sofort mit dem Filmen auf-

zuhören. In Mauthausen, so sagten sie, könne man alles fotografieren, au-

ßer ... die “Gaskammer” und den Kremierungsofen. Allerdings wies kei-

nerlei Hinweisschild die Besucher darauf hin. Jedenfalls haben Tausende 

von Besuchern diese beiden Orte fotografiert, ohne dafür von der Lager-

verwaltung verwarnt worden zu sein. 

In Mauthausen hatte ich das Gefühl, als lebten die Lagerangestellten in 

einem Geisteszustand der ständigen Belagerung. Sie schienen von dem 

Fortschritt des Revisionismus in Österreich und von der revisionistischen 

Arbeit von Leuten wie Emil Lachout, Gerd Honsik und Walter Ochensber-

ger verschreckt zu sein. (Ich möchte hier nebenbei das Andenken an einen 

anderen Österreicher ehren, nämlich Franz Scheid. In den 1960er Jahren 

hat er auf eigene Rechnung eine ganze Serie von Studien unter dem Ge-

samttitel Geschichte der Verfemung Deutschlands veröffentlichte.240 Sie ist 

sogar unter Revisionisten wenig bekannt.) 

1.3.3. Schloss Hartheim 
Das Schloss Hartheim zeigt sich schon von weitem inmitten einer Ebene. 

Es ist wirklich unmöglich, diesen Ort, der als Tatort für ein geheimes Ver-
                                                      
240 Anm. des Herausg.: www.vho.org/D/gdvd 
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brechen gedient haben soll, zu verbergen. Dieses Schloss war vor dem 

Kriege und auch während des Krieges eine Art Krankenanstalt. Dies ist 

auch heute noch so. Das Schloss Hartheim enthält einen kleinen und harm-

los aussehenden Raum, bei dessen Anblick man sich wirklich fragt, warum 

die Anbeter der Großen Lüge beschlossen, ihn als “Tötungsgaskammer” zu 

bezeichnen. Dabei handelt es sich um eine der unverschämtesten und zu-

gleich rätselhaftesten Erfindungen der “Holocaust”-Religion. Ich erkenne 

in ihm heute überhaupt nur einen Nutzen: jenen, die sich über den religiö-

sen Aberglauben der Vergangenheit lustig machen, als wäre unsere heutige 

Zeit aufgeklärter und intelligenter als die vergangenen Jahrhunderte, würde 

ich gerne Folgendes sagen: 

Besuchen Sie die “Gaskammer” von Schloss Hartheim und kommen Sie 

dann und sagen mir, ob Sie sich nicht gedemütigt fühlen, dass Sie von Leu-

ten, die zu behaupten wagen, dies sei einst eine Gaskammer gewesen, wie 

Trottel behandelt werden. 

Ich kenne keine Veröffentlichung, die ein Foto von dieser winzigen 

“Gaskammer” enthält. Sie wurde als solche in der englischen Fassung jener 

Beichte bezeichnet, von der Hans Marsalek behauptet, er habe sie Franz 

Ziereis abgenommen, dem Kommandanten von Mauthausen. Darin wird 

die Kammer wie folgt beschrieben: 

“große Vergasungsanlage, in der nach Schätzungen von Ziereis zwi-

schen 1 und 1,5 Millionen Menschen umgebracht wurden.” 

1.4. Die revisionistische Intifada 

Die derzeitige Verwirrung der Verteidiger des “Holocaust” hat seltsame 

Auswirkungen. Bis Ende der 70er Jahre glaubten diese, in Auschwitz, Bir-

kenau und anderen in Polen gelegenen Lagern “sichere Beweise” für die 

Existenz der “Gaskammern” und damit für den “Völkermord” an den Ju-

den zu haben. Bis zu dieser Zeit gingen sie so weit zu sagen, dass es Über-

treibungen gegeben habe und dass die außerhalb Polens gelegenen Lager 

gewiss oder wahrscheinlich keine Gaskammern besessen haben. Aufgrund 

des von revisionistischen Schriften ausgeübten Druckes erschienen die 

Gaskammern in Polen, insbesondere die von Auschwitz und Birkenau, seit 

Beginn der 1980er Jahre immer unglaubhafter. Dies rief sodann eine 

Angstreaktion hervor. In einer Bewegung, die mit religiösem oder politi-

schem Fundamentalismus vergleichbar ist, riefen die Exterminationisten 

zur Rückkehr zum ursprünglichen Glauben und zur Doktrin auf. Sie setzten 

die zuvor aufgegebenen Gaskammern wieder ein. Sie machten sich daran 

zu versichern, es habe in Mauthausen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Neu-

engamme, Struthof-Natzweiler und vielleicht sogar in Dachau tatsächlich 
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“Gaskammern” gegeben. Ich verweise diesbezüglich auf das Buch von 

Adalbert Rückerl, Herbert Langbein, Eugen Kogon und 21 anderer Auto-

ren: NS-Massentötungen durch Giftgas, Frankfurt am Main: Fischer Ver-

lag, 1983. 

Bezüglich Mauthausen gingen einige Leute wie etwa Claude Lanzmann 

und Yehuda Bauer so weit, die Geschichte zu widerrufen. 1982 hatte letz-

terer klar geschrieben: “in Mauthausen haben keinerlei Vergasung stattge-

funden”, und Claude Lanzmann war genau so deutlich. Anlässlich einer 

bitteren Debatte des französischen Radiosenders Europe 1 über die Affäre 

um Henri Roques anno 1986 korrigierte er das französische Kabinettsmit-

glied Michel Noir, der die Mauthausener “Gaskammer” erwähnt hatte. Er 

widersprach dem Minister entschieden in diesem Punkt: in diesem Lager 

habe es niemals eine Gaskammer gegeben. Das alles hinderte aber diese 

beiden Burschen nicht daran, später zu behaupten, es habe in Mauthausen 

doch eine “Gaskammer” gegeben (für Bauer Widerruf siehe die Seiten 33-

34 des 1989 vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 

veröffentlichten absurden Buches mit dem Titel Das Lachout-“Doku-

ment”: Anatomie einer Fälschung. Bezüglich Lanzmanns Widerruf lese 

man den in Le Mond Juif vom Juli-September 1986 auf S. 97 veröffentlich-

ten Brief). All diese Widerrufe, plötzlichen Richtungsänderungen und sich 

ständig ändernden Erklärungen laufen auf einen weiteren Beweis dafür 

hinaus, dass die “Gaskammern” und der “Völkermord” nichts weiter als 

ein Mythos sind. Ein Mythos verändert sich unaufhörlich je nach der vor-

herrschenden Meinung und den Notwendigkeiten des Augenblicks. 

Die Exterminationisten von heute haben nur noch zwei Fluchtburgen, 

zwei Punkte, an denen sie hoffen, ihren Glauben verankern zu können: die 

“Gaswagen” und “Treblinka”. 

Bezüglich des ersten Punktes teile ich ihnen mit, dass der Franzose 

Pierre Marais in Kürze eine Studie veröffentlichen wird, die den Titel trägt: 

Le Probleme des camions à gaz (Das Problem der Gaswagen).241 Und zum 

zweiten Punkte erkläre ich ihnen, dass sie “Treblinka” genau so verlieren 

werden, wie sie “Auschwitz” verloren haben.242 

Auf absehbare Zukunft werden die “Holocaust”-Förderer ihr Geld und 

ihre Macht behalten sowie ihre Fähigkeit, Filme zu produzieren, Feiern zu 

veranstalten und Museen zu errichten, doch werden diese Filme, Feste und 

Museen immer bedeutungsärmer werden. Sie werden immer neue Wege 

finden, die Revisionisten durch körperliche Angriffe, Pressekampagnen, 

                                                      
241 Anm. des Herausg.: P. Marais, Les camions à gaz en question, Polemiques, Paris 1994; vgl. 

S. Alvarez, P. Marais, The Gas Vans, The Barnes Review, Washington, DC, 2011. 
242 Anm. des Herausg.: C. Mattogno, J. Graf, Treblinka: Vernichtungslager oder Durchgangsla-

ger? 2. Aufl., Castle Hill Publishers, Uckfield 2018. 
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Sondergesetze und sogar durch Mord zu unterdrücken. Sie werden auch 

fünfzig Jahre nach dem Krieg jene weiterhin mit Schauprozessen straf-

rechtlich verfolgen, die sie “Kriegsverbrecher” nennen. Die Revisionisten 

werden ihnen mit historischen und forensischen Studien, mit wissenschaft-

lichen und technischen Werken antworten. Diese Werke und diese Studien 

werden unsere Steine sein in dieser unserer Intifada. 

Die Juden werden die Wahl haben: entweder sie folgen dem Beispiel 

der wenigen unter ihnen, die den Mut und die Ehre gehabt haben, die Gro-

ße Lüge anzuprangern, oder sie können die melodramatischen Aktivitäten 

von Leuten wie Elie Wiesel und Samuel Pisar unterstützen sowie die 

schändlichen Hexenjagden, die von Leuten wie Simon Wiesenthal, Serge 

und Beate Klarsfeld und dem O.S.I. in den USA durchgeführt werden. 

David Irving, der 1988 der revisionistischen Sache helfend zur Seite 

trat, erklärte jüngst: 

“Die jüdische Gemeinde muss ihr Gewissen erforschen. Sie haben et-

was propagiert, was nicht wahr ist.” (The Jewish Chronicle, London, 

23. Juni 1989). 

Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. 

Dr. Robert Faurisson 

Juli 1990 

2. Einleitung 
Im März dieses Jahres (1989) bat mich Ernst Zündel aus Toronto, Kanada, 

drei (3) mutmaßliche Hinrichtungs-Gaskammern und Krematorien in 

Deutschland und in Österreich zu untersuchen. Diese Anlagen, welche die 

Deutschen während des zweiten Weltkrieges betrieben haben sollen, befin-

den sich in Dachau, Deutschland, und in Mauthausen und im Schloss Hart-

heim, beide in der Nähe von Linz, Österreich. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen und forensischen Auswertungen 

sollten zu einem technischen Gutachten und einer forensischen Studie füh-

ren bezüglich der Frage, ob und inwieweit die vorstehend genannten Anla-

gen als Hinrichtungs-Gaskammern betreibbar waren. Obwohl zahlreiche 

anerkannte Historiker heute die Vorstellung zu akzeptieren scheinen, dass 

diese Anlagen niemals als Hinrichtungs-Gaskammern betrieben worden 

sind, wollte Herr Zündel jeden künftigen Zweifel zerstreuen und wissen-

schaftlich zweifelsfrei nachweisen, ob diese Anlagen zur Hinrichtung 

durch Gas benutzt worden sind oder nicht und ob es überhaupt je möglich 

gewesen wäre, sie als solche zu benutzen. Ich habe diese wissenschaftliche 
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Untersuchung und Bewertung aufgrund von Herrn Zündels Anweisungen 

durchgeführt. 

Am Sonntag, dem 9. April 1989, kam ich mit folgender Mannschaft in 

Dachau an: Carolyn Leuchter als Sekretärin und Technikerin; Professor 

Robert Faurisson, Berater; Mark Weber, Historiker und Experte für euro-

päische Zeitgeschichte; Tijudar Rudolf, Dolmetscher; Steven Devine, 

Techniker; Eugen Ernst, Kameramann; Kenneth Ernst, Kameraassistent. 

Am folgenden Tag inspizierten wir Mauthausen und Schloss Hartheim bei 

Linz in Österreich. Dieser Bericht und meine Schlussfolgerungen sind das 

Ergebnis der in Dachau, Mauthausen und Hartheim durchgeführten Unter-

suchungen. 

3. Zweck 
Der Zweck dieses Gutachtens und der ihm vorausgegangenen Untersu-

chungen ist es zu bestimmen, ob die mutmaßlichen Gaskammern an diesen 

drei (3) bezeichneten Orten, eine (1) in Deutschland und zwei (2) in Öster-

reich, nämlich in Dachau, Mauthausen und im Schloss Hartheim, in ir-

gendeiner Weise zum Zwecke der Hinrichtung von Personen oder Perso-

nengruppen durch Gas betrieben werden konnten. In Kenntnis der Tatsa-

che, dass viele anerkannte Historiker heute darüber einig zu sein scheinen, 

dass keine dieser Anlagen jemals als System der Hinrichtung durch Gas 

betrieben wurde, ist sich der Verfasser dennoch auch bewusst, dass sofort 

nach der Besetzung dieser Orte während des Zweiten Weltkrieges durch 

die Amerikaner behauptet worden ist, diese Orte hätten für Massenhinrich-

tungen durch Gas gedient. Diese Behauptung fand damals eine weite Ver-

breitung in der internationalen Presse. Diese Untersuchung wurde durchge-

führt und dieses Gutachten wurde verfasst, um jeden zukünftigen Zweifel 

bzw. jede Frage auszuräumen. 

Das Vorhaben umfasst die Untersuchung und Ortsbesichtigung der ma-

teriellen Einrichtungen, die Ausführungsweise der Anlagen und eine Be-

schreibung der behaupteten, bei den mutmaßlichen Hinrichtungen ange-

wendeten Vergasungsverfahren. Zweck der Studie ist es ebenso zu schät-

zen, wie viele Einheiten (Personen) maximal in diese behaupteten Gas-

kammern gepasst hätten und welche Lüftungszeiten erforderlich gewesen 

wären. Es ist nicht Zweck dieser Studie festzustellen, wie viele Personen 

auf andere Weise als durch Vergasung umkamen bzw. getötet wurden oder 

ob es wirklich einen “Holocaust” gegeben hat. Es ist ferner auch nicht die 

Absicht des Verfassers, den “Holocaust” in historischen Begriffen neu zu 

definieren, sondern lediglich, an Ort und Stelle gewonnene wissenschaftli-

che Beweise und Informationen zu liefern und eine Meinung über alle auf 



F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 159 

wissenschaftlichem, technischem und quantitativem Gebiet verfügbaren 

Daten auszudrücken bezüglich des Zwecks und der Benutzung sowohl der 

angeblichen Hinrichtungskammern als auch der Krematorien, die sich an 

den untersuchten Orten befinden. 

4. Hintergrund 
Der Hauptermittler und Verfasser dieses Gutachtens ist ein Techniker und 

Fachmann für die Entwicklung und Herstellung von Hinrichtungseinrich-

tungen. Insbesondere hat er Anlagen entwickelt und an ihnen gearbeitet, 

die in den Vereinigten Staaten für die Hinrichtung von Verurteilten durch 

Blausäure (Zyklon-B-Gas) benutzt werden. 

Der Ermittler hat die angeblichen Hinrichtungs-Gaskammern in Polen 

inspiziert und ist der Verfasser eines Berichtes über diese Anlagen: An En-

gineering Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, 

Birkenau and Majdanek, Poland (1988), Samisdat Publishers Ltd. Der 

Verfasser ist von einem kanadischen Gericht als Experte für Gaskammer-

technik anerkannt worden und hat vor diesem Gericht über das Nichtvor-

handensein von Hinrichtungs-Gaskammern an diesen Orten in Polen aus-

gesagt. 

Der Ermittler hat die Anlagen in Dachau, Deutschland, und in Maut-

hausen und im Schloss Hartheim, Österreich, untersucht; er hat Vermes-

sungen vorgenommen und Proben für Analysen entnommen. Ferner hat er 

sich die offiziellen Broschüren gekauft, die in den drei (3) Museen dort öf-

fentlich zum Kauf ausliegen, und hat diese Literatur begutachtet. Desglei-

chen hat er die Verfahrensvorschriften für Entwesungen mit Blausäure 

(“Zyklon B”) begutachtet. 

5. Umfang 
Dieses Gutachten umfasst eine materielle Inspektion, die in Dachau, Maut-

hausen und Hartheim gesammelten quantitativen Daten, die vor Ort in den 

drei (3) Museen gefundenen Veröffentlichungen, sowie eine Untersuchung 

der zum Zweck der Analyse in Mauthausen entnommenen Proben. Aus 

Gründen, die weiter unten erläutert werden, sind weder in Dachau noch in 

Hartheim Proben entnommen worden. Außerdem sind in diesem Gutachten 

Daten über die Bauweise von U.S.-Gaskammern und die Verfahrensvor-

schriften für Gashinrichtungen in den Vereinigten Staaten verwendet wor-

den, die aus den persönlichen Kenntnissen und Erfahrung des Ermittlers 

auf diesem Gebiet stammen, sowie Erkenntnisse, die bei seiner Untersu-
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chung der behaupteten Gaskammern in Polen gewonnen wurden. Ferner 

wurden Durchführungsvorschriften und Ausrüstungen mit in Betracht ge-

zogen, die in Entwesungseinrichtungen benutzt werden. Unter Verwen-

dung aller vorstehend genannten Daten hat der Ermittler den Umfang sei-

ner Untersuchung darauf beschränkt herauszufinden, ob die besagten an-

geblichen Gaskammern in Dachau, Mauthausen und im Schloss Hartheim 

für den Massenmord (Ausrottung) an Menschen unter Benutzung des Ga-

ses “Zyklon B” (Blausäure) in der Lage waren. 

6. Zusammenfassung und Ergebnisse 
Nach dem Studium der verfügbaren Literatur, der Untersuchung und Be-

wertung der in Dachau, Mauthausen und im Schloss Hartheim vorhande-

nen Anlagen, unter Berücksichtigung der Kenntnisse, die er als Experte 

über die wesentlichen Gestaltungskriterien zum Betrieb einer Gaskammer 

besitzt, und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die er durch die frü-

her durchgeführte Untersuchung der angeblichen Gaskammern in Polen 

gewonnen hat, findet der Verfasser keinerlei Beweis dafür, dass irgendeine 

dieser Anlagen in Dachau, Mauthausen und im Schloss Hartheim, von de-

nen man immer wieder behauptet hat, es seien Giftgas-Hinrichtungsanla-

gen, jemals zu einem solchen Zweck benutzt worden ist; der Verfasser ist 

ferner der Meinung, dass diese Anlagen aufgrund ihrer Gestaltung und 

Bauweise niemals als Hinrichtungsgaskammer hätten benutzt werden kön-

nen. 

7. Methode 
Nachfolgend aufgeführt sind die bei der Untersuchung und den forensi-

schen Analysen angewandten Verfahren, die zum vorliegenden Gutachten 

führten: 

1. Ein allgemeines Hintergrundstudium der verfügbaren Literatur. 

2. Eine Inspektion vor Ort und eine forensische Prüfung der fraglichen 

Anlagen mit Sammlung materieller Daten (Abmessungen und Bauin-

formationen) und eine wohlüberlegte Entnahme von Proben (Kacheln 

und Putz), die zwecks chemischer Analyse in die Vereinigten Staaten 

gebracht wurden. 

3. Die Berücksichtigung aufgenommener und sichtbarer logistischer Da-

ten. 
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4. Die Einbeziehung der Daten, die anlässlich der früheren Untersuchung 

der angeblichen Gaskammern in Auschwitz I, Birkenau und Majdanek 

in Polen gewonnen wurden. 

5. Eine Zusammenstellung der gewonnenen Daten. 

6. Eine Analyse der gesammelten Informationen und ihr Vergleich mit den 

anerkannten und bewährten Informationen über Bauweise, Verfahren 

und Logistik sowie mit den Erfordernissen für den Entwurf, Bau und 

Betrieb tatsächlicher Gaskammern, die gegenwärtig in den Vereinigten 

Staaten benutzt werden. 

7. Die Berücksichtigung chemischer Analysen der vor Ort genommenen 

Materialien. 

8. Die sich auf diesen gesammelten Beweisen gründenden Schlussfolge-

rungen. 

8. Das Leuchter-Gutachten 
Das Leuchter-Gutachten, das die Grundlage der Aussage des Verfassers als 

Sachverständiger im Prozess gegen Ernst Zündel in Toronto, Ontario, am 

20. April 1988 bildete, ist eine Untersuchung bestehender Vergasungsanla-

gen in Auschwitz, Birkenau und Majdanek in Polen. Dieses Gutachten ent-

hält die maßgeblichen Daten für die Anwendungszwecke von Blausäure-

Gaskammern, für die Bau- und Betriebsweise von “Zyklon B”-Entwesun-

gen, für die Bau- und Betriebsweise von Hinrichtungs-Gaskammern, für 

U.S.-Gaskammern, und für die medizinischen und toxikologischen Wir-

kungen von Blausäure. Es enthält einen kurzen historischen Überblick über 

die angeblichen deutschen Gaskammern mit Schwerpunkt auf Gestal-

tungsmerkmale, sowie eine Erwägung der Kremierungstechnik, einschließ-

lich einer Diskussion der maximalen Kremierungsraten. Ferner enthält es 

eine Diskussion forensischer Erwägungen über Cyanidverbindungen und 

Krematorien. 

Die im obigen Absatz enthaltenen Materialien des Leuchter-Gutachtens 

(1988) sind eine notwendige Ergänzung des vorliegenden Gutachtens. 

Die Orte: Dachau, Mauthausen und Schloss Hartheim 
Diese Orte werden sowohl getrennt als auch zusammen behandelt, weil 

Dachau und Mauthausen als Lager bezeichnet worden sind, die Häftlinge 

nach Schloss Hartheim schickten, wo sie angeblich hingerichtet wurden. 
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8.1. Dachau 

Die angebliche Hinrichtungsanlage in Dachau befindet sich in einem als 

“Baracke X” genannten Gebäude. Diese Anlage wurde 1942 erbaut und 

enthielt ein Krematorium mit vier (4) Muffeln. Es wurde vor allem als Er-

satz für das kleinere und ältere Krematorium mit zwei (2) Muffeln gebaut, 

welches sich in der Nähe befindet. Das Gebäude umfasste auch eine Lei-

chenhalle, Entwesungskammern, die dazugehörigen Arbeitsbereiche und 

einen durch eine Inschrift über der Tür als “Brausebad” (Duschraum) be-

zeichneten Raum. Es ist dieser Duschraum, von dem behauptet wird, eine 

Gaskammer gewesen zu sein, und über den die Besucher heute erfahren, 

dass er die “Gaskammer” war. 

Die angebliche Gaskammer hat eine Grundfläche von etwa 40 m² und 

einen Rauminhalt von etwa 90 m³. Ursprünglich war dies ein Duschraum, 

der aber scheinbar einige Zeit nach der Einnahme von Dachau durch die 

Amerikaner verändert worden ist. Die gegenwärtige Decke befindet sich 

etwa 2,30 m über dem Fußboden und ist mit siebzehn (17) falschen Dusch-

köpfen versehen, die offensichtlich aus verlötetem Zinkblech angefertigt 

wurden. Ferner enthält der Raum acht (8) in die Wand eingelassene Be-

leuchtungskörper, die nicht explosionsgeschützt sind. Ferner befinden sich 

im Raum zwei (2) Gas-Einwurfluken mit einem inneren Gitter von 40 cm × 

69 cm. Die Schachtklappen sind in einer nach außen geöffneten Stellung 

festgeschweißt. Diese angebliche Gaskammer verfügt auch über eine Lüf-

tungsöffnung, die offensichtlich erst nach dem Bau hinzugefügt worden ist. 

Die Wände sind gekachelt, und die Decke besteht aus weiß gestrichenem 

Zement. Im Fußboden befinden sich zwei (2) Abflusskanäle von 52 cm × 

66 cm, die an andere sich im Gebäude und im Lager befindende Abflüsse 

angeschlossen sind. Es gibt zwei (2) Türen mit Vorrichtungen für die Auf-

nahme von Dichtungen, wie dies bei vielen Türen in Europa der Fall ist. 

Die Bauweise weist daraufhin hin, dass die angebliche Gaskammer an-

scheinend ursprünglich ein Duschraum war, wie er in allen anderen unter-

suchten Lagern vorgefunden wurde. Die falschen Duschköpfe wurden aus 

einem zylindrisch und konisch gerollten Blech angefertigt mit einer Art 

Brausekopf, wie man ihn an Garten-Gießkannen findet. Das Ende ist ver-

schlossen und hat kein Gewinde. Sie sind nicht angeschlossen und können 

auch nicht an irgendeine Rohrleitung angeschlossen werden. Sie sind so 

angefertigt, dass sie, von unten betrachtet, wie funktionsfähige Duschköpfe 

aussehen. 

Die Decke, in welche die vorgetäuschten Duschköpfe eingelassen sind, 

scheint erst nachträglich in den ursprünglichen Bau eingefügt worden zu 

sein. Die Decke besteht aus um die Duschköpfe herum gegossenem Beton. 
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Ihre Bauweise ist eine typische hängende Betonplatte. Das Dokument Nr. 

47 des 79. Kongresses der Vereinigten Staaten, 1. Sitzung, enthält einen 

Bericht über Dachau. In diesem Dokument wird die Gaskammer mit einer 

Deckenhöhe von 3 m beschrieben, ausgerüstet mit Messingrohren zum 

Einlassen des Gases. Die heutige Deckenhöhe ist wie gesagt 2,30 m, und 

der Raum besitzt keine der im Dokument Nr. 47 beschriebenen Vorrich-

tungen zur Gaszuführung. 

Direkt über dem Duschraum befinden sich die Rohrleitungen für die 

Heizung und den Dampf, was mit einer guten Standardbauweise überein-

stimmt, um einem Duschraum warmes Wasser zuzuführen. Heute können 

diese Rohrleitungen vom Duschraum aus nicht mehr gesehen werden. Ihr 

Vorhandensein bestätigt sich jedoch, wenn man von einem unzugänglichen 

Gang aus, der sich hinter dem Duschraum befindet und der nur durch ein 

Fenster im rückwärtigen Teil des Gebäudes gesehen werden kann, die 

Rohrleitungen betrachtet, die in den Bereich des Duschraumes hineinlau-

fen. Es ist untauglich und äußerst gefährlich, heiße Hochdruck-Dampfrohre 

über einen Raum zu verlegen, der ein potentiell hochexplosives Gas ent-

hält. An einem Ende des Raumes wurde die Entlüftungsöffnung eindeutig 

erst nachträglich angebracht. Die Schächte, die zur Einführung des “Zyk-

lon B” gedient haben sollen, unterscheiden sich nicht von Apartment-

Müllschluckerklappen und wurden offenbar nach der ursprünglichen Ver-

kachelung hinzugefügt. Diese beiden Veränderungen sind leicht zu erken-

nen, wenn man den unregelmäßigen Ersatz der inneren Fliesen und der äu-

ßeren Ziegel betrachtet. An einem Ende des Raumes befinden sich zwei (2) 

elektrische Schaltkästen, die mit Gittern versehen sind. So etwas dürfte 

sich in keinem Raum befinden, der ein hochexplosives Gas enthält. Es be-

steht keinerlei Möglichkeit, den Raum abzudichten, um das Austreten des 

Gases zu verhindern. Es gibt auch weder ein System, um das Gas nach Ge-

brauch zu entfernen, noch einen geeigneten Abzugskamin (12 m Höhe ist 

Standard). Die Türen sind weder gas- noch auch nur wasserdicht. Sie sind 

lediglich wasserabweisend. Es gibt keine Vorrichtung, um Gas durch Er-

hitzung zu verdunsten bzw. im Raum zu verbreiten. Die ungeeignete Ge-

staltung der “Zyklon B”-Einwurfluken würde aufgrund der unzulänglichen 

Oberfläche, die der Luft ausgesetzt wäre, eine angemessene Verdunstung 

des Gases vom “Zyklon B”-Granulat verhindern. Ein Großteil, wenn nicht 

gar die Gesamtheit des “Zyklon B”-Granulats würde im Schacht verbleiben 

aufgrund einer unzureichenden Winkelbewegung der Einwurfklappe. 

Auf einer im Innern der angeblichen Gaskammer angebrachten Tafel 

teilen die Funktionäre des Museums in Dachau mit: 

“GASKAMMER, getarnt als ‘Brausebad’ – war nicht in Betrieb.” 
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Die englische Inschrift liest sich wie folgt: 

“GAS CHAMBER – disguised as a ‘shower room’ – never used as a 

gas chamber.” (Die Tafel wurde vor geraumer Zeit entfernt; Anm. d. Hg.) 

Eine Untersuchung der angeblichen Gaskammer zeigt jedoch deutlich, dass 

diese Anlage als Duschraum gebaut und allein zu diesem Zweck benutzt 

worden ist. Die an dem Raum vorgenommenen Veränderungen, einschließ-

lich der hinzugefügten Decke, der falschen Duschköpfe, der Öffnungen für 

Luftzufuhr und Gaseinwurf, wurden aus Gründen und durch Personen, die 

dem Verfasser unbekannt sind, zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt 

ausgeführt als die ursprüngliche Errichtung der “Baracke X” und des 

Duschraumes. Aufgrund der großen Zahl der Besucher, die sich in der an-

geblichen Gaskammer aufhielten, war es nicht möglich, an diesem Ort 

Proben zu entnehmen. 

Es muss angemerkt werden, dass diese angebliche Gaskammer nur etwa 

siebenundvierzig (47) Personen hätte aufnehmen können, wenn man die 

Regel von 0,84 m² pro Person zugrunde gelegt, wie sie von Ingenieuren als 

Standard für Lüftungssysteme akzeptiert ist. Ohne ein Entlüftungssystem 

bzw. Fenster würde eine Entlüftung durch Konvektion mindestens eine 

Woche dauern. Diese Schätzung basiert darauf, dass amerikanische Gas-

kammern mit zwei vollständigen Luftaustauschen pro Minute zwanzig (20) 

Minuten für die Entlüftung benötigen und dass es mindestens achtundvier-

zig (48) Stunden dauert, um ein entwestes Gebäude mit vielen Fenstern zu 

lüften. 

Eine Inspektion der vier (4) Muffeln des neuen Krematoriums in der 

“Baracke X” hat gezeigt, dass sie zwar befeuert, aber nicht häufig benutzt 

wurden, falls überhaupt. Dies waren koksbefeuerte Öfen. 

Nach einer eingehenden Untersuchung der angeblichen Gaskammer in 

der “Baracke X” in Dachau erklärt der Ermittler kategorisch und aufgrund 

seiner technischen Kenntnisse, dass diese Anlage niemals als Hinrich-

tungsgaskammer hätte benutzt werden können. Es handelte sich in Wirk-

lichkeit um einen Duschraum (Brausebad), so wie er ursprünglich von den 

Deutschen genannt wurde. 

8.2. Mauthausen 

Die angebliche Gaskammer des Konzentrationslagers Mauthausen lag zwi-

schen dem Lazarett, dem Krematorium und dem Gefängnis. Ebenso wie für 

Dachau sind auch hier gewisse anerkannte Historiker sowie die Revisionis-

ten zumeist der Ansicht, dass sie niemals für Hinrichtungen gedient hat. 

Die angebliche Gaskammer hat eine Grundfläche von etwa 14 m² und 

einen Rauminhalt von 32 m³. Die Decke befindet sich in etwa 2,38 m Höhe 
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und trägt Wasserrohre und funktionsfähige Duschköpfe. Im Boden gibt es 

einen Gully von etwa 20 cm × 20 cm und an der Nordwestwand Rohre ei-

ner Dampfheizung. Die Wände sind mit Keramikkacheln verkleidet. Der 

Raum hat zwei Türen mit Vorrichtungen für die Aufnahme von Dichtun-

gen, wie dies bei vielen Türen in Europa der Fall ist. An der Decke auf der 

Westseite der nordwestlichen Wand befindet sich eine Öffnung, deren 

Zweck als Gaseinführungsöffnung aber nicht überprüft werden kann, da 

die Oberfläche des Daches erneuert worden ist. Ferner soll ein angrenzen-

der Raum als Kontrollraum für die Zuleitung des Gases gedient haben (of-

fensichtlich handelte es sich nicht um “Zyklon B” in seiner festen Form, 

sondern um wirkliches Blausäuregas). Es gibt vor Ort keinerlei Vorrich-

tung, um diese Funktion zu gewährleisten, und es gibt auch keinerlei An-

zeichen dafür, dass eine solche Vorrichtung entfernt worden wäre. Die Äu-

ßerungen der Funktionäre des Museums über die Betriebsweise sind äu-

ßerst verworren und zusammenhanglos und haben eine Reihe unterschied-

licher Erklärungen darüber abgegeben, wie das Gas ins Innere der Kammer 

geleitet wurde: 

1. Durch die an der Decke angebrachten Duschköpfe; 

2. durch einen in einer Ecke des Raumes befindliches Schacht; 

3. durch ein perforiertes Rohr, das es heute nicht mehr gibt. 

Die Beleuchtung ist nicht explosionsgeschützt sondern lediglich wasser-

abweisend. Nichts weist darauf hin, dass der angebliche Kontrollraum je 

existiert hat. Die gesamte Anlage liegt unterirdisch, ebenso wie die Lei-

chenhalle, das Lazarett und das Gefängnis. In der Anlage gab es auch einen 

Bereich, wo die verurteilten Häftlinge untergebracht waren, die dann er-

schossen wurden. 

Der Bauweise der Anlage nach zu urteilen, scheint sie als Duschraum 

geplant gewesen und später auch nur als solcher benutzt worden zu sein. 

die Anlage hat keinerlei Vorrichtung, um Gaslecks zu verhindern, die Be-

leuchtung ist nicht explosionsgeschützt, der Gully würde das Entweichen 

in das Abwassersystem gestatten, und es gibt keine Vorrichtung für die 

Gaseinleitung oder für die Entfernung des Luft-Gas-Gemisches nach einer 

Hinrichtung. Außerdem befinden sich Dampfheizungsrohre an der Nord-

westwand des Raumes, die sehr wahrscheinlich eine Explosion verursacht 

hätten, wenn Blausäuregas in den Raum eingeleitet worden wäre. Zudem 

sind sämtliche Duschköpfe funktionsfähig, und die allgemeine Anordnung 

ist unbestreitbar die eines Duschraumes. 
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Forensische Überlegungen zu Mauthausen 
Aus der angeblichen Gaskammer von Mauthausen wurden vier (4) forensi-

sche Proben entnommen und zur chemischen Analyse in die Vereinigten 

Staaten gebracht. Jede Probe wurde ausführlich auf ihren Gehalt an Eisen 

und Cyaniden analysiert in Übereinstimmung mit den Standardverfahren, 

die bei den vorausgegangenen Analysen der Proben aus Auschwitz I und 

Birkenau angewendet worden waren. Aus diesen Analysen und ihrem Ver-

gleich mit bekannten Analysenergebnissen unlöslicher Eisencyanidverbin-

dungen ergibt sich, dass diese angebliche Gaskammeranlage niemals wie-

derholt Cyanidkonzentrationen ausgesetzt war, wie sie für Hinrichtungen 

erforderlich sind: Als Bezugspunkt zum Vergleich dient die Kontrollprobe 

Nr. 32 aus der Entlausungskammer in Birkenau [BW 5a], die 1050 mg Cy-

anide pro kg Probenmaterial enthielt. Im Gegensatz dazu lag die höchste in 

Mauthausen gefundene 

Konzentration bei 32 

mg/kg, was darauf 

hinweist, dass dieses 

Gebäude irgendwann 

entwest worden war. 

Das weist ganz klar da-

rauf hin, dass diese 

Anlage keine Gas-

kammer war. 

Nach einer einge-

henden Untersuchung 

hat der Ermittler fest-

gestellt, dass es nicht 

möglich war, in dieser 

Anlage Hinrichtungen durch Gas durchzuführen. Der Ermittler ist nach 

bestem Wissen und Gewissen der Meinung, dass diese Anlage niemals 

Gashinrichtungen ermöglicht hätte und niemals als eine Gashinrichtungs-

kammer benutzt wurde. 

Neben dieser Anlage befindet sich eine Leichenhalle, in der es eine 

Kühlvorrichtung gibt, um die Leichen kalt zu lagern. Diese Leichenhalle 

besitzt auch einen Sezierraum und einen Einäscherungsofen, die alle neben 

dem Lazarett liegen und mit diesem verbunden sind. Das vorhandene Kre-

matorium enthält einen Ofen mit einer (1) Muffel. In einem Nebenraum 

                                                      
243 412B/D; Standard Methods for Examination of Water and Waste Water; APHA-AWWA-

WPCF, 16. Auflage, 1985. 
244 6010; Test Methods for Evaluating Solid Waste. Physical/Chemical Methods. EPA SW-846, 

1986. 

Tabelle 11: Analysenergebnisse von Proben aus 

der angeblichen Gaskammer im KL Mauthausen 

(alle Angaben in mg/kg) 
Von Alpha Analytical Laboratories, 

Westborough, MA., 2. & 4. Mai 1989 

# BESCHREIBUNG CYANID EISEN 

1 Mörtel 27,0 4.580 

2 Fliese 1,7 500 

2 Mörtel 3,2 1.830 

3 Mörtel 19,0 11.300 

4 Mörtel 32,0 8.490 
 Methode spektrometrisch243 ICP244 

 Nachweisgrenze 0,5 1,0 
Siehe Dokument 49 auf Seite 172 für Probeentnahmestellen  
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findet man die Spuren eines weiteren Verbrennungsofens mit einer (1) 

Muffel, der entfernt worden ist. Der noch vorhandene Ofen weist Anzei-

chen einer sehr ausgiebigen Benutzung auf, was in einem Lager von dieser 

Größe mit nur zwei (2) Muffeln zu erwarten ist. Beide Einheiten waren 

koksbefeuert. 

Es kann noch vermerkt werden, dass diese angebliche Gaskammer (un-

ter Anwendung der Regel von 0,84 m²) nur siebzehn (17) Personen gefasst 

hätte. In Ermangelung eines Entlüftungssystems hätte es nach Meinung des 

Ermittlers mindestens eine Woche gedauert, um den Raum zu lüften, und 

dies aus den gleichen Gründen, wie sie schon für Dachau dargelegt worden 

sind. 

8.3. Schloss Hartheim 

Die Anlage besteht aus einem gemauerten Raum neben einem Turm in ei-

nem mehrere Jahrhunderte alten Schloss. Dieses Schloss war von der Kro-

ne dem Gesundheitsdienst für Geisteskranke in Österreich geschenkt wor-

den. Später gelangte es unter die Kontrolle der deutschen Regierung, als 

diese die Regierung in Österreich und die Leitung des österreichischen Ge-

sundheitsdienstes übernahm. Diese Einrichtung ist als psychiatrische Heil-

anstalt benutzt worden und hat unter deutscher Kontrolle die gleiche Ver-

wendung behalten. An diesem Ort sollen angeblich Massenhinrichtungen 

durch Gas an Gefangenen durchgeführt worden sein, die man zu diesem 

Zweck aus Dachau und Mauthausen überführte hatte. 

Die angebliche Gaskammer war ein im Erdgeschoß gelegener Raum, 

der an einen Turm angrenzt. Dieser Raum hat eine Grundfläche von 17,8 

m² und einen Rauminhalt von 48,3 m³. Er hat eine gewölbte Decke, die ei-

ne maximale Höhe von etwa 2,70 m erreicht. Die Anlage hatte eine (1) Tür 

und ein (1) Fenster, obwohl man später einen rechteckigen Durchbruch in 

einen Nebenraum anlegte. Es gibt keinerlei System für die Einleitung von 

“Zyklon B” oder für die Entfernung des Gases nach der Benutzung. Heute 

ist der Raum vollständig erneuert. Die Wände und Decke wurden frisch 

verputzt. Es gibt drei (3) übereinanderliegende Bodenbeläge. Man hat so-

gar die Tür gegen eine moderne konventionelle Zellentür einer psychiatri-

schen Anstalt ausgetauscht mit einem verschließbaren Guckloch. Das 

Fenster soll im Originalzustand sein, doch hätte es Gas hindurchtreten las-

sen, wenn es dafür benutzt worden wäre. Weder die Tür noch das Fenster 

haben Dichtungsvorrichtungen. Alle Vergasungsapparate sollen im Januar 

1945 entfernt worden sein. Tatsächlich hat es jedoch kein Vergasungsgerät 

gegeben, denn die Mauern sind äußerst dick, was für die Architektur und 

den Bau von Schlössern kennzeichnend ist, und es wäre nicht leicht gewe-
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sen, Öffnungen für die Einleitung des Gases und für die Entlüftung zu 

schaffen. In diesem und im angrenzenden Raum befinden sich Gedenkta-

feln für jene, die hier durch Vergasung den Tod gefunden haben sollen. 

Das Schloss wird heute als Apartmentkomplex genutzt. 

Aufgrund der Bauweise kann man sagen, dass sich dieser Ort nicht als 

eine Gashinrichtungsanlage anbietet, da die Mauern zu dick sind, um eine 

Vergasungsanlage zu installieren. Aufgrund der Konstruktion des Raumes 

wäre jede Veränderung bestimmt sichtbar und schwer zu verbergen. Es 

gibt keinerlei Spur eines Abzugskamines für die Entlüftung des Luft-Gas-

Gemisches und keine Möglichkeit, einen solchen einzubauen. Das undichte 

Fenster hätte gewiss große Mengen des tödlichen Gases entweichen lassen. 

Wir haben keinerlei Probe vor Ort entnommen, weil die Stätte in beachtli-

cher Weise verändert worden ist, was unbestreitbar die Ergebnisse der 

Analyse verfälscht hätte. 

Zu vermerken ist, dass (unter Anwendung der 0,84 m² Regel) die an-

gebliche Gaskammer nur etwa 24 Personen hätte fassen können. In Erman-

gelung eines Entlüftungssystems hätte die Lüftung mindestens eine Woche 

gedauert (siehe Dachau). 

Aufgrund einer eingehenden Untersuchung dieser Anlage erklärt der 

Ermittler kategorisch, dass diese Anlage nach seiner besten Auffassung als 

Techniker niemals für Gashinrichtungen benutzt wurde und niemals dazu 

hätte benutzt werden können. Die wirkliche Nutzung dieses Raumes bleibt 

dem Ermittler unbekannt. Basierend auf einem Vergleich mit einem spie-

gelsymmetrischen Raum auf der anderen Seite des Gebäudes könnte der 

Raum als Lagerraum gedient haben. 

Es besteht heute kein Krematorium an dieser Stätte. 

Es ist verblüffend festzustellen, dass die offiziellen Veröffentlichungen 

des Museums angeben, die Lager Dachau und Mauthausen, die beide über 

ähnliche oder bessere Anlagen verfügten als die in Schloss Hartheim, Häft-

linge nach Hartheim zur Vergasung schickten. Es ist unklar, warum dies so 

gewesen sein soll, da die angebliche Anlage in Hartheim so schwierig ein-

zurichten gewesen wäre und außerdem so klein und so weit entfernt von 

Dachau (200 km) war. Aufgrund sämtlicher verfügbaren Beweise wird 

ganz deutlich, dass es an keinem dieser Orte jemals irgendeine Verga-

sungsanlage gegeben hat. 

8.4. Sonderausrüstung: nicht vorhanden 

Im Verlaufe sämtlicher vom Verfasser des vorliegenden Gutachtens in Po-

len, Deutschland und Österreich durchgeführten Untersuchungen wurde 

niemals ein Gebäude oder eine Ausrüstung aufgefunden, die für eine Gas-
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kammer spezifisch ist. Es gibt keine Kamine mit der notwendigen Höhe, 

keine Ventilatoren, keine Gasgeneratoren, keine Zuluftvorwärmer, keiner-

lei Spezialfarbe oder Versiegelung von Wänden, Böden oder Decken, kei-

ne Sicherheitseinrichtungen für das Bedienungspersonal und keinerlei ko-

härente Bauweise, die durchgehend für die angeblichen Gaskammern be-

nutzt worden wäre. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Deutschen, die 

eine hochentwickelte Technik für Entwesungskammern anwandten, diese 

Technik niemals auf die angeblichen Hinrichtungs-Gaskammern ange-

wandt hätten. 

8.5. Schlussfolgerung 

Nach dem Studium sämtlicher Unterlagen und der Inspektion aller Orte in 

Dachau, Mauthausen und im Schloss Hartheim kam dieser Ermittler zum 

Schluss, dass es an keinem dieser Orte je irgendeine Hinrichtungsgaskam-

mer gab. Nach bestem Wissen ist es die technische Meinung dieses Verfas-

sers, dass die angeblichen Gaskammern an den inspizierten Orten weder 

damals als Hinrichtungs-Gaskammern verwendet oder auch nur ernsthaft in 

Betracht gezogen worden sein können, noch dass dies heute möglich wäre. 

Ausgefertigt an diesem 15. Tag im Juni 1989 in Malden, Massachusetts. 

– Fred A. Leuchter Associates, Inc. 

Fred A. Leuchter, Jr. 

Cheftechniker 
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Abb. 47: Grundriss des Duschraums in der “Baracke X” des KL Dachau. 

 
Abb. 48: Grundriss der angeblichen Gaskammer im Schloss Hartheim, Öster-

reich. 
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9. Annotierte Bibliographie 
Zusammengestellt von Robert Faurisson 

9.1. Das erste Leuchter-Gutachten 

– Fred A. Leuchter, An Engineering Report on the Alleged Execution Gas 

Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland [Ein techni-

sches Gutachten über die angeblichen Hinrichtungs-Gaskammern in 

Auschwitz, Birkenau und Majdanek], 1988, 193 S. Dieses Gutachten 

wurde für Ernst Zündel erstellt; es wurde bei dessen Prozess in Toronto, 

Kanada, 1988, als “Beweisstück, zur Untersuchung vorgelegt” (lettered 

exhibit), registriert und enthält Kopien der ursprünglichen Analysenzerti-

fikate der in Auschwitz und Birkenau entnommenen Ziegel- und Mörtel-

proben. 

– Fred A. Leuchter, The Leuchter Report: The End of a Myth [Der Leuch-

ter-Bericht: Das Ende eines Mythos], Vorwort von Robert Faurisson, 

Samisdat Publishers Ud., 1988, 132 S., lizensierter Druck in den Verei-

nigten Staaten, P.O. Box 726, Decatur, Alabama 35602 USA; illustrierte 

Ausgabe des Originalgutachtens; die Analysenergebnisse der Ziegel-und 

Mörtelproben sind in Form von Graphiken wiedergegeben. 

– Fred A. Leuchter, “Rapport technique sur les présumés chambres à gaz 

homicides d’Auschwitz, de Birkenau et de Majdanek”, mit einem Vor-

wort von Robert Faurisson, Annales d’histoire révisionniste, Nr. 5, 

Sommer/Herbst 1988, S. 51-102. Dieser Artikel gibt den wesentlichen 

Teil des Gutachtens wieder sowie eine Grafik und acht Tabellen. 

– Udo Walendy, Historische Tatsache Nr. 36: Ein Prozeß, der Geschichte 

macht, mit Einführung zum Leuchter-Gutachten von Prof. Robert Fauris-

son, Bildern und Grafiken und den wichtigsten Zeugenaussagen, Verlag 

für Volkstum und Zeitgeschichtsforschung, Vlotho/Weser, 1988. 

9.2. Dachau 

– Dokument L-159: Document No. 47 des 79. Kongresses der USA, 1. Sit-

zungsperiode, Senat: Bericht an den Kongress der USA (vom 15. Mai 

1945) des von General Dwight D. Eisenhower angeforderten Komitees 

[…] bezüglich Gräuel und anderer Bedingungen in den Konzentrations-

lagern in Deutschland, erstellt von einem Sonderkomitee des Kongresses 

nach der Besichtigung der Konzentrationslager Buchenwald, Nordhausen 
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und Dachau (Beweisstück Nr. USA-222), IMT,245 XXXVII, S. 621 (Ori-

ginalsprache English): 

“Ein besonderes Merkmal des Lagers Dachau waren die Gaskam-

mer zur Hinrichtung von Häftlingen und die ziemlich ausgeklügelten 

Anlagen zur Hinrichtung durch Erschießen. Die Gaskammer befand 

sich in der Mitte eines großen Raumes im Krematoriumsgebäude. 

Sie war aus Beton gebaut. Ihre Abmessungen waren ungefähr 6 × 6 

m, und die Decke war rund 3 m hoch! In zwei sich gegenüberliegen-

den Wänden der Gaskammer gab es luftdichte Türen, durch welche 

man die Häftlinge in die Gaskammer einbringen und nach der Hin-

richtung wieder herausholen konnte. Der Einlass des Gases in die 

Kammer wurde mittels zweier an einer der Außenwände angebrach-

ten Ventile kontrolliert, und unterhalb der Ventile befand sich ein 

kleines verglastes Guckloch, durch das der Bedienungsmann die Op-

fer sterben sehen konnte. Das Gas wurde durch Rohrleitungen in die 

Gaskammer eingeleitet, die in perforierten Vorrichtungen aus Mes-

sing endeten, die in die Decke eingelassen waren. Die Kammer war 

ausreichend groß, um möglicherweise 100 Menschen gleichzeitig 

hinrichten zu können.” 

– Office of Strategic Services [Vorläufer der CIA] Abteilung, 7. US-Ar-

mee, Dachau Concentration Camp, Vorwort von Col. William W. 

Quinn, 1945, S. 33 (Originalsprache English): 

“GASKAMMERN [Mehrzahl]: Die Internierten, die ausschließlich zum 

Zwecke der Hinrichtung ins Lager Dachau gebracht wurden, waren in 

den meisten Fällen Juden und Russen. Sie wurden in das Gebäude ge-

führt, mussten sich bei den Gaskammern aufstellen und wurden in der 

gleichen Weise durchmustert wie die Internierten, die nach Dachau 

kamen, um dort inhaftiert zu werden. Danach ließ man sie in einen 

Raum marschieren, wo sie sich auskleiden mussten. Jeder bekam ein 

Handtuch und ein Stück Seife, als ob es unter die Dusche ginge. Wäh-

rend des ganzen Musterungsvorgangs wurde keine Andeutung darüber 

gemacht, dass sie hingerichtet würden, denn bei der Ankunft im Lager 

war die Routine für alle Internierten die gleiche. Dann betraten sie die 

Gaskammer. Über dem Eingang stand in großen schwarzen Buchsta-

ben “Brause Bad”. An der Decke hingen etwa 15 Brauseköpfe, aus de-

nen dann das Gas herausströmte. Es gab eine große Kammer mit ei-

                                                      
245 Das Kürzel IMT (International Military Tribunal) bezieht sich auf die US-Ausgabe des Ge-

richtsprotokolls: Trial of Major War Criminals Before the International Military Tribunal 
(Nuremberg, 1945-1946; veröffentlicht 1947-1949), die nicht mit der britischen Ausgabe zu 
verwechseln ist. 



F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 175 

nem Fassungsvermögen von 200 Personen und 5 kleinere Gaskammern 

mit einem Fassungsvermögen von je 50 Personen. Die Hinrichtung 

dauerte etwa 10 Minuten. Von der Gaskammer führte die Tür zum 

Krematorium. Internierte, die für diese Arbeit ausgesucht worden wa-

ren, schleppten die Leichen dorthin. Die Leichen wurden dann in 5 

Öfen eingebracht, zwei oder drei Leichen zugleich.” 

– Französische Militärmission bei der 6. Armeegruppe, Chemische Krieg-

führung, Nr. 23/Z, Chambre à gaz de Dachau, Rapports du capitaine 

Fribourg [Gaskammer in Dachau, Berichte des Hauptmanns Fribourg], 

5. und 17 Mai 1945, fünf Seiten, 6 Tafeln, ein Foto (25. Mai 1945) (Ori-

ginalsprache Französisch). Hauptmann Fribourg kam in seinem Bericht 

nach einer eintägigen Untersuchung in Dachau zu keiner endgültigen 

Schlussfolgerung. Er vertrat die Ansicht, dass eine zweite Besichtigung 

notwendig sei, um das Umlaufsystem des Giftgases und die mögliche 

Verbindung zu den angrenzenden Entwesungsgaskammern freizulegen. 

Er empfahl auch eine Untersuchung aller Wände. 

– Hauptmann P.M. Martinot, 23. Mai 1945. Report on the Conditions in 

the Prison Camps [Bericht über die Bedingungen in den Häftlingsla-

gern], diktiert von Hptm. P.M. Martinot am 23. Mai 1945, S. 226. U.S. 

National Archives in Suitland, Maryland, Record Group (RG) 153, 19-22 

BK37, U.S. War Department, War Crimes Office, Judge Advocate Gen-

eral’s Office (Originalsprache English): 

“Ein Augenzeuge erzählte mir von der Massenvernichtung von Juden, 

die zu 500 gleichzeitig in eine Gaskammer und von dort aus in das 

Krematorien kamen, und dieser Vorgang wiederholte sich so lange, bis 

der ganze Transport von mehreren Tausend Menschen beseitigt war. 

Im Lager Auschwitz fand das Gleiche statt, aber in einem viel größeren 

Ausmaß, mit sechs Krematorien, die mehrere Tage lang Tag und Nacht 

in Betrieb waren. Zeuge: Wladislaus Malyszko.” 

– Hauptquartier der 3. US-Armee (Originalsprache Englisch), Mannschaft 

Nr. 1 des Nachrichtendienstes über feindliches Kriegsgerät, Abteilung 

Chemische Kriegführung, 22. August 1945, Bericht des Feldw. Joseph 

H. Gilbert an Major James E Munn. Betreff: Gaskammer von Dachau (3 

Seiten, Anlagen): 

“Aufgrund der oben erwähnten Interviews sowie der eigentlichen In-

spektion der Gaskammer von Dachau (sie wurde anscheinend nicht 

benutzt) vertritt der Unterzeichnete die Auffassung, dass die Gaskam-

mer zum Zwecke der Hinrichtung ungeeignet war und dass darin nie-

mals Versuche unternommen worden sind. Angesichts der Tatsache, 
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dass den Alliierten von ehemaligen Insassen viele verlässliche Anga-

ben über Malaria-, Luftdruck-und Kaltwasserversuche zugegangen 

sind, ist vernünftigerweise davon auszugehen, dass ähnliche Informati-

onen vorliegen müssten, wenn solche Gasversuche durchgeführt wor-

den wären.” 

– Dokument PS-2430 (Originalsprache Englisch): Nazi Concentration and 

Prisoner-of-War Camps: A Documentary Motion Picture [Nazi-Konzen-

trations- und Kriegsgefangenenlager: Ein Dokumentarfilm], am 29. No-

vember 1945 vor dem Nürnberger Gerichtshof vorgeführter Film, IMT, 

XXX, S. 470: 

“Dachau - Fabrik des Schreckens! […] Die Kleidungsstücke von Häft-

lingen, die in der Todes-Gaskammer erstickt worden waren, hingen in 

ordentlichen Reihen aufgehängt. Man hatte sie dazu überredet, ihre 

Kleider abzulegen, und zwar unter dem Vorwand, dass sie unter die 

Dusche gehen würden. Zu diesem Zweck wurden Handtücher und Seife 

ausgehändigt. Dies ist das Brausebad. Im Innern des Brausebades – 

die Gasöffnungen. In der Decke – die falschen Brauseköpfe. Im Ma-

schinenraum – die Einlass- und Auslassrohre. Druckknöpfe zur Bedie-

nung der Gasführung. Ein Handventil zur Druckregulierung. Cya-

nidpulver wurde verwendet, um den tödlichen Rauch zu erzeugen. Aus 

der Gaskammer wurden die Leichen in das Krematorium getragen.” 

– Philipp Rauscher, Never Again/Jamais Plus, München, 1945 (?) (Origi-

nalsprachen English und French); enthält eine Zeichnung des Krematori-

umsbereiches: 

“The gas chamber was built for mass executions. The asphyxiating gas 

Zyklon B was used.” 

– Dokument NO3859/64 und 3884/89 (Originalsprache Deutsch): 28 Sei-

ten Dokumente und Pläne (1942) zur “Baracke X” (Staatsarchiv Nürn-

berg). Keines dieser Dokumente legt nahe, dass sich drin einen Hinrich-

tungs-Gaskammer befand. 

– Dokument PS-3249 (Originalsprache Deutsch): beeidete Aussage des 

vormaligen tschechischen Häftlings Dr. Franz Blaha, MD, 9. Januar 

1946, IMT, XXXII, S. 62, ebenso zitiert in IMT, V, S. 173: 

“Viele Hinrichtungen durch Gas, Erschießungen und Injektionen fan-

den im Lager statt. Die Gaskammer wurde im Jahre 1944 vollendet; 

ich wurde von Dr. Rascher gerufen, um die ersten Opfer zu untersu-

chen. Von den 8 bis 9 Personen, die in der Kammer waren, waren drei 

noch am Leben, und die anderen schienen tot zu sein. Ihre Augen wa-
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ren rot und ihre Gesichter aufgedunsen. Viele Gefangene wurden spä-

ter auf diese Art und Weise getötet. Nachher wurden sie zum Kremato-

rium gebracht, wo ich ihre Zähne auf Gold untersuchen mußte.” 

Zwei Tage später, am 11. Januar 1946, sagte Dr. Franz Blaha vor dem 

Nürnberger Gerichtshof aus. Der amerikanische Ankläger, Thomas J. 

Dodd, verlas seine Aussage. Weder die Anklage noch die Verteidigung 

bat den Zeugen um Erläuterungen bezüglich der Gaskammer. Sehr wahr-

scheinlich hätte der Vorsitzende des Gerichtshofes, der Brite Lord Justice 

Lawrence, ein solches Verlangen nach einer Klärung auch gar nicht zu-

gelassen angesichts der Tatsache, dass der Gerichtshof stillschweigend 

das Vorhandensein von Gaskammern als “allgemein bekannte Tatsa-

chen” (judicial notice) als Ausgangsbasis vorausgesetzt hatte, wie aus 

amtlichen Berichten der verschiedenen alliierten Untersuchungskommis-

sionen über “Kriegsverbrechen” (Artikel 21 des Statuts des IMT) hervor-

geht, und dass Fragen, die als zu indiskret erachtet wurden, faktisch nicht 

zugelassen wurden. Als zum Beispiel Dr. Alfred Thoma, der Verteidiger 

Alfred Rosenbergs, Dr. Blaha eine schwierige Frage stellte, wurde er von 

Lord Justice Lawrence unterbrochen, indem er sagte: “Dr. Thoma, Sie 

werden verzeihen, wenn ich Sie darauf hinweise, dass dieser Prozess ge-

schwind vonstatten gehen soll” (IMT, V, S. 194; deutsche Ausgabe, S. 

222). Artikel 19 des IMT-Statuts sagt: “Das Tribunal ist nicht an techni-

sche Beweisregeln gebunden. Er soll in weitem Ausmaße ein schnelles 

und nicht formelles Verfahren anwenden und jedes Beweismittel, das 

ihm Beweiswert zu haben scheint, zulassen.” 

– Sir Hartley Shawcross, der britische Generalstaatsanwalt am Nürnberger 

Gerichtshof, gebraucht am 26. Juli 1946 den Satz (Originalsprache Eng-

lisch): “in den Gaskammern und den Öfen von Auschwitz, Dachau, Treb-

linka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek und Oranienburg” (IMT, 

XIX, S. 434; deutsch: S. 483). Shawcross war 1990 noch Mitglied des 

britischen Oberhaus (House of Lords) in London. 

– Lieutenant Hugh C. Daly, 42nd “Rainbow” Infantry Division/A Combat 

History of World War II, Army and Navy Publishing Company, Baton 

Rouge, Louisiana, 1946 (Originalsprache Englisch): 

“Häftlinge [wurden] zum Sterben in die Gaskammern getrieben […]. 

Tausende von Männern, Frauen und Kindern starben auf diese Weise 

in Dachau […]; das Mordgeschäft durch Gas ging weiter.” (S. 99) 

Auf Seite 105 lautet eine Bildunterschrift: 
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“Durch Gas getötet, werden diese Leichen in einem ‘Lagerraum’ zur 

Kremierung aufgestapelt, aber die Öfen waren wegen Kohlemangels 

stillgelegt worden.” 

– M.G. Morelli (dominikanischer Pater), Terre de détresse, Bloud et Gay, 

1947, S. 15 (Originalsprache Französisch): 

“Ich habe meine Augen voller Entsetzen auf dieses finstere Guckloch 

gerichtet, von wo aus die Nazi-Henker in aller Ruhe zusehen konnten, 

wie die bedauernswerten Vergasten sich wanden.” 

Auf Seite 73: 

“Von Zeit zu Zeit entnahm man aus dieser Masse der Unglücklichen 

[des Invalidenblocks] die Elemente eines Transports heraus, die zu ir-

gendeiner Gaskammer geleitet wurden.” 

– Msgr. Gabriel Piguet (Bischof von Clermont-Ferrand), Prison et dépor-

tation, editions Spes, S. 77 (Originalsprache Französisch): 

“Ich verbrachte einen Tag im Block 28, besetzt von 800 polnischen 

Priestern […]. Mehrere dieser alten Priester, die als unnütz erachtet 

wurden, wurden durch die Gaskammer geschickt.” 

– “Das Müller-Dokument”, 1. Oktober 1948 (Originalsprache Deutsch). 

Siehe: R. Faurisson, “The Müller Document”, The Journal of Historical 

Review, Frühling 1988, S. 117-126. Nach Aussage des Österreichers E-

mil Lachout erhielten die alliierte Militärpolizei und deren österreichi-

sche Hilfspolizisten regelmäßig Kopien der von den Untersuchungs-

kommissionen abgefassten Berichte über die Konzentrationslager. Diese 

Berichte dienten zur Erforschung der “Kriegsverbrechen”. Am 1. Okto-

ber 1948 schickten der Kommandant Anton Müller und sein Stellvertre-

ter Emil Lachout folgenden Rundbrief aus Wien an alle beteiligten Stel-

len:246 

“Militärpolizeilicher Dienst Wien, 1.10.1948 

 10. Ausfertigung 

R u n d s c h r e i b e n  Nr. 31/48 

1. Die Alliierten Untersuchungskommissionen haben bisher festgestellt, 

dass in folgenden Konzentrationslagern keine Menschen mit Giftgas 

getötet wurden: 

Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, 

Mauthausen und Nebenlager, Natzweiler, Neuengamme, Niederha-

                                                      
246 Heutzutage (2005) hält Dr. Robert Faurisson dieses Dokument für höchst dubios. Vgl. Klaus 

Schwensen, “Zur Echtheit des Lachout-Dokuments”, Vierteljahreshefte für freie Geschichts-
forschung 8(2) (2004), S. 166-178. Anm. des Herausg. 
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gen (Wewelsburg), Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof, Theresi-

enstadt. 

In diesen Fällen konnte nachgewiesen werden, dass Geständnisse 

durch Folterungen erpresst wurden und Zeugenaussagen falsch wa-

ren. 

Dies ist bei den KV-Erhebungen und Einvernahmen zu berücksichti-

gen. 

Ehemalige KZ-Häftlinge, welche bei Einvernahmen Angaben über 

die Ermordung von Menschen, insbesondere von Juden, mit Giftgas 

in diesen KZ machen, ist dieses Untersuchungsergebnis zur Kenntnis 

zu bringen. Sollten sie weiter auf ihren Aussagen bestehen, ist die 

Anzeige wegen falscher Zeugenaussage zu erstatten.” 

– Ludwig Paulin, “Die Lüge von den 238 000/Was geschah im Lager 

Dachau?”, Der Weg für Freiheit und Ordnung, Monatsschrift, Dürer-

Verlag, Buenos Aires, Mai / Juni 1954, S. 352-353 (Skizze, S. 351): 

“Es wird von einer VERGASUNGSKAMMER berichtet, in der die ‘Ju-

den’ – man spricht eigentlich nur von ‘Juden’ – vergast worden sein 

sollen. In Wahrheit hat es jedoch in Dachau niemals eine Vergasungs-

kammer gegeben. Das einzige, was es gab, war eine Entlausungskam-

mer gewesen, die während des Krieges erbaut werden musste, weil ein-

treffende Insassen oft so verlaust waren, dass sie eine Gefahr für das 

gesamte Lager darstellten. Aus der Skizze, Seite 351, ist Lage und Art 

dieser Entlausungskammer zu ersehen. Die zu entlausenden Häftlinge 

entledigten sich in den Räumen 9 und 10 ihrer Kleidung und wurden 

hier ärztlich untersucht, um sich anschließend im Duschraum (Nr. 11) 

zu baden, sodann im Ankleideraum (Nr. 12) mit frischer Wäsche und 

Kleidung aus dem Lagerbestand versehen zu werden und hierauf die 

Entlausungsanstalt zu verlassen. Ihre alte Kleidung und Wäsche wurde 

inzwischen in den Zellen der Entlausungskammer (Nr. 8) entlaust und 

desinfiziert. Diese Zellen enthielten demgemäß, wie in allen militäri-

schen Entlausungsanstalten, welche die Entlausung nach diesem die 

Stoffe schonenden System der Vergasung anstatt mit Wasserdampf o-

der Trockenerhitzung vornahmen, an der Mitte der Decke eine Schiene, 

an der die eisernen Bügel mit den zu entlausenden Kleidungsstücken 

aufgehängt wurden. Noch im Herbst 1946 hingen eine Anzahl solcher 

Bügel in der letzten dieser Entlausungskammern. Entsprechend dem 

Zweck dieses Gebäudeteils findet sich im Keller noch heute die Kessel-

anlage zur Warmwasserbereitung für die Duschanlage. 

Nach dem Kriege wurden auf amerikanischen Befehl die Fliesen aus 

dem Ankleideraum entfernt und im Duschraum über die dort schon be-
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findlichen Fliesen angebracht. Dann wurde die Decke dieses Dusch-

raumes bis auf die Höhe der Fliesen herabgesenkt und konische Blech-

trichter darin angebracht, die allerdings blind endeten. Es wurde nun 

behauptet, durch diese Trichter hätten die Deutschen einen Duschraum 

vortäuschen wollen, während in Wirklichkeit das Gas aus seitlichen 

Oeffnungen hereinströmte. Nun bestehen aber heute noch sechs Was-

serabflußgruben im Boden dieses Raumes, und außerdem ist er heiz-

bar! Zudem zeigen der Beton der neu gesenkten Decke des Duschrau-

mes, der Beton, der im Ankleideraum an Stelle der Fliesen angebracht 

wurde, sowie der Beton der ‘Galgenplatte’ (s.u.) die gleiche Struktur. 

Es erwies sich alles als aus der Bauzeit Mai/Juni 1945 stammend.” 

– Gerald Reitlinger, Die Endlösung: Hitlers Versuch der Ausrottung der 

Juden Europas, 1939-1945, 4. durchgesehene und verbesserte Auflage, 

Berlin, Colloquium Verlag, 1961 (die englische Erstausgabe ist von 

1953), S. 149: 

“Auf diese Weise bekam schließlich jedes Konzentrationslager eine 

Gaskammer irgendeiner Art; deren Benutzung stellte sich jedoch als 

schwierig heraus. Die Dachauer Gaskammer zum Beispiel, die von den 

amerikanischen Besatzungsbehörden als warnendes Beispiel bestehen 

gelassen wurde, war schon beim Bau auf große Schwierigkeiten gesto-

ßen, und ihre Verwendung war auf einige Versuchsopfer beschränkt, 

Juden oder russische Kriegsgefangene, die von der Münchner Gestapo 

dazu bestimmt worden waren.” 

– Stephen F. Pinter, Leserbrief über “German Atrocities” (Deutsche Gräu-

eltaten) in Our Sunday Visitor, 14. Juni 1959, S. 15 (Originalsprache 

Englisch): 

“Ich war nach dem Kriege 17 Monate lang in Dachau als Anwalt des 

amerikanischen Kriegsministeriums, und ich kann sagen, dass es in 

Dachau keine Gaskammer gab.” 

– Martin Broszat, Institut für Zeitgeschichte in München, Brief an Die Zeit, 

19. August 1960, S. 16 (Originalsprache Deutsch): 

“Weder in Dachau noch in Bergen-Belsen noch in Buchenwald sind 

Juden oder andere Häftlinge vergast worden. Die Gaskammer in 

Dachau wurde nie ganz fertiggestellt und ‘in Betrieb’ genommen.” 

– Common Sense (New Jersey, USA), 1. June 1962, S. 2, Nachdruck aus 

Combat, London, GB (Originalsprache Englisch), “The False Gas 

Chamber” [Die falsche Gaskammer]: 
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“Das Lager musste eine Gaskammer haben, und da keine vorhanden 

war, entschloss man sich, so zu tun als ob das Brausebad eine sei. 

Hauptmann Strauss (US-Armee) und seine Gefangenen machten sich 

an die Arbeit. Vorher hatte es Fliesen bis zu einer Höhe von etwa 1,20 

m. Ähnliche Fliesen in dem Trockenraum nebenan wurden herausge-

nommen und über denen im Brausebad angebracht, und oberhalb die-

ser zweiten Fliesenreihe wurde eine neue, niedrigere Decke mit Blech-

trichtern (die Einlässe für das Gas) darin eingezogen.” 

– Nerin E. Gun, The Day of the Americans, New York, Fleet, 1966, zwi-

schen S. 64 und S. 65, drei Bildunterschriften lauten (Originalsprache 

Englisch): 

“1. Das ‘Brausebad’. Fotografiert von Gun [ein ehemaliger Insasse] 

mit einer gestohlenen Kamera. Dies war natürlich die Gaskammer. 

2. In der Gaskammer. Die vom deutschen Industriegiganten I.G. Far-

ben hergestellte Zyklon-B-Bombe [sic] wurde auf den Boden geworfen. 

Den Häftlingen wurde gesagt, sie gingen unter die Dusche. 

3. Die Gaskammer. Im Augenblick der Befreiung stand die Stunde der 

letzten Hinrichtung noch auf der Tür. Seitdem haben die Deutschen 

versucht zu bestreiten, dass es im Lager eine Gaskammer gab. Dieses 

Foto ist der Beweis: es wurde am Tage der Befreiung aufgenommen.” 

Auf S. 129 gibt der Verfasser an, in Dachau seien “3.166 vergast wor-

den”. 

Paul Berben, Histoire du camp de concentration de Dachau (1933-

1945), Brüssel, Comité international de Dachau, 1976 (Originalsprache 

Französisch; Erstauflage 1968). Wie auf dem Buchumschlag angegeben 

ist, ist dies “Die offizielle Geschichte” des Lagers. Dieses Werk von 329 

Seiten enthält auf den Seiten 13 und 201-202 nur ein paar besonders kon-

fuse Absätze. Die Gaskammer sei schon seit Anfang 1942 zum Zwecke 

der Menschentötung (?) entworfen worden, aber im April 1945 sei sie 

immer noch nicht in Betrieb gewesen “auf Grund, zu einem gewissen 

Ausmaß, so scheint es, von Sabotage durch die mit dem Betrieb der An-

lage beauftragte Häftlingsmannschaft” (S. 13)! 

Bedenklich ist, dass diese Häftlingsmannschaft wahrscheinlich seit Ok-

tober 1944 mit der Installation einer Entlausungskammer an dieser Stelle 

beauftragt ·war: “Im Oktober 1944 erhielt das Kommando ‘Montage und 

Reparaturen’, das aus der ‘Kesselhaus’-Mannschaft ausgewählt wurde, 

den Auftrag, die Rohrleitungen der Gaskammer zu installieren” (S. 202). 

“Im Winter 1944-1945 begann die Desinfektionsmannschaft [an diesem 

Ort], mit Genehmigung des SS-Oberstabsarztes, mit der Desinfektion der 

Kleiderberge, in denen es von Ungeziefer nur so wimmelte” (S. 13). 
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Man gestatte mir an dieser Stelle eine Hypothese und einige Fragen: 

– HYPOTHESE: Könnte diese geheimnisvolle Kammer in Dachau, die aus 

offensichtlichen, von Fred Leuchter vorgetragenen Gründen, nicht zur 

Vergasung von Menschen gedient haben kann, vorher ein Duschraum 

(daher die außen angebrachte Beschriftung “Brausebad”) und später – ab 

Ende 1944 – eine Desinfektionskammer gewesen sein? Hat die Kessel-

raum-Mannschaft vielleicht einen Duschraum in eine Entwesungskam-

mer umgebaut (und könnte man die Beschriftung “Brausebad” einfach 

draußen belassen haben)? Könnte diese Entwesung mit Wasserdampf 

durchgeführt worden sein? In Auschwitz erfolgten die Desinfektionen 

entweder in den Gaskammern (die z.B. mit Zyklon B betrieben wurden) 

oder in den Dampfkammern. Es hätte daher in Dachau eine Batterie von 

vier kleinen Gaskammern (Zyklon B) und eine Wasserdampfkammer 

vorhanden sein können. Alle zum Zwecke der Desinfektion von Klei-

dungsstücken. 

– FRAGEN: 

1. Auf einer innerhalb des Raumes angebrachten Tafel wird den Besu-

chern mitgeteilt: “GASKAMMER getarnt als ‘Brausebad’ – war nicht 

in Betrieb.” Warum verheimlicht man den Besuchern, dass dieser Raum 

sehr wohl in Betrieb war, aber ... zur Desinfektion von Kleidungsstü-

cken? 

2. Hinter dieser Kammer verbirgt man vor der Neugierde der Besucher 

den ganzen Teil des Gebäudes, in dem sich ein enorme isolierte Rohr-

leitung, ein Schwungrad wie für einen Kessel und andere Heizungsteile 

befinden. Man bekommt in dem Film von Nürnberg einen verschwom-

menen Eindruck davon (siehe oben, PS-2430), und heute kann man die-

sen Teil des Gebäudes durch die Fensterscheiben auf der Rückseite des 

Gebäudes erkennen. Warum untersagt man den Besuchern den norma-

len Zugang zu diesem Gebäudeteil? Etwa weil es für Heizungs- und 

Isolationsfachleute zu offensichtlich wäre, dass die ganze Anlage recht 

weitverbreitet ist? Warum ist der Raum, aus dem die enorme isolierte 

Rohrleitung anscheinend kommt, für jede Besichtigung unzugänglich? 

3. Paul Berben zitiert offensichtlich nicht alle Quellen, über die er verfügt, 

um auf seine Weise den Hintergrund dieses geheimnisvollen Raumes 

nachzuvollziehen. Er gibt sich vor allem mit dem Hinweis auf eine 

Zeugenaussage zufrieden, nämlich die eines gewissen Karl Nonnenges-

ser. Warum? 

– Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Eintrag über “Dachau” (Origi-

nalsprache Englisch): 



F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 183 

“Gaskammern [Mehrzahl] wurden in Dachau gebaut, aber nie be-

nutzt.” 

– Earl F. Ziemke (Professor für Geschichte an der Universität von Geor-

gia), The U.S. Army in the Occupation of Germany, 1944-1946, Wash-

ington, D.C., Center of Military History, U.S. Army, 1975, S. 252, er-

wähnt “die Gaskammer” so, als ob sie in Betrieb gewesen wäre. 

– Germaine Tillion, Seuil, 1973, S. 249-251 (Originalsprache Französisch). 

G. Tillion behauptet standfest, es habe in Dachau eine Gaskammer gege-

ben und sie sei auch in Betrieb gewesen. Sie wirft Martin Broszat vor, er 

habe in Die Zeit geschrieben, dort habe es keine Beschriftung “Brause-

bad” gegeben, aber M. Broszat hat nichts dergleichen geschrieben (siehe 

oben). Sie präsentiert den Bericht des Hauptmanns Fribourg, als ob die-

ser ohne jeden Zweifel das Vorhandensein und den Betrieb dieser Gas-

kammer nachgewiesen hätte, aber Hauptmann Fribourg hatte ebenfalls 

nichts dergleichen geschrieben (siehe oben). 

– Paul W. Valentine, “WWII Veteran Recalls His Sad Duty at Dachau” 

(Veteran des Zweiten Weltkriegs erinnert sich an seine traurige Dienst-

zeit in Dachau), Washington Post, 21. April 1978, S. B3: Interview mit 

“George R. Rodericks, ein junger Hauptmann der U.S. Armee im Mai 

1945, als seine Einheit dazu abgestellt wurde, die Leichen in Dachau zu 

zählen […], dann stellvertretender Generaladjutant der 7. Armee in 

Deutschland […]; er kommandierte die 52nd Statistical Unit, die mit der 

Führung des Inventars des US-Personals verantwortlich war”. Dieser 

G.R. Rodericks gibt vor, ein Statistiker zu sein, gibt aber unglaubhafte 

Zahlen von Leichen (20.000 in einem Lagerraum aufgestapelt) und von 

Gasöfen (50 bis 60) an und spricht von “‘Dusch’-Anlagen, wo [die Häft-

linge] durch Gas hingerichtet wurden.” 

– Arthur Suzman und Denis Diamond, Six Million Did Die/The Truth Shall 

Prevail (Sechs Millionen starben wirklich/Die Wahrheit wird sich durch-

setzen), Johannesburg, Veröffentlichung des Committee of Jewish Re-

presentatives of South Africa, 1978, 2. Auflage. Auf Seite 117 befindet 

sich ein Zitat aus einem “Bericht über das Konzentrationslager Dachau 

[…] unterzeichnet von C.S. Coetzee und R.J. Montgomery, die das Lager 

am oder um den 7. Mai 1945 herum aufgesucht haben”: 

“Die Gaskammer, etwa 6 mal 6 m groß, weist alle Merkmale eines ge-

wöhnlichen öffentlichen Duschraums auf, mit etwa fünfzig Brauseköp-

fen an der Decke, Zementdecke und Zementfußboden. Aber dort ist die 

sonst unübliche Ventilation, und aus den Brauseköpfen spritzte Giftgas 

heraus. Man bemerkte, dass die Türen ebenso wie das kleine Fenster 

mit Gummi abgedichtet waren und dass sich dort ein bequem zugängli-
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ches verglastes Guckloch befand, durch das der Kontrolleur sehen 

konnte, wann das Gas abgestellt werden konnte. Aus der Todes-Gas-

kammer führt eine Tür ins Krematorium. Wir besichtigten die sorgfäl-

tig ausgearbeiteten Steuerungen und Gasleitungen, die in die Kammer 

führen. Hinter dem Krematorium befand sich eine Hinrichtungsstätte 

für diejenigen, die durch Gewehrfeuer sterben mussten, und es gab 

zahlreiche Hinweise darauf, dass diese Stätte häufig benutzt worden 

war.” 

Auf Seite 122 lautet eine Bildunterschrift: 

“Opfer der Dachauer Gaskammer liegen bis zur Decke aufgestapelt im 

Krematorium.” 

Das Dokument L-159 wird auf den Seiten 127 und 129 zitiert. 

– Internationales Dachau-Komitee, Konzentrationslager Dachau, 1933-

1945, 1978, 5. Auflage (Originalsprache Deutsch), S. 165: 

“Die als Brausebad getarnte Gaskammer wurde nicht in Betrieb ge-

nommen. Tausende zur Vernichtung bestimmte Häftlinge wurden in 

andere Lager oder nach Schloss Hartheim bei Linz zur Vergasung ge-

schickt.” 

– Robert Faurisson, Mémoire en defensé contre ceux qui m’accusent de 

falsifier l’Histoire (Verteidigungs-Denkschrift gegen diejenigen, die 

mich der Geschichtsfälschung beschuldigen), La Vieille Taupe, 1980 

(Originalsprache Französisch). Der Verfasser behandelt auf den Seiten 

204 bis 209 den Briefwechsel, den er 1977 und 1978 mit Barbara Distel, 

Leiterin des Dachauer Museums, und Dr. A. Guerisse, Vorsitzender des 

Comité international de Dachau in Brüssel, geführt hat, sowie das Un-

vermögen dieser beiden Personen, ihm auch nur den geringsten Beweis 

für eine Gaskammer zur Hinrichtung in Dachau zu liefern. 

– Robert Faurisson, Réponse à Pierre Vidal-Naquet (Antwort auf Pierre 

Vidal-Naquet), 2. Auflage, Paris, La Vieille Taupe, 1980 (Originalspra-

che Französisch). Auf Seite 62 untersucht der Verfasser die Zeugenaus-

sage des Fernand Grenier, enthalten in dessen Werk C'etait ainsi (1940-

1945) (So war es), Editions sociales, 7. Auflage, 1970, über die wie folgt 

berichtet wird (S. 267): 

“Neben den vier Krematoriumsöfen, die niemals erloschen, eine Kam-

mer: Duschen mit Brauseköpfen an der Decke. Im Jahr zuvor [1944] 

hatte man 120 Kindern von acht bis vierzehn Jahren je ein Handtuch 

und ein Stück Seife ausgehändigt. Sie waren ganz fröhlich hineinge-

gangen. Man schloss die Türen. Aus den Brauseköpfen entwichen Er-
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stickungsgase. In zehn Minuten hatte der Tod diese Unschuldigen er-

eilt, die die Kremierungsöfen eine Stunde später zu Asche reduzierten.” 

– Réné Levesque, Memoirs, Toronto, McClelland & Stewart Limited, 

1986, S. 192-193 (Originalsprache Englisch): 

“Bevor sie ihre Häftlinge [in Dachau] zur Arbeit schickten, nahmen die 

Deutschen ihnen stets alle ihre Besitztümer ab, einschließlich ihrer 

Goldzähne. Dann arbeitete man sie zu Tode, besonders im letzten Jahr, 

als die Rationen knapp wurden. Am Ende dieses Leidensweges wurden 

sie zu den ‘Bädern’ geschickt, schäbig aussehende Schuppen, die durch 

ein paar Rohre mit einem Reservoir verbunden waren. Als die Bäder 

bis zur Oberkante voll waren, drehte man das Gas auf, und dann, als 

das letzte Stöhnen verebbt war, wurden die Leichen zu den Öfen ne-

benan gebracht. 

Als die Nachrichten darüber Quebec erreichten, und noch einige Zeit 

danach, weigerten die Leute sich, das zu glauben. Derartige Berichte, 

die jedes Verständnis überstiegen, wurden mit großer Skepsis aufge-

nommen […]. Ich kann Ihnen versichern, dass dies real, jawohl, dass 

die Gaskammer in ihrer alptraumhaften Irrealität durchaus real war. 

Die Betreiber waren verschwunden, versuchten ihre Haut zu retten und 

hinterließen ihre letzte Ladung Leichen nackt wie Würmer in ihrer 

schmutzigen Blässe.” 

Diese 29 Quellen sind nur die Skizze einer Bibliographie über die angebli-

che “Gaskammer” von Dachau. Ein Geschichtsforscher müsste schon im 

Museum von Dachau und in verschiedenen Forschungszentren in den Ver-

einigten Staaten und Deutschland Untersuchungen anstellen und dort die 

Stenogramme der Untersuchungsverfahren und der Prozesse, z.B. gegen 

Martin Weiss u.a. oder Oswald Pohl, einsehen. Man könnte auch die Foto-

grafien, die für Darstellungen der Gaskammer oder Gaskammer(n) von 

Dachau gehalten werden, miteinander vergleichen. Drei dieser Fotografien 

sind sehr bekannt: 

1. Die eines behelmten G.I., der die Entwesungskammern betrachtet, die 

zu der Zeit, als die Aufnahme gemacht wurde, für Gaskammern zur 

Menschentötung gehalten wurden. 

2. Zwei G.I. mit Polizeihelmen auf dem Kopf, vor dem “Brausebad” ste-

hend, das, wie später behauptet wurde, die Gaskammer gewesen sein 

soll. 

3. Einige G.I. sowie amerikanische Senatoren oder Kongressabgeordnete 

besichtigen das Innere der besagten “Gaskammer”. 
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Zusatz (1990): 

– Yad Vashem, Encyclopedia of the Holocaust, New York, MacMillan, 

1990, Eintrag über “Dachau” von Barbara Distel, Leiterin des Dachauer 

Museums (Originalsprache Englisch): 

“In Dachau gab es kein Massenvernichtungsprogramm mit Giftgas 

[…]. 1942 wurde in Dachau eine Gaskammer gebaut, sie wurde jedoch 

nie in Betrieb gesetzt.” 

– Gloria Goldreich, “Knowledge Without Understanding” (Wissen ohne 

Verstehen), Hadassah Magazine (USA), April 1990, S. 40: 

“In dem Artikel über Dachau [in Encyclopedia of the Holocaust], ge-

schrieben von Barbara Distel, der Kuratorin des Dachauer Museums 

in Deutschland, wird die Ansicht wiederholt, es habe in Dachau nur 

eine Gaskammer gegeben und diese sei nicht zur Vergasung von Men-

schen benutzt worden. Mündliche Aussagen, Fotografien und weiteres 

amerikanisches dokumentarisches Beweismaterial widerlegen diese 

Ansicht. Auf Fotografien ist deutlich eine Reihe von fünf Gaskammern 

mit den direkt außerhalb an Haken hängenden Kleidern der Opfer zu 

sehen. Zeugenaussagen von Überlebenden, amerikanischen Befreiern 

und der Bericht des Office of Strategie Services sind weitere Bekräfti-

gungen.” 

9.3. Mauthausen 

– Dokument PS-499, 8. Mai 1945. Ein Teil dieses Dokuments besteht aus 

einem “Exposé über die verschiedenen Mordarten an den Häftlingen im 

Konzentrationslager Mauthausen” (Originalsprache Deutsch); S. 2: 

“Gaskammer. 

Kranke, schwache und arbeitsunfähige Häftlinge wurden von Zeit zu 

Zeit in der Gaskammer vergast; dazu kamen auch politische Gefange-

ne, die erledigt werden sollten. Bis zu 120 Häftlinge wurden nackt in 

die Gaskammer gepresst und dann ‘Cyklon B’ eingeleitet. Der Tod trat 

oft erst nach Stunden ein. Durch ein Glasfenster in der Tür des Raumes 

beobachteten die SS-Mörder die Vorgänge.” 

– Dokument PS-2285, 13. Mai 1945. Beeidete Aussage des Oberstleut-

nants Guivante de Saint-Gaste und des Oberleutnants Jean Veith, beide 

Angehörige der französischen Armee (Originalsprache Englisch IMT, 

XXX, p. 142): 
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“Die K-Gefangenen wurden direkt in das Gefängnis gebracht, entklei-

det und in die ‘Baderäume’ geschickt. Dieser Baderaum in den Kellern 

des Gefängnisses neben dem Krematorium waren für Exekutionen be-

sonders ausgelegt (Erschießung und Vergasen). 

Das Erschießen fand durch eine Messvorrichtung statt. Der Gefangene 

wurde mit dem Rücken an ein Metermaß gestellt, das mit einer automa-

tischen Vorrichtung versehen war. Eine Kugel wurde in das Genick des 

Gefangenen ausgelöst, sobald das bewegliche Brett, mit dem seine 

Größe gemessen wurde, seinen Kopf berührte. 

Wenn ein Transport aus zu vielen ‘K’-Gefangenen bestand, wurden sie 

mit Gas vernichtet, das anstatt Wasser in die Duschräume gelassen 

wurde, um mit dem Messen keine Zeit zu verlieren.” 

Es ist seltsam, dass diese beiden französischen Offiziere ihre beeideten 

Aussagen in englischer Sprache abgaben. Die Zeugen wurden dazu we-

der vernommen noch ins Kreuzverhör genommen. Der US-Ankläger 

Oberst Robert G. Storey verlas die Aussagen am 2. Januar 1946. Die of-

fizielle französische Übersetzung ist fehlerhaft (TMI, IV, S. 270). 

– Dokument PS-1515, 24. Mai 1945 (Originalsprache Deutsch). Angebli-

che “Aussage des Kommandanten des Konzentrationslagers Mauthausen, 

des SS-Obersten (Standartenführers) Franz Ziereis”. In seiner ursprüngli-

chen Form von zehn Seiten, auf Deutsch mit der Maschine getippt, trägt 

dieses Dokument keine Unterschrift. Es trägt folgenden Vermerk: “Franz 

Ziereis auf dem Strohsack liegend, durch zwei Schüsse in den Bauch und 

den linken Arm verwundet, gab auf die ihm gestellten Fragen von zwei 

Personen des Intelligence Confidence, folgende Aussagen”. Franz Ziereis 

wurde sechs bis acht Stunden lang verhört und starb dann. Diese Folter-

sitzung fand in Gegenwart des amerikanischen Generals Seibel, Kom-

mandeur der 11. US-Panzer-Division, statt (1989 noch am Leben in De-

fiance, Ohio). Einer der beiden Vernehmer war Hans Marsalek, ehemali-

ger Häftling, der heute [1989] in Wien, Österreich, als hoher Polizeibe-

amter a.D. lebt. Er ist Verfasser zahlreicher Werke über Mauthausen: 

“Im KZ-Lager Mauthausen wurde auf Anordnung des SS-Hauptsturm-

führers Dr. Krebsbach eine Vergasungsanstalt gebaut unter der Tar-

nung eines Baderaumes. In diesem getarnten Baderaum wurden Häft-

linge vergast. […] An und für sich wurde die Vergasungsanstalt in 

Mauthausen auf Anordnung des SS-Obergruppenführers Glücks ge-

baut, da dieser den Standpunkt vertrat, dass es menschlicher sei, Häft-

linge zu vergasen statt zu erschießen.” 

Diese “Aussage” wird zuweilen von Bemerkungen des Vernehmers un-

terbrochen, z.B. über die “unverschämte Anmaßung von Ziereis”. Sie 
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endet mit folgenden Worten: “Weiter sagte Ziereis aus, dass man nach 

seiner Schätzung im gesamten Raum von Warschau, Kowno, Riga und 

Libau etwa 16.000.000 (??) Menschen umgebracht habe”. 

Bezüglich dessen, was Ziereis über das Schloss Hartheim gesagt haben 

soll, siehe unten “Schloss Hartheim”. 

Auf einer zusätzlichen Seite ist zu lesen (Originalsprache Englisch): 

“1515-PS nicht verwenden – Diese Erklärung ist korrigiert und ersetzt 

worden. – Siehe: 3870-PS. – [gez.:] D. Spencer.” 

– Dokument PS-2176, 17. Juni 1945. “Report of Investigation of Alleged 

War Crimes” (Untersuchungsbericht über angebliche Kriegsverbrechen) 

des Major Eugene S. Cohen, Investigation Officer, Office of the Judge 

Advocate [Oberste Militärstaatsanwaltschaft] (3. US-Armee; Original-

sprache Englisch). Auszüge daraus befinden sich in IMT, XXIX, S. 308-

314. Dieser Bericht scheint das Hauptdokument über Mauthausen und 

das Schloss Hartheim zu sein. Er befindet sich in den National Archives 

in Washington, Record Group 238, “US Counsel for the Prosecution of 

Axis Criminality Nuremberg Papers” (Nürnberger Dokumente des US-

Anklägers zur Verfolgung von Kriegsverbrechen der Achsenmächte), 

Box 26, aber eine große Anzahl von Dokumenten oder Beweisstücken 

der Anklage standen zum Zeitpunkt unserer Forschung noch nicht zur 

Verfügung. Die Beweisstücke 75 und 77 sollen von Ziereis abgegebene 

Erklärungen sein. Das Beweisstück 216 ist ein “Muster des in der Gas-

kammer von Mauthausen und Gusen Nr. 1 und Nr. 2 verwendeten Gift-

gases” (in Wirklichkeit eine Dose des Desinfektionsmittels Zyklon B). 

– Dokument F-274, vor Oktober 1945 (Originalsprache Französisch). Amt-

licher Bericht der französischen Regierung, IMT, XXXVII, S. 118: 

“[…] politische Deportierte in den Gaskammern [Plural] von MAUT-

HAUSEN [getötet …]” 

– Dokument PS-2223, 3. August 1945 (?) (Originalsprache Englisch). 

“Report of Investigation of Alleged War Crimes” (Untersuchungsbericht 

über angebliche Kriegsverbrechen). Unter rund zwanzig Berichten oder 

Aussagen unter Eid befindet sich ein Bericht vom 13./14. Februar 1945 

über die Vernehmung zweier polnischer Deserteure, beide ehemalige 

Angehörige der polnischen Armee, die über ihre Erlebnisse in Mauthau-

sen und Gusen berichten: 

“Eine Gaskammer mit einem Fassungsvermögen von 200 sorgte für 

viele weitere Opfer; viele Frauen unter tschechischen Patrioten, die 

der Sabotage verdächtigt wurden und sich weigerten, Aussagen zu ma-

chen, wurden dort vergast.” 
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– Dokument PS-2753, 7. November 1945 (Originalsprache Deutsch). Zeu-

genaussage eines SS-Mannes, Alois Höllriegl, IMT, XXXI, S. 93: 

“Das den Vorgang der Vergasung begleitende Geraeusch war mir 

wohl bekannt.” 

Am 4. Januar 1946 unterzog der beigeordnete US-Ankläger Oberst John 

Harlan Amen Alois Höllriegl einem Verhör. Über den Mechanismus der 

Vergasung wurde keine einzige Frage gestellt. Die “Geständnisse” des 

Alois Höllriegl über die Vergasungen von Mauthausen spielten die glei-

che Rolle wie die “Geständnisse” des Rudolf Höß über die Vergasungen 

von Auschwitz. In beiden Fällen wurde das Verhör von Amen durchge-

führt, um Ernst Kaltenbrunner zu belasten. 

– Zusammenfassung des Untersuchungsberichtes des IMT, 20. November 

1945 (Originalsprache Englisch). Nach ihrem Ausbruchsversuch aus 

Kriegsgefangenenlagern wurden französische Offiziere nach Mauthausen 

gebracht, IMT, II, S. 51: 

“Als sie im Lager ankamen, wurden sie durch Erschießung oder Gas 

ermordet.” 

– Dokument PS-2430 (Originalsprache Englisch): Nazi Concentration and 

Prisoner-of-War Camps: A Documentary Motion Picture, am 29. No-

vember 1945 vorgeführter Film, IMT, XXX, S. 468. Im Gegensatz zum 

Film, der Dachau behandelt, enthält der Auszug über Mauthausen keine 

Aufnahme einer “Gaskammer”. Der Film begnügt sich damit, einen 

Leutnant zur See aus Hollywood (Kalifornien) zu zeigen, der behauptet, 

dass im Lager Menschen durch Gas hingerichtet worden seien: darunter 

habe sich ein Offizier der US-Armee befunden, der von den Deutschen 

gefangengenommen worden war. 

– Dokument PS-3846, 30. November und 3. Dezember 1945 (Original-

sprache Englisch). Vernehmung des Johann Kanduth, ehemaliger Häft-

ling, IMT, XXXIII, S. 230-243: 

“Sie wurden durch Genickschuss getötet. Dabei waren auch Frauen. 

Einige wurden in der Gaskammer getötet […]. Gissriegel/ er führte die 

Kranken zur Gaskammer […]. Altfudisch […] führte die Frauen zu 

dem Raum, wo sie sich auskleideten; dann brachte er die nächsten 30. 

Sie mussten zur Gaskammer gehen […]. Es wurde ein Register über die 

Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen geführt, die durch 

Kugel, Gas, Kremierung oder durch Abspritzen getötet wurden […]. 

[Diese Aufzeichnungen] sind wahr, d.h. 2 bis 3.000 sind in den Gas-

kammern oder bei Transporten getötet worden; wir kennen die genaue 
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Anzahl nicht. […] Kaltenbrunner ging [bei einem Besuch] lachend in 

die Gaskammer. Dann wurden die Leute aus den Bunkern zur Hinrich-

tung herausgebracht, und dann wurden alle drei Arten von Hinrich-

tungen vorgeführt: Erhängen, Erschießen durch Schuss in den Hinter-

kopf und Vergasen. Nachdem der Staub verschwunden war, mussten 

wir die Leichen wegschaffen.” 

Diese Aussage wurde vom beigeordneten US-Ankläger Oberst John Har-

lan Amen am 12. April 1946 verlesen, um Kaltenbrunner zu belasten 

(IMT, XI, S. 324). 

– Dokument PS-3845, 7. Dezember 1945 (Originalsprache Englisch). Aus-

sage unter Eid des Albert Tiefenbacher, ehemaliger Häftling, IMT, 

XXXIII, S. 226, 227, 229: 

Antwort: Es gab tschechische Frauen, die vergast wurden, aber wir 

bekamen deren Namensliste nicht. Ich hatte mit den Büchern nichts zu 

tun […]. 

Frage: Erinnern Sie sich an die Gaskammer, getarnt als ein Bade-

raum? 

A: Ja, wir halfen immer, die Toten aus der Gaskammer zu tragen. 

F: Gab es kein Brausebad in der Kammer? 

A: Ja, kaltes und warmes Wasser sollte herauskommen, aber der Was-

serstrom konnte von außerhalb des Raumes reguliert werden und meis-

tens war das Wasser abgesperrt. Außerhalb des Raumes befand sich 

das Gasreservoir, und zwei Gasrohre führten von außen in den Raum 

hinein. Hinten befand sich ein Schlitz, und das Gas strömte aus diesem 

Schlitz aus. 

F: Das Gas kam niemals aus den Brausen heraus? 

A: Alle Brausen waren verstopft. Sie sollten nur den Eindruck erwe-

cken, dass die Häftlinge einen Baderaum betraten. […] 

F: […] Erinnern Sie sich an die letzten 800 Menschen, die mit einem 

Knüppel oder durch Ertränken getötet wurden? 

A: Ja, ich weiß, wie die Leute in die Gaskammer geführt wurden und 

ihnen heißes und kaltes Wasser zugeführt wurde, und dann mussten sie 

sich aufstellen und sie wurden solange geschlagen, bis sie tot waren 

[…]. 

F: War Kaltenbrunner dabei [als Himmler Mauthausen besuchte]? 

A: Kaltenbrunner ist ein dunkler Bursche. Ich kenne ihn vom Kremato-

rium, aber ich kann nicht sagen, ob er bei Himmler war. Ich erinnere 

mich an Himmler wegen seines Monokels.” (Es ist allgemein bekannt, 

dass Himmler eine Brille trug, kein Monokel.) 
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Ein sehr kurzer Teil der Aussage unter Eid des A. Tiefenbacher wurde 

Kaltenbrunner am 12. April 1946 durch Oberst Amen vorgelesen, in 

welchem er behauptete, Kaltenbrunner drei- oder viermal in Mauthausen 

gesehen zu haben. Kaltenbrunner antwortete, dies sei “restlos falsch” 

(IMT, XI, S. 325). Tiefenbacher wurde nicht vorgeladen, um auszusagen. 

– IMT, VI, pp. 270, 276, 29. Januar 1946.(Originalsprache Französisch). 

Zeugenaussage des F. Boix, eines nach Frankreich geflüchteten und nach 

Mauthausen deportierten Spaniers. Er erwähnt “die Gaskammer” von 

Mauthausen. 

– Dokument PS-3870, 8. April 1946. (Originalsprache Deutsch). Erklärung 

von Hans Marsalek abgegeben zehn Monate nach dem Tod von Ziereis, 

23. Mai 1945. Siehe oben PS-1515. IMT, XXXIII, S. 279-286. Hans 

Marsalek schwor: 

“In Anwesenheit des Kommandanten der 11. [US] Panzerdivision Sei-

bel und des ehemaligen Haeftlingsarztes in Gusen Dr. Koszeinski so-

wie eines anderen Polen, Name unbekannt, wurde Franz Ziereis von 

mir ungefaehr 6-8 Stunden einvernommen. Die Einvernahme wurde 

durchgefuehrt in der Nacht vorn 22. Mai bis 23. Mai 1945. Franz Zie-

reis war schwer verwundet, hatte 3 Durchschuesse, wusste, dass er in 

Kuerze sterben wird, und gab mir folgendes bekannt. […] Im K.-Z. La-

ger Mauthausen wurde auf Anordnung des ehemaligen Standortarztes 

Dr. Krebsbach eine Vergasungsanstalt gebaut unter der Tarnung eines 

Baderaumes […]. Das Vergasen der Haeftlinge geschah auf Draengen 

des Arztes SS-Hauptsturmfuehrer Krebsbach […]. An und fuer sich 

wurde die Vergasungsanstalt in Mauthausen auf Anordnung des SS-

Obergruppenfuehrers Gluecks gebaut, da dieser den Standpunkt ver-

trat, dass es menschlicher sei, Haeftlinge zu vergasen statt zu erschies-

sen.” 

Ein Teil dieser Erklärung wurde vom beigeordneten US-Ankläger Oberst 

Amen am 12. April 1946 verlesen (IMT, XI, S. 330-332). Kaltenbrunner 

protestierte und bestand darauf, dass Hans Marsalek zwecks Gegenüber-

stellung in den Zeugenstand treten sollte, aber dieser erschien niemals. 

Diese Tatsache erscheint umso seltsamer, als Hans Marsalek 1945-1946 

der Zeuge Nr. 1 und Experte Nr. 1 bezüglich Mauthausen galt. Er ist heu-

te offizieller Historiker des Lagers. Er wurde niemals vor einem Gericht 

über den eigentlichen Vergasungsvorgang verhört oder ins Kreuzverhör 

genommen. 

Bezüglich dessen, was Ziereis laut H. Marsalek gesagt haben soll, siehe 

unten “Schloss Hartheim”. 
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– Sir Hartley Shawcross, der britische Generalstaatsanwalt am Nürnberger 

Gerichtshof, gebraucht am 26. Juli 1946 den Satz (Originalsprache Eng-

lisch): “in den Gaskammern und den Öfen von Auschwitz, Dachau, Treb-

linka, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek und Oranienburg” (IMT, 

XIX, S. 434; deutsch: S. 483). Shawcross war 1990 noch Mitglied des 

britischen Oberhaus (House of Lords) in London. 

– Simon Wiesenthal, KZ-Mauthausen, Linz & Wien, Ibis Verlag, 1946 

(Originalsprache Deutsch). Der Verfasser gibt hier wieder, was er die 

“Geständnisse” des Kommandanten von Mauthausen nennt, S. 7-13. In 

Wirklichkeit zitiert er das Dokument PS-1515, jedoch nur teilweise und 

mit seltsamen Abänderungen; zum Beispiel wird die Zahl von 

16.000.000 Personen, die im Gesamtbereich von Warschau, Kowno, Ri-

ga und Libau getötet worden sein sollen, von Wiesenthal auf 

“10.000.000” verringert (S. 13).247 Siehe auch weiter unten “Schloss 

Hartheim”. 

– Gerald Reitlinger, Die Endlösung, aaO., S. 538: 

“Am 8. Mai, als Pattons Truppen das Lager betraten, wurde Ziereis 

innerhalb des Lagers gefunden und durch einen Bauchschuß verwun-

det. Das Geständnis, das er vor seinem Tode machte und das von ei-

nem Lagerinsassen in Anwesenheit eines amerikanischen Offiziers, der 

nicht Deutsch verstand, niedergeschrieben wurde, ist nicht sehr verläß-

lich.” 

– Olga Wormser-Migot, Le Système concentrationnaire nazi, 1933-1945, 

Presses Universitaires de France, 1968 (Originalsprache Französisch). 

Auf Seite 541 schreibt die jüdische Verfasserin dieser Doktorarbeit, dass 

sie trotz der Nachkriegsgeständnisse der SS und einiger “Zeugenaussa-

gen”, die sich mit einer Gaskammer in Mauthausen befassen, nicht daran 

glaube und die Ansicht vertrete, dass derartige Behauptungen “paraissent 

de l’ordre du mythe” [ein Mythos zu sein scheinen]. Sie sagt auch, eine 

große Anzahl von Häftlingen bestreiten das Vorhandensein einer solchen 

Gaskammer, macht diese Häftlinge aber leider nicht namhaft. Aufgrund 

ihrer Skepsis ist O. Wormser-Migot heftig verfolgt worden; sie wurde 

vor allem von Pierre Serge Choumoff heruntergemacht. 

– Vincente und Luigi Pappaleterra, November 1979, Storia Illustrata (ita-

lienisches Monatsschrift), S. 78 (Originalsprache Italienisch). Sie be-

haupten, dass die Gefangenen in den Duschen nicht unter Wasser, son-
                                                      
247 Auf S. 53 des gleichen Buches hat der Verfasser eine selbstgefertigte Zeichnung wiedergege-

ben, die drei durch die Deutschen in Mauthausen hingerichtete Häftlinge darstellen soll. Dies 
ist eine Erfindung. Die Zeichnung wurde nach einem Foto dreier deutscher Soldaten angefer-
tigt, die von einem amerikanischen Erschießungskommando als “Spione” hingerichtet wurden 
und das am 11. Juni 1945 im Life Magazine, S. 50, veröffentlicht worden war. 
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dern unter ein tödliches Gas gesetzt wurden, das aus kleinen Löchern 

strömte. Die Art des Gases wird nicht näher angegeben. 

– Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Eintrag über “Mauthausen” 

(Originalsprache: Englisch): 

“Häftlinge wurden auch in der Euthanasie-Anlage bei Hartheim durch 

Einspritzungen mit Phenol getötet, bis in Mauthausen eine Gaskammer 

gebaut wurde.” 

– Evelyn Le Chene, Mauthausen, Pierre Belfond, 1974 (Originalsprache 

Englisch; hier französische Übersetzung), S. 74: 

“Die Gaskammer in Mauthausen wurde mit Kohlenmonoxyd gefüllt, 

das bei Bedarf aus dem Gaswagen gepumpt wurde.” 

– Edith Herman, “Thirty years later ‘death camp’ horror an indelible me-

mory” (Dreißig Jahre später, der Schrecken der "Todeslager" eine unaus-

löschliche Erinnerung), Chicago Tribune, 4. Mai 1975, Abschnitt 1 (Ori-

ginalsprache Englisch): 

“[Mayer] Markowitz war am 4. Mai 1945 26 Jahre alt, drei Jahre nach 

seiner Ankunft in Mauthausen, einem ‘Todeslager’ in Osterreich. Es 

gab dort keine Gaskammer, und machte es vielleicht in gewisser Weise 

schlimmer.” 

– Dr. Charles E. Goshen, M.D. (Professor für Ingenieurmanagement an der 

Ingenieurs-Universität Vanderbilt, “war Hauptmann im Sanitätsdienst 

der US-Armee zur Zeit der Ereignisse, über die er berichtet”) The Ten-

nesseean, 23. April 1978 (Originalsprache Englisch): 

“Der Tod der Juden führte zur Untersuchung der Gaskammern. Wir 

fanden im Keller des Hauptgebäudes des Gefängnisses eine kleine luft-

dicht abgeschlossene Kammer und darin mehrere leere und volle Be-

hälter mit HCN, einem sehr tödlichen Gas. 

Unsere Gefangenen-Freunde sagten uns, dass die Kammern zu zwei 

verschiedenen Zwecken gedient hatten. Montags, mittwochs und frei-

tags zur Entlausung von Bettzeug und Kleidung; dienstags, donners-

tags und. samstags zur Hinrichtung von Häftlingen. Die dort aufgefun-

denen drei Gaskammer-Opfer waren offensichtlich getötet worden, 

kurz bevor die SS-Soldaten aus dem Lager flohen.” 

– Pierre-Serge Choumoff, Les Chambres à gaz de Mauthausen: La vérité 

historique, rétablie par P.S. Choumoff, à la demande de l’Amicale de 

Mauthausen (Die Gaskammern [Mehrzahl] von Mauthausen/Die histori-

sche Wahrheit von P.S. Choumoff auf Verlangen der Vereinigung der 
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Freunde von Mauthausen rekonstruiert), Paris, Amicale, 1972 (Original-

sprache Französisch). Auf den Seiten 17-28 behandelt der Verfasser die 

Gaskammer. Der angrenzende Raum war ein Bedienungsraum für das 

einströmende Gas. Die Art des Gases wird nicht näher bestimmt. Ein 

heißer Ziegelstein wurde in die Gaszelle gelegt. Das Gas wurde durch ein 

weißlackiertes perforiertes Rohr in die Gaskammer eingelassen (S. 19). 

Es ist bemerkenswert, dass der Verfasser, wie alle, die sich mit diesem 

Thema befassen, es vermeidet, Fotos von der Gaskammer vorzulegen, 

mit zwei Ausnahmen: eins zeigt die Außenseite einer der beiden Türen, 

und das andere, vergrößerte Bild (um die Dinge zu dramatisieren) zeigt 

einen sehr kleinen Teil aus dem Innern der Gaskammer. Es gibt auch das 

Foto einer Zyklon-B-Dose. Auf den Seiten 83-87 greift der Verfasser 

Olga Wormser-Migot harsch an. 

– Hans Marsalek, Die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen: 

Dokumentation, Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen, Wien, 

1980, Neuausgabe, 1. Veröffentlichung 1974 (Originalsprache Deutsch); 

S. 211: 

“Vor Vergasungen wurde vom SS-Unteroffizier des Krematoriums ein 

Ziegelstein in einem Verbrennungsofen heiß gemacht und in einen klei-

nen abgeteilten, neben der Gaskammer befindlichen, Raum gebracht. 

In dieser Kammer befanden sich ein Tisch, Gasmasken und das Ga-

seinfüllgerät, von dem ein Zuleitungsrohr in die Gaskammer führte. 

Der heiße Ziegelstein wurde auf den Boden des Gas-Einfüllbehälters 

gelegt; er diente dazu, die Umwandlung der Zyklon-B-Kristalle in flüs-

siges Gas zu beschleunigen. Befand sich genügend Gas in der Kam-

mer, trat in etwa 10 bis 20 Minuten der Erstickungstod ein. 

Wenn von einem SS-Arzt (der durch das in einer der beiden Gaskam-

mertüren angebrachte Guckloch den Vorgang beobachtete) der Eintritt 

des Todes festgestellt worden war, ist das Gas aus der Kammer mit 

Hilfe eines Ventilators ins Freie abgesaugt worden. 

Der gesamte Vorgang der Vergasung von einer Gruppe mit etwa 30 

Personen, beginnend mit der Entkleidung, der sogenannten ärztlichen 

Untersuchung, Ermordung, Entlüftung und dem Abtransport der Lei-

chen, dauerte 1½ bis 2½ Stunden.” 

Hans Marsalek gilt als “offizieller” Historiker von Mauthausen. Siehe 

oben, Dokument PS-1515 und PS-3870. 

– Yehuda Bauer, A History of the Holocaust, Institute of Contemporary 

Jewry, Hebrew University of Jerusalem, assistiert von Nili Keren, Toron-

to, Franklin Watts Publisher, 1982, S. 209: 
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“Obwohl in Mauthausen keine Vergasungen stattfanden, starben dort 

viele Juden sowie Nichtjuden durch ein Verfahren, das die Nazis ‘Ver-

nichtung durch Arbeit’ nannten.” 

1988 erklärte Yehuda Bauer, er habe einen “Fehler” begangen, der in zu-

künftigen Auflagen seines Buches berichtigt werde (Dokumentationsar-

chiv des österreichischen Widerstandes, Das Lachout-”Dokument”: Ana-

tomie einer Fälschung, Wien, 1989, S. 33f., in dem ein Schreiben von Y. 

Bauer vom 2. September 1988 zitiert wird). 

– Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückerl, Nationalsozialisti-

sche Massentötungen durch Giftgas, Frankfurt, S. Fischer Verlag, 1983 

(Originalsprache Deutsch): 

“Im Hauptlager, das im August 1938 östlich von Linz eingerichtet 

wurde, ist im Herbst 1941 mit dem Bau einer Gaskammer im Keller des 

Krankenbaues, neben dem sich auch die Krematorien befanden, be-

gonnen worden. Es handelte sich um einen fensterlosen, als Brausebad 

getarnten Raum von 3,80 m Länge und 3,50 m Breite. Eine Ventilati-

onsanlage war eingebaut, die Seitenwände waren zum Teil mit Fliesen 

belegt, zwei Türen konnten luftdicht verschlossen werden. Alle Schalter 

für die elektrische Beleuchtung, die Ventilation, die Wasserzufuhr und 

für die Heizungsanlage befanden sich außerhalb der Kammer. Aus ei-

nem benachbarten Raum, Gaszelle genannt, wurde das Gas durch ein 

emailliertes Rohr eingeführt, das auf der Wandseite, also nicht sicht-

bar, einen etwa 1 m langen Schlitz hatte. 

Die Überreste dieser Vergasungsanlage sind heute noch sichtbar.” 

Es ist nicht wahr, dass “Die Überreste dieser Vergasungsanlage” “heute 

noch sichtbar” sind. 

– Pierre-Serge Choumoff, Les Assassinats par gaz à Mauthausen et Gusen, 

camps de concentration nazis en territoire autrichien (Die Gasmorde in 

Mauthausen und Gusen, Nazi-Konzentrationslager auf österreichischem 

Boden), Amicale des deportés de Mauthausen, 1987 (Originalsprache 

Französisch). Es handelt sich im Wesentlichen um die gleiche Studie, die 

1972 veröffentlicht wurde, aber die Unordnung ist größer. P.S. Choum-

off, Ingenieur von Beruf, trägt, was die Gaskammern betrifft, eine extre-

me Verwirrung zur Schau. Er liefert weder einen einzigen Beweis noch 

eine technische Einzelheit, die man mit Recht von einem Ingenieur er-

warten kann, sondern gibt sich damit zufrieden, auf die üblichen “Zeu-

gen”-Aussagen hinzuweisen (Kanduth, Ornstein, Roth, Reinsdorf, ... ). 

Er scheint der Auffassung zu sein, dass lediglich das Vorhandensein des 

Insektenvertilgungsmittels “Zyklon B” in diesem Lager ein Beweis für 
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Menschentötungen durch Gas sei. Choumoff schätzt die Anzahl der Per-

sonen, die in den angeblichen Gaskammern von Mauthausen vergast 

wurden, auf 3.455 Personen. 

– Michel de Boüard (ehemaliger Häftling von Mauthausen), Ehrendekan 

der Philosophischen Fakultät der Universität von Caen, Mitglied des 

Comité d’histoire de la seconde guerre mondiale (Ausschuss für die Ge-

schichte des Zweiten Weltkriegs), Mitglied des Institut de France: Erklä-

rung, die bei einem Interview mit der Zeitung Ouest-France abgegeben 

wurde, 2./3. August 1986, S. 6 (Originalsprache Französisch): 

“In der Monographie über Mauthausen, die ich 1954 in der Revue 

d’histoire de la deuxieme guerre mondiale präsentierte, spreche ich 

zweimal von einer Gaskammer. Jetzt, wo die Zeit des Nachdenkens ge-

kommen ist, habe ich zu mir gesagt: Wo habe ich eigentlich die Über-

zeugung gewonnen, dass es in Mauthausen eine Gaskammer gab? Das 

war nicht während meines Aufenthalts im Lager, denn weder ich noch 

irgendjemand sonst ahnten damals, dass dort eine gewesen sein könn-

te; es ist daher ein ‘Gepäck’, das ich nach dem Kriege bekam; das 

wird allgemein zugegeben. Dann habe ich bemerkt, dass sich in mei-

nem Text – obwohl ich die meisten meiner Behauptungen durch Fußno-

ten zu belegen pflege – keine einzige bezüglich der Gaskammer befand 

[…].” 

– Die sich in der Gaskammer von Mauthausen [im April 1989] befindliche 

Tafel ist wie folgt abgefasst (deutsche Fassung): 

“Die Gaskammer war durch nichtfunktionierende Brausen und Was-

serrohre als Baderaum getarnt. Durch einen mit An- und Absaugvor-

richtung versehenen Schacht (der sich rechts in der Ecke befand) wur-

de das Zyklon-B-Gas aus dem Bedienungsraum in die Gaskammer be-

fördert. Kurz vor der Befreiung am 29.4.1945 wurde der An- und Ab-

saugkanal abgetragen.” 

Auf Nachfrage von Fred Leuchters Team am 10. April 1989 über die 

“Gaskammer” von Mauthausen sagte eine Amtsperson des Museums, die 

Erläuterung auf der Tafel bezüglich des Ansaugrohrs sei unrichtig. Er er-

klärte, dass das Gas in Wirklichkeit durch ein perforiertes Rohr eingelas-

sen wurde, das aus einem angrenzenden Raum kam. Das Rohr sei nicht 

mehr da und es finde sich dort auch keine Spur seiner Existenz. Der Mu-

seumsbeamte führte aus, die ursprüngliche Erläuterung bezüglich des Be-

triebes der Gaskammer sei von Häftlingen gekommen, welche behauptet 

hätten, das Gas sei durch die Duschköpfe in die Gaskammer eingeleitet 

worden; diese Erklärung sei schon lange fallengelassen worden. 



F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 197 

Diese 29 Quellen geben nur skizzenweise die Bibliographie der angebli-

chen “Gaskammer” von Mauthausen wieder. Ein Geschichtsforscher müss-

te im Archiv des Museums Mauthausen sowie in vielen Archiven in den 

USA und in Deutschland nachforschen. 

Zusatz (1990): 

– Yad Vashem, Encyclopedia of the Holocaust, aaO., Artikel über “Maut-

hausen.” Diese jüngst erschienenen Enzyklopädie ist bezüglich der Gas-

kammern von Mauthausen äußerst vage; S. 948, 950: 

“[…] die Gaskammer […] war als Duschraum getarnt […]. [Einige 

tschechische Frauen] wurden in Gruppen in die Gaskammer gebracht.” 

9.4. Schloss Hartheim 

– Dokument PS-1515, 24. Mai 1945, siehe oben, wonach Franz Ziereis er-

klärt haben soll: 

“Auf Befehl der Dr. Lohnauer und Re[na]ult wurden unverbesserliche 

Berufs-Verbrecher als Geisteskranke nach Hartheim bei Linz ver-

schickt, wo sie durch ein Special-System des Hauptsturmführers 

Krebsbach vernichtet wurden […]. SS-Gruppenführer Glücks gab die 

Anordnung, schwache Häftlinge als Geisteskranke zu bezeichnen und 

jene in einer grossen Anlage mit Gas umzubringen. Dort wurden unge-

fähr 1-1,5 Millionen Menschen umgebracht. Der betr. Ort heisst Hart-

heim und liegt 10 km von Linz entfernt in der Richtung Passau […]. 

Die [Geisteskranken] wurden […] der Landesanstalt Hartheim bei Linz 

zugeführt. Ich [Franz Ziereis] rechne mindestens 20000 Häftlinge, zu-

sammen mit den wirklichen Geisteskranken dürften im Laufe der Jahre 

meiner Schätzung nach, da ich die Aktenstapel im Keller gesehen habe, 

etwa 4 Millionen vergast worden sein. Die betr. Anlage in Hartheim 

wurde durch Kohlenoxyd betrieben. Der in Frage kommende Raum 

war gekachelt und als Baderaum getarnt. Die Durchführung dieser Ak-

tionen lag nicht in den Händen der SS, mit Ausnahme der Dr. 

Lo[hn]auer u. Dr. Rena[ut], sondern bei Polizeioffizieren.” 

– Dokument PS-2176, 17. Juni 1945, siehe oben, Beweisstück 213. Dieses 

Dokument war in National Archives (Washington) nicht aufzufinden. Es 

stammte von einem Häftling namens Adam-Golebsk oder Adam 

Golebski. Evelyn Le Chene erwähnt es (Mauthausen, 1971, aaO., S. 104-

107) und Pierre Serge Choumoff soll es angeblich in einer französischen 

Übersetzung reproduziert haben (Les Chambres à gaz de Mauthausen, 

1972, aaO., S. 40-42). Nach den Angaben von Evelyn Le Chene und 
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Pierre Serge Choumoff behauptet der Verfasser dieses Beweisstücks, er 

habe sich am 13. Dezember 1944 in Begleitung von zwanzig Häftlingen 

von Mauthausen zum Schloss Hartheim begeben, um die ganze Stätte in 

ein Kinderheim umzuwandeln. Ihre Arbeit habe 18 Tage gedauert. Er 

habe einen Raum gesehen, der wie ein kleiner Baderaum aussah; die Ei-

sentür sei mit Gummi abgedichtet gewesen; der Türverschluss habe aus 

massiven Hebelverriegelungen bestanden, und in der Tür habe sich ein 

kleines rundes Guckloch befunden. Die Wände dieses Raumes seien zur 

Hälfte gefliest gewesen. Es seien sechs Duschen vorhanden gewesen. 

Von diesem Raum habe eine ähnliche Tür zu einem anderen kleinen 

Raum geführt, wo sich eine Gasapparatur, Gasflaschen und verschiedene 

Messgeräte befanden. 

– Dokument F-274, vor Oktober 1945, aaO., S. 176: 

“Einige Häftlinge wurden von Mauthausen zum Schloss Hartheim ge-

bracht, um dort vergast zu werden.” 

– Dokument PS-3870, 8. April 1946, aaO.: Franz Ziereis soll erklärt haben: 

“Auf Befehl Dr. Lohnauers, wurden unverbesserliche Berufsverbrecher 

als Geisteskranke nach Hartheim b. Linz verschickt, wo sie durch ein 

Spezialsystem des SS-Hauptsturmfuehrers Krebsbach vernichtet wur-

den […]. SS-Gruppenfuehrer Glücks gab die Anordnung, schwache 

Haeftlinge als Geisteskranke zu bezeichnen und jene in eine Anlage, 

die in Schloss Hartheim bei Linz vorhanden war, mit Gas umzubrin-

gen. Dort wurden ungefaehr 1-1½ Millionen Menschen umgebracht 

[…]. Die Anzahl der in der Landesanstalt Hartheim ermordeten Haeft-

linge ist mir nicht bekannt, aber samt den Zivilpersonen, die in Hart-

heim eingeliefert wurden, betraegt die Zahl der Opfer ungefähr 1-1½ 

Millionen.” 

– Simon Wiesenthal, KZ Mauthausen, 1946, aaO. Ebenso wie für Maut-

hausen gibt der Verfasser das Dokument PS-1515 wieder, aber mit selt-

samen Unterschieden, ähnlich seiner Darstellung des Dokuments bezüg-

lich Mauthausen (siehe die Auflistung unter Mauthausen weiter oben). 

– Gerald Reitlinger, Die Endlösung, 1971 (Erstausgabe 1953), aaO., S. 

149: 

“So wurden während des Besuches in Dachau Hunderte von Gefange-

nen, Juden wie Nichtjuden, lediglich auf Grund ihrer politischen Ver-

gangenheit ‘untersucht’. Im Januar 1942 wurden sie auf Schloss Hart-

heim vergast.” 
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– Olga Wormser-Migot, Le Système concentrationnaire nazi 1933-1945, 

1968, aaO. Die Verfasserin erwähnt Hartheim auf äußerst verschwom-

mene Weise als Stätte der “Vernichtung” (pp. 154, 538, 540). 

– Encyclopedia Judaica, 1971, aaO., Eintrag über “Mauthausen.” siehe 

obiges Zitat, S. 312. 

– Evelyn Le Chene, Mauthausen, 1971, aaO. Siehe oben, Dokument PS-

2176, Beweisstück 213. Eine Zeichnung des Erdgeschosses von Hart-

heim, von der Verfasserin angefertigt, befindet sich auf S. 105. 

– Pierre-Serge Choumoff, Les Chambres à gaz de Mauthausen, 1972, aaO. 

Siehe oben, Dokument PS-2176, Beweisstück 213. Eine Zeichnung des 

Erdgeschosses von Hartheim befindet sich auf Seite 38. Sie soll von ei-

nem Häftling von Mauthausen namens Bahier stammen. Sie trägt das Da-

tum “Linz, 6. September 1945” und befindet sich in den Akten der Lin-

zer Kriminalpolizei (Az. T.G.B. N.R.K. 2081/85). 

– Lucy S. Dawidowicz, The War Against the Jews, 1933-1945, New York, 

Bantam Books, 1975, S. 178f.: 

“Zur Tötung vorgesehene Patienten […] wurden dann zu einer der 

sechs ‘Euthanasie’-Anlagen (in Bernburg, Brandenburg, Grafeneck, 

Hadamar, Hartheim und Sonnenstein) gebracht […]. Das Verfahren 

war pragmatisch einfach und überzeugend täuschend. In Gruppen von 

zwanzig oder dreißig wurden die Patienten in eine als Duschraum ge-

tarnte Kammer geleitet. Es war ein ganz gewöhnlicher Raum, mit ab-

gedichteten Türen und Fenstern versehen, in dem eine Gasleitung ver-

legt war. Der Druckgasbehälter und die Regulierungsausrüstung be-

fanden sich außerhalb. Nachdem sie unter dem Vorwand, dass sie un-

ter die Dusche kämen, in die Kammer geführt worden waren, wurden 

die Patienten von dem diensthabenden Arzt vergast.” 

Es gibt kein Quellennachweis für die Beschreibung dieses Vorgangs. 

– Hans Marsalek, Die Geschichte… 1980, aaO., S. 213: 

“Sobald sich eine Gruppe in der Gaskammer befand, wurde die Stahl-

türe geschlossen, das Giftgas eingeleitet und die Opfer getötet. An-

schließend wurde der Raum mittels Ventilatoren gelüftet.” 

Der Verfasser geht nicht näher auf die Art des Gases ein. Er setzt hinzu, 

dass der Deutsche Vincenz Nohel, bevor er von den Amerikanern ge-

hängt wurde, gestanden habe, dass im Verlauf der “Euthanasie Aktion” 

30.000 Personen im Schloss Hartheim getötet worden seien. 

– Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückerl NS Massentötun-

gen… 1983, aaO. In diesem Buch, das vorgibt, alle Massenvergasungen 

zu behandeln, wird Hartheim nicht erwähnt, außer in dem Kapitel, das 
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der Euthanasie gewidmet ist (siehe S. 62, 76-79); die Art des verwende-

ten Gases (CO?) und die Gesamtzahl der Opfer werden nicht klar festge-

legt. 

– Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, 1985, aaO., S. 

872f. Der Verfasser, der von keiner Gaskammer für Mauthausen spricht, 

behauptet, Hartheim sei eines der zahlreichen “mit Gaskammern ausge-

statteten Euthanasie-Institute gewesen, in denen reines Kohlenmonoxyd 

in Flaschen verwendet wurde”. 

– Pierre-Serge Choumoff, Les assassinats par gaz […], 1987, aaO., macht 

keinerlei nähere Angaben über die Gaskammer von Hartheim. Er 

schreibt, dass dem Geständnissen des Deutschen Vincenz Nohel zufolge 

8.000 Häftlinge aus Mauthausen und Gusen im Schloss Hartheim vergast 

worden seien. 

– Hans Marsalek, Hartheim, Establishment for Euthanasia and Gassing: 

Accessory Camp to the KZ (Concentration Camp) of Mauthausen (Hart-

heim, Einrichtung für Euthanasie und Vergasung: Nebenlager des KZ 

(Konzentrationslagers) Mauthausen; gekürzte Fassung für die Österrei-

chische Lagergemeinschaft Mauthausen, ins Englische übersetzt von Pe-

ter Reinberg), 4 Seiten. Erhältlich im Schloss Hartheim (1989]. Diese 

Schrift behandelt die Vergasung von 30.000 Personen mittels “Zyklon 

B” in Hartheim. 

Zusatz (1990): 

– Yad Vashem, Encyclopedia of the Holocaust, aaO. Dieses Lexikon in 

vier Bänden enthält keinen Eintrag für das Stichwort “Hartheim” sondern 

lediglich Hinweise auf den Seiten 342, 452, 632, 952, 968, 1129 und 

1408. Das in Hartheim eingesetzte Gas sei nicht Zyklon B, sondern Koh-

lenmonoxyd gewesen (S. 1129). Die Opfer, insbesondere die Geistes-

kranken, waren angeblich von Dachau überführte Insassen (S. 342) sowie 

von den Außenlagern Mauthausens wie Gusen (S. 632) oder Melk (S. 

968). 

9.5. 1988: Jüdische Historiker vor dem Problem der Gas-

kammern 

– Olga Wormser-Migot, Le Système concentrationnaire nazi (1933-1945), 

Paris, 1968 (Originalsprache Französisch). Ein Kapitel dieser Doktorar-

beit trägt die Überschrift: “Le Probleme des Chambres à Gaz” (Das Prob-

lem der Gaskammern); es umfasst etwa drei Seiten (zwischen S. 541 und 

545). Die Verfasserin glaubt weder an das Vorhandensein von Gaskam-

mern in Dachau noch in Mauthausen. 
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– Lucy Dawidowicz, The War Against the Jews 1933-1945, New York, 

Bantam Books, 1975. (Originalsprache Englisch). Die Verfasserin er-

wähnt Gaskammern oder Vergasungen weder für Dachau noch für Maut-

hausen. 

– Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, revidierte und 

entgültige Ausgabe, New York, Holmes & Meier, 1985 (Originalsprache 

Englisch). In diesem “endgültigen” Werk in drei Bänden erwähnt Hil-

berg auf 1.274 Seiten nirgendwo Gaskammern oder Vergasungen in 

Dachau oder Mauthausen. 

– Arno J. Mayer, Why Did the Heavens Not Darken? – The “Final Solu-

tion” in History, New York, Pantheon Books. 1988, S. 362-363: 

“Die Quellen zum Studium der Gaskammern sind sowohl selten als 

auch unzuverlässig […]. Das Meiste dessen, was bekannt ist, beruht 

auf den Aussagen von Nazi-Beamten und Henkern in Nachkriegspro-

zessen und auf der Erinnerung von Überlebenden und Zuschauern. 

Diese Zeugenaussagen müssen sorgfältig geprüft werden, denn sie 

können von subjektiven Faktoren großer Komplexität beeinflusst wer-

den. Tagebücher sind selten, ebenso echte Dokumente über die Vorbe-

reitung, Übermittlung und den Vollzug der Vernichtungspolitik. Aber 

weitere Beweise könnten immer noch ans Tageslicht treten. Es werden 

wahrscheinlich noch private Tagebücher und amtliche Papiere auftau-

chen. Da Auschwitz und Majdanek sowie die vier ausgemachten Tö-

tungszentren von der Roten Armee befreit wurden, könnten die sowjeti-

schen Archive bedeutsame Hinweise und Beweise ergeben, wenn sie 

zugänglich gemacht werden. Außerdem könnten Ausgrabungen an den 

Tötungsstätten und in deren unmittelbaren Umgebung neuen Informa-

tionen zutage fördern.” 

10. Anhang 

10.1. Die Gaskammer von Dachau: mal sieht man sie, mal 

nicht 

Von Carlos W. Porter 

 

Wir alle kennen ein Gerät namens Kaleidoskop, in dem Objekte von fla-

chen Spiegeln reflektiert werden, so dass das Objekt und eine Vielzahl von 

Spiegelbildern in verschiedenen Orientierungen den optischen Eindruck 

eines symmetrischen Musters erwecken. 
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Ein ähnliches Phänomen trat bei den “Kriegsverbrecherprozessen” auf, 

bei denen Gaskammern an drei verschiedenen Orten zugleich aufschienen 

in einer Anzahl irgendwo zwischen eins und sechs, so dass die Illusion ei-

ner gemeinsamen Bauweise zur Vernichtung von Menschen geschaffen 

wurde (manchmal auch als gemeinsamer Plan bezeichnet). 

Ein Beispiel für diese Illusion ist die Gaskammer von Dachau, die im 

April 1945 auftauchte, bis zum November jenes Jahres aber wieder aus 

Dachau verschwand, um im Dezember 1945 wieder aufzutauchen, wonach 

es beim Nürnberger Militärtribunal wieder verschwand, um dann als “be-

wiesene Tatsache” während des Verfahrens gegen Oswald Pohl im Jahre 

1947 wieder in Szene zu treten (zusammen mit den Dampfkammern von 

Treblinka). 

Nachfolgend führe ich eine meiner Ansicht nach vollständige Liste all 

jener Beweisstücke des Ermittlungsverfahrens zum ersten Strafverfahren 

gegen das ehemalige Personal des KL Dachau auf, in denen die “Gaskam-

mer” erwähnt wird und mittels derer ihre Existenz bewiesen werden sollte 

(Verfahren gegen Martin Gottfried Weiss u.a., U.S. National Archives, 

M1174, 6 Mikrofilmspulen). Die Gaskammer-Beweisstücke des Ermitt-

lungsverfahrens (Gutachten, Diagramme, Duschkopf) befinden sich auf der 

ersten Spule, wurden jedoch nie als Beweisstücke eingeführt und fehlen 

daher in der Liste der Beweismittel des Verfahrens (Spule 4). Das Ge-

richtsprotokoll (Spulen 2 & 3) erwähnt nirgends eine Gaskammer in Dach-

au mit der Ausnahme einige weniger Sätze in der Aussage von Dr. Blaha 

(Band 1, S. 166-169). Der Gaskammer-Vorwurf war daher schon vor dem 

Verfahren fallen gelassen worden. 

Augenscheinlich wusste der U.S. Army Corps of Engineers schon vor 

dem 15. November 1945, dass eine Gaskammer nicht auf die beschriebene 

Weise funktionieren könnte und dass andere Geschichten über Gaskam-

mern mit einer ähnlichen Funktionsweise unwahr waren. Aus politischen 

Gründen wurde jedoch entschieden, diese Vorwürfe bei anderen verfahren 

weiterhin zu erheben. 

Mikrofilm Seiten 000050ff.: “Bericht über im Konzentrationslager Dach-

au begangene Gräuel. Bd. 1. Untersuchungsteam für Kriegsverbrechen 

Nr. 6823. Unterzeichnet von David Chavez Jr. Colonel, JAGD,[248] 7. 

Mai 1945.” 

Mikrofilm Seiten 000071-000075: “Beweisstück F Foto von Glasscheibe / 

S3 Foto von Gaskammer / V2 Plan der Wasser- und Gasinstallationen / 

V10 aus Gaskammer entfernter Brausekopf / V11 Etikett, entfernt von in 

oder bei der Gaskammer gefundener Büchse (Zyklon)” 

                                                      
248 Judge Advocate General’s Department, Abteilung des Obersten Militärstaatsanwalts. 
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Seite 25 des “Chavez-Berichts”, Mikrofilm Seite 00089: “Das neue Ge-

bäude besaß eine Gaskammer für Hinrichtungen. […] die Gaskammer 

war über dem Eingang als ‘Brausebad’ ausgegeben und war ein großer 

Raum mit luftdichten Türen und doppelt verglasten, versiegelten und 

gasdichten Lampen. Die Decke war mit falschen Duschköpfen übersät. 

Ein kleines Beobachtungsloch, doppelt verglast und hermetisch versie-

gelt, wurde benutzt, um den Zustand der Opfer zu beobachten. Es gab 

[Abfluss-]Gitter im Boden. Blausäure wurde im Raum darunter ange-

mischt und stieg in die Gaskammer und aus den oberen Öffnungen. (Be-

weisstück 34) 

 Dr. Blaha war Zeuge des ersten Tests der Gaskammer im neuen Krema-

torium Anfang 1944 und untersuchte die 7 verwendeten Opfer. Zwei 

wurden im ersten Test getötet, ein Experiment zur Feststellung der Gas-

menge zur Tötung einer Person (Beweisstück 5). 

 Gewichtige Aussagen zeigen allgemein, dass die Gaskammer zur Erzie-

lung der erwünschten Ergebnisse erfolgreich entwickelt wurde. Ein Zeu-

ge nach dem anderen erwähnt, wie lebende Personen in das Krematori-

um getrieben und nie wieder gesehen wurden. Wenn die Gaskammer un-

benutzt blieb, so aufgrund des Mangels an Material zur Gaserzeugung – 

der gleiche Grund, warum das Krematorium nicht kontinuierlich benutzt 

wurde, und sicherlich nicht wegen eines Gesinnungswandels seitens der 

verantwortlichen SS. Außer Dr. Blaha kann kein Zeuge als Augenzeuge 

einer Hinrichtung mit Gas aussagen, da das [Personal des] Krematori-

um[s] und die [der] Gaskammer aus verurteilten Gefangenen bestand, die 

im Krematoriumsvorhof lebten, und wenn sie erst einmal dort waren, 

verließen sie den Bereich nie lebend. Die für diesen Dienst ausgesuchten 

Männer wussten, dass sie als mögliche zukünftige Zeugen, die der SS zu 

gefährlich werden konnten, getötet werden würden.” 

Col. Chavez sagte am 15. November 1945 vor Gericht aus, erwähnte je-

doch die Gaskammer nicht. Auch in der Aussage von Col. Lawrence Ball, 

einem weiteren Sachverständigen der Regierung, wird keine Gaskammer 

erwähnt. Ebenso wenig wurde eine Gaskammer während des Eröffnungs-

vortrags bzw. beim Abschlussvortrag der Anklage erwähnt. Sie wurde we-

der im Abschussvortrag der Verteidigung erwähnt noch im Urteil. Mit 

Ausnahme der wenigen Sätze in der Aussage von Dr. Blaha erwähnte kein 

Zeuge die Gaskammer. Keinem einzigen der vierzig Angeklagten wurde 

bezüglich irgendeiner Gaskammer auch nur eine Frage gestellt. Dr. Blaha 

sagte zweimal aus. Bei seinem zweiten Auftritt während der Erwiderung 

der Anklage erwähnte er ebenso keine Gaskammer. Der Chavez-Bericht 

wurde für das Nürnberger Militärtribunal umgeschrieben und dort als Be-

weisstück eingeführt, womit seine Behauptungen als “bewiesene Tatsa-
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chen” galten, obwohl bekannt war, dass sie unwahr waren (Dokumente L-

159L, PS-2430). 

Die Behauptung von der Existenz einer Gaskammer in Dachau wurden 

im Nürnberger Urteil nicht aufrecht erhalten. 

Auf Seite 56 des “Chavez-Berichts” (Seite 000120 des Mikrofilms, Spule 

1, M1174, National Archives) liest man: “Dieses neue Gebäude enthielt 

ebenso eine Hinrichtungs-Gaskammer. […] die Gaskammer wurde als 

‘Brausebad’ ausgegeben. Der erste Test einer Gaskammer fand 1944 

statt, als Gefangenen benutzt wurden, um die zur Tötung einer Person 

nötige Gasmenge festzustellen.” 

000132: “[Diagramm] Zeichnung der Rohrleitungen über der Kammer, 

Ventilator, galvanisierte Rohre, öffnen in die Gaskammer. Isolierte Lei-

tungen. Gaskammer […] Gaskammer. Gefangenenlager Dachau.’” 

000133: “Vergitterte Einlässe. Schwenktüre. Wasser[?]abflüsse. Gaskam-

mer. Gefangenenlager Dachau.” 

000134: “Öffnungen. Decke. Gas Gaskammer. Gefangenenlager Dachau. 

In Decke versenkte Duschköpfe.” 

000135: “[Diagramm] Gaskammer. Gasdichte Türen. Holzschuppen, in 

dem sich Pumpe oder Kompressor[?] befunden haben mag. Rohrleitun-

gen über der Kammerdecke, Größe der Kammer 24’ x 18’ x 6’ [7,3 m × 

5,5 m × 1,8 m]. Kammer erbaut aus glatten, blassgelben, ziegelähnli-

chen Schamottsteinen mit kleinen Zementfugen. Höhe. Gaskammer. Ge-

fangenenlager Dachau.” 

Zeugenvernehmungen des Untersuchungsverfahrens und andere Beweise: 

000199: “Im Februar 1945 kamen 65 jüdische Kinder […] im Lager an. 

[…]; die Kinder fingen zu weinen an und sagten: Bitte steckt uns nicht 

in die Gaskammer. Als wir erwiderten, dass es hier keine Gaskammer 

gab, sagte sie: oh doch, unsere Eltern haben uns gesagt, dass wir in ein 

anderes Lager gingen und dass wir in eine Gaskammer gesteckt wür-

den. Wir wiederholten, dass es hier so etwas nicht gab, aber sie antwor-

teten: oh doch, oh doch, unser Vater oder unsere Mutter, unser Onkel, 

unser Vetter, […] sie wurden in die Gaskammer gesteckt, weil sie Juden 

waren. Die Kinder wurden 2 oder 3 Wochen lang im Lager belassen 

und dann ins Vernichtungslager bei Auschwitz geschickt. Sogar alte 

und abgehärtete Gefangene, die beträchtliche unmenschliche Behand-

lungen erlebt hatten, waren von der Ansicht dieser Kinder tief bewegt.” 

000204: “Im Lager gab es keine betriebsbereite[!] Gaskammer. Eine Gas-

kammer wurde im Krematorium gebaut, und im Januar 1945 schritten 

die Arbeiten zügig voran. Mit Ausnahme des Gasboilers[?] war die 

Kammer bald fertig. Ein Eisenbahnarbeiter, der im Lager ein- und aus-
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ging, erzählte mir, dass ein Boiler aus Auschwitz am Ostbahnhof Mün-

chen angekommen sei. Aber dieser Boiler sei zusammen mit vielen Gas-

zylindern bei einem Luftangriff zerstört worden.” 

000212: “Die Jahre 1940/43 scheinen die schlimmste Periode in Dachau 

und anderen ähnlichen Lagern gewesen zu sein. Mir wurde von Augen-

zeugen über die Massenvernichtung von Juden berichtet, die zu 500 auf 

einmal in eine Gaskammer geschickt wurden […].” Bericht über die 

Zustände in Gefangenenlagern, diktiert von Captain P.M. Martinot, 23. 

Mai 1945. 

000248: “Weiterhin war konkret vorgesehen ein Krematorium mit vier 

Öfen und eine[!] Gaskammer (‘Desinfektionskammer’ genannt)[!]. Ich 

weiß nicht, ob dieses Lager jemals gebaut wurde.” 

000250: “Die wichtigsten Bauprojekte, die während meiner Anwesenheit 

geplant und durchgeführt wurden, waren die Folgenden: […] ein Kre-

matorium genannt ‘Baracke X’ im Konzentrationslager bei Dachau mit 

sechs[!] individuellen Gaskammern[!] Und 2 Verbrennungsöfen.” 

000277: “Die polnischen Priester wurden gezwungen, das wohlbekannte 

Krematorium und die Gaskammern zu bauen [plural…] sie wurden an 

ihren Beinen zu den Todeskammern[!] geschleppt […]” 

000379: “Quelle sagt, er besuchte ein Gebäude, dass als Brausebad aus-

gegeben war, das aber in Wirklichkeit eine Gaskammer war.” 

000417: “Die folgenden Fotos des Signal Corps sind in 1222614 enthalten 

und werden im Büro für Kriegsverbrechen in Washington D.C. aufbe-

wahrt. Gaskammern.” (Plural) 

000420: Foto eines Soldaten vor einer Türe mit der Beschriftung “Gaszeit: 

(unleserlich) Vorsicht! Gas! Lebensgefahr! Nicht Öffnen!” und der Bild-

unterschrift: “Gräuellager Dachau: Gaskammern [Plural], günstig beim 

Krematorium gelegen, werden von einem Soldaten der 7. US-Army un-

tersucht. Diese sind Teil der Schreckenskammern, die von den Nazis be-

nutzt wurden, bevor die 7. Armee das Lager befreite.” 

Die gezeigte Tür gehört tatsächlich zu einer der vier Entwesungskammer in 

Dachau, siehe Abb. 66, S. 219 (die gleiche Tür wie in Abb. 27, S. 115). 

000445: “Die folgenden Fotos des Signal Corps sind in 12226 enthalten 

und werden im Büro für Kriegsverbrechen in Washington D.C. aufbe-

wahrt. […] (Gas Chamber).” (Singular) 

000455: “Foto […] Yanky untersucht falschen Duschkopf in der Gaskam-

mer [Singular] des Konzentrationslagers Dachau. Ahnungslose Gefange-

ne wurden in den im Krematorium gelegenen, mit ‘Duschen’ markierten 

Duschraum gebracht. Hier wurden sie ausgezogen und vergast, nachdem 

die Türen verschlossen worden waren.” 
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000485: “Hier gab es ebenso als ‘Duschen’ getarnte Gaskammern [Plu-

ral], in die Gefangene unter dem Vorwand eines Duschbades getrieben 

wurden, und die riesigen Kremierungsöfen.” 

000486: “Sowohl drinnen als auch draußen[?] gab es Gaskammern [Plu-

ral] mit angrenzenden Kremierungsöfen […] fast 100 nackte Leichen wa-

ren in dem kahlen Raum mit Zementboden aufgestapelt. Sie kamen aus 

einem Raum zur Linken mit der Bezeichnung ‘Brausebad’. Tatsächlich 

war es eine Gaskammer [Singular], ein Raum mit niedriger Decke von 

etwa 2,8 m². Nachdem 15 oder 20 [Opfer] drinnen waren, wurden die 

Türen fest verriegelt und die Hähne aufgedreht [!] und Giftgas freige-

setzt[!]. Dann wurden die Leichen in den Raum geschleppt, der die Gas-

kammer vom Krematorium trennt. Es gab vier riesige Öfen mit einem 

riesigen Fuchs, der in den rauchgeschwärzten Kamin führt.” 

000489: “Die Truppen entdeckten zudem Gaskammern[!], Folterkammern 

und Öfen.” 

000496: “Wir sahen die ursprünglichen Gaskammern, vier riesige Zel-

len[!], in welche die Opfer anscheinend zusammengepfercht und zu Tode 

gebracht wurden. Später wurde diese Methode verbessert, indem eine 

große Kammer mit Düsen in der Decke gebaut wurde, die Brausebad-

Sprinklern ähnelten. Die Gefangenen zogen sich in einem Raum aus, wo 

ein Mann saß – mit Blumen auf seinem Tisch –, der ihnen Seife und 

Handtücher gab. Nachdem sie in den Duschraum getrieben worden wa-

ren, wurde das Gas eingeschaltet, während der Betreiber dessen Wir-

kung durch ein teleskopisches Guckloch beobachtete.” 

000497: “Gaskammerhinrichtungen.” 

000506: “Hier kann man selber die tödliche Kammer sehen, wo die Leute 

vergast wurden, welche die Nazis dem Untergang geweiht hatten. Es hat 

Duschbad-Imitate, Einrichtungen mit falschen Sprinklern in einer rohr-

losen Decke [!], und Roste im Boden wie Abwassergullys, durch die Gas 

geschickt wurde.” 

Kam das Gas nun durch die Decke oder durch den Fußboden? 

000508: “‘Duschräume’ [wieder Plural], wo Gas in die Kammern geschüt-

tet[!] wurde.” 

000509: “Jarolin [Stellvertretender Lagerkommandant von Dachau, Ange-

klagter im Strafverfahren gegen Martin Gottfried Weiss u.a.] sagte, er 

habe geglaubt, sie seien zur Gaskammer gegangen.” (Singular) 

000513: “Gaskammertote in Belsen.” 

Die Anklage gab zu, dass viele Insassen geistig krank waren, ihren Ver-

stand verloren hatten oder in einem Zustand geistiger Verwirrung im Lager 

umher irrten, und dennoch wurden ihre Aussagen als “Tatsachen” hinge-
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nommen, egal wie widersprüchlich sie auch waren. Es wurde auch zugege-

ben, dass Dachau 6 Krankenhäuser hatte, dass in den letzten wenigen Mo-

naten der Existenz des Lagers 15.000 Personen an Krankheiten gestorben 

waren und dass Abmagerung ein Symptom der Ruhr ist. Einige Angeklagte 

wurden wegen “Beihilfe zu einem allgemeinen Plan” verurteilt, obwohl die 

Insassen gegen sie keine Anschuldigungen erhoben hatten (die Fälle 

Gretsch und Schoepp). 
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10.2. Die Dachauer Gaskammer wiederbetrachtet 

Von Germar Rudolf 

Im Juli 2011 besuchte ich binnen weniger Tage das ehemalige KL Dachau 

gleich zweimal – das erste Mal mit Prof. Dr. Thomas Dalton (Autor von 

Debating the Holocaust),249 das zweite Mal mit einer guten Bekannten. 

Dabei machten wir eine Serie von Fotografien und Beobachtungen, von 

denen ich einige hier mitteilen darf. 

Wie Leuchter erwähnte, gab es einst ein Schild in der angeblichen Gas-

kammer, mit dem die Besucher darauf hingewiesen wurden, dass dieser 

Raum nie als Gaskammer eingesetzt wurde. Das änderte sich jedoch später. 

Die Museumsleitung stellte im Sommer 2011 diesen Raum wie folgt den 

jährlich Tausenden von Besuchern vor: 

“Gaskammer – Hier befand sich das Zentrum des möglichen [sic!] 

Massenmordes. Der Raum wurde zur Tarnung als ‘Brausebad’ be-

zeichnet und mit Duschköpfen ausgestattet, die Attrappen waren. Damit 

wollte man die Opfer irreführen und verhindern, dass sie sich weiger-

ten, den Raum zu betreten. Bis zu 150 Menschen konnten gleichzeitig in 

einem Zeitraum von 15 bis 20 Minuten mit Blausäure-Giftgas (Zyklon 

‘B’) erstickt werden.” 

Ob hier also ein Massenmord stattfand, wird absichtlich offen gelassen. 

10.2.1. Die Einwurfluken 
Die von Leuchter beschriebenen Einwurfluken – ursprünglich womöglich 

Müllschluckerschächte – verdienen eine nähere Betrachtung. 

Die Verschlussklappen dieser Schächte waren einst beweglich, wurden 

aber später von der Museumsleitung festgeschweißt. Fugen für Dichtungen 

sind sichtbar, jedoch keinerlei Dichtungen (mehr). 

Leuchter erwähnt, dass die äußere Ziegelsteinstruktur sowie die Fliesen 

an der Innenseite darauf hinweisen, dass das Mauerwerk an diesen Stellen 

nachträglich aufgebrochen und wieder zugemauert wurde. Dies ist ein 

handfester materieller Beweis einer nachträglichen Manipulation bzw. Fäl-

schung und soll daher hier näher betrachtet werden. 

Eine sorgfältige Untersuchung des Mörtels, der für die Ziegelsteine um 

diese Schächte herum verwendet wurde, ergibt Folgendes (vgl. Abb. 

50a-c): 

                                                      
249 Vgl. seinen Artikel “Reexamining the ‘Gas Chamber’ of Dachau”, in: Inconvenient History, 

3(4) (2011); http://www.inconvenienthistory.com/3/4/3162. 
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a) Dieser feine Sandmörtel unterscheidet sich merklich von dem groben, 

splitthaltigen Mörtel, der für den Rest des Gebäudes benutzt wurde 

(siehe Abb. 50a-c). 

b) Dieser Mörtel wurde offensichtlich später hinzugefügt, was sich daraus 

ergibt, dass er stellenweise über den alten Mörtel hinüberfloss (siehe 

Abb. 50c). 

c) Der neue Mörtel um die Schächte herum hat ein unregelmäßiges Mus-

ter, was deutlich darauf hinweist, dass die Löcher, in die diese Schächte 

eingesetzt wurden, durch eine bereits vollendete Wand gebrochen wur-

de, die dort keine Löcher aufwies. 

d) Die Fliesen um die Schächte an der Innenwand dieses Raumes sind 

teilweise nachträglich eingefügt worden bzw. wurden teilweise durch 

Ersatzfliesen ersetzt, die deutlich anders aussehen als die originalen 

Fliesen und in einigen Fällen wahrscheinlich lediglich Scheinfliesen aus 

Mörtel sind (siehe Abb. 51). 

Daraus können wir schlussfolgern, dass diese Schächte im ursprünglichen 

Bauzustand dieser Wand nicht vorhanden waren. Obwohl es möglich ist, 

dass die Bauleute die Löcher einfach vergessen hatten und sie später hinzu-

 

 

 
Abb. 50a (links), b, c (rechts): Außenansicht eines der angeblichen “Zyklon-B-
Einwurfluken” der behaupteten Gaskammer in Dachau. Der für die umliegenden 
Ziegelsteine verwendete andersartige Mörtel beweist, dass die Löcher für diese 

Schächte nachträglich durchgebrochen wurden. 
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fügten, so ist die wahrscheinliche-

re Erklärung doch die, dass es sich 

dabei um Nachkriegsänderungen 

handelt. 

Dies ergibt sich auch denklo-

gisch, zumal die angebliche Ver-

wendung primitiver Schächte zur 

Einführung von Zyklon B zumin-

dest erstaunlich ist, wenn man be-

denkt, dass die Lagerleitung im 

gleichen Gebäude fortschrittliche 

Zyklon-B-Begasungsanlagen in-

stalliert hatte – für Bekleidung. 

Wenn sie wirklich beabsichtigte, 

Menschen mit Giftgas massenhaft 

zu ermorden, so muss man erwar-

ten, dass sie in einer Menschen-

gaskammer einen ähnlichen tech-

nischen Standard für die Freiset-

zung und Verteilung des tödlichen 

Gases benutzt hätte. 

10.2.2. Die Decke 
Leuchter schreibt in seinem zwei-

ten Gutachten, die Decke im als 

“Brausebad” ausgegebenen Raum 

der “Baracke X” im ehemaligen 

KL Dachau, sprich die angebliche 

vormalige Menschengaskammer, 

sei etwa 2,30 hoch. Dies stimmt 

nicht ganz. Der Fußboden der 

Kammer fällt leicht zu den Ab-

wassergullys ab und ist auch sonst 

nicht ganz eben. Die Deckenhöhe in Wandnähe beträgt etwa 2,10 m und 

über den Gullys etwas über 2,15 m. 

Ein Loch in der Decke dieses Raumes, wo einer der von Leuchter er-

wähnten falschen Duschköpfe fehlt (Abb. 52), sowie ein Foto der Decke 

vom Dachboden aus gesehen, aufgenommen im Jahre 1995 (wie im Aus-

kleiderraum gezeigt, Archiv Nr. 3408) weisen darauf hin, dass es sich um 

einen primitive Beton handelt bestehend aus jeder Menge Steinen, Ziegel-

steinbruchstücken und Geröll. Mit einem Metalldetektor kann man eine 

 
Abb. 51: Neu eingefügte Fliesen bzw. 
nachgemachte Mörtel-”Fliesen” um die 

Einwurfluken. 

 
Abb. 52: Fehlender falscher Duschkopf 
in der Decke der angeblichen Gaskam-

mer im KL Dachau. Dadurch sichtbar der 
mit Ziegelsteinbrocken versetzte Beton. 



F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 211 

große Anzahl metallischer 

Gegenstände in oder über 

der Decke orten, obgleich 

keine regelmäßige Struktur 

auszumachen ist. Die De-

cke ist von schlechter 

handwerklicher Qualität 

und weist daraufhin, dass 

sie in aller Eile und unter 

Materialmangel hergestellt 

worden sein mag. Dies 

steht im krassen Gegensatz 

zur Qualität des restlichen 

Gebäudes. 

Andererseits erkennt 

man um die meisten der 15 

Stellen, an denen sich Duschköpfe befinden (bzw. befanden), mehr oder 

weniger deutliche Spuren einer Bearbeitung des umliegenden Betons, siehe 

Abb. 53. Dies weckt den Verdacht, dass diese Duschköpfe womöglich 

nicht originaler Bestandteil dieser Decke waren, sondern dass der Beton 

um diese Stellen aufgemeißelt und später wieder verschlossen wurde – 

womöglich, um die falschen Duschköpfe einzusetzen. 

10.2.3. Die Lüftungsanlage 
Ein Blick durch die Fenster auf der Rückseite des Gebäudes zeigt auf der 

einen Seite (in Blickrichtung rechts) eine Paar massiv isolierter, dicker 

Rohrleitungen, die in Höhe des Dachbodens, also über der angeblichen 

Gaskammer, aus der Wand herauskommen und wieder zurückgehen, und 

direkt daneben auf der anderen (linken) Seite ein ähnliches Paar, jedoch 

ohne Isolierung. (siehe Abb. 55). Beide Paare haben pro Rohr je ein schwe-

res Regulierungsventil mit einem großen Handrad. 

Am 25. Mai 1945, also kurze Zeit nach der Befreiung des Lagers, fer-

tigte ein Captain Friburg, Mitglied einer französischen Militärmission in 

Dachau, eine Beschreibung sowie eine Reihe von Zeichnungen dieser selt-

samen Dachauer Anlage an. Eine Kopie davon wird im Auskleiderraum als 

Ausstellungstück gezeigt (Archiv-Nr. 3407). Wenn diese Zeichnungen 

stimmen, so geht die isolierte Rohrleitung im Kreis, was keinerlei Sinn 

ergibt (vgl. Abb. 56). 

 
Abb. 53: Falscher Duschkopf in der Decke der 

angeblichen Gaskammer von Dachau mit Spuren 
einer Bearbeitung des umliegenden Betons. 
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Ein mir vorliegender späterer Ingenieursbericht eines Architekturbüros 

Axel Will beschreibt die Rohrführung allerdings anders:250 

“Über eine Rohrleitung von 400mm Durchmesser, die über das Dach 

hinausragt, wird Luft angesaugt und durch einem dampfbeaufschlagten 

Wärmetauscher geleitet. Nach dem Wärmetauscher ist die Leitung iso-

liert. Sie wird durch ein Hosenrohr in zwei Stränge geteilt und führt mit 

zwei Rohren von 200 mm Durchmesser in den Nebenraum der Gas-

kammer. Dort ist der Luftstrom in den beiden Rohren mit jeweils einem 

Schieber regulierbar. Sowohl diese als auch die beiden weiteren Schie-

ber der Lüftungsanlage sind massiv in Gußeisen ausgeführt und tragen 

als Signatur ein ‘$’ in einem Kreis. Solche Schieber finden üblicher-

weise Verwendung in Gasleitungen, nicht aber in Lüftungsanlagen. 

                                                      
250 Der Bericht stammt aus dem Dachauer Archiv, wurde Dr. Dalton jedoch nur in Teilen zu-

gänglich gemacht, aus denen weder ein Datum noch eine Archivnummer zu erkennen ist. Al-
lerdings bezieht sich eine Fußnote auf ein Dokument von 2001, weshalb das Gutachten jünger 
sein muss. 

  Abb. 54f.: Dicke Rohrleitungen im Raum hinter und über der Dachauer “Gaskammer.” 

 
Abb. 56: Angeblicher Verlauf der isolierten Rohrleitung im Dachraum über der 

“Gaskammer”. Luft wird rechts durch einen über das Dach herausragenden Kamin 
eingesagt, läuft durch einen Wärmetauscher, der an die Dampf-Zentralheizung an-

geschlossen ist. Dann zweigt das Rohr kurz vor der Wand in einen linken und 
rechten Arm ab, die sich erneut in zwei getrennte Rohe aufspalten, jedoch dann 

ineinander münden. Auf diese Weise würde das Gas nur sinnlos im Kreis geführt. 
(Ausschnitt aus einer Skizze von Captain Friburg, Dachau Archiv-Nr. 3407) 
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Die beiden Rohre werden nach dem Schie-

ber wieder in den Dachraum oberhalb der 

Gaskammer zurückgeführt und dort zu ei-

nem Rohr zusammengefaßt. Dieses Rohr 

mündet in einen Blechschacht [Abb. 57], 

der nun wiederum im Nebenraum die er-

wärmte Luft zum Lufteinlaß über dem Bo-

den der Gaskammer führt. 

Der Blechschacht ist nicht isoliert. Das 

wirft Fragen auf. Von der Planungslogik 

her wäre dieser Schacht der geeignete Ort, 

dem warmen Luftstrom vor seinem Eintritt 

in die Gaskammer Substanzen beizufügen. 

Die bisherige Überprüfung des Blech-

schachtes ließ keine Öffnungen für eine 

solche Manipulation erkennen. Trotzdem 

deutet die fehlende Isolierung auf diese 

Möglichkeit hin. 

Die Luft verließ die Gaskammer durch 

zwei vergitterte Öffnungen in der Decke 

und gelangte in zwei Rohre von je 200 mm 

Durchmesser. Diese beiden Rohre wurden 

ebenfalls in den Nebenraum geführt und waren dort mit Schiebern ab-

sperrbar. Die Rohre werden in den Dachraum zurückgeführt und dort 

zu einem Rohr von 400mm Durchmesser zusammengefaßt. Dieses Rohr 

führt zum Ventilatorgehäuse. Die aus dem Ventilator ausströmende Luft 

wird durch ein Rohr von 300mm Durchmesser ins Freie gedrückt. Der 

verringerte Rohr-Durchmesser nach dem Ventilator führt zu einer hö-

heren Strömungsgeschwindigkeit und damit zu einer stärkeren Verwir-

belung beim Ausblasen aus dem Rohr.” 

Man stelle sich das vor: um simple warme Luft in den Raum zu bekom-

men, wird ein Rohr a) in zwei aufgeteilt, b) aus dem Dachraum geführt, c) 

mittels gusseiserner Schieber reguliert, d) in den Dachraum zurückgeführt, 

e) wieder zu einem Rohr zusammengefasst, f) wieder aus dem Dachraum 

hinausgeführt, g) in einen Schacht überführt, h) der an der Wand zum Bo-

den geführt wird und i) von dort in die Kammer eintritt. Geht’s noch kom-

plizierter? Da hätte ein einfaches Rohr mit einem simplen Verschluss ge-

reicht. Das alles ergibt erneut keinerlei Sinn. 

Architekt Will setzt die Zyklon B-Einwurfluken unabsichtlich der Lä-

cherlichkeit preis, indem er darauf hinweist, dass jeder, der seine Sinne 

 
Abb. 57: Warmluftzufuhr-

schacht hinter der Dachau-
er “Gaskammer”. 
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beisammen gehabt hätte und jeman-

den in dieser Kammern mit Zyklon B 

hätte umbringen wollen, das giftige 

Granulat in einen Korb innerhalb des 

Blechschachts platziert hätte, damit 

die erhitzte Luft das Gift flugs und 

stetig verdunstet und gleichmäßig in 

der Kammer verbteilt hätte. 

Das Granulat durch eine Luke 

einzuwerfen hätte endlose Probleme 

verursacht, angefangen mit der lang-

samen Freisetzung des Gifts bis hin 

zu der Unmöglichkeit, das Granulat 

nach dem Verscheiden aller Opfer 

aus des Kammer zu bekommen. 

10.2.4. Das Guckloch 
In der Rückwand der Kammer soll 

sich angebliche ein Guckloch befun-

den haben, durch den die Henker den 

Vorgang in der Kammer beobachten 

konnten. Ein von den Amerikanern 

kurz nach Besetzung des Lagers an-

gefertigtes Bild (Archiv-Nr. 3410, 

ebenfalls im Auskleideraum ausge-

stellt; siehe Ausschnittsvergrößerung 

Abb. 58) zeigt dieses Loch unterhalb eines elektrischen Schalters. Dies ist 

offenkundig ein brutal durch die fertige Wand, also später durchgebroche-

nes, unverschlossenes Loch. Heute ist das Loch am hinteren Ende ver-

schlossen, aber das andere Ende kann man in der Gaskammer immer noch 

betrachten. 

10.2.5. Die Stahltüren 
Die schweren Stahltüren, die in die Kammer führen, kann man heute nicht 

schließen. Die Verschlüsse haben kein passendes Gegenstück im Rahmen, 

und an den Rahmen geschweißte Stahlstifte verhindern, dass man die Türe 

gänzlich schließen kann (Abb. 60a&b). Wahrscheinlich wurden die Stifte 

von der Museumsleitung angeschweißt, um zu verhindern, dass dieser täg-

lich von vielen Touristen besuchte Raum von irgendeinem Spaßvogel ver-

riegelt wird. Gestützt wird diese Annahme auch durch die Tatsache, dass 

die Türen der Kreislauf-Entwesungskammern im gleichen Gebäude ähnlich 

 
Abb. 58: Angebliches Guckloch 

durch die Rückwand der “Gaskam-
mer”, hier in einem Foto aus der un-

mittelbaren Nachkriegszeit. 

 
Abb. 59: Guckloch heute im Innern 

der Kammer. 
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den Klappen der Einwurfluken gänzlich demobilisiert wurden, indem man 

sie zusammengeschweißt hat. 

10.2.6. Die Gullys 
Im Boden der angeblichen Gaskammer befinden sich sechs große Abwas-

sergullys mit gusseisernen Rosten. Unter jedem der sechs Roste befindet 

sich ein großer, tonnenförmiger Topf, in dem ein Sieb von passender Grö-

ße eingesetzt ist, offensichtlich zum Abfangen grober Festkörper. Am unte-

ren Ende des Topfes befindet sich ein großer Abfluss, der wahrscheinlich 

in die Kanalisation führt. Es ist daher offenkundig, dass der Raum für den 

Einsatz großer Wassermengen ausgelegt wurde, nicht aber großer Gas-

mengen (siehe Abb. 61 a-c, S. 216). 

Die schweren, gusseisernen Gullyroste sind typisch für Straßengullys. 

Ihr Herstellungsjahr scheint eingegossen worden zu sein ([19]62), was da-

rauf hinweist, dass diese Roste dort von den Museumsbehörden installiert 

wurden, als der Ort als Museumsstück vorbereitet wurde (Das Museum 

wurde 1965 eröffnet). Die originalen Duschroste mögen für den erwarteten 

Besucheransturm für zu schwach befunden worden sein. 

Der Raum hatte mithin die Fähigkeit, riesige, auch grob verschmutzte 

Abwassermengen abzuführen. Sogar für eine Häftlingsdusche mit vielen 

Duschköpfen erscheint dies überdimensioniert. Für eine Hinrichtungsgas-

kammer jedoch, die höchstens nach Entleerung gereinigt werden müsste, 

ergeben diese sechs großen Gullys keinerlei Sinn. 

  
Abb. 60a & b: Heute können die Türen zur angeblichen Gaskammer in Dachau 
nicht geschlossen werden: der fehlende Schließmechanismus und an den Rah-

men geschweißte Stahlstifte verhindern dies. 
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10.2.7. Zusammenfassung 
Es ist annähernd sicher, dass die Ein-

wurfluken nach dem Krieg eingebaut 

wurden und daher Fälschungen sind, da 

die Mörtel- und Fliesenspuren eindeutig 

sind und weil diese Geräte keinen Sinn 

ergeben, wenn man bedenkt, dass das 

komplexe Lüftungssystem in der Lage 

gewesen wäre, Giftgas einzuführen. Ob 

die niedrige Decke mit falschen Dusch-

köpfen sowie die hoch-komplexe, aber 

völlig sinnlos erscheinende Lüftungsan-

lage von den Amerikanern binnen weni-

ger Tage nach Befreiung des Lagers in-

stalliert werden konnte, bevor sie von 

diversen Besuchern bewundert wurde 

(darunter einige US-Politiker), ist frag-

lich. Womöglich war der Raum von den 

Lagerbehörden für etwas ganz anders 

geplant worden. Um hier zu sicheren 

Schlussfolgerungen kommen zu können, 

bedarf es weiterer Forschung. Trotz all 

der Zeit, die seit Kriegsende verflossen 

ist, hat es bis heute keine ernsthafte For-

schung zu dieser Frage gegeben. Jeden-

falls ist sie nicht veröffentlicht worden. 

 

Text teilweise basierend auf dem Buch Vorlesun-

gen über den Holocaust, 3. Auflage, Castle Hill 

Publishers, Uckfield 2017, S. 89-94, modifiziert 

und ergänzt. Wenn nicht anders vermerkt sind al-

le Fotos vom Verfasser und von Prof. Dr. 

Thomas Dalton, 18. & 21.7.2011. 

 

 

 
Abb. 61a-c: Oben: Einer der 

sechs Abwassergullys in der an-
geblichen Gaskammer des KL 
Dachau. Mitte: Deckel entfernt, 
Henkel des Siebes angehoben. 
Unten: Sieb entfernt. Am Boden 
des Topfes, auf dem Bild oben, 

leicht links versetzt, befindet sich 
das große Abflussloch. 
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10.3. Dokumente und Fotos 

 
Abb. 62: Raum in der “Baracke X” des ehemaligen KL Dachau, angeblich ei-
ne Gaskammer, die niemals in Betrieb war – so jedenfalls behauptete es das 
Dachau-Museum bis in die späten 1990er Jahre auf einem Schild in der Mitte 
des Raumes. Dann wurde das Schild jedoch entfernt. Der Besucher wird nun 

diesbezüglich im Unklaren gelassen. An der Rückwand: oben: ehemaliges 
Guckloch; unten: Wasserrohr. Den Schäden der umliegenden Fliesen nach 
zu urteilen wurden beide Löcher wahrscheinlich nachträglich hinzugefügt. 

 
Abb. 63: Lufteinlass im Innern 
der angeblichen Gaskammern 

des Lagers Dachau. 
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Abb. 64: Angeblicher Zyklon-B-Einwurfluke in der Südmauer der “Baracke X” von 

Dachau. 

 

 
Abb. 65: Decke der angeblichen Dachauer Gaskammer. Rund: vier falsche 

Duschköpfe. Rechteckig vergittert: die beiden Entlüftungsschächte. An der Wand: 
drei vergitterte Lampennischen. 
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Abb. 66: Tür einer der vier DEGESCH-Entwesungskammern in 

Dachau. Die Aufschrift auf der Tür weist darauf hin, dass die 
Kammer zuletzt zwischen 7:30 und 10:00 morgens benutzt 
worden war. Die dem Foto von der US-Armee hinzugefügte 

Bildunterschrift erläutert betrügerischerweise: “Gaskammern, 
günstig nahe dem Krematorium gelegen, werden von einem 

Soldaten der 7. US-Armee untersucht. Diese Kammern wurden 
von Nazi-Wächtern benutzt, um Gefangene des berüchtigten 

Konzentrationslagers Dachau zu töten.”1 
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Abb. 67-69: Krematoriumsgebäude in Dachau; oben und Mitte: nach der 

Befreiung; unten: anno 1998. Man bemerke die Unterschiede: 
a) heute erlaubt eine Rampe den Zutritt auch für Personen in Rollstühlen; 

b) ein Schuppen (eingekreist) wurde entfernt; zwei Öffnungen (Pfeile, unten) 

sind nun an dieser Stelle sichtbar, die angeblich zum Einfüllen von Zyklon B in 

den Duschraum dienten – die behauptete Gaskammer.2 
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Abb. 73: Brief der Stadt Dachau bezüglich behaupteter Vergasungen im KL 

Dachau. 
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Quellenangaben zu den Fotos 

 
1 US Army Audio-Visual Agency, SC 206194. 
2 Oben und Mitte: U.S. National Archives, 208-AA-129J-30; unten: “The Concentration 

Camps,” Bildersammlung auf CD, vor ort aufgenommen von in loco diversen Personen 

im Jahre 1998. 
3 “The Concentration Camps” CD. 
4 Mit freundlicher Genehmigung von Arthur R. Butz, aus The Hoax of the Twentieth Cen-

tury, 3. Aufl., Theses & Dissertations Press, Chicago, IL, 2003, S. 454. 
5 Mit freundlicher Genehmigung von Carlo Mattogno; die letzten vier Bilder aus: “KL 

Sachsenhausen,” Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, 7(2) (2003), S. 173-

185, hier S. 183. 

  

  

 
 

Abb. 74-79: Fotos des Duschraums im vormaligen KL Mauthausen, fälschlich 
als Menschengaskammern ausgegeben. Von links nach rechts, oben nach un-
ten: Eingang; Duschköpfe und Wasserleitungen; Abwassergully; Heizkörper; 

Lüftungsöffnung und Heizkörper; Abluftkamin.5 
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Das Dritte Leuchter-Gutachten 
Ein technisches Gutachten über die Hinrichtungsgaskammer 

0. Einleitung 
Im Oktober dieses Jahres (1989) wurde ich von Herrn Ernst Zündel in 

Toronto (Kanada) gebeten, eine vorhandene Hinrichtungsgaskammer in 

Amerika zu prüfen und schriftlich, fotografisch und auf Videoband zu do-

kumentieren. 

Diese Gaskammer wurde ausschließlich für den Zweck der Durchfüh-

rung von Hinrichtungen mittels Blausäuregas (Zyklon B) von nach US-

amerikanischen Recht verurteilten Straftätern ausgelegt und gebaut. Am 

15. November 1988 besichtigte ich die Hinrichtungsgaskammer im Staats-

gefängnis von Mississippi und dokumentierte diese Inspektion mittels Fo-

tos und Videoaufnahmen. 

Meine internationale Gruppe bestand aus Herrn Eugene Ernst, einem er-

fahrenen Fotografen aus Kanada, der mich schon zu einem früheren Zeit-

punkt diesen Jahres nach Deutschland und Österreich begleitet hatte, sowie 

aus Herrn Karlheinz Geiger aus Westdeutschland, einem bekannten Do-

kumentarfilmer. Der vorliegende Bericht und die sich daran anschließende 

Dokumentation vor Ort sind das Ergebnis dieser Untersuchung. 

1. Zweck 
Es ist der Zweck dieses Berichts und der Inspektion, auf denen er basiert, 

mündlich und grafisch die Auslegung und die Konstruktionserfordernisse, 

die Verfahrensweise sowie die Sicherheitsanforderungen des Personals einer 

Hinrichtungsgaskammer zu dokumentieren, in der für die Hinrichtung von 

einem oder mehreren Verurteilten Blausäuregas (Zyklon B) verwendet wird. 

Dieser Bericht ist darauf ausgelegt, die baulichen Kriterien abzustützen 

und zu bestätigen, die im ersten Leuchter-Gutachten vom 5. April 1988 

festgelegt wurden. Aufgrund der verbreiteten Akzeptanz und Verwendung 

dieses Leuchter-Berichtes in Europa und der Welt sowie einer weit verbrei-

tenden Nachfrage nach Informationen und Dokumentationen über die ein-

zigen existierenden Gas-Hinrichtungsanlagen, die nur in den USA zu fin-
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den sind, hat Ernst Zündel diesen Bericht in Auftrag gegeben. Die Anga-

ben über die Bauweise und Konstruktionskriterien der Gaskammern und 

ihr in diesem Bericht enthaltenes Betriebsprotokoll sind für die Nutzung 

durch alle Wissenschaftler gedacht, so dass sie selber die Unmöglichkeit 

der Existenz der angeblichen deutschen (Nazi-) Gaskammern feststellen 

können, die sich angeblich an verschiedenen Orten im vormals deutsch be-

setzten Europa befinden bzw. befunden haben sollen. 

2. Hintergrund 
Der Hauptermittler und Autor dieses Berichtes ist ein Fachmann für die 

Entwicklung und Herstellung von Hinrichtungs-Gaskammern zur Exekuti-

on von Verurteilten mittels Blausäuregas (Zyklon B). Darüber hinaus hat 

der Projektleiter Zubehör für die Hinrichtung mittels Elektrizität, Giftsprit-

ze und Erhängen konstruiert. 

Der Projektleiter hat die angeblichen Gas-Hinrichtungseinrichtungen in 

den deutschen Konzentrationslagern in Polen inspiziert und bereits einen 

technischen Bericht über die angeblichen Gaskammern in Auschwitz, Bir-

kenau und Majdanek, Polen, verfasst.251 Der Projektleiter hat ebenfalls die 

angeblichen Gaskammern im Konzentrationslager Mauthausen und Schloss 

Hartheim (Österreich) sowie im Konzentrationslager Dachau (Deutsch-

land) inspiziert. Er hat außerdem einen technischen Bericht über die angeb-

lichen Gaskammern in Dachau (Deutschland), Mauthausen und Schloss 

Hartheim (Österreich) verfasst.252 

Der Projektleiter hat die Hinrichtungsgaskammer im Mississippi Staats-

gefängnis inspiziert, hat Zeichnungen der Kammer betrachtet, geschultes 

Personal der Kammer konsultiert, studierte das Hinrichtungsprotokoll der 

Kammer und fertigte Zeichnungen, Fotografien und Videobänder der 

Kammer an. 

Der Projektleiter hat die Hinrichtungsgaskammer am Staatsgefängnis 

von Mississippi nicht gebaut, noch ist er für das dort verwendete Protokoll 

verantwortlich. Diese Kammer wurde in den frühen 1950er Jahren von der 

“Eaton Metal Products Company” in Denver, Colorado, gebaut, die sowohl 

diese wie auch die meisten anderen Kammern in den Vereinigten Staaten 

konstruierte. Bei der Konstruktion dieser Kammer verwendeten sie Kon-

struktionskriterien, welche erstmals in den frühen 1920er Jahren für die 

Gaskammer in Arizona entwickelt und genutzt wurden. Das Protokoll 

stammt gänzlich von Eaton, mit Ausnahme von Sonderbestimmungen der 

jeweiligen Staaten. 
                                                      
251 Siehe Teil 1 dieses Buches. 
252 Siehe Teil 2 dieses Buches. 
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3. Umfang 
Dieser Bericht umfasst eine persönliche Inspektion sowie Daten des Hin-

richtungstrakts der Gefängnisbehörde von Mississippi (in Parchman, Mis-

sissippi), Betriebsinformationen aus erster Hand vom Bedienungspersonal 

wie auch persönliches Wissen des Projektleiters auf diesem Gebiet. 

Unter Verwendung all dieser Daten hat der Projektleiter den Schwer-

punkt dieser Studie auf die Entwicklung einer Liste von Kriterien be-

schränkt zum Verständnis der Bauweise, Fertigung und Nutzung der Hin-

richtungsgaskammer. Dieses Kriterienliste ist für Laien und Wissenschaft-

lern bestimmt, welche die Geschichte und Verwendung von Hinrichtungs-

Gaskammern studieren möchten. Sie ermöglicht es dem Benutzer, die oben 

genannten Kriterien auf angeblich existierenden Hinrichtungs-Gaskam-

mern in der ganzen Welt anzuwenden und wissenschaftlich zu bestimmen, 

ob irgendeine dieser Anlagen jemals verwendet wurde oder ob sie jemals 

als Hinrichtungsgaskammer hätte funktionieren können. 

4. Geschichte 
Die Geschichte von der Verwendung von Blausäuregas für Hinrichtungs-

zwecke und die Entwicklung der Gaskammer ist ein reines US-Phänomen. 

Vor 1890 waren Erhängungen die gesetzmäßig verwendete Prozedur für 

Hinrichtungen in den Vereinigten Staaten. In dem Versuch, ein humaneres 

Verfahren zu finden, entschied sich damals das Parlament des Staates New 

York für den elektrischen Stuhl. Viele andere US-Staaten folgten diesem 

Beispiel. Andere waren aus dem einen oder anderen Grund damit nicht zu-

frieden und suchten ein humaneres Verfahren. Da Blausäuregas für Ent-

wesungszwecke genutzt wurde, richteten einige Staaten ihr Augenmerk auf 

Vergasungen. 

In den frühen 1920er Jahren legalisierte Arizona die Verwendung von 

Giftgasen für Hinrichtungen und beauftragte die Firma “Eaton Metal Pro-

ducts” mit Sitz in Denver (Colorado) und Zweigstellen in Casper (Wyo-

ming) und Salt Lake City (Utah), ein neues Hinrichtungssystem für Blau-

säuregas zu konstruieren. Eaton entwickelte daraufhin eine Gaskammer für 

das Gas, einen Generator zur Erzeugung des Gases sowie ein Protokoll zur 

sicheren Nutzung dieser neuartigen Anlage. Eaton installierte nachfolgend 

weitere solche Kammern in Arizona, Kalifornien, Colorado, Maryland, 

Mississippi, Nevada, North Carolina, Rhode Island und Wyoming. Auch 

Missouri wandte nach 1930 Blausäuregas für Hinrichtungen an, aber die 

dortige Gaskammer wurde von einer anderen Firma hergestellt, obgleich 

sie genauso komplex war wie die anderen. Aus den vorhandenen Akten in 
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Missouri ergibt sich nicht, wer der Erbauer war. Der einzige wesentliche 

Unterschied zwischen all diesen Kammern war, dass sie entweder für einen 

oder für zwei Hinzurichtende ausgelegt waren. 

In den seither vergangenen Jahren haben die meisten Staaten ihre Hin-

richtungsmethode von Gas auf andere, sicherere Verfahren umgestellt. Die 

einzigen Staaten, die heute noch Gas verwenden, sind Arizona, Kalifor-

nien, Maryland und Mississippi, und einige dieser Staaten erwägen ebenso 

den Wechsel auf sichere Verfahren wie der Giftspritze.253 

Obwohl es bisweilen zu Unfällen beim Umgang mit Gas kam, ist kein 

Mitglied des Gaskammerpersonals jemals zu Schaden gekommen, wie dies 

bei Unfällen mit Blausäuregas in anderen Industriezweigen der Fall ist.  

5. Das Todeshaus von Mississippi 
Das Todeshaus der Justizvollzugsanstalt des US-Staates Mississippi ist ei-

ne anderthalbstöckige Anlage und misst in etwa 5,20 m × 6,10 m (17 × 20 

ft), hat eine Grundfläche von etwa 32 m² und einen Rauminhalt von etwa 

85 m³ (340 ft³) aufgrund einer Deckenhöhe von knapp 2,70 m (8 ft 10 in.). 

Diese Anlage ist Teil des L-förmigen Hochsicherheitstraktes, der die 

Hochsicherheitszellen des Gefängnisses enthält sowie den Trakt der Ge-

fangenen mit Todesstrafe (Death Row, Todestrakt), jedoch ist er von die-

sem Gebäudeteil isoliert. Die gesamte Anlage ist aus rotem Backstein ge-

baut. Sie hat drei Stahltüren: eine führt vom Todestrakt im Hochsicher-

heitsbereich in den Kontrollraum und dient zur Überführung der Hinzu-

richtenden ins Todeshaus; eine zweite auf der Rückseite des Gebäudes 

dient dem Zutritt der amtlichen Zeugen in den Zeugenraum; die dritte bzw. 

Haupttür führt vom Haupthof des Gefängnisses in den Kontrollraum. 

Die Hinrichtungs-Gaskammer, welche sich etwa in der Mitte des To-

deshauses befindet, und die dazugehörigen Rohrleitungen und Ausrüstung 

des Gashinrichtungssytems wurden von der Firma Eaton Metal Products 

im Oktober 1954 installiert.254 Es wurde von Eaton im Jahr 1982 renoviert. 

Dieses System ist eine typische Eaton-Hinrichtungs-Gaskammer und un-

terscheidet sich von anderen Eaton Anlagen nur aufgrund der Tatsache, 

dass diese einen Einzelsitz hat, wogegen einige andere zwei Sitze haben. 

Weder Gestaltung noch Konstruktion der Eaton-Hinrichtungsgaskammer 

haben sich seit der ursprünglichen Installation in Arizona in den 1920er 

Jahren verändert. 

                                                      
253 Inzwischen gibt es in keinem US-Staat mehr Gaskammern für Hinrichtungen; Anm. des 

Übersetzers. 
254 Siehe Abb. 80 auf S. 241. 
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Das Todeshaus, 5,20 m × 6,10 m (17 × 20 ft), ist durch zwei Trennwän-

de in drei Räume aufgeteilt. Die erste Trennwand teilt die Anlage der Län-

ge nach. Von der einen Wand erstreckt sich die Trennwand etwas weniger 

als bis zur Hälfte in Richtung der gegenüberliegenden Wand, bevor sie auf 

die Mitte der sechseckigen Gaskammer trifft, welche einen Innendurch-

messer von 1,88 m hat (6ft 2in.). Somit befindet sich in jedem Teilraum ei-

ne Hälfte der Gaskammer. 

Die Trennwand besteht tatsächlich aus vernieteten Stahlplatten. Sie ver-

läuft vertikal vom Boden bis zur Decke und trennt den Arbeitsbereich vom 

Zeugenraum, welcher der größte der drei Teilräume ist. Eine zweite Trenn-

wand besteht aus Mörtel, Ziegelsteinen und Verputz und verläuft senkrecht 

von der Stahltrennwand zur kürzeren Außenmauer im Arbeitsbereich. Sie 

hat eine Tür und ein Fenster und trennt den Chemikalienraum vom Kon-

trollraum. Der Chemikalienraum, der kleinste der Teilräume, hat am ande-

ren Ende eine Falltür im Boden, über die man mittels einer Leiter eine 

Grube unterhalb der Hinrichtungsgaskammer erreicht. In dieser Grube be-

finden sich die erforderliche Rohrleitungen der Hinrichtungsgaskammer 

sowie der Gasgenerator. Der Chemikalienraum enthält ein Waschbecken, 

einen Zähler, das Säure-Mischbecken, das Einlassventil und die notwendi-

gen Rohrleitungen zur Einführung von Säure/Wasser und Ammoniak in 

den Gasgenerator der Hinrichtungsgaskammer. Der Boden des gesamten 

Bereichs besteht aus angestrichenem Beton. 

6. Die Hinrichtungsgaskammer 
Die Hinrichtungsgaskammer ist eine geschweißte und genietete Stahlkon-

struktion.255 Der horizontale Querschnitt hat die Form eines abgestumpften 

nicht ganz regelmäßigen Sechsecks. Die Kantenlänge der Abstumpfung 

misst etwa 18 cm (7in.). Das Dach der Kammer besteht aus sich verjüng-

enden Verlängerungen der Seitensegmente mit einer Neigung von etwa 31° 

gegen die Horizontale. Die Spitze des Daches liegt etwa 58 cm (23in.) über 

der Oberkante der vertikalen Wände. Gegenüberliegende abgestumpfte 

Eckflächen der Kammer sind etwa 1,88 m (6ft 2in.) voneinander entfernt. 

Die Kammer hat in der Mitte eine maximale Höhe von etwa 2,70 m (8ft 

10in.); ihre Grundfläche beträgt etwa 2,6 m² (29,7 sqft) und ihr Volumen 

beträgt etwa 7,45 m³ (263 ft³). 

Die Hinrichtungsgaskammer hat fünf gasdichte Fenster aus Panzerglas 

in genieteten Stahlrahmen, die 91,4 cm hoch und 63,5 cm breit sind (36 in. 

× 25 in.). Die Dichtigkeit der Fensterdichtungen wird durch eine Reihe von 

                                                      
255 Siehe die Abbildungen 83f. auf den Seiten 243f. 
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Muttern um den Fensterrahmen bewirkt, die gelöst werden, wenn die 

Kammer nicht in Betrieb ist, um die Lebensdauer der Dichtungen zu ver-

längern. Drei Fenster weisen in Richtung des Zeugenraumes und zwei in 

Richtung des Kontrollraumes. Die Türöffnung ist 1,96 m hoch und 0,86 m 

breit (77 in. × 34 in.) und hat eine ovale Form. Die Öffnung ist umgeben 

von einer geformten Neopren-Dichtung, die eine gerippte muschelartige 

Tür abdichtet. 

Das Schließen und Abdichten der Tür erfolgt mittels einer Schnecken-

schraube, die mittels eines großen Handrades gedreht wird. Die Schne-

ckenschraube führt durch eine entsprechende Gewindebohrung in einer ge-

bogenen Stange, die an der einen Seite an der Türangel und an der anderen 

Seite am Verriegelungsrahmen befestigt ist. Wird die Schnecke gedreht, so 

bewegt sich die gekrümmte Stange, die ihrerseits die Scharniere und die 

Verriegelung anspannt, wodurch die Tür gegen die Dichtung gedrückt und 

somit die Öffnung abgedichtet wird. Die Tür ist an zwei Stellen auf der 

linken Seite außerhalb der Kammer verankert. Das Lufteinlassventil befin-

det sich am Boden der Kammer links der Tür an der Außenseite. Es führt 

Frischluft durch ein Rohr im Uhrzeigersinn um die Kammer herum zu 

rechteckigen Lufteinlassgittern in Bodennähe (vgl. Abb. 95-97). Dies ist 

das Lufteinlass-Verteilersystem. Es gibt ein Gitter für jede Seite des Sechs-

ecks außer an der Stelle der Tür. Ein Ammoniak-Injektionssystem ist mit 

dem Frischluftverteilersystem verbunden, um jegliche Gasrückstände in 

der Kammer zu neutralisieren und um zu verhindern, dass nicht neutrali-

siertes Luft-Gasgemisch zurück in das Lufteinlasssystem fließt. Ein Deck-

band bedeckt die Verteilerleitungen für die Ansaugluft. 

Genau in der Mitte der Decke der Hinrichtungsgaskammer befindet sich 

das Abluftventil und das Abluftrohr der Kammer mit einem Durchmesser 

von 17,8 cm (7 in.). Es führt durch den Abluftventilator und durch das 

Dach zum Abluftkamin. Der Abluftkamin ragt etwa 4,10 m (13,5ft) über 

das Dach hinaus. Das Abluftventil wird durch einen Hebel und eine me-

chanische Verbindung außerhalb der Kammer links von der Tür gesteuert. 

Die Achse des Abluftgebläses verläuft parallel zum Abluftrohr und ist in 

einem Rahmen auf dem Dach der Kammer angebracht. Über dem Dach der 

Kammer macht das Abluftrohr eine 90°-Biegung, tritt dann durch den Ab-

luftventilator, und verläuft dann nach einem weiteren 90°Winkel wiederum 

senkrecht nach oben aus dem Gebäude hinaus. 

Unter der Kammer befindet sich ein Entlüftungsrohr des Gasgenerators, 

das unmittelbar vor dem Abluftventilator mit dem Hauptabluftrohr verbun-

den ist. Dieses Entlüftungsrohr verläuft durch den Boden und durch das 

Dach der Gaskammer, bevor es in das Abluftrohr über der Hinrichtungs-
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gaskammer mündet. Das Abluftgebläse hat einen Ersatzmotor für den Fall, 

dass der Antriebsmotor ausfällt. 

In der Decke der Kammer befinden sich drei explosionsgeschützte 

Lampen, die je um 120° versetzt angebracht sind, wobei eine davon direkt 

oberhalb der Türe liegt. Diese Lampen sind in einem 90°-Winkel zur De-

ckenoberfläche angebracht, wobei der Anschluss zur Kammermitte zeigt. 

Der 90°-Winkel erlaubt mehr Kopffreiheit beim Stehen in der Kammer. 

Zudem gibt es je einen Einlass und Auslass sowohl für ein Stethoskop als 

auch für einen elektronischen Herzmonitor. Von außen betrachtet befinden 

sich diese auf der rechten Seite der Tür. 

Es gibt auch ein Gestänge, um die Einführung der Natriumcyanid-

Kügelchen in den Gasgenerator zu steuern, sowie eines zum Öffnen des 

Abluftventils, das auf der rechten Seite in die Kammer eintritt und unter 

dem Boden bis zur Mitte der Kammer verläuft. In der Mitte der Kammer 

steht ein einziger Stuhl direkt über dem Gasgenerator. Dieser Stuhl besteht 

aus Stahl und verfügt über Kopf-, Arm- und Beingurte. Der Stuhl hat eine 

schwarze, säurefeste Lackierung. Die Kammer ist innen und außen mit sil-

ber-metallischer, säurefester Farbe lackiert. 

Die Hinrichtungsgaskammer ist überdies mit einem Quecksilber-

Manometer ausgestattet, das den Druck in der Kammer misst. Dies ermög-

licht es dem Betreiber, zu jeder Zeit festzustellen, ob die Kammer Druck 

verliert. Auf einem Regalbrett in der Kammer befindet sich zudem eine 

Phenolphthalein-Lösung in einem Uhrglas, die als Indikator für das Vor-

handensein von Gas in der Kammer verwendet wird. Wenn die Kammer 

frei von Gas ist, ist die Phenolphthalein-Lösung leuchtend-rot. 

Der Gasgenerator und das dazu gehörige Rohrleitungssystem befinden 

sich teils in der Hinrichtungsgaskammer, im Kontrollraum, im Chemika-

lienraum sowie teils in der Grube unter der Gaskammer. Der Chemikalien-

raum bildet den Anfang des Systems und der Gasgenerator in bzw. unter 

der Hinrichtungsgaskammer ist sein Ende. Von dort geht es weiter in eine 

spezielle Abwasserleitung. 

Der Chemikalienraum enthält einen Säure-Mischbeckens (9)256 mit U-

Rohr (1), eine Ammoniak-Pumpe mit Einspritzventil (8), ein Einlassventil 

(3), zwei Wasserhähne am Mischbecken und ein Spülbecken mit fließen-

dem Wasser an anderer Stelle im Raum. 

Der Kontrollraum enthält ein Auslassventil (4) als einziges Element, 

das nicht an der Hinrichtungsgaskammer befestigt ist. An der Kammer ab-

gebracht sind: Ventilatorklappenhebel für das Abluftventil (5), Ammoniak-

Einspritzdüse mit Einspritzventil (7), Hebel für das Frischluftventil (2), 
                                                      
256 Die Nummern und Buchstaben in Klammern beziehen sich auf diejenigen in den Abb. 83-85 

auf S. 243f. 
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Gasgeneratorventilhebel (1) für das Gasgeneratorventil (10), Gasgenerator-

Entlüftungsventil (A) und Cyanidgranulatbehälter (B), Stopfbuchspackung 

(Dichtung, 11), Manometer (6), Abluftrohr (C) und der Absaugventilator 

mit Ersatzmotor für den Fall, dass der Hauptmotor ausfällt. Zudem befin-

den sich hier die Schalter für die Notfall-Abluftventilatoren aller drei 

Räume (Kontroll-, Zeugen- und Chemikalienraum). 

Die Grube unter der Hinrichtungsgaskammer mit dem U-Rohr (2) ent-

hält den Gasgenerator (D), zwei Abflusssysteme und ein Wasserversor-

gungssystem. Alle Rohrleitungen für den Säureabfluss und die Gasentlüf-

tung bestehen aus Edelstahl. Alle Rohrleitungen des Spülbeckens und Ent-

lüftungssystem sind verzinkt. Das Hauptabwasserrohr besteht aus 10 cm 

dicken (4 in.) unbeschichteten Eisenrohren. Dieser Ablauf ist nicht Teil des 

normalen Abwassersystems des Gefängnisses. Dies ermöglicht es, die 

Blausäure auf harmlose Weise biologisch abzubauen und in die Umwelt 

abzuführen. 

Es gibt ein Notfall-Lüftungssystem zum Entlüften aller drei Räume im 

Falle eines Gaslecks sowie auch eine Notbeleuchtung in allen drei Räu-

men. Ferner gibt es für den Fall eines Stromausfalls einen Stromgenerator, 

der die Elektrizitätsversorgung gewährleistet, damit der Abluftventilator 

nicht aufhört zu arbeiten, so dass der Unterdruck in der Kammer bestehen 

bliebt, was ansonsten zu einem Leck des tödliche Gases führen würde. 

Hinweis: Die Zahlen in Klammern sind von Eaton. Die Buchstaben in 

Klammern sind von mir. Nummerbezeichnungen für Ventile (3 und 4) sind 

befinden sich in Eatons Text, aber nicht in deren Zeichnung. Alle anderen 

Nummerierungen sind korrekt. 

Der Gasgenerator besteht aus dem eigentlichen Gaserzeuger (D), dem 

Gasventilhebel (1), dem zugehörigen Betätigungsgestänge mit Stopfbuchs-

packung (A), dem Gasventil (10), dem Gasgenerator-Entlüftungsventil (A) 

und dem Behälter für das Cyanid-Granulat (B). Das Gasventil (10) dient 

als Verschluss zur Prüfung der Dichtigkeit (Drucktest) der Kammer, wie 

auch der Mechanismus zum Auslösen des Cyanidgranulats. Das Betäti-

gungsgestänge steuert zusätzlich die Öffnung des Gasgenerator-Entlüf-

tungsventils (A). Wenn das Gasventil (10) geschlossen ist, ist das Gasgene-

rator-Entlüftungsventil (A) offen, und umgekehrt. 

Die beiden Ammoniak-Einspritzdüsen und die zugehörigen Einspritz-

ventile (7) und (8) werden in der folgenden Weise betätigt: sie bestehen 

aus einer mit einem Gummistopfen verschlossenen Glasflasche mit einer 

Ammoniaklösung. Zwei Röhrchen werden durch zwei Löcher des Gummi-

stopfens eingeführt. Das Auslassrohr ist in der Ammoniaklösung einge-

taucht (geht tief in die Flasche) und mit dem Einspritzventil verbunden, 

welches wiederum mit dem Luftansaugkrümmer der Hinrichtungsgaskam-
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mer bzw. mit der Rohrleitung unterhalb des Säure-Mischbeckens (9) vor 

dem Einlassventil (3) verbunden ist. Das Druckrohr ragt kaum in die Fla-

sche hinein und hat einen Gummipumpball am anderen Ende. Luft wird 

unter Verwendung einer Gummihandpumpe in die Flasche gepumpt, wo-

durch Druck auf die Oberfläche der Ammoniaklösung ausgeübt wird, 

wodurch diese aus dem Auslassrohr in das System gezwungen wird, sofern 

das jeweilige Einspritzventil, (7) oder (8), offen ist. 

7. Arbeitsweise der Hinrichtungsgaskammer 
Die Funktionsweise einer Hinrichtungsgaskammer ist theoretisch einfach, 

aber in der Praxis recht komplex. Im Wesentlichen wird der Hinzurichten-

de in einer Kammer eingeschlossen, die innen einen Unterdruck aufweist, 

damit das gefährliche Blausäuregas bei einem Leck im Inneren bleibt. 

Ausgelöst von einem von außen bedienten Hebel fällt Natriumcyanid-

Granulat in warme, verdünnte Schwefelsäure innerhalb der Kammer. Auf-

grund der chemischen Reaktion des Natriumcyanids mit der Schwefelsäure 

wird in der Kammer Cyanwasserstoffgas (Zyklon B) erzeugt. Das freige-

setzte Gas umgibt den Hinzurichtenden und beendet sein Leben. 

Nachdem ausreichend Zeit verstrichen ist, wird die Kammer mehrere 

Male vollständig mit Luft von über 27°C belüftet und das Subjekt wird 

nach entsprechender Neutralisierung mit Ammoniak entfernt. Die von der 

chemischen Reaktion übrig gebliebene Blausäure muss entfernt werden. 

Die Kammer muss durch Waschen mit Ammoniak und Natronlauge oder 

Chlorbleichmittel neutralisiert werden. Beim Umgang mit der Leiche, bei 

der Reinigung der Kammer und des Gasgenerator sowie beim Evakuieren 

des Gases ist Vorsicht geboten, damit außer dem Hinzurichtenden niemand 

sonst getötet wird. 

Die Hinrichtungsgaskammer in Mississippi wird folgendermaßen be-

trieben. Zunächst wird geprüft und festgestellt, ob alle Rohrleitungen frei 

und dicht sind. Dies erfolgt durch Öffnen des Einlass- (3) und Auslassven-

tils (4) und indem fünf Minuten lang Wasser in den Säurebehälter (9) flie-

ßen lässt. Dies stellt sicher, dass die Rohrleitungen nicht verstopft sind. 

Dann wird das Ventil (4) geschlossen, so dass Leitungswasser in das Säu-

re-Mischbecken läuft und den Gasgenerator (D) bis zur Höhe des Fußbo-

dens der Hinrichtungskammer füllt. Sodann wird die Rohrleitung in der 

Grube untersucht, um festzustellen, dass es keine Leckagen gibt. Das Gas-

generator-Ventil (1) wird dann mit dem Gasventil-Hebel (1) geschlossen, 

wodurch das Wasser oberhalb des Ventils auf Bodenhöhe abgesperrt wird. 

Danach wird das Auslassventil (4) geöffnet, so dass das Wasser in die Ka-
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nalisation abfließt, da der Gasventil-Hebel (1) das Gasgenerator-Entlüf-

tungsventil (A) geöffnet hat. 

Als nächstes kommt der Unterdrucktest. Als erstes wird die Stopf-

buchspackung überprüft, und dann werden die Fensterrahmen fest an die 

Dichtungen gezogen. Die Türe wird geschlossen und verriegelt. Dann wird 

etwas Wasser um das Lufteinlassventil (2) platziert (um die Dichtigkeit zu 

gewährleisten) und das Ventil (2) durch Betätigen des Hebels (2) geschlos-

sen. Das Entlüftungsventil wird mittels Ventilatorklappenhebel (5) ge-

schlossen und der Absaugventilator gestartet. Dies erzeugt einen Unter-

druck in die Kammer. Wir müssen nun das Manometer (6) überwachen, 

um zu bestimmen, ob der Druck konstant bleibt oder ob es ein Leck gibt. 

Wenn kein Leck vorhanden ist, wird folgendermaßen vorgegangen, um ei-

ne Hinrichtung durchzuführen: Abschalten des Lüfters und Öffnen des 

Lufteinlassventils (2). Dies beendet den Unterdruck. Öffnen der Türe. Die 

Heizung muss eingeschaltet werden und das Todeshaus auf eine Tempera-

tur von über 27°C gebracht und gehalten werden, um jedwede Kondensati-

on von Blausäure im Innern der Gaskammer zu verhindern, was die Reini-

gung extrem gefährlich machen würde. Blausäure kondensiert bei 25,7°C, 

und die Ansaugluft im Kontrollraum muss über dieser Temperatur gehalten 

werden.257 

Mit Hilfe des Gasventil-Hebels (1) wird das Gasgenerator-Ventil (10) 

geöffnet und wieder verschlossen, um jegliches Wasser auf dem Boden zu 

beseitigen, das sich dort noch vom letzten Test befindet. Der Behälter mit 

dem Natriumcyanid-Granulat über dem Ventil muss gründlich getrocknet 

werden, damit keine Feuchtigkeit das Cyanidgranulat erreicht, bevor die 

Hinrichtung beginnt. Die Türdichtung, die Fensterrahmen, die Stopfbuchs-

packung, der Manometer-Einlass und die beiden Herzmonitorverbindungen 

werden als Schutz gegen Leckagen mit Vaseline bestrichen. Mindestens 

zwei Gallonen (7,5 l) destillierten Wassers werden in das System gegossen, 

um sicher zu stellen, dass die U-Rohre 1 und 2 voll sind. Alle Chemikalien 

(Säure und Wasser sowie Natronlauge) werden gemischt und vorbereitet. 

Das Auslassventil (4) muss geschlossen werden, um das System vom 

Ablauf zu versiegeln, und das Einlassventil (3) muss geschlossen werden, 

um das Säure-/Wassergemisch zurück zu halten, bis alles bereit ist. Das 

Gasgenerator-Ventil (10) muss nachweislich geschlossen und der Verriege-

                                                      
257 HCN kondensiert an glatten Oberflächen nur, wenn ein Dampfdruck von 100% erreicht bzw. 

überschritten wird (Taupunkt), wenn die Luft also mit HCN-Gas gesättigt ist. Bei 25,7°C und 
Normaldruck muss alles Gas aus HCN bestehen. Der Taupunkt von HCN im hier betrachteten 
Konzentrationsbereich (maximal wenige % an Luft) liegt weit unter 0°C, so dass es praktisch 
nie zur Kondensation von HCN kommen kann. Anders sieht dies im Falle rauer oder feuchter 
Oberflächen aus, wo es zu Absorptions- und Kapillareffekten kommen kann, die durchaus ge-
fährlich werden können. Anm. des Übersetzers. 
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lungsstift im Loch des Gasventilhebels angebracht sein. Das Natriumcya-

nid-Granulat muss nun in den Behälter über dem Ventil eingefüllt werden. 

Die Säure muss mit warmem, destillierten Wasser gemischt und in das 

Säure-Mischbecken verbracht werden. Das Lufteinlass-Ventil (2) muss ge-

schlossen werden. Die Ammoniak-Einspritzdüsen müssen durch das 

Schließen der Einspritzventile und durch Erhöhung des Drucks betriebsbe-

reit gemacht werden. Das Uhrglas mit der Phenolphthaleinlösung wird auf 

dem Regalbrett in der Kammer platziert. Der Arzt klebt das mechanische 

Stethoskop und den elektrischen Herzmonitor auf die Brust des Hinzurich-

tenden. Die Tür wird geschlossen und verriegelt. 

Der Arzt überprüft, ob die beiden Herzmonitore funktionieren. Das Ent-

lüftungsventil (5) muss geschlossen und der Absaugventilator gestartet 

werden. Der Unterdruck muss mittels des Manometers (6) überwacht wer-

den. Das Einlassventil (3) wird zunächst geöffnet, um dem Säure-/Wasser-

Gemisch zu ermöglichen, in den Gasgenerator zu laufen, und dann wieder 

geschlossen. Das Säure-Mischbecken (9) muss vollständig mit Leitungs-

wasser gefüllt werden, um den Rückfluss von Gas zu verhindern. Die Hin-

richtungsgaskammer ist nun bereit für die Exekution. 

Die Notfall-Abluftventilatoren sind jetzt betriebsbereit. Ein Beobachter 

wird am Manometer stationiert. An jedem Fenster der Kammer, am Luf-

teinlassventil (2) und an der Kammertür befindet sich ein Beobachter mit 

einem Handgasdetektor, der Cyanwasserstoffgas bis 10ppm (parts per mil-

lion) erfassen kann. Es wird sichergestellt, dass die Notfall-Sauerstoff-

geräte (Luft-Packungen) für diejenigen, die im Todeshaus anwesend sind, 

sofort zu Verfügung stehen. Die Hinrichtung kann nun durchgeführt wer-

den. Das Manometer (Unterdruck) wird unter Ansage abgelesen, und es 

wird visuell geprüft, ob das Lufteinlassventil (2) geschlossen ist. Darüber 

hinaus liegen im Todeshaus spezielle Erste-Hilfe-Ausrüstungen für Blau-

säure griffbereit; spezielle medizinische Notfallkästen und zwei Beat-

mungsgeräte liegen im Krankenzimmer griffbereit und es stehen zwei Ret-

tungswagen im Gefängnis bereit. Der Wachturm am Kontrolleingang der 

Hochsicherheitseinrichtung wird evakuiert als Vorsichtsmaßnahme wegen 

des ausgestoßenen Luft-Gasgemisches, das unter Umständen vom Wind 

zum Wachturm getragen werden und die dort stationierten Wachen töten 

könnte. Dies ist das einzige Mal, dass dieser wichtige Sicherheitsposten 

aufgegeben wird. 

Auf Befehl des Direktors beginnt die Hinrichtung, und die Vorhänge 

zum Zeugenraum werden geöffnet. Der Verriegelungsstift wird nun aus 

dem Gasventilhebel entfernt und der Gasventilhebel (1), der das Gasgene-

ratorventil (10) öffnet, wird ausgelöst, wodurch das Natriumcyanid-Granu-

lat in die Säuremischung fällt und die Gaserzeugung beginnt. Die Beobach-
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ter prüfen, ob der Unterdruck bestehen bleibt und dass es keine undichten 

Stellen gibt. Nach einigen Minuten stirbt der Hinzurichtende; der Arzt 

muss den Tod bestätigen. Der Arzt hat sicherheitshalber noch mehrere Mi-

nuten zu warten und dann die Wachen zu informieren, dass die Person tot 

ist. (Gesamtzeit normalerweise zehn (10) Minuten.) Die Wachen haben 

dann dafür zu sorgen, dass die Kammer vom Gas befreit wird, und die 

Vorhänge im Zeugenraum werden wieder geschlossen. 

Der Gasventil-Hebel (1) wird wieder in die geschlossene Position ge-

bracht, womit das Gasgenerator-Ventil (10) geschlossen wird (was das 

Eindringen weiteren Gases in die Kammer verhindert). Das Gasgenerator-

Entlüftungsventil (A) wird geöffnet, was die Leerung des Gasgenerators 

vorbereitet. Der Ventilatorklappenhebel wird umgelegt und so das Entlüf-

tungsventil (5) geöffnet. Das Lufteinlassventil (2) und das Einspritzventil 

(7) werden geöffnet. Es wird mit dem Absaugen des Luft-/Gasgemisch aus 

der Kammer begonnen. Der Ammoniak beginnt, die Blausäure zu neutrali-

sieren, und schützt zudem vor Leckagen durch das Lufteinlass-Ventil (2). 

Die Kammer wird (laut Tests) in einer Minute durchlüftet (laut Eaton in 

drei Minuten). Dieser Lüftungsvorgang wird fünfzehn (15) Minuten lang 

aufrechterhalten (laut Instruktionen von Eaton), um mindestens fünf volle 

Luftwechsel zu garantieren. 

Das geöffnete Auslassventil (4) ermöglicht es dem Cyanidrest, in die 

Kanalisation zu entweichen. Das offene Einlassventil (3) erlaubt es dem 

Wasser im Säure-Mischbecken (9), in die Kanalisation abzufließen und das 

System auszuspülen, während das Öffnen des Ammoniak-Einspritzventils 

(8) den Rückfluss von Giftgas verhindert. Natronlauge wird in das Säure-

Mischbecken (9) gegossen und dieses dann kontinuierlich, mindestens 15 

Minuten lang, mit Leitungswasser gespült. Beide Ammoniak-Einspritz-

düsen (Ventile 7 und 8) werden nach zehn (10) Minuten abgeschaltet. 

Nachdem die Kammer mindestens fünfzehn Minuten lang gelüftet wur-

de, wird die Phenolphthalein-Lösung auf ihre charakteristische rote Farbe 

überprüft, die darauf hinweist, dass die Kammer freigegeben werden kann. 

Wenn die Kammer freigegeben ist, öffnen zwei Bediener in Schutzanzü-

gen, mit Luftversorgung und Gummihandschuhen die Kammer und prüfen 

sie mit Gasdetektoren. (Früher wurden Gasmasken für Blausäure und Am-

moniak verwendet). Die Bediener in den Schutzanzügen fahren mit ihren 

Händen durch das Haar des Hingerichteten, um die daran adsorbierten Gas-

rückstände freizusetzen, und sprühen dann den Hingerichteten und die 

Kammer mit Ammoniak ab. Der Arzt – ebenfalls in Schutzanzug mit Luft-

versorgung – stellt endgültig den Tod fest. 

Der Hingerichtete wird nun ausgezogen und mit Natronlauge oder einer 

Ammoniaklösung abgewaschen. Er wird aus der Kammer entfernt und mit 
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anderer Kleidung bekleidet. Sein Leichnam ist dann bereit für den Ab-

transport durch den Bestatter, der die Leiche seinerseits nur mit Gummi-

handschuhen bearbeitet. Die Kleidung, die der Hingerichtete während sei-

ner Exekution trug, wird in einen Plastikbeutel verpackt und versiegelt und 

danach im Allgemeinen durch Verbrennung entsorgt. 

Das Gasgeneratorventil (10) wird nun durch Umlegen des Gasventilhe-

bels (1) geöffnet. Die Hinrichtungsgaskammer (Wände, Boden und Decke) 

wird samt des gesamten Inhalts mittels Natronlauge gewaschen, wobei das 

Abwasser in den Gasgenerator am Boden der Kammer und von dort in den 

Abfluss fließt. Das Gasgeneratorventil (10) wird dann durch das Umlegen 

des Gasventilhebels (1) geschlossen und die Rohrleitungen kontinuierlich 

weitere zehn (10) Minuten gespült. Nach Beendigung der Reinigungsarbei-

ten, ungefähr eine Stunde nach Ende der Hinrichtung, wird das Todeshaus 

mit eingeschalteter Lüftung freigegeben. 

Am folgenden Tag wird die Abschlusswartung durchgeführt. Eine In-

spektion wird durchgeführt, um sicher zu stellen, dass alles trocken ist. Die 

Lüftung wird dann abgeschaltet. Danach wird die Ausrüstung am dafür 

vorgesehenen Ort gelagert. Alle Ventile werden zuerst geschlossen und 

dann etwa bis zur Hälfte geöffnet, damit alle Dichtungen drucklos sind. 

Die Muttern an den Fensterrahmen werden gelockert, um den Druck auf 

die Dichtungen zu beseitigen. Die Tür zur Kammer wird offen gelassen, 

um auch hier keinen Druck auf die Dichtung auszuüben. Das Entlüftungs-

ventil wird nicht geschlossen, um Druck auf die Dichtung zu vermeiden. 

Das Todeshaus wird nun dauerhaft freigegeben. 

Vor dem nächsten Gebrauch werden alle Ventile geprüft, die Fenster-

dichtungen werden angezogen und die Stopfbuchspackung wird neu gesi-

chert. Die Kammer wird dann erneut mit den oben beschriebenen Verfah-

ren getestet werden. 

Die von Eaton gebauten Zwei-Mann-Hinrichtungs-Gaskammern waren 

in Bezug auf Entwurf und Konstruktion identisch mit der Ein-Mann-Kam-

mer in Mississippi, außer das sie zwei Sitze und doppelte Rohrleitungssys-

teme hatten, die es erforderlich machten, dass alle chemischen Verfahren 

doppelt durchgeführt werden mussten. Einige dieser Kammern erforderten, 

dass das Blausäure-Granulat (oft auch “Eier” genannt) in einen Gaze-Beu-

tel gegeben und in die Säurelösung im Generator unterhalb der Kammer 

getaucht werden mussten, und zwar mittels eines Auslösemechanismus, der 

dem in Mississippi ähnelte, außer das dieser schwebend an einer Kette an-

statt auf dem Boden befestigt war. Dies wurde geändert, weil es sicherer 

war, damit nach der Hinrichtung niemand den Gaze-Beutel Behälter hand-

haben musste. 
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Die in Mississippi verwendeten Chemikalien bestehen aus ungefähr 

37%iger Schwefelsäure (Säure und destilliertes Wasser) und aus ungefähr 

16 Unzen Natriumcyanid (454 g). Dies erfordert zwölf (12) Pint (6,8 l) 

destilliertes Wasser und sechs (6) Pint Säure (98%; 3,4 l), was zu 18 Pint 

(10,2 l) verdünnter Schwefelsäure führt, die mit 24 Natriumcyanid-Wür-

feln reagieren. Dies führt zu zwei (2) Kubikfuß (56.6 l) Blausäuregas bei 

einem Betriebsdruck von ca. 10 psi (690 mbar) oder einer Konzentration 

von etwa 7.500 ppm.258 

8. Konstruktionskriterien einer 

Hinrichtungsgaskammer 
Der Grundentwurf wurde vor fast 70 Jahren entwickelt, und zwar durch 

diejenigen, die beauftragt worden waren, eine Vorrichtung zur Hinrichtung 

verurteilter Krimineller zu entwerfen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen 

ist diese Bauweise immer noch Stand der Technik. Sie ist einfach, effektiv 

und relativ sicher. Die Nichtbeachtung dieser Kriterien beim Bau einer 

Gaskammer würde zum Tod des Betreibers und anderer, nicht am Hinrich-

tungsprozess Beteiligten führen. Diese Kriterien wurden in den Vereinigten 

Staaten entwickelt, wo die einzigen jemals gebauten Hinrichtungs-Gas-

kammern verwendet wurden. Diese grundlegenden Konstruktionsprinzi-

pien haben sich seit fast einem dreiviertel Jahrhundert bewährt. Sie wurden 

sogar von den Deutschen beim Bau ihrer Entlausungskammern genutzt, um 

in den 1930er und 1940er Jahren Schädlinge und Fleckfieber in Mitteleu-

ropa zu bekämpfen. 

Ziel: Entwurf eine Hinrichtungsgaskammer, die Blausäure zur Hinrich-

tung von verurteilten Kriminellen verwendet, unter Beachtung der Tatsa-

che, dass das Gas extrem tödlich und explosiv ist und bei 25,7°C konden-

siert.259 

                                                      
258 Bei einem Molgewicht von 49 g/mol ergeben 454 g NaCN ca. 9,3 mol, aus denen sich 9,3 

mol HCN entwickeln. Ein Mol eines idealen Gases hat bei Normaldruck (1013,15 mbar) ein 
Volumen von etwa 22.4 l. Bei 690 mbar werden diese zu 32.9 l. 9,3 mol gasförmigen HCN 
ergäben daher bei 690 mbar Druck 305.9 l, nicht 56.6 l, wie Leuchter schreibt. Bei einem 
Kammervolumen von 7,45 m³ (vgl. S. 229) entsprechen 0,306 m³ 4,1% oder 41,000 ppm, 
nicht 7,500 (0,75%). Freilich ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der sich in der verdünn-
ten Schwefelsäure bildenden Blausäure in der wässrigen Lösung gelöst bleibt und nicht in den 
Gasraum eintritt. Es ist nicht klar, ob Leuchters Angabe des gebildeten HCN-Gasvolumens 
auf Berechnungen fußt (die dann grob falsch wären) oder aber auf Messungen der Druckzu-
nahme in der Kammer. Anm. des Übersetzers. 

259 25,7°C ist die Siedetemperatur von HCN. Kondensation erfolgt bei Erreichung der Sätti-
gungskonzentration, die eine Funktion der Umgebungstemperatur ist. Bei den hier angewand-
ten Konzentrationen von höchstens einigen wenigen Prozent liegt die Kondensationstempera-
tur (Taupunkt) weit unter 0°C. Anm. des Übersetzers. 
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Die Kammer und alle Einlässe, ob elektrisch oder mechanisch, müssen 

abgedichtet werden, um Leckagen zu verhindern. Die Tür muss mit einer 

Art Druckverschluss gasdicht gemacht werden ähnlich jenen, die auch auf 

hoher See für wasserdichte Türen verwendet werden. Die Fenster, falls 

vorhanden, müssen abgedichtet und versiegelt werden. Ferner muss die 

Kammer mit Unterdruck betrieben werden, um sicherzustellen, dass jedes 

Leck nach innen geht. 

Da das Gas explosiv ist, müssen alle Beleuchtungen und Elektrogeräte 

in der Kammer explosionsgeschützt sein. Alle Elektrogeräte müssen fun-

kensicher sein, ebenso der Delinquent, der vor einer Funkenentwicklung 

geschützt werden muss. Die Konzentration des Gases am Generator oder 

an der Quelle (der inerte Träger im Fall von Zyklon B) beträgt nahezu 

100%, wesentlich größer als die 6% der unteren Explosionsgrenze. 

Das Gas wird entweder an Ort und Stelle erzeugt, aus Behältern zuge-

führt oder wie im Fall von Zyklon B von einem internen Träger abgege-

ben. Falls es erzeugt werden soll, müssen mechanische Mittel bereitgestellt 

werden, um das Natriumcyanid in einen Säurebehälter fallen zu lassen. 

Wenn es aus einem Behälter zugeführt werden soll, muss ein geheizter 

Wassermantel verwendet werden, um die flüssige Blausäure (so im Tank 

vorliegend) zu verdampfen. Wenn Zyklon B verwendet werden soll, muss 

ein geheiztes Umluftgerät eingesetzt werden, um das Gas aus dem inerten 

Träger freizusetzen. Die einfachste Methode besteht darin, das Gas in der 

Kammer zu erzeugen. Wenn Behälter verwendet werden, müssen sowohl 

der Heizmantel als auch alle Ventile explosionsgeschützt sein. Wenn Zyk-

lon B verwendet wird, braucht man ein teures Umluftgerät, ein Leitungs-

system, zusätzliche Dichtungen an der Kammer und der Pumpe, und zu-

dem muss man mit möglichen Gaslecks außerhalb der eigentlichen Kam-

mer gerechnet werden. Außerdem muss sichergestellt werden, dass es am 

Heizmantel niemals zu elektrischer Funkenbildung kommt. 

Man benötigt ein System zur Entfernung des Gas-/Luftgemisches aus 

der Kammer und einen Kamin, der über das höchste Objekt in der Umge-

bung hinausragt, um das Gas abzuführen, bevor es jemandem Schaden zu-

fügen kann. Dies erfordert ein Einlass- und ein Auslassventil, beide gas-

dicht, und einen Abluftventilator mit ausreichender Kapazität, der in der 

Lage ist, die Luft in der Kammer mehrere Male in kurzer Zeit auszutau-

schen. Die Zuluft muss auf eine Temperatur von mehr als 25,7°C erhitzt 

werden, um eine Kondensation der Blausäure in der Kammer zu verhin-

dern. Der Frischluft muss eine starke Lauge zugesetzt werden, um eventu-

elle Gasleckagen zu neutralisieren. 

Nach der Nutzung braucht man ein System bzw. ein Verfahren, um die 

Blausäure am Körper des Hingerichteten zu neutralisieren und die Kammer 
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von Blausäure zu säubern. Dies erfordert das Waschen des Subjekts wie 

auch der Kammer mit einer starken Lauge und das Tragen von Schutzan-

zügen und Gasmasken oder externer Luftversorgung. Ferner braucht man 

einen geeigneten Indikator für Gaslecks sowie ein Lüftungssystem zum 

Schutz der Betreiber. Man braucht eine spezielle medizinische Ausrüstung 

für Blausäure sowie Beatmungsgeräte und geschulte Ärzte, die im Notfall 

eingreifen können. Es muss dafür gesorgt werden, dass außer dem Opfer 

niemand zufällig mit dem Blausäuregas, der Blausäurelösung bzw. dem 

Zyklon-B-Trägermaterial in Berührung kommt. 

9. Schlussfolgerung 
Der Leser dieses Berichtes sollte in der Lage sein, sofort die Notwendig-

keit für den Einsatz dieser bewährten Prinzipien für den Bau einer Hinrich-

tungsgaskammer zu erfassen. Die meisten ergeben sich durch den gesun-

den Menschenverstand. Auch wenn es die Durchführungsanforderungen 

nur in den Vereinigten Staaten gab, können wir sofort erkennen, dass die 

Deutschen diese Kriterien bei Entwurf und Bau der DEGESCH-Kreislauf-

Entlausungskammern für Zyklon B genutzt haben. Diese wurden nur zur 

Schädlingsbekämpfung und Gesundheitsvorsorge verwendet. 

Wenn die Leser dieses Berichts diese sich durch den gesunden Men-

schenverstand ergebenden grundlegenden Konstruktionsanforderungen 

einfach auf die angeblichen deutschen Menschengaskammern in Polen und 

anderswo anwenden, können sie sofort die Absurdität erkennen, die darin 

liegt, diese Anlagen als Hinrichtungsgaskammern in Betracht zu ziehen. Es 

ist gesagt worden, dass die Kammern in den Vereinigten Staaten nicht mit 

den angeblichen deutschen Kammern verglichen werden können, weil die 

Probleme, die bei der Hinrichtung von zwei Personen auftreten, sich von 

jenen unterscheiden, die bei der Hinrichtung von Hunderten auftreten. Dem 

ist nicht so. Die Probleme sind im Wesentlichen von gleicher Natur, jedoch 

größer und gefährlicher. Je größer die Kammer und je größer die Zahl der 

Hinzurichtenden, desto größer ist die Notwendigkeit, die grundlegenden 

Konstruktionsprinzipien anzuwenden. Nur ein Narr würde versuchen, eine 

oder mehrere Personen in einer kalten und feuchten Leichenhalle hinzu-

richten wie in der angeblichen Gaskammer in Auschwitz I. Womöglich ein 

toter Narr. 

Erstellt am 6. Dezember 1989 

in Malden, Massachusetts. 

Fred A Leuchter Associates, Inc. 

[gez.] Fred A. Leuchter, Jr. 

Fachmann für Hinrichtungstechnologie, FAL/cal 
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10. Dokumente 

 
Abb. 80: Eaton-Entwurf einer Hinrichtungsgaskammer für die Justizvollzugsan-

stalt des US-Staates Mississippi in Parchman, MS, von 1954. Mit freundlicher Ge-
nehmigung der Gefängnisbehörde des US-Staates Mississippi. 
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Abb. 83 & 84: Technische Zeichnungen der Hinrichtungsgaskammer in 

Parchman (Mississippi). 
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Abb. 85: Technische Zeichnung des Gasgenerators der Hinrichtungsgaskammer von 

Parchman (MS). 

  
Abb. 86: Dokumentenserie eines Bauvorschlages für eine Hinrichtungsgaskammer 
durch Fred A. Leuchter Associates für den US-Staat Missouri vom 31. Dezember 

1987. 
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11. Fotos 
Alle Fotos wurden von Eugene A. Ernst am 15. Nov. 1989 aufge-nommen 

und zeigen das “Todeshaus” = die Menschenhinrichtungsgaskammer der 

Justizvollzugsanstalt des US-Staates Mississippi in Parchman, MS, USA. 

Diese Anlage wurde in den 1950er Jahren durch die Firma Eaton errichtet 

nach einem Entwurf der 1930er Jahre. 
 

 
Abb. 87: Das “Todeshaus” von außen. 

 
Abb. 88: Telefone imTodeshaus; ein reguläres Telefon sowie eine 

Direktleitung zum Büro des Gouverneurs. 
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Abb. 92: Autoklav für Heißluftentwesungen in der sogenannten “Zentralsauna” in 

Auschwitz-Birkenau mit ähnlichen Türen, wie sie für U.S.-Hinrichtungs-
Gaskammern benutzt werden. Obwohl die deutschen Behörden die Technologie 
zum Bau von Hinrichtungs-Gaskammern besaßen, wandten sie diese nicht an. 
Sie benutzten diese Technologie lediglich, um damit das Leben der Häftlinge zu 

schützen. 

 

 

Abb. 93 (oben): Heißluftautoklav im KL 
Mauthausen, ähnlich dem in Birkenau (vgl. 

vorherige Abb.). 

 

Abb. 94 (rechts): Im Innern des Heißluftauto-
klaven in Mauthausen mit rostendem 

Kleidergestell. 
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Abb. 98: Nahaufnahme der 
Frischluftzufuhr der Gaskammer. 

Abb. 99: Nahaufnahme des Hebels, mit 
dem der Abluftkamin geschlossen bzw. 

geöffnet wird. 

 

 

Abb. 100 (oben): Hebel zur Freigabe des 
Gasgranulats. 

Abb. 101 (rechts): Explosiongeschützte Lampe 
an der Decke der Gaskammer. Davon gibt es 

drei in der Anlage. 
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Abb. 102: Abluftgebläse über der Gaskammer. Abb. 103: Abluftkamin. 

  
Abb. 104: Nahaufnahme der 

Gummidichtung am Rande der 
Gaskammertür, bei Benutzung 

zusätzlich mit Vaseline bestrichen. 

Abb. 105: Nahaufnahme der Scharniere 
der Gaskammertüre. 
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 Abb. 106: Nahaufnahme einer 

Rohrleitung unterhalb der 
Gaskammer, mit Vaseline 

bestrichen zur Aufspürung von 
Lecks. 

Abb. 107: Aufnahme der 
Rohrleitungen aus rostfreiem 

Stahl und des Chemiebehälters 
unter dem Sitz der Gaskammer. 

  
Abb. 108: Teil der Rohrleitungen 
und des Abflusssystems, das den 

Chemikalienraum mit der 
Gaskammer verbindet. 

Abb. 109: Nahaufnahme der 
Bolzen der Türscharniere. 
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Abb. 110: Manometer zur 
Überwachung des relativen Gasdrucks. 

Abb. 111: Im Innern der Gaskammer, 
wo die Stethoskopleitung und andere 

Messkabel eintreten. Sie sind mit 
Vaseline bedeckt, um Lecks 
aufzuspüren. Rechts unten: 

Frischluftöffnung an der Wand nahe 
dem Fußboden. 

  

Abb. 112: Nahaufnahme des 
Eintrittspunktes eines Messkabels in 
das Innere der Kammer, bedeckt mit 

Vaseline. 

Abb. 113: Fred Leuchter und 
Bürgermeister Bill Hoskins vor der 

Gefängnispforte. 
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Das vierte Leuchter-Gutachten 
Eine technische Beurteilung von Jean-Claude Pressacs Buch 

Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers 

0. Einleitung 
Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers wurde von 

Jean-Claude Pressac verfasst und 1989 von der Beate-Klarsfeld-Stiftung 

mit Sitz in Paris und New York veröffentlicht und vertrieben. Dieses Do-

kument ist nach Meinung dieses Autors ein eklatanter Versuch zur Abstüt-

zung der exterminationistischen Propaganda, begangen von einem wohl-

meinenden aber inkompetenten Autor, der zwar ein erstklassiger Forscher 

ist, der jedoch durch seinen Glauben dermaßen geblendet wird, dass er die 

grundlegenden Gesetze der Physik ignoriert, in denen er als Techniker 

(Apotheker) auf jeden Fall ausgebildet wurde. So kommt er zu Schlussfol-

gerungen, die sich sicherlich nicht logisch aus jenen Daten ergeben, die er 

angesammelt hat. 

Nach der Veröffentlichung und Verbreitung von Auschwitz: Technique 

and Operation of the Gas Chambers wurde ich von Herrn Ernst Zündel 

gebeten, den Inhalt dieses Dokuments von einem wissenschaftlichen und 

technischen Gesichtspunkt aus zu bewerten und eine Stellungnahme über 

den Wert und die Wirksamkeit dieser mutmaßlich wissenschaftlichen Ar-

beit abzugeben. Dieses Dokument wurde von Exterminationisten und Be-

fürworter des Holocaust Gaskammer-Mythos stark beworben. Es befasst 

sich mit den angeblichen NS Gashinrichtungsanlagen (Vernichtungsanla-

gen) in Konzentrationslagern Auschwitz und Birkenau in Polen und soll 

deren Existenz ohne jeglichen Zweifel beweisen. Doch das tut es nicht. In 

Wirklichkeit beweist es das Gegenteil: Es gab keine Hinrichtungs-Gas-

kammern in Auschwitz und Birkenau. 

Ernst Zündel kontaktierte mich aufgrund meiner Erfahrung in der Ent-

wicklung und Herstellung von Hinrichtungsanlagen und wegen meiner 

ausgedehnten Erfahrungen und meines Hintergrundwissens bezüglich der 

Einrichtungen in Auschwitz und Birkenau. 

Das fragliche Dokument war extrem schwer zu bekommen. Shelley 

Shapiro, welche die Klarsfeld Stiftung in den Vereinigten Staaten repräsen-

tiert, weigerte sich, mir eine Kopie zu verkaufen, obwohl es angeblich die 
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Wahrheit enthielt. Nach langer Zeit wurde das Dokument von jemand an-

derem erworben und mir zugeschickt. 

1. Zweck 
Der Zweck dieser Bewertung ist es, die Wahrhaftigkeit der angeblichen 

neuen Beweise von Herrn Pressac und die Gültigkeit seiner Argumente 

und Schlussfolgerungen zu bestimmen. Um dies zu erreichen, wurde das 

Dokument gelesen, analysiert und im Lichte anderer historischer und wis-

senschaftlicher Daten ausgewertet. Es ist nicht Zweck dieser Studie, die 

Anzahlen der Personen festzustellen, die aufgrund anderer Maßnahmen als 

Vergasungen starben bzw. getötet wurden oder ob ein tatsächlicher Holo-

caust stattgefunden hat. Es ist ferner nicht die Absicht des Autors, den Ho-

locaust im historischen Sinne neu zu definieren, sondern nur, die Arbeit 

von Herrn Pressac zu prüfen und jegliche Missverständnisse zu beseitigen, 

die durch seine Ungeschicktheit bei der Bewertung der Beweise verursacht 

wurden, und zu beweisen, dass es zweifellos keine Gashinrichtungsanlagen 

in den untersuchten Konzentrationslagern gab. 

Die folgende Bewertung ist das Ergebnis dieser Bestrebungen. 

2. Hintergrund 
Der Hauptermittler und Autor dieses Berichtes ist ein Fachmann für Hin-

richtungstechnologien und ein Spezialist in der Entwicklung und Herstel-

lung von Hinrichtungsgegenständen aller Art. Er hat in den Vereinigten 

Staaten an Einrichtungen zur Hinrichtung zum Tode verurteilter Personen 

mittels Blausäuregas gearbeitet und solche Anlagen entwickelte. Er hat ein 

Hinrichtungsprotokoll verfasst, das von den U.S.-Gerichten für Hinrich-

tungszwecke zugelassen wurde. Er ist ein akkreditierter Fachmann für Hin-

richtungstechnologie für das Bundesgerichtssystem der Vereinigten Staa-

ten und hat zudem als Fachmann für Gashinrichtungstechnologien ausge-

sagt sowie zu den Anlagen in Auschwitz und Birkenau, also genau zu je-

nen Anlagen, die in der vorliegenden Bewertung besprochen werden. 

Der Ermittler hat die Anlagen in Auschwitz und Birkenau persönlich 

besichtigt und ist ein Spezialist für die dortigen Einrichtungen. Darüber 

hinaus hat der Ermittler die einzige wissenschaftliche Studie über diese 

Anlagen angefertigt und hat den einzigen jemals zu diesen Einrichtungen 

vorgelegten wissenschaftlichen Bericht verfasst. 
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3. Umfang 
Diese wissenschaftliche Rezension beinhaltet eine detaillierte Studie des 

Buches Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers, eine 

Überprüfung der historischen und pseudo-technischen Daten, sowie die 

Anwendung der bis heute einzigen verfügbaren wissenschaftlichen und 

technischen Analyse: Ein technisches Gutachten über die angeblichen 

Hinrichtungs-Gaskammern in Auschwitz, Birkenau und Majdanek (Das 

Erste Leuchter-Gutachten), das vor einigen Jahren von diesem Autor ge-

schrieben wurde. Diese Überprüfung beschäftigt sich mit der technischen 

und Durchführbarkeitsaspekten des rezensierten Buches und den im Buch 

diskutierten Anlagen. Es besteht nicht die Absicht, historische oder ethi-

sche Fragen zu behandeln, es sei denn, dies ist für technische Überlegun-

gen erforderlich. 

4. Zusammenfassung und Ergebnis 
Nach einer detaillierten Untersuchung des fraglichen Dokuments, einer 

Prüfung der geschichtlichen und pseudotechnischen Dokumentation, des 

Ingenieursberichts über die fraglichen Anlagen sowie der Anwendung der 

Prinzipien der Hinrichtungstechnologie kommt der Autor zu dem Ergebnis, 

dass dem untersuchten Dokument Wahrhaftigkeit nur in der Eigenschaft 

als ein Kompendium von Dokumenten und Bauplänen zukommt, die an-

scheinend echt und verbürgt sind. Dies ist der einzige ausgleichende Wert 

dieses Dokuments. Die darin gemachten Schlussfolgerungen sind irrig, die 

Übersetzungen manchmal fragwürdig und häufig aus dem Zusammenhang 

gerissen, und die darin ausgedrückten Ansichten klar abwegig. Herr Pres-

sac zeigt beizeiten, dass er fähig ist, klar und logisch zu denken, doch mit 

einer wahrhaftigen Mentalität des “Doppeldenkens” gelingt es ihm, mittels 

unzulässiger Verallgemeinerungen seine gute Arbeit zu ruinieren. Es ist 

klar, dass die darin enthaltenen Dokumente in keiner Weise nahelegen oder 

darauf hindeuten, dass es möglicherweise irgendwo Menschengaskammern 

gab. 

5. Methode 
Die für die vorliegende Auswertung und Analyse angewandten Verfahren 

waren die Folgenden: 

1. Eine allgemeine Hintergrundstudie der verfügbaren Materialien. 

2. Daten, die bei früheren Ortsbesichtigungen vom Ermittler erworben 

wurden, einschließlich physischer Daten (Maße, Fotos und Bauinfor-
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mationen) sowie chemische Probenanalysen, wie sie im früheren Gut-

achten des Autors enthalten sind. 

3. Die Erwägung aufgezeichneter und visueller (vor Ort) logistischer Da-

ten. 

4. Ein Vergleich der erfassten Daten mit dem untersuchten Dokument. 

5. Eine Analyse der gewonnenen Informationen und ein Vergleich dieser 

Informationen mit bekannten Konstruktions-, Verfahrens- und Lo-

gistikinformationen sowie den Anforderungen für die Konstruktion, 

den Bau und Betrieb von tatsächlichen Gaskammern und Krematorien. 

6. Schlussfolgerungen basierend auf der Anwendung all des oben Ge-

nannten auf das rezensierte Dokument. 

6. Aufbau des Dokuments 
Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers ist in fünf Teile 

gegliedert und hat ein Vorwort und ein Nachwort, das von Serge Klarsfeld 

bzw. von Jean-Claude Pressac verfasst wurde. Die Teile werden soweit er-

forderlich in diesem Gutachten rezensiert. Die Teile werden folgenderma-

ßen definiert: 

1. Teil eins: Entlausungsgaskammern und andere Entwesungsanlagen. 

Sieben Kapitel 

2. Teil zwei: Die Vernichtungsanlagen. Acht Kapitel 

3. Teil drei: Zeugenaussagen. Drei Kapitel 

4. Teil vier: Auschwitz und die Revisionisten. Zwei Kapitel 

5. Teil fünf: Die nicht realisierte Zukunft von KL Auschwitz-Birkenau. 

Zwei Kapitel 

Das Dokument selbst beinhaltet eine Fülle historischer Fakten, einige tech-

nische Fakten, Fotos, Pläne und Bauzeichnungen sowie Propaganda. Mit 

Ausnahme der eindeutig falschen Schlussfolgerungen und der Propaganda 

ist das Buch eine ausgezeichnete Arbeit. Jean-Claude Pressac ist ein ausge-

zeichneter Forscher und Archivar. Leider scheitert er am technischen Be-

reich. Ich hätte erwartet, dass ihn sein Hintergrundwissen und seine Aus-

bildung als Apotheker auf diesem Gebiet gut aussehen lassen würden, aber 

dem ist leider nicht so. Er zeigt seinen völligen Kompetenzmangel als 

Techniker. Seine Logik neigt dazu, gut zu sein, bis er zu seiner Schlussfol-

gerung gelangt. Sein größter Fehler ist, dass er es unterlässt, von anderen 

dort Rat einzuholen, wo es ihm an fachlicher Kompetenz mangelt. Dies 

mag zwar im Bereich Hinrichtungstechnologie ein Problem sein, aber be-

stimmt nicht in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Konstrukti-

on. Sein Versagen, in diesen Bereichen Hilfe zu suchen, ist unentschuld-

bar. 
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Herr Pressac hat einen Ansatz gewählt, bei dem er zunächst die Daten und 

Dokumente anführt, die er mit Kommentaren vermischt, bevor er seine 

Schlussfolgerungen darlegt. Dadurch wird für den Leser eine Geschichte er-

zeugt, die zwar vorgeblich unvoreingenommen erscheint, die jedoch alles auf 

exterminationistische Begriffe aufbaut. Er sagt: “Sie hatten zwar nicht die 

Absicht, aber sie taten es dennoch.” “Sie taten es zwar anfangs nicht, aber sie 

haben es später getan.” Dem Leser wird wiederholt gesagt, die ursprüngliche 

Absicht habe keine Gaskammern beinhaltet, jedoch habe sich dies später so 

entwickelt. 

Herrn Pressac These: Am Anfang begann die Bauleitung in Auschwitz 

ihre Arbeit mit guten oder neutralen Motiven, aber im Verlaufe ihrer Ar-

beit wurden ihre Motive bösartig. Sie beschlossen, die von ihnen entworfe-

nen und gebauten Einrichtungen in Hinrichtungsanlagen umzuwandeln. So 

wurden die Krematorien I, II und III während der Bauphase in Gaskam-

mern umgebaut, wohingegen die Krematorien IV und V von vornherein als 

Gaskammern konzipiert wurden. Das Problem ist, dass keine Beweise vor-

liegen, die dies unterstützen. Ferner sagt uns Herr Pressac sogar, was die 

Konstrukteure beim Bau dieser Anlagen dachten. Das Problem bleibt, dass 

keine dieser Anlagen die Ausrüstung hatte, die Hinrichtungen mittels Gas 

ermöglichen würde. 

Die Rezension wird mit den einzelnen Punkten beginnen, die Herr 

Pressac darlegt, um seine These abzustützen, sowie die Gründe, warum sie 

einem logischen Test nicht standhalten. Es wird eine abschließende Be-

trachtung der einzelnen Kapitel gemacht werden, die wiederum die Doku-

mentation, ihre Tragweite und Bedeutung erörtern wird. 

7. Beweise 
Teil zwei, Kapitel 8: “ Ein Beweis... ein einziger Beweis”: Neununddreißig 

kriminelle Spuren”. Ein Teil dieses Titels stammt von Dr. Robert Fauris-

son, dem Pressac übertrieben kritisch gegenüber steht. Nach einigen un-

fundierten Bemerkungen wendet sich Pressac den Beweisen zu. 

Herr Pressac listet die kriminellen Spuren auf; da seine Nr. 17 aus drei 

Teilen besteht, komme ich auf die Zahl 36. Er hat also offenbar entweder 

drei kriminelle Spuren verloren oder aber er kann einfach nicht zählen, da 

er nicht mehr aufgelistet sind. 

Krematorium II werden die Spuren Nr. 1 bis Nr. 9 und Nr. 30 bis Nr. 34 

zugewiesen (gemeinsam mit Krematorium III). Krematorium III werden 

die Nummern 10 bis 16 und 30 bis 34 zugeschrieben (gemeinsam mit 

Krematorium I). Krematorien IV und V bekommen die Nummern 17 bis 29 

zugeschrieben, wobei Nr. 17 wie erwähnt aus drei Teilen besteht. 
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8. Kategorien 
Es gibt drei verschiedene Kategorien von kriminellen Spuren. Sie bestehen 

im Wesentlichen alle aus Versprechern und Schreibfehlern. 

Kategorie 1. Beweise in Form von Unterlagen, in denen gasdichte Tü-

ren, Fenster (kleine Türen) und Zubehör für diese Türen und Fenster er-

wähnt werden, wie z.B. Verschlüsse und Verankerungen. Diverses Zube-

hör für die Krematorien wurde bei den DAW bestellt (der Häftlingsschlos-

serei). In zweiundzwanzig verschiedenen Fällen wurde Zubehör für Türen 

bestellt mit der Differenzierung, dass diese gasdicht seien (gasdichte Tü-

ren, Gastüren und luftdicht). Gelegentlich wurden auch Türen mit Guck-

loch bestellt und installiert, aber diese sind auf Fotos nicht abgebildet. 

Zunächst muss daran erinnert werden, dass die in Frage kommenden Tü-

ren für Leichenkeller verwendet wurden, und wie zu erwarten ist, sind die 

Öffnungen von Leichenkellern für gewöhnlich mit einem Mindestmaß an 

Dichtungen versehen. Zweitens war der Leichenkeller Nr. 1 für die Aufbe-

wahrung älterer, verwesenden Leichen vorgesehen, was ein noch größeres 

Problem seinen konnte. 

Es gibt ein Begriffsproblem bezüglich der Worte gasdicht bzw. luft-

dicht. Es muss daran erinnert werden, dass technisch unversierte Personen 

keinen Unterschied zwischen technisch gasdichten (gassicheren) Objekten 

und lediglich abgedichteten Objekten machen, also dem, was die Architek-

ten der Bauleitung bestellt hatte. Sie haben jedoch – aus welchen Gründen 

auch immer – keine technisch gasdichten Türen und Fenster bestellt. Dies 

ist offensichtlich, wenn man bedenkt, dass diese Türen mit einer Wetteriso-

lierung aus Filzstreifen “abgedichtet” waren. Wenn derlei Türen tatsächlich 

gasdicht waren im Sinne einer technischen Dichtheit, wie man sie für Gas-

kammern erwartet, dann würden wir alle in einer Gaskammer leben, da all 

unsere Türen und Fenster mit Gummi abgedichtet sind, dem modernen Er-

satz für Filzstreifen. 

Der Unterschied ist nicht bloß subtiler Natur, aber eine technisch unver-

sierte Person wird sich kaum die Zeit nehmen, das zu bedenken. Man be-

denke: Wir alle sprechen von unseren wasserdichten Uhren, aber in Wirk-

lichkeit meinen wir wasserresistent, da nur die Uhr eines Tauchers wirklich 

wassersicher ist. Es war damals in Deutschland üblich, alle Türen mit 

Dichtungsstreifen aus Filz zu versehen (heute ist es Gummi). Herr Pressac 

hätte daher mit seiner Übersetzung etwas vorsichtiger sein sollen. Techni-

sche Begriffe sind Fachbegriffe in Englisch, Französisch oder Deutsch. 

Beweise Nr. 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 17a, 17b, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 32 und 34 fallen in diese Kategorie. Räume, deren Verschlüs-

se als gasdicht bezeichnet wurden, waren nicht gassicher und daher unsicher 
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und unbrauchbar für Gashinrichtungen. Es sei darauf hingewiesen, dass gas-

dicht und wetterdicht als synonym verwendet werden und nicht “hermetisch” 

bedeuten, wie Herr Pressac an einer Stelle behauptet. 

Kategorie 2. Beweise, die sich mit Auskleideraum und Auskleidekeller 

befassen. Diese Einrichtungen waren nicht für Menschen gedacht, die sich 

vor ihrer Vergasung auskleiden mussten, sondern dienten vielmehr für 

Menschen, die eines natürlichen Todes gestorben waren und die vor ihrer 

Einäscherung ausgezogen werden mussten. Die meisten, wenn nicht gar al-

le Leichenkeller oder Krematorien hatten einen solchen Raum; warum soll-

ten wir also glauben, dass gerade diese hier andersartig sind? 

Beweise Nr. 4, 5, 10, 12 und 32 fallen in diese Kategorie. Auskleide-

räume waren für die Leichen, die eines natürlichen Todes gestorben waren, 

und nicht für Hinrichtungen. 

Kategorie 3. Andere Beweise. Die meisten davon sind Einzelfälle und 

werden auch als solche behandelt. 

“Vergasungskeller”-Ausrutscher von SS Hauptsturmführer Bischoff. In 

einem Brief an das Hauptquartier vom 29. Januar 1943 diskutiert SS 

Hauptsturmführer Bischoff, damals Leiter der Zentralbauleitung Ausch-

witz, den Baufortschritt von Krema II. Es war Winter, und aufgrund der 

Kälte verzögerten sich die Betonarbeiten, so dass die Verschalung nicht 

planmäßig von der Decke des einen “Leichenkeller” entfernt werden konn-

te. Er hat den Leichenkeller nicht identifiziert, aber aufgrund eines anderen 

Bauberichts vom 29. Januar 1943, verfasst von Kurt Prüfer, einem Ingeni-

eur der Fa. Topf & Söhne, kann man schließen, dass Bischoff damit wahr-

scheinlich den Leichenkeller 2 meinte. Bischoff schrieb: 

“Die Eisenbetondecke des Leichenkellers konnte infolge Frosteinwir-

kung noch nicht ausgeschalt werden. Die[s] ist jedoch unbedeutend, da 

der Vergasungskeller hierfür benützt werden kann.” (als Leichenhalle) 

Wieder übersetzt Herr Pressac das Wort Vergasungskeller falsch als Gas-

keller, von dem Pressac vermutet, es handle sich dabei um Leichenkeller 1, 

also um die angebliche Gaskammer. Dem Text ist nicht zu entnehmen, was 

genau Bischoff sagen will, aber wahrscheinlich meint er den Ofenraum. Im 

Ofenraum befinden sich fünf Sekundärgebläse (Druckluftgebläse), die Luft 

mit den Verbrennungsgasen im Ofen vermischen. Dieser Mischvorgang 

steuert das Luft/Gas-Gemisch im Kremierungsofen. Da es Winter ist, 

möchte Bischoff nicht, dass die Leichen festfrieren, so dass er sie vorüber-

gehend im Ofenraum unterbrachte, der nur soweit befeuert wurde, um die 

Ziegel und den Mörtel zu trocknen, nicht aber, um Leichen einzu-

äschern.260 

                                                      
260 Der momentane Stand der revisionistischen Diskussion geht davon aus, dass Bischoff damit 
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Beweis Nr. 1. Auch hier werden durch ein paar Gedanken zur techni-

schen Übersetzung Missverständnisse vermieden. 

“10 Gasprüfer”. Am 26. Februar 1943 sandte SS Untersturmführer Pol-

lok ein dringendes Telegramm an Topf und Söhne, welches sich wie folgt 

liest: “Absendet sofort 10 Gasprüfer wie besprochen Kostenangebot später 

nachreichen.” Herr Pressac übersetzt “Gasprüfer” (wieder ein Fachbegriff) 

fälschlicherweise mit Gasdetektoren. Das ist ein großer Unterschied. Gas-

detektoren werden benutzt, um Gas (Lecks usw.) zu entdecken. Gasprüfer 

werden verwendet, um die Menge eines vorhandenen Gases zu messen. Im 

Telegramm würde man “Gasdetektoren” lesen, wenn diese gemeint gewe-

sen wäre. 

Gasprüfer werden von jedem Ofeninstallateur und Handwerker benutzt, 

um das richtige Kohlenmonoxid/Luft-Verhältnis einzustellen und um festzu-

stellen, ob der Ofen richtig brennt. Dies muss insbesondere beim Einsatz von 

Druckluftgebläsen durchgeführt werden. Dies hätte Herr Pressac wissen oder 

herausfinden müssen. 

Beweis Nr. 2. Diese Gasprüfer haben nichts mit einem Blausäurenach-

weis zu tun und deuten nicht auf die Existenz von Gaskammern hin. 

4 “Drahtnetzeinschubvorrichtungen” und 4 “Holzblenden”. Diese Ge-

genstände wurden auf einer Inventarliste für Leichenkeller 2, Krema II, 

vom 24. Juni 1943 gefunden, zusammen mit einer Bauübergabeurkunde 

des Gebäudes. Auch hier übersetzt Herr Pressac wieder zwei Fachbegriffe 

falsch. Herr Pressac übersetzte dies mit 4 Drahtgitter-Einführvorrichtungen 

(wire mesh introduction devices) und 4 Holzabdeckungen (wooden 

covers). Auch dies sind technische Gegenstände und sollten sehr genau 

übersetzt werden. 

Herr Pressac behauptet zudem ohne ersichtlichen Grund, dass dieses 

Inventar fälschlicherweise in die Tabelle für Leichenkeller 2 eingetragen 

wurde anstatt für Leichenkeller 1. Der einzige erkennbare Grund hierfür ist 

die Verwendung von Leichenkeller 1 als Gaskammer, was er aber nicht 

möglich war. 

Die Verwendung architektonischer Blenden, um an einem Gebäude et-

was abzudecken, ist sehr verbreitet. Die Drahtnetzeinschubvorrichtungen 

können für die Handhabung und Einführung einer obduzierten Leiche (in 

Teilen) in die Muffel gedacht gewesen sein. Keine dieser Vorrichtungen 

hat irgendetwas mit der Ausrüstung für Vergasungen zu tun. 

                                                      
entweder auf einen Gasschutzkeller Bezug nahm (vgl. A.R. Butz, Der Jahrhundertbetrug, 
“Zusatz 5: Vergasungskeller”, 2. Auflage, Castle Hill Publishers, Uckfield 2017, S. 484-498) 
oder auf eine im Krematorium zeitweilig geplante Entwesungsanlage (C. Mattogno, The Real 
Case for Auschwitz: Robert van Pelt’s Evidence from the Irving Trial Critically Reviewed, 
Castle Hill Publishers, Uckfield, 2015, S. 55-70). Anm. des Übersetzers. 
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Die Beweise Nr. 8 und Nr. 9 fallen in ebenso diese Kategorie, erneut 

ohne irgendeinen Zusammenhang mit Hinrichtungs-Gaskammern. 

14 “Brausen”. Diese erscheinen auf einem anderen Inventarverzeichnis 

von Krema II, Leichenkeller 1, vom 24. Juni 1943, zusammen mit der Bau-

übergabeurkunde für dieses Gebäude. Herr Pressac übersetzt “Brausen” 

falsch mit Scheinduschen (dummy showers). Diese Übersetzung ist äußerst 

freizügig. Die Baupläne für Leichenkeller 1 zeigen in den Raum eintreten-

de Wasserleitungen (und es gibt dort Wasserhähne), aber es sind keine Du-

schen eingezeichnet. Deshalb mussten es Pressac zufolge Attrappen sein. 

Herr Pressac vergisst jedoch das dringende Telegramm vom 15. Mai 

1943 von Bischoff an die Fa. Topf, in welchem er Pläne für eine Warm-

wasserheizung anforderte, die an die Müllverbrennungsanlage von Krema 

III angeschlossen werden und eine Kapazität von etwa 100 Duschen haben 

sollte. Selbst Herrn Pressac sollte klar sein, dass ihm das Fehlen einer voll-

ständigen Dokumentenakte zu diesem Projekt nicht das Recht gibt, törichte 

Annahmen zu machen. Dieses Fehlen bedeutet einfach, dass die Unterla-

gen bezüglich der Installation der Duschen und der Warmwasseranlage in 

Krema II verloren gegangen oder zum jetzigen Zeitpunkt für uns nicht ver-

fügbar sind. 

Beweis Nr. 16 fällt in diese Kategorie, denn er zeigt deutlich, dass kein 

Zusammenhang mit Gaskammern besteht. 

Heizung für den Leichenkeller 1. Beweise Nr. 30 und 31 betreffen die 

Warmluftversorgung für den Keller von Krema II durch Nutzung der Ab-

wärme des Motorenraums, indem die Saugzuggebläse installiert waren. Es 

gibt zwei Dokumente, die sich darauf beziehen. 

Da ist zunächst ein Brief der Zentralbauleitung (Bischoff) an die Fa. Topf 

vom 6. März 1943, in dem ein früherer Brief der Fa. Topf diskutiert wird, in 

welchem der Vorschlag gemacht wurde, Leichenkeller 1 mit der Abwärme 

der drei Saugzuggebläse (für die der Kaminzüge) vorzuheizen. Zweitens ein 

Inspektionsprotokoll von Ingenieur Prüfer bezüglich einer Inspektion der 

Krematorien II und III durch die Fa. Topf vom 25. März 1943. In diesem 

Dokument sagt er, da die Saugzuganlage der Kaminzüge beschädigt und da-

her abgebaut worden sei, müsse das Projekt der Heißluftzufuhr für den Lei-

chenkeller 1 ebenso aufgegeben werden, weil die Warmluft von der Abwär-

me der Saugzuganlage gekommen wäre. Es sei darauf hingewiesen, dass die 

Terminologie unterschiedlich ist. Bischoff spricht von vorheizen, während 

Prüfer (der Konstrukteur) von Heißluftzufuhr spricht. 

Man muss sich vergegenwärtigen, dass bei der Planung von Krema II 

und III ein grober Fehler gemacht wurde: Die Gebäude hatte keine Hei-

zung. Die Abwärme der Kremierungsöfen würde nicht ausreichen, um das 

restliche Gebäude per Konvektion zu heizen, vor allem nicht die Keller-



268 F. LEUCHTER, R. FAURISSON, G. RUDOLF · DIE LEUCHTER-GUTACHTEN 

 

räume (es sei denn, man führt die Wärme gezielt ab). Etwas Wärme ist 

selbst in den Leichenhallen nötig, um im Winter ein Einfrieren der Wasser-

rohre zu verhindern. Prüfer hatte einen hervorragenden Plan, um die Kälte 

aus den Kellerräumen zu bannen. Er spricht aber von Heißluftversorgung 

(Heizung), nicht aber davon, den Leichenkeller 1 vorzuwärmen. Es scheint 

einige Verwirrung bezüglich der Terminologie zu geben, aber es ist sehr 

wahrscheinlich, dass die Heizung für alle Kellerräume gedacht war. Es sei 

angemerkt, dass angesichts der Distanz, welche die Warmluft bis an die zu 

heizenden Stellen hätte zurücklegen müssen, die Luft kaum noch warm 

gewesen wäre, was die Tatsache unterstützt, dass sie nur ein Einfrieren der 

Rohre verhindern sollte. 

Ferner übersieht Pressac, dass Messing, der Monteur der Fa. Topf, am 

3. Februar 1943 von Herrn Kirschneck von der Zentralbauleitung Teile für 

ein Heiz- und Lüftungssystem anforderte. Dies ist Dokument B.W. 30 auf 

Seite 97 von P.M.O. (S. 359). Dies sind Teile einer Warmluftheizungsan-

lage, die gemäß Dokument in den Leichenkellern 1 und 2, im Autopsie-

raum, in den Waschräumen und im Ofenraum zum Einsatz kommen soll-

ten. Kirschneck bestellte einige (nicht alle) der Teile (wahrscheinlich, weil 

der Beschluss bezüglich der Heizung noch nicht endgültig gefallen war), 

wobei er die Blechklappen wegließ, ein Holzgebläse jedoch beibehielt (das 

nicht für Gas verwendet werden kann; Dokument P.M.O. 030/27, S. 55, 

vom 3. Februar 1943; S. 375). Zu beachten ist, dass alle Kellerräume eine 

allgemein übliche Lüftungsanlage besaßen (womöglich beheizt). Dies ist 

unmöglich, wenn die Absicht besteht, Blausäure zu verwenden. 

An diesem Punkt müssen wir die gesamte Lüftungsanlage betrachten, 

über die aber keine Dokumentation existiert. Auf Seite 369 des rezensier-

ten Dokuments skizziert Pressac die Lüftungsanlage von Krema II mit Text 

und einer Kaminzeichnung. Dies ist der zweite Versuch; der erste erfolgte 

für das Album d’Auschwitz, veröffentlicht von Editions du Seuil im No-

vember 1983. Diese neue Skizze tauscht einen Auslass aus, wie auf dersel-

ben Seite zu sehen ist. Herr Pressac liegt jedoch wiederum falsch. Der von 

ihm verwendete Ansatz widerspricht allen bekannten Gesetzten der Physik. 

Weder Leichenkeller 2 noch die anderen Kellerräume, mit Ausnahme von 

Leichenkeller 1, haben einen Lufteinlass. Es ist kategorisch unmöglich, 

Luft aus einem unterirdischen Raum (oder irgendeinem anderen Raum) ab-

zuziehen, der keinen Lufteinlass besitzt. Falls die Ventilatoren stark genug 

waren und nicht stehen bleiben würden, würden der unbelüftete Leichen-

keller 2 und die anderen Räume unter dem Unterdruck implodieren und zu-

sammenbrechen. Es ist wahrscheinlicher, dass die Ventilatoren einer sol-

chen Last nicht standhalten können und zunächst zum Stillstand kommen, 

dann überlasten und ausbrennen würden. Dies ist anscheinend nie passiert. 
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Die deutschen Ingenieure der Zentralbauleitung waren nicht so dumm, und 

auch nicht Prüfer. Tatsächlich fehlt Herrn Pressac jedes Verständnis für die 

Physik der Heizungs- und Lüftungsanlage. 

In Wirklichkeit enthielt das System eine gemeinsame Luftzufuhr für al-

le unterirdischen Bereiche und ebenso einen gemeinsamen Luftauslass für 

die Kellerräume. Das bedeutet, dass sich die Leichenkeller 1 und 2, der 

Autopsieraum und alle anderen unterirdischen Räume eine gemeinsame 

Luftzufuhr teilten, was beweist, dass Leichenkeller 1 nicht als Gaskammer 

verwendet worden sein kann. Wenn man der Kette von Ereignissen folgt, 

kann man leicht die Entwicklung des Luftsystems erkennen. 

Zunächst werde ich die für das Lüftungssystem genutzten Kamine num-

merieren. Gemäß Pressacs Zeichnung auf Seite 369 werden wir zunächst 

dem großen Kaminkomplex mit vier Rauchabzügen Zahlen zuweisen. 

Links daneben befindet sich eine einzelner Kamin des Lüftungssystems, 

und weiter zur Rechten (dem Foto nach) ist befindet sich der große Haupt-

schornstein für die Kremierungsöfen. Die vier gemeinsamen Rauchabzüge 

werden von links nach rechts mit den Nr. 1 bis 4 bezeichnet (gesehen von 

der Vorderseite des Krematoriums). Der alleinstehende Schornstein ganz 

links wird mit Nr. 5 gekennzeichnet. Diese Definition basiert auf der Größe 

der Rauchabzüge und der Luftanforderungen des Systems und wird durch 

historische Ereignisse während des Baus gestützt. Ursprünglich, als die 

Anlage noch die Saugzuganlage besaß, gab es lediglich vier gemeinsame 

Lüftungskamine. Kamin 2 war der ursprüngliche Lufteinlass für den Ofen-

raum. Kamin 3 war der Lufteinlass für die Kellerräume. Kamin 1 war der 

Luftauslass der Kellerräume. Kamin 4 war der Luftauslass des Ofenraums. 

Es gab anfangs keinen 5. Kamin. Diese Zuordnungen basieren auf einem 

Vergleich der proportionalen Luftmengen. Der Ofenraum erhielt zusätzli-

che Luft durch die geöffneten Fenster. Dies war erforderlich aufgrund der 

Druckluftgebläse an den Kremierungsöfen. 

Mit dem Wegfall der Saugzuganlage brauchten die Rauchzüge der 

Kremierungsöfen Unterstützung. Der Kamin Nr. 4 wurde der Ofenraumzu-

luft hinzugefügt, um den Wegfall der Saugzuganlage zu kompensieren, und 

wurde in Verbindung mit Kamin Nr. 2 verwendet. Wenn wir die Größen 

der Kamine Nr. 2 und 4 zusammenzählen, kommen wir auf eine Quer-

schnittsfläche von 5.000 cm² (1.500 plus 3.500). Kamin Nr. 1 wurde für 

die Ofenraumabluft verwendet. Der Abluftkamin Nr. 1 hatte nur 4.000 cm², 

was eine Differenz von 1.000 cm² ergibt. Dies bedeutet, das dass Zuluftvo-

lumen, welches in den Ofenraum eintrat, größer war als das Abluftvolu-

men, wobei die Differenz von den Druckluftgebläsen verwendet wurde. 

Die Fenster mussten jetzt geschlossen bleiben, um den dichtegetriebenen 

Kaminzug der Kremierungsöfen nicht zu stören. Ohne die zusätzliche 
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Luftzufuhr würde die Schließung der Fenster die Öfen erdrosselt haben. Da 

die Einheit mit den vier Kaminen bereits gebaut worden war, musste ein 

neuer Kamin (Nr. 5) hinzugefügt werden, um Kamin Nr. 1 zu ersetzten, der 

jetzt für die Entlüftung des Ofenraums diente. Wie man sieht ist die Luft-

zufuhr grundsätzlich größer ist als die Abfuhr, um den statischen Druck-

verlust innerhalb des Systems auszugleichen. 

Wie man also leicht erkennen kann, erforderte die Auslegung und die 

Technik der oben dargelegten Konfiguration eine gemeinsame Lüftungsan-

lage für alle Kellerräume. Dies wird durch die Aussage von Henryk Tauber 

vor dem Untersuchungsrichter Sehn von der Ermittlungskommission zur 

Untersuchung der Hitler-Verbrechen gestützt, wie sie auf Seite 484 des re-

zensierten Dokuments wiedergegeben ist. Das ist anscheinend der einzige 

Teil von Taubers Aussage, den Pressac ablehnt. 

Die Beweise Nr. 30 und 31 fallen in diese Kategorie und zeigen deut-

lich die Unmöglichkeit einer Gaskammer in Leichenkeller 1. 

1 “Schlüssel, für Gaskammer”. Warum ist dieser Punkt überhaupt ein-

bezogen, zumal Herr Pressac ihn selbst eliminiert, es sei denn, er will seine 

Leser lediglich dem Wort GASKAMMER aussetzen? Am wahrschein-

lichsten ist ein Lagerraum für Zyklon B in Block 14. Keine der angebli-

chen Gaskammern in den Krematorien hatten Schlösser oder die dafür er-

forderlichen Schlüssel. 

Beweis Nr. 33 fällt in diese Kategorie. Er zeigt eindeutig nicht die Exis-

tenz einer angeblichen Gaskammer. 

Beweis Nr. 19 ist etwas seltsam. Dies ist ein Eintrag aus einem tägli-

chen Arbeitsbericht an einem Krematorium. Er betrifft angeblich (keines-

wegs eindeutig) Arbeiten in einem Raum von Krema IV, die von einem 

Vorarbeiter der Firma Riedel, einer Vertragsfirma, vorgenommen wurden. 

Er führte aus, er habe den Boden in der Gaskammer festgestampft und be-

toniert: “betonieren in der Gaskammer.” Dieser Eintrag Nr. 5 im Arbeitsbe-

richt befindet sich in der Akte BW 30/28, Seite 28, im Auschwitz-Archiv 

(Pressac, S. 446). 

In Ermangelung anderer Dokumente bedeutet dieses Dokument nichts 

und wird ein Rätsel bleiben. Es kann jedoch ein Witz sein. Dieser Vorar-

beiter und seine Mannschaft arbeiteten hier für eine Anzahl von Tagen, 

und vielleicht hatte er oder jemand aus seiner Mannschaft in diesem Zeit-

raum Blähungen. Ich bin mir sicher, dass diese Leute nicht anders waren 

als die meisten Bauarbeiter, und er hat dies womöglich als Witz in den Ta-

gesbericht geschrieben. Wenn er nur gewusst hätte, dass Pressac rund 50 

Jahre später versuchen würde, seine Theorien über die Hinrichtungsgas-

kammer an seinen Worten aufzuhängen.261 
                                                      
261 Andere Dokumente beweisen, dass im Krematorium IV eine Duschanlage eingebaut wurde. 
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Beweis Nr. 19 fällt in diese Kategorie. Ich glaube, dass er keines weite-

ren Kommentars bedarf. 

All diese angeblichen kriminellen Spuren sind entweder nicht richtig 

übersetzt oder nicht richtig interpretiert. Nicht eine dieser angeblichen kri-

minellen Spuren kann die Gaskammer-Theorie abstützen. Kurz gesagt, sie 

beweisen gar nichts. 

9. Übersicht 
Das Folgende ist eine Übersicht der Abschnitte und Kapitel. Der Zweck, 

die Kapitel einzelnen abzuhandeln, liegt darin, sicherzustellen, dass das 

Dokument vollständig überprüft wurde. Die meisten Fragen wurden in der 

obigen Abhandlung der Beweise abgedeckt, aber es gibt einige weitere be-

achtenswerte Punkte in den Kapiteln selber. 

1. Vorwort von Serge Klarsfeld 

Abgesehen davon, dass dies Propaganda ist, hat der Autor keinerlei Kom-

mentar dazu. 

2. Erklärung des Auschwitz Museums 

Dies dokumentiert die Tatsache, dass Herr Pressac das Dokument im Mu-

seum recherchierte und wann.  

Teil 1: Entlausungsgaskammer und andere Entwesungseinrich-

tungen 

3. Kapitel 1: Vorwort zu Zyklon B 

Dieses Kapitel ist unkompliziert und informativ, mit Ausnahme von 

Pressac, der seine abwegigen Meinungen einwirft. Er sagt, die Gaskonzent-

ration habe in den angeblichen Gaskammern nicht ausgereicht, um eine 

Explosion zu verursachen. Er liegt falsch. Obwohl ein Luft-/Gasgemisch 

von 6% erforderlich ist, um eine Explosion zu verursachen, sollte daran er-

innert werden, dass die Konzentration an der Quelle bei nahezu 100% liegt. 

Diese Konzentration ist hochexplosiv, und aus diesem Grund wird in den 

Vereinigten Staaten explosionssichere Ausrüstung verwendet, und der 

Hinzurichtende festgeschnallt. 

Kohlenmonoxid wurde in Treblinka (oder anderswo) keinesfalls als 

Hinrichtungsgas verwendet. Dies würde nicht funktionieren, es sei denn, 

                                                      
Dies deutet darauf hin, dass dort Hygieneeinrichtungen installiert wurden, womöglich ebenso 
eine Entwesungsanlage, die landläufig als “Gaskammer” bezeichnet wurde. Vgl. C. Mattog-
no, ebd., S. 177-180. Anm. des Übersetzers. 
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das Gas wird in einem Druckbehälter eingeleitet mit etwa 2,5 Atmosphären 

Überdruck oder mehr.262 

Die Einrichtungen in den Krematorien II und III konnten nicht mit 

Blausäuregas betrieben werden, weil sie weder geheizt noch gasdicht wa-

ren, weil sie ihre Lüftungs- und Abwasserkanäle mit dem Rest des Gebäu-

des teilten, und weil sie keine Vorrichtung zur Einführung des Gases besa-

ßen. 

Pressac sagt ferner, dass es in einem Raum, der nur durch die Abwärme 

von Körpern geheizt wird, lediglich fünf bis zehn Minuten gedauert habe, 

bis das Gas vom Zyklon-B-Granulat, das sich in einer Maschendrahtsäule 

befindet (mit minimaler offener Oberfläche), verdampft sei und die Hin-

richtung beendet gewesen sei. Man habe dann weitere 20 Minuten gewar-

tet, um sicher zu stellen, dass alle tot waren. Dann sei die Lüftung einge-

schaltet worden, und die Leichen seien sofort entfernt worden. Dies wird 

durch angebliche Zeugen behauptet (die nichts gesehen haben), jedoch 

wird es durch keine Tatsachen abgestützt, und es steht zudem im Wider-

spruch zur Physik, welche die Funktionsweise von Hinrichtungs-Gaskam-

mern bestimmt. Das würde die Betreiber ebenso getötet haben. Das ist ein-

deutig nie passiert. 

Ein Foto von einem Trichter und einem Ventil erscheint auf Seite 115. Es 

wurde angeblich in einer behaupteten Gaskammer im Lager Struthof (Elsass) 

zur Einführung von Wasser in Gaskristalle genutzt. Man beachte die Durch-

flussrichtung am Absperrventil, gekennzeichnet durch den Pfeil. Der Fließ-

richtung ist rückwärts, das Ventil wäre undicht, und die Betreiber würden 

sterben. 

4. Kapitel 2: Die Entlausungsanlage des Stammlagers 

Dieses Kapitel befasst sich mit den Entlausungsanlagen in Auschwitz. Es 

erscheint sachlich, mit folgenden Ausnahmen: 

1. Die Tür der Entlausungsanlage in Block 26 war mit Papier abgedich-

tet. Das ist Irrsinn. 

2. Der Bericht von Andrej Rablin ist das Hirngespinst eines senilen alten 

Mannes. Er führt aus, er habe nackt mit Zyklon B gearbeitet und das 

Granulat mit seinen bloßen Händen bearbeitet. HCN wird durch die 

Haut absorbiert. Er muss seinen Körper schützen und Gummihand-

schuhe tragen. 

                                                      
262 Dies ist hanebüchener Unsinn. Nicht Druckänderungen sondern Konzentrationsänderungen 

sind notwendig, um das für Treblinka behauptete Dieselabgas tödlich zu machen. Anm. des 
Herausg. 
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5. Kapitel 3: Die Blausäure-Entlausungsanlage des Empfangsgebäudes 

Dieses Kapitel ist wahrscheinlich sachlich, aber es enthält viele von 

Pressacs eigenen Schlussfolgerungen, die richtig oder auch falsch sein 

können. 

6. Kapitel 4: Kanada und seine Kleiderentlausungsanlage 

Dieses Kapitel scheint im Großen und Ganzen sachlich zu sein. Die fol-

genden Punkte sind jedoch fraglich: 

1. Menschengaskammertüren hatten ein Schutzgitter über dem Guckloch, 

wohingegen Entlausungskammertüren keines hatten. Es wurden nie-

mals Türen mit Schutzgitter eingebaut vorgefunden, nur auf Lager. Da 

es dort keine Menschengaskammern gab, wurde das Schutzgitter nur 

für Entlausungsgaskammern verwendet.263 

2. Pressac spekuliert, dass das Gas für die angeblichen Menschengas-

kammern im Lagerabschnitt “Kanada” gelagert worden sei. Es gab 

dort keine Menschengaskammern. 

3. Entlausungskammertüren waren aus Holz und wurden in der Regel im 

Freien oder in abgesicherten Arealen eingesetzt. Man würde sie nicht 

in einem unterirdischen Leichenkeller für Hinrichtungszwecke benut-

zen. Dafür würde man Stahl eingesetzt haben. Holztüren sind undicht. 

7. Kapitel 5: Die Entlausungs- und Entwesungsanlagen in den BW 5a und 

5b im KGL Birkenau 

Dieses Kapitel benötigt eine Klarstellung. 

1. Blausäure wird immer blaue Flecken hinterlassen, wenn es effektiv 

eingesetzt wird, es sei denn, die Wände sind aus Stahl oder mit einem 

anderen inerten, nicht porösen Material gestrichen und wurden nach 

jedem Gebrauch mit Ammoniak oder Bleichmittel abgewaschen. Die 

Hinrichtungszeit mag nur fünf Minuten betragen, doch kommt dazu 

die Zeit, bis das ganze Gas verdunstet ist, wozu Wärme benötig wird, 

sowie die zusätzliche Zeit von mehreren Stunden Lüftung. In den Ver-

einigten Staaten dauert es mindestens zwanzig Minuten, um eine viel 

kleinere Kammer zu lüften (17 m³), bei Anwendung einer viel kleine-

ren Konzentration. Die Wände werden dann gewaschen. Wie üblich 

liegt Herr Pressac falsch. Seine Beschreibung ist sowohl unpraktisch 

als auch unmöglich. 

2. Es sei darauf hingewiesen, dass Pressac behauptet, bei einer angebli-

chen Vergasung sei eine Konzentration von 1% oder 10,000 ppm HCN 
                                                      
263 Die bei Pressac wiedergegebenen, in Auschwitz aufgefundenen Türen bestanden aus mit 

Bandeisen zusammengehaltenen Brettern. Scharniere und Riegel bestanden ebenso aus Band-
eisen. Solche Türen konnten weder technisch gasdicht sein, noch hätten sie dem Druck in Pa-
nik geratener Menschenmassen standgehalten. Es müssen daher Türen für Entlausungsanla-
gen gewesen sein. Anm. des Herausg. 
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in der Luft verwendet werden, was etwa das Vierzigfache der tödlichen 

Dosis ist. In US-Gaskammern werden 0.32% oder 3200 ppm HCN an 

Luft eingesetzt. Dies bedeutet, dass die Deutschen angeblich eine 

3,125-fach höhere Dosis einsetzten als in den USA eingesetzt wird. Die 

US-Gaskammern besitzen alle nicht poröse Oberflächen (lackierter 

Stahl) und müssen nach jeder Hinrichtung mit Bleichmittel gewaschen 

werden. Normalerweise wird die Kammer fünfzehn Minuten lang der 

Blausäure ausgesetzt, wonach alle Oberflächen mit Bleichmittel gewa-

schen werden müssen, um Fleckenbildung und Korrosion zu verhin-

dern. Dies geschieht trotz eines vorgewärmten Lufteinlasses, mit dem 

eine Kondensation verhindert werden soll. Es scheint, dass die Nazis in 

der Lage waren, die Naturgesetze außer Kraft zu setzen, um eine Ver-

färbung zu verhindern. 

3. Ein Foto Nr. 6 (auf Pressacs Seite 59) hat eine fehlerhafte Erklärung. 

Pressac behauptet, wegen der kurzen Expositionszeit und niedrigen 

Temperatur hätte die Blausäure nur Zeit gehabt, auf Metallteilen Spu-

ren zu hinterlassen, nicht aber auf Ziegel und Mörtel. Das ist falsch. 

Wir wissen aus Erfahrung, dass Ziegel und Mörtel Blausäure schneller 

aufnehmen als Metall. Herr Pressac scheint wieder einmal alles auf die 

Kopf zu stellen. Ich schlage vor, dass er das amerikanische Hinrich-

tungssystem studiert, um zu sehen, was wirklich geschieht. Die These, 

dass Entlausungsvergasungen blaue Flecken hinterlassen, nicht aber 

Menschenvergasungen, ist lächerlich. 

8. Kapitel 6: Die Entwesungsanlage im Zigeunerlager im Lagerabschnitt 

BIIe von Birkenau 

Dies ist ein sehr kurzes Kapitel, das nichts zum Thema beiträgt. 

9. Kapitel 7: Die Birkenauer “Zentralsauna” mit ihren Desinfektions-

Autoklaven und Topf-Entwesungsöfen 

Außer einer Beschreibung des Gebäudes der Zentralsauna und der ver-

schiedenen Verfahren zur Entwesung und Entlausung gibt dieses Kapitel 

nichts Nennenswertes her. Pressac scheint sich jedoch selbst zu widerspre-

chen, wenn er sagt, ein Autoklav (ein Gefäß für die Sterilisation mit 

Dampf) sei eine Gaskammer bzw. keine Gaskammer. Foto Nr. 36 (Seite 

83) zeigt zugemauerte Fenster, die irgendwann Abluftgebläse enthielten. 

Pressac beschreibt die Gebläse fälschlicherweise als Ventilatoren. 

Teil 2: Die Vernichtungswerkzeuge 

Vorwort zu den Quellen: Enthält eine Auflistung von Quellendokumenten. 
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10. Kapitel 1: Geschichte der Fa. Topf 

Kapitel 1 ist eine Geschichte der Firma Topf und Sohn, des Herstellers der 

Krematorien. Sie ist in erster Linie aufgrund des historischen Hintergrun-

des interessant. Die folgenden Punkte sind fragwürdig: 

1. Auf Seite 105 beschreibt Pressac ein Patent für einen Muffelofen, der 

seiner Ansicht nach Knochen kremierte. Das ist unmöglich. 

2. Laut Pressac hatte das Krematorium in Mauthausen Muffeln, die zwei 

Leichen pro Stunde verbrennen konnte. Er sollte es besser wissen, 

denn die besten heutigen Muffeln (etwa fünfzig Jahre später) können 

nur eine Leiche pro Muffel in 1¼ Stunden verarbeiten und können 

nicht ununterbrochen eingesetzt werden, da sonst der Ofen ausbrennt. 

3. Er behauptet auch, dass Herr Messing von der Firma Topf die angebli-

che Gaskammer in Krema II mit Blausäure ausprobiert hat, um zu se-

hen, ob die Lüftungsanlage funktionierte. Es gibt überhaupt keine Be-

weise, die diese Aussage stützen. 

11. Kapitel 2: Krematorium 1 bzw. das “alte Krematorium” im Stammlager 

Dies ist ein geschichtlicher Überblick zu Krema I im Stammlager Ausch-

witz. Es ist zwar interessant, aber von geringem Wert. Pressac glaubt, die 

angebliche Gaskammer sei nur kurzzeitig als Lernobjekt verwendet wor-

den, wobei die erste angebliche Vergasung am 3. September 1941 im Kel-

ler von Block 11 durchgeführt worden sein soll. Krema I wurde von No-

vember 1940 bis Juli 1943 als Krematorium genutzt, und von Ende 1941 

bis 1942 angeblich auch sporadisch als Gaskammer. Im Jahr 1943 wurde es 

völlig stillgelegt und die Öfen abgebaut. 

Krema I hätte niemals als Hinrichtungs-Gaskammer genutzt werden 

können, da es zu kalt war, die Kremierungsöfen enthielt, nie gasdicht war, 

und keine Vorrichtung zur Einführung oder Nutzung von Gas besaß. (Vgl. 

das ersten Leuchter-Gutachten – der erste Teil des vorliegenden Buches.) 

Pressac behauptet unsachgemäß, mein Gutachten (oben erwähnt) be-

weise, dass diese Anlage für Menschenvergasungen verwendet worden sei. 

Herr Pressac weiß es besser. 

Es sollte angemerkt werden, dass eine jüngst veröffentlichte Studie eines 

polnischen Instituts für Forensik meine Feststellungen bestätigt, dass es in 

den angeblichen Gaskammern von Auschwitz keine Cyanidrückstände 

gibt.264 

Es scheint, dass ein neues Krematorium für Auschwitz geplant worden 

war, dass es aber letztlich in Birkenau als Krematorium II und III gebaut 

wurden. Krema I wurde anschließend als Luftschutzbunker genutzt. 

                                                      
264 Das ist nicht richtig. Siehe die Anmerkungen 38-41 im vorliegenden Buch; Anm. des Heraus-

gebers. 
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Es gibt eine Fülle von Dokumenten und Bauplänen, unten denen insbe-

sondere ein Plan (Bauleitungs-Zeichnung Nr. 4287B, Seite 157) bestätigt, 

dass die Abflüsse Teil des Abwassersystem des Stammlagers waren. 

12. Kapitel 3 und 4: Bunker 1 oder das “Rote Haus” Bunker 2 (V) oder das 

“Weiße House” 

Diese Kapitel befassen sich mit dem “Roten Haus” bzw. Bunker 1 sowie 

mit dem “Weißen Haus” bzw. Bunker 2 (auch bekannt als Bunker V). 

Bunker 1 ist angeblich der Ort der ersten Versuchsvergasungen in Bir-

kenau, und Bunker 2, auch bekannt als Bunker V, übernahm angeblich den 

Hinrichtungs-Überschuss, wenn die Krematorien II bis V überlastet waren. 

Dies beruht alles auf Hörensagen (mit Ausnahme einer Zeichnung der 

Kläranlage) und besitzt überhaupt keinen inneren Wert. 

13. Kapitel 5 und 6: Krematorien II und III; die Lüftungsanlagen der Kre-

matorien II und III 

Die Kapitel 5 und 6 sind im Wesentlichen eine geschichtliche Darstel-

lung der Gestaltung und des Baus der Krematorien II und III. Sie sind eine 

Fundgrube von Dokumenten und Bauplänen, die Einblicke in die Anlagen 

selbst geben können. Darunter befindet sich kein Beweis für die Existenz 

von Hinrichtungs-Gaskammern oder das Vorkommen von Vergasungen. 

Tatsächlich beweisen die Dokumente das Gegenteil. 

Es gibt viele Missverständnisse, Fehler und unfundierte Theorien sei-

tens Pressacs. Diese wurden alle in der Diskussion der Beweise bespro-

chen. Alles, was dort nicht abgehandelt wurde oder von besonderem Inte-

resse ist, werde ich hier kommentieren. 

1. Hölzerne Schächte, Gebläse und Ventile werden oft in Bezug auf die 

Lüftungsanlage von Leichenkeller 1 erwähnt. Es ist inkonsistent, Holz 

und Blausäure miteinander zu vermengen. Trotz der Materialknappheit 

hätte die Bauleitung Metall verwendet. 

2. Die Gebläse der Saugzuganlage wurden wahrscheinlich nur aufgrund 

schlechter Materialgüte beschädigt, verursacht durch die Kriegsan-

strengungen, und nicht wegen Überhitzung oder aufgrund eines Feh-

lers von Prüfer. Die Schornsteine und Rauchabzüge wurden ebenfalls 

wegen schlechter Materialgüte beschädigt und nicht wegen Überbean-

spruchung. 

3. Die Nutzung der Abwärme der Saugzuganlage würde bestenfalls ge-

reicht haben, die Kälte aus den Kellerräumen zu bannen und ein Ein-

frieren der Wasserleitungen zu verhindern. Die Abwärme würde nicht 

ausgereicht haben, um die Temperatur auf den Siedepunkt der Blau-

säure anzuheben. 
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4. Trotz allem, was Pressac sagt, werden keine Luft- oder Bodenfotos 

gezeigt (bzw. es gibt sie nicht), welche die Gaseinführungsöffnungen 

oder Lüftungsöffnungen im Dach von Leichenkeller 1 zeigen. 

5. Zeichnung Nr. 1300 (Seite 297) zeigt deutlich, dass die Gullys von 

Leichenkeller 1 mit den anderen Gullys von Krema II verbunden wa-

ren sowie mit der Hauptkanalisation des Lagers. Pressac kann entwe-

der keine Baupläne lesen, oder er interpretiert sie falsch. 

6. Eine hölzerne Trennwand wurde vor der Leichenrutsche in Krema II 

eingebaut. Pressac behauptet, dies sei geschehen, weil sie die Rutsche 

nicht länger benötigten, da die Menschen zu Fuß und lebendig in das 

Gebäude gingen. Es ergibt mehr Sinn, davon auszugehen, dass die 

Wand aus “kosmetischen” Gründen gebaut wurde, damit die Insassen 

und andere Personen die Leichen nicht sehen konnten, die die Rutsche 

hinunter kamen. Warum muss Pressac IMMER ein bösartiges Motiv 

unterstellen? 

7. Um Dejacos Zeichnung Nr. 933 (Seite 303) wird viel Aufhebens ge-

macht. Pressac sagt, er habe die Leichenrutsche beseitigt und zusätzli-

che Kellertreppen hinzugefügt, um die Hinzurichtenden herein bringen 

zu können, und er habe die Doppeltür durch eine einfache ersetzt, die 

versiegelt werden konnte. Vielleicht erfolgte die Änderung der Türe, 

um den Gestank der verwesenden Körpern in der Leichenhalle zu hal-

ten, und die Treppen waren nötig, damit man in die Keller kommen 

konnte. Die Zeichnung wurde nie benutzt. Warum wird aus einer ein-

fachen architektonischen Fingerübung so viel Aufhebens gemacht?265 

8. Fotos der Decke von Leichenkeller 1 (Seite 353) zeigen keine falschen 

Duschköpfe aus Holz (Attrappen) oder Löcher für ihre Montage. 

9. Die Kremas II und III wurden nicht als Hinrichtungs-Gaskammern ge-

baut oder dazu umgebaut bzw. als solche eingesetzt. 

14. Kapitel 7: Krematorien IV und V. Pläne, Bau und allgemeine Studie 

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bau der Krematorien IV und V. Bis 

1980 war nur sehr wenig über diese Anlagen bekannt. Dieses Kapitel 7 

enthält eine geschichtliche Darstellung über den Bau dieser Gebäude. Die 

folgenden Punkte sind von Interesse. 

1. Diese Gebäude wurden nicht als Hinrichtungsanlagen gebaut sondern 

als billige Krematorien, da sich die Kosten der Krematorien II und III als 

zu hoch für das durch den Krieg geschwächte Deutschland herausstell-

ten. 

                                                      
265 Die Zeichnung gibt den Grund für die Hinzufügung weiterer Kellertreppen an: “Verlegung 

des Kellerzuganges an die Straßenseite”. Die ursprünglichen Baupläne waren für das Stamm-
lager Auschwitz gedacht. Die Verlegung der Krematorien nach Birkenau erforderte eine Rei-
he von Planänderungen, die nichts Bösartiges an sich haben. Anm. des Herausg. 
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2. Die Öfen dienten nicht der Verdunstung von Gas sondern der Heizung 

des Gebäudes. 

3. Die Abflüsse waren mit der Hauptkanalisation verbunden. 

4. Die Raumaufteilung verbietet die Nutzung als Gas-Hinrichtungs-

anlage. Da die Lüftung durch natürliche Konvektion mit der Außenluft 

erfolgte, hätte eine Änderung der Windrichtung die Personalbereiche 

verseucht. Nur ein Narr würde diese Anlage für Blausäure entwerfen 

oder nutzen. 

5. Die angeblichen Gasluken dienten der Belüftung der Leichenhalle. 

6. Die Fotos des polnischen Widerstandes zeigen nur Einäscherungen, 

keine Vergasungen. 

7. Bezüglich des Fotos Nr. 33 (Seite 427) spricht Pressac von speziellen 

Bolzen mit glattem Kopf, die für die Fensterläden verwendet wurden. 

Dies sind normale Schlossschrauben, die für Holz ausgelegt sind und 

überall eingesetzt zu werden. Herr Pressac hat keine Ahnung von 

simplen Eisenwaren für die Holzbearbeitung. 

Die Krematorien IV und V wurden weder als Gas-Hinrichtungsanlagen ge-

baut noch jemals als solche eingesetzt. 

15. Kapitel 8: “Ein Beweis... ein einziger Beweis”: Neununddreißig krimi-

nelle Spuren 

Dies wurde im Abschnitt Beweise behandelt. Hier genügt es zu sagen, dass 

dieses Kapitel eine Liste angeblicher Beweise enthält und eine Aufguss der 

unlogischen Argumentation, welche die Liste überhaupt erst hervorge-

bracht hat. 

Teil 3: Aussagen 

16. Kapitels 1, 2 und 3: Kritische Untersuchung des “War Refugee Board” 

Berichts; kritische Untersuchung der Aussagen der Doktoren Bendel und 

Nyiszli; der Aussage von Henryk Tauber 

Diese drei Kapitel, 1, 2 und 3, enthalten ausgewählte Aussagen angeblicher 

Überlebender. Die Aussagen sind in der Regel vage, manchmal zusam-

menhanglos und in den meisten Fällen wertlos. Pressac akzeptiert oder 

verwirft wahlweise jene Teile, die seiner Sache helfen. 

Pressac glaubt Sonderkommando-Mitglied Henryk Tauber nicht, wenn 

dieser ausführt, die Leichenkeller 1 und 2 hätten eine gemeinsame Lüf-

tungsanlage besessen. Tauber hatte Recht. Es war ein und dieselbe Anlage. 

Dokument Nr. 14 befindet sich auf Seite 487 und zeigt eine Zeichnung 

der angeblichen Drahtnetzeinschubvorrichtung für Zyklon B, basierend auf 

einer Aussage von Michal Kula. So wie gezeigt würde diese Vorrichtung 

nicht zusammenpassen, und falls doch, wäre das Zyklon B außerhalb der 
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Kammer gewesen. Dies ist offensichtlich etwas, das während jener langen 

Gefängnisnächte ausgeheckt wurde. 

Seite 487 zeigt Fotos (Dokumente Nr. 15, 16 und 17) der angeblichen 

Zuluftgitter für Leichenkeller 1. Die Herstellungsweise zeigt, dass sie we-

gen der kleinen Löcher sehr ineffizient gewesen wären. Ferner würde die 

hintere Schürze den Luftstrom im Lüftungsschacht stören. 

Es wird auch angegeben, dass die Öfen bei einer Temperatur von 1200 

°C (2217.6 °F [richtig: 2,192°F]) betrieben wurden, wohingegen die nor-

male Betriebstemperatur eines mit Koks befeuerten Kremierungsofens in 

Wirklichkeit bei 795,5 °C liegt (1400 °F [=760°C]). Diese Temperaturen 

sind lächerlich, wenn man bedenkt, dass heutzutage Öfen mit einer Tempe-

ratur von 2000 °F (1,093.3 °C) betrieben werden, mit einer Nachbrenn-

Temperatur von 1600 °F (815.50 °C [richtig: 871.1°C). Die damaligen 

Öfen waren in keiner Weise vergleichbar mit unseren modernen Retor-

ten.266 

Darüber hinaus gibt es eine ganze Reihe von Propaganda-Zeichnungen 

ehemaliger Häftlinge. 

Teil 4: Auschwitz und die Revisionisten 

17. Kapitel 1: Auschwitz von den Revisionisten erklärt 

Dieses Kapitel ist ein Angriff auf Dr. Robert Faurisson und A. R. Butz. Ich 

denke, es spricht für sich. 

18. Kapitel 2: Auschwitz, den Revisionisten zufolge 

Dieses Kapitel befasst sich mit der revisionistischen Position und warum 

sie falsch sei. Bis auf einige interessante Fotos wird darin wenig ausgesagt. 

Teil 5: Die unverwirklichte Zukunft des K.L. Auschwitz-

Birkenau 

19. Kapitel 1: Die abgebrochene Zukunft des Stammlagers ohne Vernich-

tung 

Dies ist eine interessante, aber langatmige Beschreibung der deutschen 

Pläne für die Gegend um Auschwitz. Es enthält interessante Karten, Bau-

pläne und architektonische Darstellungen, die heute jedoch alle bedeu-

tungslos sind. 

                                                      
266 Leuchters Umrechnungen in diesem Absatz von °F nach °C bez. umgekehrt sind ungenau. 

Die korrekten Werte wurden in eckigen Klammern hinzugefügt; Anm. des Übersetzers. 
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20. Kapitel 2: Birkenau 1945: die Vernichtungsstation 

Dies ist eine absolut irrsinnige Beschreibung der angeblichen Zukunft von 

Auschwitz. Völlig nutzlos. 

21. Nachwort 

Dies ist wiederum sehr interessant, aber nutzlos. 
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10. Schlussfolgerung 
Nach Prüfung dieses Dokuments, Auschwitz: Technique and Operation of 

the Gas Chambers von Jean-Claude Pressac, habe ich zusammenfassend 

einige Anmerkungen zu machen. 

Herr Pressac ist mutmaßlich ein Mann der Wissenschaft, aber er zeigt es 

nicht. Manchmal argumentiert er klar und deutlich, aber in der abschließen-

den Analyse versucht er, die Tatsachen seiner vorgefassten Meinung über die 

Existenz von Gaskammern anzupassen. Er scheitert damit. 

Jean-Claude Pressac hat der Welt viele Beweise überreicht, von denen je-

doch keiner die Existenz von Hinrichtungs-Gaskammern beweist. Das mag 

genügen. 

Nachdem ich seine technische Dokumentation gesehen habe, ist es meine 

feste Überzeugung als Techniker, dass nichts in dieser Dokumentation die 

Existenz von Hinrichtungs-Gaskammern in Auschwitz-Birkenau stützt. Auf-

grund der darin so vorzüglich im Detail dokumentierten Bauweise der Kre-

matorien kann ich ferner eindeutig feststellen, dass die Gaskammern nicht 

existieren: Die Krematorien I, II, III, IV und V konnten NIEMALS die Funk-

tion einer Gashinrichtungsanlage erfüllt haben, und sie haben es auch nicht. 

Weder waren die Krematorien I, II, III, IV und V Gashinrichtungsanla-

gen, noch enthielten sie solche. 

Erstellt am 17. Oktober 1991. 

Fred A. Leuchter Jr. 

Fachmann für Hinrichtungstechnologie 

Fred A. Leuchter Associates, Inc. 
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der Sechs-Millionen-Zahl. Von Don Heddeshei-
mer. Dieses fundierte Buch dokumentiert die 
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deutschen KZs und dem Berliner Hauptquar-
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den Siegern mit niederen Beweggründen ge-
schrieben wurde. Sie ist verzerrt, übertrieben 
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des Mainstreams darauf. Er zeigt die 
Schwächen beider Seiten und erklärt 
den Revisionismus zum Sieger dieser 
Debatte. Ca. 340 S., s&w ill., Bibl., In-
dex. (Mitte 2020; #32)
Der Jahrhundertbetrug. Argumente 
gegen die angebliche Vernichtung des 
europäischen Judentums. Von Arthur 
R. Butz. Der erste Autor, der je das 
gesamte Holocaust-Thema mit wis-
senschaftlicher Präzision untersuchte. 
Dieses Buch führt die überwältigende 
Wucht der Argumente an, die es Mitte 
der 1970er Jahre gab. Butz’ Hauptar-
gumente sind: 1. Alle großen, Deutsch-
land feindlich gesinnten Mächte muss-
ten wissen, was mit den Juden unter 
Deutschlands Gewalt geschah. Sie 
handelten während des Krieges, als 
ob kein Massenmord stattfand. 2. Alle 
Beweise, die zum Beweis des Massen-
mords angeführt werden, sind doppel-
deutig, wobei nur die harmlose Bedeu-
tung als wahr belegt werden kann. 
Dieses Buch bleibt ein wichtiges, oft 
zitiertes Werk. Diese Ausgabe hat 
mehrere Zusätze mit neuen Informati-
onen der letzten 35 Jahre. 2. Aufl., 554 
S., s&w ill., Bibl., Index. (#7)
Der Holocaust auf dem Seziertisch. 
Die wachsende Kritik an “Wahrheit” 
und “Erinnerung”. Hgg. von Germar 
Rudolf. Dieses Buch wendet moderne 
und klassische Methoden an, um den 
behaupteten Mord an Millionen Juden 
durch Deutsche während des 2. Welt-
kriegs zu untersuchen. In 22 Beiträgen 
– jeder mit etwa 30 Seiten – sezieren 
die 17 Autoren allgemein akzeptierte 
Paradigmen zum “Holocaust”. Es liest 
sich wie ein Kriminalroman: so viele 
Lügen, Fälschungen und Täuschun-
gen durch Politiker, Historiker und 
Wissenschaftler werden offengelegt. 
Dies ist das intellektuelle Abenteuer 
des 21. Jahrhunderts! 2. Aufl., ca. 650 
S., s&w ill., Bibl., Index. (#1)
Die Auflösung des osteuropäischen 
Judentums. Von Walter N. Sanning. 
Sechs Millionen Juden starben im Ho-
locaust. Sanning akzeptiert diese Zahl 
nicht blindlings, sondern erforscht die 
demographischen Entwicklungen und 
Veränderungen europäischer Bevölke-
rungen ausführlich, die hauptsächlich 
durch Auswanderung sowie Deporta-
tionen und Evakuierungen u.a. durch 
Nazis und Sowjets verursacht wurden. 
Das Buch stützt sich hauptsächlich 
auf etablierte, jüdische bzw. zionisti-
sche Quellen. Es schlussfolgert, dass 
ein erheblicher Teil der nach dem 2. 
Weltkrieg vermissten Juden, die bis-
her als “Holocaust-Opfer” gezählt wur-
den, entweder emigriert waren (u.a. 
nach Israel und in die USA) oder von 
Stalin nach Sibirien deportiert wur-

den. 2. Aufl., Vorwort von A.R. Butz, 
Nachwort von Germar Rudolf. Ca. 250 
S., s&w ill., Bibl. (#29)
Luftbild-Beweise: Auswertung von 
Fotos angeblicher Massenmordstätten 
des 2. Weltkriegs. Von Germar Ru-
dolf (Hg.). Während des 2. Weltkriegs 
machten sowohl deutsche als auch alli-
ierte Aufklärer zahllose Luftbilder von 
taktisch oder strategisch wichtigen 
Gegenden in Europa. Diese Fotos sind 
erstklassige Beweise zur Erforschung 
des Holocaust. Luftfotos von Orten wie 
Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Babi 
Jar usw. geben einen Einblick in das, 
was sich dort zutrug oder auch nicht 
zutrug. Viele relevante Luftbilder 
werden eingehend analysiert. Das vor-
liegende Buch ist voll mit Luftbildern 
und erläuternden Schemazeichnun-
gen. Folgt man dem Autor, so widerle-
gen diese Bilder viele der von Zeugen 
aufgestellten Gräuelbehauptungen im 
Zusammenhang mit Vorgängen im 
deutschen Einflussbereich. Mit einem 
Beitrag von Carlo Mattogno. 168 S., 
8.5”×11”, s&w ill., Bibl., Index. (#27)
Leuchter-Gutachten. Kritische Ausga-
be. Von Fred Leuchter, Robert Fau-
risson und Germar Rudolf. Zwischen 
1988 und 1991 verfasste der US-Fach-
mann für Hinrichtungseinrichtungen 
Fred Leuchter vier detaillierte Gut-
achten zur Frage, ob das Dritte Reich 
Menschengaskammern einsetzte. Das 
erste Gutachten über Ausch witz und 
Majdanek wurde weltberühmt. Ge-
stützt auf chemische Analysen und 
verschiedene technische Argumente 
schlussfolgerte Leuchter, dass die 
untersuchten Örtlichkeiten “weder 
damals noch heute als Hinrichtungs-
gaskammern benutzt oder ernsthaft in 
Erwägung gezogen werden konnten”. 
Das zweite Gutachten behandelt Gas-
kammerbehauptungen für die Lager 
Dachau, Mauthausen und Hartheim, 
während das dritte die Konstrukti-
onskriterien und Arbeitsweise der 
US-Hinrichtungsgaskammern erör-
tert. Das vierte Gutachten rezensiert 
Pressacs 1989er Buch Auschwitz. 2. 
Aufl., 290 S., s&w ill. (#16)
“Die Vernichtung der europäischen 
Juden”: Hilbergs Riese auf tönernen 
Füßen. Von Jürgen Graf. Raul Hil-
bergs Großwerk Die Vernichtung der 
europäischen Juden ist ein orthodoxes 
Standardwerk zum Holocaust. Doch 
womit stützt Hilberg seine These, es 
habe einen deutschen Plan zur Aus-
rottung der Juden hauptsächlich in 
Gaskammern gegeben? Graf hinter-
leuchtet Hilbergs Beweise kritisch 
und bewertet seine These im Lichte 
der modernen Geschichtsschreibung. 
Die Ergebnisse sind für Hilberg ver-
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heerend. 2. Aufl., 188 S., s&w ill., 
Bibl., Index. (#3)
Auswanderung der Juden aus dem 
Dritten Reich. Von Ingrid Weckert. 
Orthodoxe Schriften zum Dritten 
Reich suggerieren, es sei für Juden 
schwierig gewesen, den NS-Verfol-
gungsmaßnahmen zu entgehen. Die 
oft verschwiegene Wahrheit über die 
Auswanderung der Juden aus dem 
Dritten Reich ist, dass sie gewünscht 
wurde. Reichsdeutsche Behörden und 
jüdische Organisationen arbeiteten 
dafür eng zusammen. Die an einer 
Auswanderung interessierten Juden 
wurden von allen Seiten ausführlich 
beraten und ihnen wurde zahlreiche 
Hilfe zuteil. Eine griffige Zusammen-
fassung der Judenpolitik des NS-
Staates bis Ende 1941. 4. Aufl., 146 S., 
Bibl. (#12) 
Schiffbruch: Vom Untergang der Ho-
locaust-Orthodoxie. Von Carlo Mat-
togno. Weder gesteigerte Medienpro-
paganda bzw. politischer Druck noch 
Strafverfolgung halten den Revisionis-
mus auf. Daher erschien Anfang 2011 
ein Band, der vorgibt, revisionistische 
Argumente endgültig zu widerlegen 
und zu beweisen, dass es in Dachau, 
Natzweiler, Sachsenhausen, Maut-
hausen, Ravensbrück, Neuengamme, 
Stutthof usw. Menschengaskammern 
gab. Mattogno zeigt mit seiner tief-
gehenden Analyse dieses Werks, dass 
die orthodoxe Holocaust-Heiligen-
verehrung um den Brei herumredet 
anstatt revisionistische Forschungs-
ergebnisse zu erörtern. Mattogno ent-
blößt ihre Mythen, Verzerrungen und 
Lügen. 2. Aufl., 306 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (#25)

Zweiter Teil: 
Spezialstudien ohne Auschwitz
Treblinka: Vernichtungslager oder 
Durchgangslager? Von Carlo Mattog-
no und Jürgen Graf. In Treblinka in 
Ostpolen sollen 1942-1943 zwischen 
700.000 und 3 Mio. Menschen umge-
bracht worden sein, entweder in mo-
bilen oder stationären Gaskammern, 
mit verzögernd oder sofort wirkendem 
Giftgas, ungelöschtem Kalk, heißem 
Dampf, elektrischem Strom oder Die-
selabgasen… Die Leichen sollen auf 
riesigen Scheiterhaufen fast ohne 
Brennstoff spurlos verbrannt worden 
sein. Die Autoren analysieren dieses 
Treblinka-Bild bezüglich seiner Ent-
stehung, Logik und technischen Mach-
barkeit und weisen mit zahlreichen 
Dokumenten nach, was Treblinka 
wirklich war: ein Durchgangslager. 2. 
Aufl., 402 S., s&w ill., Bibl., Index. (#8)

Belzec: Zeugenaussagen, Archäologie 
und Geschichte. Von Carlo Mattog-
no. Im Lager Belzec sollen 1941-1942 
zwischen 600.000 und 3 Mio. Juden 
ermordet worden sein, entweder mit 
Dieselabgasen, ungelöschtem Kalk, 
Starkstrom, Vakuum... Die Leichen 
seien schließlich auf riesigen Scheiter-
haufen spurlos verbrannt worden. Wie 
im Fall Treblinka. Der Autor hat sich 
daher auf neue Aspekte beschränkt, 
verweist sonst aber auf sein Treb-
linka-Buch (siehe oben). Es wird die 
Entstehung des offiziellen Geschichts-
bildes des Lagers erläutert und einer 
tiefgehenden Kritik unterzogen. Ende 
der 1990er Jahre wurden in Belzec ar-
chäologische Untersuchungen durch-
geführt, deren Ergebnisse analysiert 
werden. Diese Resultate widerlegen 
die These von einem Vernichtungsla-
ger. 166 S., s&w ill., Bibl., Index. (#9)
Sobibor: Holocaust-Propaganda und 
Wirklichkeit. Von Jürgen Graf, Tho-
mas Kues und Carlo Mattogno. Zwi-
schen 25.000 und 2 Mio. Juden sollen 
in Sobibor anno 1942/43 auf bizarre 
Weise getötet worden sein. Nach dem 
Mord sollen die Leichen in Massengrä-
bern beerdigt und später verbrannt 
worden sein. Dieses Buch untersucht 
diese Behauptungen und zeigt, dass 
sie auf einer selektiven Auswahl wi-
dersprüchlicher und bisweilen sach-
lich unmöglicher Aussagen beruhen. 
Archäologische Forschungen seit dem 
Jahr 2000 werden analysiert. Das Er-
gebnis ist tödlich für die These vom 
Vernichtungslager. Zudem wird die 
allgemeine NS-Judenpolitik dokumen-
tiert, die niemals eine völkermordende 
“Endlösung” vorsah... 2. Aufl., 470 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#19)
The “Extermination Camps” of “Aktion 
Reinhardt”. Von Jürgen Graf, Tho-
mas Kues und Carlo Mattogno. Gegen 
Ende 2011 veröffentlichten Mitglieder 
des orthodoxen Holocaust Controver-
sies Blogs eine Studie im Internet, 
die vorgibt, die oben aufgeführten 
drei Bücher über Belzec, Sobibor und 
Treblinka zu widerlegen. Dieses Werk 
ist eine tiefgreifende Erwiderung der 
drei kritisierten Autoren, indem sie 
jeden einzelnen Kritikpunkt detail-
liert widerlegen. Achtung: Dieses 
zweibändige Werk liegt NUR auf 
ENGLISCH vor und wird wohl 
kaum je ins Deutsche übersetzt 
werden. Es setzt die Kenntnis 
der oben angeführten drei Bücher 
über Belzec, Sobibor und Treblin-
ka unbedingt voraus und stellt 
ihre umfassende Ergänzung und 
Aktualisierung dar. 2. Aufl., zwei 
Bände, insgesamt 1396 S., s&w 
ill., Bibl. (#28)
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Chelmno: Ein deutsches Lager in Ge-
schichte & Propaganda. Von Carlo 
Mattogno. Nahe Chelmno soll wäh-
rend des Krieges ein “Todeslager” 
bestanden haben, in dem zwischen 
10,000 und 1 Mio. Opfer in sogenann-
ten “Gaswagen” mit Auspuffgasen er-
stickt worden sein sollen. Mattognos 
tiefschürfende Untersuchungen der 
bestehenden Beweise untergraben 
jedoch diese traditionelle Fassung. 
Mattogno deckt das Thema von allen 
Winkeln ab und unterminiert die or-
thodoxen Behauptungen über dieses 
Lager mit einer überwältigend wirk-
samen Menge an Beweisen. Zeugen-
aussagen, technische Argumente, 
forensische Berichte, archäologische 
Grabungen, offizielle Untersuchungs-
berichte, Dokumente – all dies wird 
von Mattogno kritisch untersucht. 
Hier finden sie die unzensierten Tat-
sachen über Chelmno anstatt Propa-
ganda. 2. Aufl., 198 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (#23)
Die Gaswagen: Eine kritische Un-
tersuchung. (Perfekter Begleitband 
zum Chelmno-Buch.) Von Santiago 
Alvarez und Pierre Marais. Die Nazis 
sollen in Serbien und hinter der Front 
in Russland mobile Gaskammern zur 
Vernichtung von 700.000 Menschen 
eingesetzt haben. Bis 2011 gab es zu 
diesem Thema keine Monographie. 
Santiago Alvarez hat diese Lage geän-
dert. Sind die Zeugenaussagen glaub-
haft? Sind die Dokumente echt? Wo 
sind die Tatwaffen? Konnten sie wie 
behauptet funktionieren? Wo sind die 
Leichen? Um der Sache auf den Grund 
zu gehen, hat Alvarez alle bekannten 
Dokumente und Fotos der Kriegszeit 
analysiert sowie die große Menge an 
Zeugenaussagen, wie sie in der Lite-
ratur zu finden sind und bei über 30 
Prozessen in Deutschland, Polen und 
Israel eingeführt wurden. Zudem hat 
er die Behauptungen in der orthodo-
xen Literatur untersucht. Das Ergeb-
nis ist erschütternd. Achtung: Dieses 
Buch wurde parallel mit Mattognos 
Buch über Chelmno editiert, um Wie-
derholungen zu vermeiden und Kon-
sistenz zu sichern. Ca. 450 S., s&w ill., 
Bibl., Index. (Gegen Ende 2023; #26)
Die Einsatzgruppen in den besetzten 
Ostgebieten: Entstehung, Zuständig-
keiten und Tätigkeiten. Von Carlo 
Mattogno. Vor dem Einmarsch in die 
Sowjetunion bildeten die Deutschen 
Sondereinheiten zur Sicherung der 
rückwärtigen Gebiete. Orthodoxe 
Historiker behaupten, die sogenann-
ten Einsatzgruppen seien zuvorderst 
mit dem Zusammentreiben und dem 
Massenmord an Juden befasst gewe-
sen. Diese Studie versucht, Licht in 

die Angelegenheit zu bringen, indem 
alle relevante Quellen und materielle 
Spuren ausgewertet werden. Ca. 950 
S., s&w ill., Bibl., Index. (Gegen Ende 
2020; #39)
Konzentrationslager Majdanek. Eine 
historische und technische Studie. 
Von Carlo Mattogno und Jürgen 
Graf. Bei Kriegsende behaupteten die 
Sowjets, dass bis zu zwei Millionen 
Menschen in sieben Gaskammern im 
Lager Majdanek umgebracht wur-
den. Jahrzehnte später reduzierte das 
Majdanek-Museum die Opferzahl auf 
gegenwärtig 78.000 und gab zu, dass 
es “bloß” zwei Gaskammern gegeben 
habe. Mittels einer erschöpfenden 
Analyse der Primärquellen und ma-
teriellen Spuren widerlegen die Auto-
ren den Gaskammermythos für dieses 
Lager. Sie untersuchen zudem die 
Legende von der Massenhinrichtung 
von Juden in Panzergräben und ent-
blößen sie als unfundiert. Dies ist ein 
Standardwerk der methodischen Un-
tersuchung, das die authentische Ge-
schichtsschreibung nicht ungestraft 
ignorieren kann. 3. Aufl., 408 S., s&w 
ill., Bibl., Index. (#5)
Konzentrationslager Stutthof. Seine 
Geschichte und Funktion in der NS-
Judenpolitik. Von Carlo Mattogno 
und Jürgen Graf. Orthodoxe Histo-
riker behaupten, das Lager Stutt hof 
habe 1944 als “Hilfsvernichtungsla-
ger” gedient. Zumeist gestützt auf Ar-
chivalien widerlegt diese Studie diese 
These und zeigt, dass Stutthof gegen 
Kriegsende ein Organisationszentrum 
deutscher Zwangsarbeit war. 2. Aufl., 
184 S., s&w ill., Bibl., Index. (#4)

Dritter Teil: 
Auschwitzstudien
Die Schaffung des Auschwitz-Mythos: 
Auschwitz in abgehörten Funksprü-
chen, polnischen Geheimberichten und 
Nachkriegsaussagen (1941-1947). Von 
Carlo Mattogno. Anhand von nach 
London gesandten Berichten des pol-
nischen Untergrunds, SS-Funksprü-
chen von und nach Auschwitz, die 
von den Briten abgefangen und ent-
schlüsselt wurden, und einer Vielzahl 
von Zeugenaussagen aus Krieg und 
unmittelbarer Nachkriegszeit zeigt 
der Autor, wie genau der Mythos vom 
Massenmord in den Gaskammern von 
Auschwitz geschaffen wurde und wie 
es später von intellektuell korrupten 
Historikern in “Geschichte” verwan-
delt wurde, indem sie Fragmente aus-
wählten, die ihren Zwecken dienten, 
und buchstäblich Tausende von Lügen 
dieser “Zeugen” ignorierten oder aktiv 
verbargen, um ihre Version glaubhaft 
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zu machen. Ca. 330 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (Ende 2022; #41)
Die Gaskammern von Auschwitz. Von 
Carlo Mattogno. Prof. Robert van Pelt 
gilt als einer der besten orthodoxen 
Experten für Auschwitz. Bekannt 
wurde er als Gutachter beim Londoner 
Verleumdungsprozess David Irving’s 
gegen Deborah Lipstadt. Daraus ent-
stand ein Buch des Titels The Case for 
Auschwitz, in dem van Pelt seine Be-
weise für die Existenz von Menschen-
gaskammern in diesem Lager darleg-
te. Die Gaskammern von Auschwitz 
ist eine wissenschaftliche Antwort an 
van Pelt und an Jean-Claude Pressac, 
auf dessen Büchern van Pelts Studie 
zumeist basiert. Mattogno zeigt ein 
ums andere Mal, dass van Pelt die von 
ihm angeführten Beweise allesamt 
falsch darstellt und auslegt. Dies ist 
ein Buch von höchster politischer und 
wissenschaftlicher Bedeutung für die-
jenigen, die nach der Wahrheit über 
Auschwitz suchen. 734 S., s&w ill., 
Bibl., Index. (#22)
Auschwitz: Nackte Fakten. Eine Ant-
wort an Jean-Claude Pressac. Hgg. 
von Germar Rudolf, mit Beiträgen 
von Serge Thion, Robert Faurisson 
und Carlo Mattogno. Der französi-
sche Apotheker Jean-Claude Pressac 
versuchte, revisionistische Ergebnis-
se mit der “technischen” Methode zu 
widerlegen. Dafür wurde er von der 
Orthodoxie gelobt, und sie verkündete 
den Sieg über die “Revisionisten”. Die-
ses Buch enthüllt, dass Pressacs Ar-
beit unwissenschaftlich ist, da er nie 
belegt, was er behauptet, und zudem 
geschichtlich falsch, weil er deutsche 
Dokumente der Kriegszeit systema-
tisch falsch darstellt, falsch auslegt 
und missversteht. 2. Aufl., 240 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#14)
Die Chemie von Auschwitz. Die Tech-
nologie und Toxikologie von Zyklon B 
und den Gaskammern – Eine Tatort-
untersuchung. Von G. Rudolf. Diese 
Studie versucht, die Auschwitz-For-
schung auf der Grundlage der foren-
sischen Wissenschaft zu betreiben, 
deren zentrale Aufgabe die Suche 
nach materiellen Spuren des Verbre-
chens ist. Obwohl unbestrittenerweise 
kein Opfer je einer Autopsie unterzo-
gen wurde, sind die meisten der be-
haupteten Tatorte – die chemischen 
Schlachthäuser, sprich Gaskammern 
– je nach Fall mehr oder weniger einer 
kriminalistischen Untersuchung im-
mer noch zugänglich. Dieses Buch gibt 
Antworten auf Fragen wie: Wie sahen 
die Gaskammern von Auschwitz aus? 
Wie funktionierten sie? Wozu wurden 
sie eingesetzt? Zudem kann das be-
rüchtigte Zyklon B analysiert werden. 

Was genau verbirgt sich hinter die-
sem ominösen Namen? Wie tötet es? 
Welche Auswirkung hat es auf Mau-
erwerk? Hinterlässt es dort Spuren, 
die man bis heute finden kann? Indem 
diese Themen untersucht werden, 
wird der Schrecken von Auschwitz 
akribisch seziert und damit erstmals 
wirklich nachvollziehbar. 3. Aufl., 448 
S., Farbill., Bibl., Index. (#2)
Auschwitz-Lügen: Legenden, Lügen, 
Vorurteile über den Holocaust. Von 
G. Rudolf. Die trügerischen Behaup-
tungen der Widerlegungsversuche 
revisionistischer Studien durch den 
französischen Apotheker Jean-Claude 
Pressac, den Sozialarbeiter Werner 
Wegner, den Biochemiker Georges 
Wellers, den Mediziner Till Bastian, 
den Historiker Ernst Nolte, die Che-
miker Richard Green, Josef Bailer 
und Jan Markiewicz, den Kulturhis-
toriker Robert van Pelt und den Toxi-
kologen Achim Trunk werden als das 
entlarvt, was sie sind: wissenschaft-
lich unhaltbare Lügen, die geschaffen 
wurden, um dissidente Historiker zu 
verteufeln. Ergänzungsband zu Ru-
dolfs Vorlesungen über den Holocaust. 
3. Aufl., 402 S., s&w ill., Index. (#18)
Die Zentralbauleitung von Auschwitz: 
Organisation, Zuständigkeit, Aktivi-
täten. Von Carlo Mattogno. Gestützt 
auf zumeist unveröffentlichten deut-
schen Dokumenten der Kriegszeit 
beschreibt diese Studie die Geschich-
te, Organisation, Aufgaben und Vor-
gehensweisen dieses Amts, das für 
die Planung und den Bau des Lager-
komplexes Auschwitz verantwortlich 
war, einschließlich der Krematorien, 
welche die “Gaskammern” enthalten 
haben sollen. 2. Aufl., 182 S., s&w ill., 
Glossar, Index. (#13)
Standort- und Kommandanturbefehle 
des Konzentrationslagers Auschwitz. 
Von Carlo Mattogno. Ein Großteil 
aller Befehle, die jemals von den ver-
schiedenen Kommandanten des be-
rüchtigten Lagers Auschwitz erlassen 
wurden, ist erhalten geblieben. Sie 
zeigen die wahre Natur des Lagers 
mit all seinen täglichen Ereignissen. 
Es gibt keine Spur in diesen Befehlen, 
die auf etwas Unheimliches in diesem 
Lager hinweisen. Im Gegenteil, viele 
Befehle stehen in klarem und unüber-
windbarem Widerspruch zu Behaup-
tungen, dass Gefangene massenweise 
ermordet wurden. Dies ist eine Aus-
wahl der wichtigsten dieser Befehle 
zusammen mit Kommentaren, die sie 
in ihren richtigen historischen Zu-
sammenhang bringen. (Geplant für 
Ende 2022; #34)

http://www.HolocaustHandbuecher.com
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=13
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=22
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=14
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=14
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=2
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=2
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=2
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=2
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=18
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=18
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=13
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=13
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=13
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=34
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=34
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=2
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=14
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=34
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=18
http://holocausthandbuecher.com/index.php?page_id=22


Holocaust HandbÜcHER • Kostenloses unter www.HolocaustHandbuecher.com

Sonderbehandlung in Auschwitz: Ent-
stehung und Bedeutung eines Begriffs. 
Von Carlo Mattogno. Begriffe wie 
“Sonderbehandlung” sollen Tarnwör-
ter für Mord gewesen sein, wenn sie 
in deutschen Dokumenten der Kriegs-
zeit auftauchen. Aber das ist nicht im-
mer der Fall. Diese Studie behandelt 
Dokumente über Auschwitz und zeigt, 
dass Begriffe, die mit “Sonder-” anfan-
gen, zwar vielerlei Bedeutung hatten, 
die jedoch in keinem einzigen Fall et-
was mit Tötungen zu tun hatten. Die 
Praxis der Entzifferung einer angeb-
lichen Tarnsprache durch die Zuwei-
sung krimineller Inhalte für harmlose 
Worte – eine Schlüsselkomponente 
der etablierten Geschichtsschreibung 
– ist völlig unhaltbar. 2. Aufl., 192 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#10)
Gesundheitsfürsorge in Auschwitz. 
Von Carlo Mattogno. In Erweiterung 
des obigen Buchs zur Sonderbehand-
lung in Ausch witz belegt diese Studie 
das Ausmaß, mit dem die Deutschen 
in Ausch witz versuchten, den Insas-
sen eine Gesundheitsfürsorge zukom-
men zu lassen. Im ersten Teil werden 
die Lebensbedingungen der Häftlinge 
analysiert sowie die verschiedenen 
sanitären und medizinischen Maß-
nahmen zum Nutzen der Häftlinge. 
Der zweite Teil untersucht, was mit 
Häftlingen geschah, die wegen Ver-
letzungen oder Krankheiten “sonder-
behandelt” wurden. Die umfassenden 
Dokumente zeigen, dass alles ver-
sucht wurde, um diese Insassen ge-
sund zu pflegen, insbesondere unter 
der Leitung des Standortarztes Dr. 
Wirths. Der letzte Teil des Buches ist 
der bemerkenswerten Persönlichkeit 
von Dr. Wirths gewidmet, der seit 
1942 Standortarzt in Auschwitz war. 
Seine Persönlichkeit widerlegt das ge-
genwärtige Stereotyp vom SS-Offizier. 
414 S., s&w ill., Bibl., Index. (#33)
Die Bunker von Auschwitz: Schwarze 
Propaganda kontra Wirklichkeit. Von 
Carlo Mattogno. Die Bunker, zwei 
vormalige Bauernhäuser knapp au-
ßerhalb der Lagergrenze, sollen die 
ersten speziell zu diesem Zweck aus-
gerüsteten Gaskammern von Ausch-
witz gewesen sein. Anhand deutscher 
Akten der Kriegszeit sowie enthüllen-
den Luftbildern von 1944 weist diese 
Studie nach, dass diese “Bunker” nie 
existierten, wie Gerüchte von Wider-
standsgruppen im Lager zu Gräuel-
propaganda umgeformt wurden, und 
wie diese Propaganda anschließend 
von unkritischen, ideologisch verblen-
deten Historikern zu einer falschen 
“Wirklichkeit” umgeformt wurde. 2. 
Aufl., 318 S., s&w ill., Bibl., Index. 
(#11)

Auschwitz: Die erste Vergasung. Ge-
rücht und Wirklichkeit. Von C. Matto-
gno. Die erste Vergasung in Auschwitz 
soll am 3. September 1941 in einem 
Kellerraum stattgefunden haben. Die 
diesbezüglichen Aussagen sind das 
Urbild aller späteren Vergasungsbe-
hauptungen. Diese Studie analysiert 
alle verfügbaren Quellen zu diesem 
angeblichen Ereignis. Sie zeigt, dass 
diese Quellen einander in Bezug auf 
Ort, Datum, Opfer usw. widerspre-
chen, was es unmöglich macht, dem 
eine stimmige Geschichte zu entneh-
men. Originale Dokumente versetzen 
dieser Legende den Gnadenstoß und 
beweisen zweifelsfrei, dass es dieses 
Ereignis nie gab. 3. Aufl., 196 S., s&w 
ill., Bibl., Index. (#20)
Auschwitz: Krematorium I und die an-
geblichen Menschenvergasungen. Von 
Carlo Mattogno. Die Leichenhalle des 
Krematoriums I in Auschwitz soll die 
erste dort eingesetzte Menschengas-
kammer gewesen sein. Diese Studie 
untersucht alle Zeugenaussagen und 
Hunderte von Dokumenten, um eine 
genaue Geschichte dieses Gebäudes 
zu schreiben. Wo Zeugen von Verga-
sungen sprechen, sind sie entweder 
sehr vage oder, wenn sie spezifisch 
sind, widersprechen sie einander 
und werden durch dokumentierte 
und materielle Tatsachen widerlegt. 
Ebenso enthüllt werden betrügerische 
Versuche orthodoxer Historiker, die 
Gräuelpropaganda der Zeugen durch 
selektive Zitate, Auslassungen und 
Verzerrungen in “Wahrheit” umzu-
wandeln. Mattogno beweist, dass die 
Leichenhalle dieses Gebäudes nie eine 
Gaskammer war bzw. als solche hätte 
funktionieren können. 2. Aufl., 158 S., 
s&w ill., Bibl., Index. (#21)
Freiluftverbrennungen in Auschwitz. 
Von Carlo Mattogno. Im Frühling und 
Sommer 1944 wurden etwa 400.000 
ungarische Juden nach Auschwitz 
deportiert und dort angeblich in Gas-
kammern ermordet. Die Krematorien 
vor Ort waren damit überfordert. Da-
her sollen täglich Tausende von Lei-
chen auf riesigen Scheiterhaufen ver-
brannt worden sein. Der Himmel soll 
mit Rauch bedeckt gewesen sein. So 
die Zeugen. Diese Studie untersucht 
alle zugänglichen Beweise. Sie zeigt, 
dass die Zeugenaussagen einander wi-
dersprechen sowie dem, was physisch 
möglich gewesen wäre. Luftaufnah-
men des Jahres 1944 beweisen, dass 
es keine Scheiterhaufen oder Rauch-
schwaden gab. Neuer Anhang mit 3 
Artikeln zum Grundwasserpegel in 
Auschwitz und zu Massenverbren-
nungen von Tierkadavern. 2. Aufl., 
210 S., s&w ill., Bibl., Index. (#17)
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Die Kremierungsöfen von Auschwitz. 
Von C. Mattogno & Franco Deana. 
Eine erschöpfende Untersuchung der 
Geschichte und Technik von Kremie-
rungen allgemein und besonders der 
Kremierungsöfen von Auschwitz. Ba-
sierend auf Fachliteratur, Dokumen-
ten der Kriegszeit und Sachbeweisen 
wird die wahre Natur und Leistungs-
fähigkeit der Krematorien von Ausch-
witz beschrieben. Diese Anlagen wa-
ren abgespeckte Fassungen dessen, 
was normalerweise errichtet wurde, 
und ihre Einäscherungskapazität war 
ebenfalls niedriger als normal. 3 Bde., 
ca. 1300 S., s&w und Farbill. (Bde. 2 
& 3), Bibl., Index. (Ende 2024; #24)
Museumslügen: Die Fehldarstel-
lungen, Verzerrungen und Betrüge-
reien des Auschwitz-Museums. Von 
Carlo Mattogno. Revisionistische 
Forschungsergebnisse zwangen das 
Auschwitz-Museum, sich dieser He-
rausforderung zu stellen. Sie haben 
geantwortet. Dieses Buch analysiert 
ihre Antwort und enthüllt die entsetz-
lich verlogene Haltung der Verant-
wortlichen des Auschwitz-Museums 
bei der Präsentation von Dokumenten 
aus ihren Archiven. Ca. 270 S., s&w 
ill., Bibl., Index. (2021; #38)
Koks-, Holz- und Zyklon-B-Lieferun-
gen nach Auschwitz: Weder Beweis 
noch Indiz für den Holocaust. Von 
Carlo Mattogno. Forscher des Ausch-
witz-Museums versuchten, Massen-
vernichtungen zu beweisen, indem sie 
auf Dokumente über Lieferungen von 
Holz und Koks sowie Zyklon B nach 
Auschwitz verwiesen. In ihrem tat-
sächlichen historischen und techni-
schen Kontext bewei-
sen diese Dokumente 
jedoch das genaue 
Gegenteil dessen, was 
diese orthodoxen For-
scher behaupten. Ca. 
250 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (2023; #40)

Vierter Teil: 
Zeugenkritik
Hohepriester des Holocaust: Elie Wie-
sel, Die Nacht, der Erinnerungskult 
und der Aufstieg des Revisionismus. 
Von Warren B. Routledge. Die erste 
unabhängige Biographie von Wiesel 
enthüllt sowohl seine eigenen Lü-
gen als auch den ganzen Mythos der 
“sechs Millionen”. Sie zeigt, wie zio-
nistische Kontrolle viele Staatsmän-

ner, die Vereinten Nationen und so-
gar Päpste vor Wiesel auf die Knie 
zwang als symbolischen Akt der Un-
terwerfung unter das Weltjudentum, 
während man gleichzeitig Schulkin-
der der Holocaust-Gehirnwäsche 
unterzieht. Ca. 480 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (Ende 2023; #30)
Auschwitz: Augenzeugenberichte und 
Tätergeständnisse des Holocaust. Von 
Jürgen Graf. Das orthodoxe Narra-
tiv dessen, was sich im 2. Weltkriegs 
in Auschwitz zutrug, ruht fast aus-
schließlich auf Zeugenaussagen. Hier 
werden die 30 wichtigsten von ihnen 
kritisch hinterfragt, indem sie auf in-
nere Stimmigkeit überprüft und mit-
einander sowie mit anderen Beweisen 
verglichen werden wie Dokumenten, 
Luftbildern, forensischen Forschungs-
ergebnissen und Sachbeweisen. Das 
Ergebnis ist verheerend für das tra-
ditionelle Narrativ. 387 S., s&w ill., 
Bibl., Index (#36)
Kommandant von Auschwitz: Ru-
dolf Höß, seine Folter und seine er-
zwungenen Geständnisse. Von Carlo 
Mattogno & Rudolf Höß. Von 1940 
bis 1943 war Höß Kommandant von 
Auschwitz. Nach dem Krieg wurde er 
von den Briten gefangen genommen. 
In den folgenden 13 Monaten bis zu 
seiner Hinrichtung machte er 85 ver-
schiedene Aussagen, in denen er seine 
Beteiligung am “Holocaust” gestand. 
Diese Studie enthüllt, wie die Briten 
ihn folterten, um “Geständnisse” aus 
ihm herauszupressen; sodann werden 
Höß’ Texte auf innere Stimmigkeit 
überprüft und mit historischen Fak-
ten verglichen. Die Ergebnisse sind 
augenöffnend... Ca. 420 S., s&w ill., 
Bibl., Index (2020; #35)
Augenzeugenbericht eines Arztes in 
Auschwitz: Die Bestseller-Lügenge-
schichten von Dr. Mengeles Assistent 
kritisch betrachtet. Von Miklos Nyiszli 
& Carlo Mattogno. Nyiszli, ein unga-
rischer Arzt, kam 1944 als Assistent 
von Dr. Mengele nach Auschwitz. 
Nach dem Krieg schrieb er ein Buch 
und mehrere andere Schriften, die 
beschreiben, was er angeblich erlebte. 
Bis heute nehmen manche Historiker 
seine Berichte ernst, während ande-
re sie als groteske Lügen und Über-
treibungen ablehnen. Diese Studie 
präsentiert und analysiert Nyiszlis 
Schriften und trennt Wahrheit von 
Erfindung. Ca. 500 S., s&w ill., Bibl., 
Index. (Ende 2021; #37)
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Der Holocaust: Die Argumente. Von 
Jürgen Graf. Eine Einführung in die 
wichtigsten Aspekte des “Holocaust” 
und ihre kritische Betrachtung. Es 
zeichnet die Revisionen nach, die von 
der Orthodoxie am Geschichtsbild vor-
genommen wurden, wie die wiederhol-
ten Verringerungen der behaupteten 
Opferzahlen vieler Lager des Dritten 
Reiches sowie das stillschweigende 
Übergehen absurder Tötungsmetho-
den. Das Gegenüberstellen von Ar-
gumenten und Gegenargumenten 
ermöglicht es dem Leser, sich kri-
tisch selber eine Meinung zu bilden. 
Quellenverweise und weiterführende 
Literatur ermöglichen eine tiefere 
Einarbeitung. Eine griffige und doch 
umfassende Einführung in diese Ma-
terie. 4. Aufl., 126 S., 6”×9” Pb.
Auschwitz: Ein dreiviertel Jahrhun-
dert Propaganda. Von Carlo Mattog-
no. Während des Krieges kursierten 
wilde Gerüchte über Auschwitz: Die 
Deutschen testeten Kampfgase; Häft-
linge wurden in Elektrokammern, 
Gasduschen oder mit pneumatischen 
Hämmern ermordet... Nichts davon 
war wahr. Anfang 1945 berichteten 
die Sowjets, 4 Mio. Menschen seien 
auf Starkstromfließbändern getötet 
worden. Auch das war nicht wahr. 
Nach dem Krieg fügten “Zeugen” und 
“Experten” noch mehr Phantasien 
hinzu: Massenmord mit Gasbomben; 
Loren, die lebende Menschen in Öfen 
fuhren; Krematorien, die 400 Mio. 
Opfer verbrennen konnten... Wieder 
alles unwahr. Dieses Buch gibt einen 
Überblick über die vielen Lügen über 
Auschwitz, die heute als unwahr ver-
worfen werden. Es erklärt, welche Be-
hauptungen heute akzeptiert werden, 
obwohl sie genauso falsch sind. 128 S., 
5”×8” Pb, ill., Bibl., Index.
Till Bastian, Auschwitz und die 
“Auschwitz-Lüge”. Von Carlo Mattog-
no. Dr. med. Till Bastian schrieb ein 
Buch: Auschwitz und die «Auschwitz-
Lüge», das über Ausch witz und “grund-
legend über die ‘revisionistische’ Lite-
ratur” informieren soll. Doch basieren 
Bastians Angaben über Auschwitz auf 
längst widerlegter Propaganda. Seine 
Behauptungen über die revisionisti-
sche Literatur sind zudem Desinfor-
mationen. Er erwähnt nur ganz we-
nige, veraltete revisionistische Werke 
und verschweigt die bahnbrechenden 
Erkenntnisse revisionistischer For-
scher der letzten 20 Jahre. 144 S., 
5“×8“ Pb, ill., Bibl., Index.

Feuerzeichen: Die “Reichskristall-
nacht”, Von Ingrid Weckert. Was 
geschah damals wirklich? Ingrid We-
ckert hat alle ihre bei Abfassung der 
Erstauflage (1981) zugänglichen Do-
kumente eingesehen, die vorhandene 
Literatur durchgearbeitet und zahlrei-
che Zeitzeugen befragt. Das Buch ge-
langt zu Erkenntnissen, die erstaun-
lich sind. Erst 2008 wurden Teile von 
Weckerts Thesen von der Orthodoxie 
erörtert. Hier die erweiterte und aktu-
alisierte Neuauflage. 3. Aufl., 254 S., 
6“×9“ Pb, ill., Bibl., Index.
Der Holocaust vor Gericht: Der Pro-
zess gegen Ernst Zündel. Von Robert 
Lenski. 1988 fand in Toronto die Beru-
fungsverhandlung gegen den Deutsch-
Kanadier Ernst Zündel wegen “Holo-
caust-Leugnung” statt. Dieses Buch 
fasst die während des Prozesses von 
den Experten beider Seiten vorge-
brachten Beweise zusammen. Beson-
ders sensationell war das für diesen 
Prozess angefertigte Gaskammer-
Gutachten Fred Leuchters sowie der 
Auftritt des britischen Historikers Da-
vid Irving. Mit einem Vorwort von G. 
Rudolf. 2. Aufl., 539 S., A5 Pb.
Der Auschwitz-Mythos: Legende oder 
Wirklichkeit? Von Wilhelm Stäglich. 
Analyse der Nürnberger Tribunale 
und des Frankfurter Auschwitz-Pro-
zesses, welche die skandalöse Art ent-
hüllt, mit der die Siegerjustiz und die 
Bundesbehörden das Recht beugten 
und brachen. Mit einem Vorwort des 
Herausgebers sowie im Anhang das 
Sachverständigen-Gutachten des His-
torikers Prof. Dr. Wolfgang Scheffler, 
das als Grundlage für die Einziehung 
des Mythos diente, sowie Dr. Stäglichs 
detaillierte Erwiderung darauf. 4. 
Aufl., 570 S., A5 Pb, s&w ill., Bibl.
Geschichte der Verfemung Deutsch-
lands. Von Franz J. Scheidl. Revisio-
nistischer Klassikers aus den 1960ern: 
Gegen das deutsche Volk wird seit über 
100 Jahren ein einzigartiger Gräuellü-
gen- und Hass-Propagandafeldzug ge-
führt. Scheidl prüfte die Behauptun-
gen dieser Propaganda. Die meisten 
erwiesen sich als 
Verfälschungen, 
Übertreibungen, 
E r f i n d u n g e n , 
Gräuellügen oder 
unzulässige Ver-
al lgemeinerun-
gen. 2. Aufl., 7 
Bde., zus. 1786 S., 
A5 Pb.
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Holocaust Skeptizismus: 20 Fra-
gen und Antworten zum Holocaust-
Revisionismus. Von Germar Rudolf. 
Diese 15-seitige Broschüre stellt dem 
Neuling das Konzept des Holocaust-
Revisionismus vor und beantwortet 20 
schwierige Fragen, darunter: Was be-
hauptet der Holocaust-Revisionismus? 
Warum sollte ich den Holocaust-Revi-
sionismus ernster nehmen als die The-
se, die Erde sei flach? Was ist mit den 
Bildern von Leichenbergen in den La-
gern? Was ist mit den Aussagen Über-
lebender und Geständnissen der Tä-
ter? Ist es nicht egal, wie viele Juden 
die Nazis umbrachten, da selbst 1.000 
schon zu viele wären? Hochglanzbro-
schüre im Vollfarbdruck. Kostenfreie 
PDF-Datei erhältlich unter www.
HolocaustHandbuecher.com, Option 
“Werbung”. 15 S. 8.5“×11“ (216 mm × 
279 mm), durchgehend farbig ill.
Auschwitz – forensisch untersucht. 
Von Cyrus Cox. Ein Überblick über 
bisher zu Auschwitz erstellte foren-
sischen Studien. Die Ergebnisse fol-
gender Studien werden für den Laien 
verständlich zusammengefasst und 
kritisch betrachtet: Sowjetische Kom-
mission (UdSSR 1945); Jan Sehn, 
Roman Dawidowski und Jan Robel 
(Polen 1945), Gerhard Dubin (Öster-
reich 1972), Fred Leuchter (USA/Ka-
nada 1988), Germar Rudolf (Deutsch-
land 1991, 2017), Carlo Mattogno und 
Franco Deana (Italien 1994, 2002, 
2015), Willy Wallwey (Deutschland 
1998) und Heinrich Köchel (Deutsch-
land 2004/2016). Zu den Themen 
„chemischen und toxikologischen For-
schungnen“ sowie „ Massenkremie-
rungen von Leichen“ werden die neu-
esten Forschungsergebnisse bündig 
dargelegt. 2. Aufl., 120 S., 5”×8” Pb, ill. 
Bibl., Index.
Holocaust Revisionismus: Eine kriti-
sche geschichtswissenschaftliche Me-
thode. Von Germar Rudolf. Dürfen wir 
Menschen zweifeln? Dürfen wir kriti-
sche Fragen stellen? Ist es uns erlaubt, 
unvoreingenommen nach Antworten 
zu suchen? Und dürfen wir die Ant-
worten, die wir nach besten Wissen 
und Gewissen gefunden haben, unse-
ren Mitmenschen mitteilen? Der kriti-
sche Wahrheitssucher ist ein Ideal des 
aufgeklärten Zeitalters. Doch wenn es 
um den Holocaust geht, ändert sich 
das schlagartig: man riskiert bis zu 
fünf Jahre Gefängnis. Dieses Buch 
zeigt, dass eine kritische Auseinander-
setzung mit der Geschichtsschreibung 
des sogenannten Holocaust nicht nur 
legitim, sondern zudem notwendig ist, 
um Zweifel auszuräumen und Fakten 
von Fiktion und Dogma zu trennen. 
Der Holocaust-Revisionismus ist die 

einzige geschichtswissenschaftliche 
Schule, die sich von niemandem vor-
schreiben lässt, was wahr ist. Nur der 
Holocaust- Revisionismus ist daher 
wissenschaftlich. 2. Aufl., 162 S., A5 
Pb., s/w ill.
Was ist Wahrheit? Die unverbesser-
lichen Sieger. Von Paul Rassinier. 
Kritisch annotierter Neuauflge des 
Klassikers. Diese Studie spannt ei-
nen weiten Bogen, beginnend mit dem 
deutschen Rückzug aus Russland und 
der damit einsetzenden Gräuelpro-
paganda der Sowjets. Sodann demas-
kiert Rassinier das Nürnberger Mili-
tärtribunal als Schauprozess, und den 
Eichmannprozess ordnet er als eine 
Fortsetzung dieses Tribunals ein. Der 
zweite Teil des Buches befasst sich 
mit dem Unrecht von Versailles, das 
den Zweiten Weltkrieg überhaupt erst 
hervorrief. Der Anhang enthält einige 
kritische Essays zu Einzelthemen des 
Holocaust. 312 S., 6”×9” Pb, ill., Bibl., 
Index.
Das Drama der Juden Europas. Von 
Paul Rassinier. Eine Kritik des 1961 
erstmals erschienenen Buchs von Raul 
Hilberg Die Vernichtung der europä-
ischen Juden. Rassinier analysiert 
Hilbergs Verfahrensweise sowie eini-
ge seiner Beweisen wie die Aussagen 
von Martin Niemöller, Anne Frank, 
Rudolf Höß, Miklós Nyiszli, Kurt Ger-
stein. Im dritten Teil stellt Rassinier 
statistische Untersuchungen über die 
angeblichen sechs Millionen Opfer an, 
die ersten sachlichen Untersuchungen 
zu diesem Thema überhaupt. Kritisch 
eingeleitete Neuauflage, 231 S., 6“×9“ 
Pb, Bibl., Index.
Die 2. babylonische Gefangenschaft: 
Das Schicksal der Juden im europä-
ischen Osten. Von Steffen Werner. 
“Wenn sie nicht ermordet wurden, wo 
sind die sechs Millionen Juden geblie-
ben?” Dies ist ein Standardeinwand 
gegen die revisionistischen Thesen. 
Sie bedarf einer wohlfundierten Ant-
wort. Steffen Werner untersuchte be-
völkerungsstatistische Daten in Weiß-
russland, die es ihm erlauben, eine 
atemberaubende wie sensationelle 
These zu beweisen: Das Dritte Reich 
deportierte die Juden Europas tat-
sächlich nach Osteuropa, um sie dort 
“in den Sümpfen” anzusiedeln. Dies ist 
die erste und bisher einzige fundierte 
These über das Schicksal der vielen 
von den deutschen Nationalsozialisten 
nach Osteuropa deportierten Juden 
Europas, die jene historischen Vor-
gänge ohne metaphysische Akrobatik 
aufzuhellen vermag. Kritisch eingelei-
tete Neuauflage, ca. 196 S., 6“×9“ Pb, 
ill., Bibl. Index.
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